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Kreisschreiben
an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Langnau, den 23. Oktober 1942.

Herr Grossrat

Im Einverständnis mit dem Regierungsrat und
gemäss § 1 der Geschäftsordnung für den Grossen
Rat ist der Beginn der ordentlichen Wintersession
des Grossen Rates auf Montag, den 9. November
1942 angesetzt worden.

Diese Session findet erstmals wieder im neu
erstellten Grossratssaal im Rathaus statt.

Die erste Sitzung, die Montag, den 9. November,
nachmittags 2 1/4 Uhr beginnen wird, ist einzig und
allein zur Einweihung des umgebauten Rathauses
durch den Grossen Rat vorgesehen. Sie werden dafür

ein besonderes Programm erhalten.

Im übrigen iveist die Geschäftsliste folgende
Geschäfte auf:

Gesetzesentwürfe:

Zur zweiten Beratung:
Gesetz über die Abänderung einzelner

Bestimmungen des Gesetzes über die direkten Staatsund

Gemeindesteuern.

zur ersten Beratung:
1. Gesetz über das unlautere Geschäftsgebaren und

betreffend die Abänderung und Ergänzung des
Gesetzes vom 9. Mai 1926 über den
Warenhandel, das Wandergewerbe und den
Marktverkehr.

2. Gesetz betreffend die Verpachtung der Jagd durch
die Gemeinden (Eintretensfrage).

Dekretsentwürfe:

1. Dekret über die Gewährung von Teuerungszulagen

an die Rentenbezüger der Hülfskasse für
das II. Semester 1942.

2. Dekret über die Ausrichtung von Teuerungszulagen

an die Rentenbezüger der
Lehrerversicherungskasse für das II. Semester 1942.

3. Dekret betr. Abänderung von § 6 des Dekretes
betreffend Besoldung der Beamten, Angestellten
und Arbeiter des Staates Bern vom 14. November

1939.

4. Dekret betreffend die öffentliche Verurkundung
von Bürgschaften (Bestellung einer Kommission).

Vorträge der Direktionen:

Regierung»Präsidium, :
1. Beeidigung von Herrn Grossrat V. Lang infolge

Abwesenheit wegen Krankheit.
2. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.

Finanzdirektion :

1. Voranschlag für das Jahr 1943.

2. Bericht über die Neubewertung des Staatsvermögens

und Tilgungsplan 1942.

3. Kenntnisgabe von durch den Regierungsrat
innerhalb seiner Zuständigkeit bewilligten
Nachkrediten (Art. 29, Abs. 1 des Gesetzes über die
Finanzverwaltung).

4. Bewilligung von Nachkrediten in der Zuständigkeit
des Grossen Rates (Art. 29, Abs, 2).

5. Genehmigung von durch den Regierungsrat
bewilligten Nachkrediten für dringliche Aufwendungen

(Art. 29, Abs. 4).
6. Käufe und Verkäufe von Domänen.
7. Hypothekarkasse; Konversionsanleihe; Kenntnisnahme.

Justizdirektion :
1. Erteilung des Enteignungsrechtes.
2. Verantwortlichkeitsbeschwerden.
3. Eingaben an den Grossen Rat.

Polizeidirektion :
1. Einbürgerungen.
2. Strafnachlassgesuche.

Forstdirektion :

Waldankäufe und -Verkäufe.

Landwirtschaftsdirektion :

Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.

Bau- und Eisenbahndirektion:
1. Strassen- und Hochbauten.
2. Vortrag betreffend die Privatbahnhilfe des Bundes

gemäss Bundesgesetz vom 6. April 1939.

3. Eisenbahngeschäfte.

Direktion des Innern:
Arbeitsbeschaffungskredite.

Sanitätsdirektion :
Beiträge an Spitäler.

Militärdirektion :

Beiträge an Luftschutzbauten.
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Motionen, Postulate, Interpellationen und Einfache
Anfragen:

1. Motion des Herrn Dr. Brändli betreffend
Revision des Dekretes über die Gewerbegerichte
vom 11. März 1924.

2. Motion des Herrn Gfeller betreffend
Amortisationsbeiträge an elektrische Grastrocknungsanlagen.

3. Motion des Herrn Lehner betreffend die poli¬
tische Gleichberechtigung der Frau mit dem
Mann in allen Gemeindeangelegenheiten.

4. Motion des Herrn Dr. Flückiger betreffend poli¬
tische Gleichberechtigung der Frau in
Gemeindeangelegenheiten.

5. Motion des Herrn Wiediner betreffend
Massnahmen zur Bekämpfung der Teuerung und
Zusicherung von angemessenen Produktenpreisem
an die Landwirtschaft.

6. Motion des Herrn Laubscher betreffend Äeuf-
nung eines Krisenunterstützungsfonds.

7. Motion des Herrn Piquerez betreffend Erlass
von gesetzlichen Bestimmungen für die
obligatorische Bekämpfung von landwirtschaftlichen
'Schädlingen.

8. Motion des Herrn Locher betreffend Förderung
des Silobaues.

9. Motion des Herrn Geissbühler betreffend
Errichtung einer Schule für Fürsorger und
Fürsorgerinnen.

10. Motion des Herrn Buri betreffend Erhöhung der
Jagdpatentgebühren.

11. Interpellation des Herrn Weber, Treiten, be¬

treffend Einkommenssteuereinschätzungen bei
Pächtern.

12. Interpellation das Herrn Schwarz betreffend
Ausschreibung von Staatsanleihen zur freien
Konkurrenz.

13. Interpellation des Herrn Kästli betreffend Er¬
stellung von Kläranlagen im Rahmen der
Arbeitsbeschaffung.

14. Einfache Anfrage des Herrn Rieben betr. An¬
kauf von Bergwesen durch die Gemeinden.

15. Einfache Anfrage des Herrn Tschannen, Gerzen¬
see, betr. Förderung der Erstellung von
Grastrocknungsanlagen.

16. Einfache Anfrage der Herren Stäger und Rubi
über die Abgabe von Pflichtholz aus
Schutzwaldungen.

17. Einfache Anfrage des Herrn Weber, Treiten,
betreffend Futterknappheit im Seeland und
Heuabgabe an die Armee.

18. Einfache Anfrage des Herrn Rufer betreffend
die Entwässerung des Hagneckmooses.

Auf die Tagesordnung der Sitzung vom Dienstag,
den 10. November werden folgende Geschäfte gesetzt:

1. Beeidigung des noch nicht beeidigten Mitgliedes
des Grossen Rates.

2. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.
3. Direktionsgeschäfte.
4. Gesetz über die Abänderung einzelner

Bestimmungen des Gesetzes über die direkten Staatsund

Gemeindesteuern.
5. Voranschlag 1943.

Mit Hochschätzung 1

Der Grossratspräsident:
Fr. Keller.

Weitere händige Geschäfte :

(§ 9 der Geschäftsordnung.)

Initiative für die Einführung einer allgemeinen
Alters- und Hinterbliebenenversicherung im Kanton
Bern.

Beilage : Platzkarte.

Wahlen :

Es sind zu wählen:
1. Zwei Abgeordnete in den Ständerat.
2. Ein Mitglied des Obergerichtes, an Stelle des

verstorbenen Herrn Oberrichter Witz.
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Erste Sitzung.

Montag, den 9. November 1942,

nachmittags 2i/4 Uhr.

Die Präsenzliste verzeigt 187 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 7 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Amstutz, Flückiger
(Dürrenroth), Flückiger (Bern), Gygax, Lang, Schüp-
bacli, Wälti; ohne Entschuldigung ist niemand
abwesend.

Rathaus -Einweihung.

Die Mitglieder des Grossen Rates und des
Regierungsrates besammeln sich im Münster. Nach einem
Orgelvortrag hält Herr Münsterpfarrer Tenger,
Präsident des Synodalrates der evangelisch-reformier-
ten Landeskirche folgende

Ansprache :

Herr Regierungspräsident,
Hochgeachtete Herren Regierungsräte

und Grossräte!

«Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist.»
(Psalm 33, 12.) Dieses Schriftwort steht auf dem
Widmungsblatt der Bibel, welche am vergangenen
Samstag drüben im neuerstandenen Rathaus in die
Hand des Herrn Regierungspräsidenten gelegt worden

ist, damit auch in diesem prächtigen Gebäude,
wie in jedem rechten Bernerhaus, dieses Buch
seinen Platz erhalte und seine Beachtung finde im
Berner Rathaus! Denn wenn auch unser Rathaus
eine «Zitadelle der Kraft und der Moral» ist, dann
muss dort auch das zu Hause sein, wovon letztlich
jede gesunde Geisteskraft und jede wahre Moral
lebt, das, was in eben diesem Wort ausgesprochen
ist: Wohl dem Volk, dessen Gott nicht Mensch und
Gewalt, nicht Geld und Genuss, nicht Erfolg und
Behagen, sondern dessen Gott der lebendige Herr
und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist.

Hochgeehrte Herren! Wollt auch Ihr das sagen,
wollt Ihr Euch dazu bekennen, wenn Ihr mit dem
heutigen feierlichen Tage jenen wahrhaft schönen
und guten, alten Brauch unserer Altvordern wieder
aufnehmt, von unserm Münster her den Gang ins
nahe Rathaus zu tun? Mir will scheinen, als freute
sich heute jeder Stein dieses Gotteshauses darüber,
auf dieses wiedererstandene Bild früherer Zeiten
herabschauen zu können, da sich die Vertreter des
Standes und Volkes von Bern, zwar ohne Pomp und
Perücken, aber erfüllt von altem gutem Bernergeist
hier eingefunden haben, bereit von dieser Stätte
hinweg etwas hinüber ins Rathaus zu tragen.

Lasst mich es Euch recht sagen: Darüber wird
man in unserm Bernervolk, in seinem überwiegend
grossen Teil, eine tiefe, lange nicht mehr gekannte
Freude empfinden, denn dieses Volk weiss nun
etwas, das zu wissen in so schwerer Zeit voll
dramatischsten Geschehens doppelt wertvoll ist : Unsere
Behörden und Vertreter besitzen den Ernst, sich zu

beugen vor dem Herrn aller Herren! Sie besitzen
die klare Einsicht: Wo der Herr nicht das Haus
baut, da arbeiten umsonst die daran bauen — und
wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wachen die
Wächter umsonst! Sie besitzen die innere Kraft und
den unerschütterlichen Willen, in schwerer Zeit zu
trauen auf den höchsten Gott und sich nicht zu
fürchten vor der Macht der Menschen! Ich wage
im Namen dieses Bernervolkes Euch zu sagen:
Habet Dank dafür, wenn unser Volk zu Stadt und
Land jetzt das von Euch wissen darf! Unser Volk
wird Euch das mit dem Besten vergelten, was esi
Euch zu geben hat und woran es sich selber wieder
stärkt und aufrichte": mit einem Vertrauen, wie es
ein solches vielleicht noch gar nie empfand!

Warum sollte diese Feier an dieser Stätte nicht
auch Euch Bedeutsames zu schenken vermögen, um
es dann mit Euch ins Rathaus hinüberzutragen und
es in Eurem Arbeiten festzuhalten?

Welchem Einsichtigen könnte es verborgen sein,
dass die Anforderungen, welche eine lebendige
Demokratie in so schwerer Zeit an ihre Behörden,
an jeden ihrer Volksvertreter stellt, ganz ausser-
gewöhnlich sind? Und ganz ausserordentlich ist
damit zugleich die Stellung jedes Behördemitgliedes
an sich, im Rahmen seines Volkes, gegenüber
diesem Volke. Das Heraustreten und Her ausgestelltwerden

aus den Reihen der Bürgerschaft in die
Reihe der Räte und Behörden, wo man nun vor
allem auch für die andern zu denken, zu entscheiden

und sich zu sorgen hat und wo man sich aua
freien Stücken unter Verantwortungen stellt — das
ist eigentlich ein ganz gewaltig grosser und ernster
Schritt, ist auch ein entscheidend belangreicher
Vorgang im Erleben jedes einzelnen. Man nehme dies
doch nicht als etwas so Selbstverständliches und
Bedeutungsloses hin. Hier, an dieser Stätte, wo man
nicht zusammenkommt, um sich Komplimente zu
sagen, darf wohl darauf einmal mit Nachdruck
hingewiesen werden.

«Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist.»
Erst derjenige Mensch, welcher das recht weiss,

der erlebt es auch, was rechte Dankbarkeit, was
fruchtbares Dankgefühl ist, weil er den Gott und
Vater kennt, von dem Bewahrung und Arbeitssegen,
Schutz und Schirm in böser Zeit herkommen und
der all unser Mühen und Bauen zu gutem Ende
kommen lässt. Der erlebt auch eine Dankbarkeit,
die davon lebt, dass sie unentrinnbarste Verpflichtung

in sich schliesst, eine Verpflichtung, um so
ernster und unausweichlicher, je tiefer und
überwältigender das Dankgefühl ist. Gebt solchem Dank
heute in Eurem Herzen Raum und nehmt ihn von
hier ins Rathaus mit!

«Wohl dein Volk, dessen Gott der Herr ist.»
Wer das weiss, der weiss sich auch in all seinem

persönlichen Denken und Urteilen, in seinem
behördlichen Mitarbeiten, Erwägen und Entscheiden
gehalten und getragen von dem lebendigen Gott und
Vater, der heute noch wie ehedem eine feste Burg
und eine gute Wehr und Waffe ist. Von diesem
Wissen her ersteht in seiner Seele eine
Verantwortungsfreudigkeit und Verantwortungswilligkeit, in
der man endlich auch mit Fug und Recht von
Verantwortung reden darf, weil man jene letzte Instanz
gar wohl kennt, der mar_ Red und Antwort zu
stehen hat! Da ersteht eine Verantwortungsfreudigkeit,

die eine ganz persönliche ist, nicht bloss eine
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kollektiv parteimässige oder fraktionelle, wo man
nach reifer Gewissensprüfung ganz persönlich etwas
wagt und sich wenn nötig auch exponiert, um dabei

die ganze- Befreiung zu erleben, um des von Gott
her gehörten «Ja» willen der Menschen Zustimmung
und Beifall gar nicht zu bedürfen. Eine
Verantwortungsfreudigkeit wird -einem da geschenkt,
welche ohne mit einer Wimper zu zucken
gegebenenfalls auch Hiebe, ja selbst ein Sich-Verhauen in
den Kauf nimmt, wofür das Volk sicher noch mehr
Verständnis hat, als für Unschlüssigkeit und schüchternes

Zögern. 1st nicht solche Verantwortungsfreudigkeit
heute mehr denn je unerlässliches Requisit

für Staatsmänner und Volksvertreter? Nehmt sie
heute, morgen, je und je auf Eurem Gang ins
Rathaus mit!

Wer weiss, dass es um dasjenige Volk wohl
bestellt ist, welches dem lebendigen Gott und Vater
und nicht andern Göttern oder irgendwelchen Götzen
hörig ist, dem müssen auch dafür die Augen
aufgehen, dass man einem solchen Volke ganz gewiss
nicht mit einer Besorgtheit um ein persönliches oder
um ein kollektives Prestige dient, der hält vielmehr
darüber scharfe Wacht, dass sich irgendwelche
Prestigesorge seinem Prüfen, Urteilen und Wollen nie
mehr hindernd in den Weg stellt.

Nehmt aus diesem Gotteshaus und aus jedwel-
chem Stillew-erd-en vor Gott in Euer Rathaus mit
einen tiefen und unausrottbaren Glauben an die
guten und gesunden Grundkräfte in unserm B-erner-
und Schweiz-ervolk. Solche sind da, heute noch
ganz gewiss und möchten und müssen auch morgen
noch vorhanden sein. Ohne sie -müsste alle Eure
gesetzgeberische Arbeit auf Sand oder in die Luft
bauen. Aber solche geistigen Grundkräfte- der
Rechtschaffenheit, der soliden Lebensauffassung, der
Arbeitsamkeit, w-o man mit nichts blenden, aber
dafür irgendwie und irgendwo etwas Rechtes leisten
möchte, solche Grundkräfte sind -ohne christlichen
Glaubensernst und -ohne Gottesfurcht undenkbar
und auf die- Dauer nicht zu halten. Aber dieses
geistige Kapital darf nicht als ein Gut betrachtet
werden, das von keinem bösen Zeitgeist jemals
angefressen werden könne. Fortwährend sind auch diese
Kräfte bedroht und gar mannigfachen Gefährdungen
ausgesetzt. Manch b-öser Geist bläst heute durch die
Welt, auch unser Bernbiet nicht verschonend, oft in
gar verfänglichen Tarnungen — und findet dazu
gelegentlich noch gar seltsame Anwälte! Hier müssen
wir, Staat und Kirchen, gemeinsam ein heilig ernstes

Wächteramt versehen, und nur ein böser Geist
kann -es heute noch irgendwem eingeben, dass
wir einander nicht nötig hätten, dass wir einander
nicht nötig hätten, dass wir einander nicht helfen
müssten, unser Volk innerlich gesund zu erhalten
und es in Eintracht vorwärts und aufwärts zu führen.

Hochgeehrte Herren! Im Dienst und im Auftrag
unseres Volkes tragt Ihr in ernster Zeit eine grosse
Verantwortung und eine- schwere Bürde. Von dieser
Grösse und Schwere gibt man sich weithin zu wenig
Rechenschaft. Darum wissen nur diejenigen recht,
die sie selber tragen. So -öffnet denn heute und
jederzeit, gerade um dieser Eurer Aufgabe willen,
derjenigen Lebenskraft Eure Herzen, welche den
Blick klärt, den Willen stählt, auch schwerste
Verantwortung tragbar macht, welche uns auch durch
unlösbare Schicksalsv-erbundenheit zu rechter Brüderlichkeit

führt; öffnet Euer Herz jener Lebenskraft,

welche es fertigbringt, dass auch die Schwere und
Arglist der Zeit dem gewissenhaften Arbeiten zum
Wohle des Volkes nicht alle Freude- und nicht all-e

-Befriedigung nimmt; öffnet Eure Herzen einer tiefen,
gesunden christlichen Gottesfurcht! Denn umsonst
wollt Ihr doch nicht am Haus des Staates bauen.
Umsonst wollt Ihr gewiss nicht seine- Wächter sein!
Und sollten irgendwem noch Gewissensgründe
solchen Glauben im Wege stehen: Wir haften doch
alle solidarisch dafür, unserm Volke mit dem Besten
und Lautersten zu dienen, was uns anvertraut ward
und was ihm wahrhaft frommt!

0, dass Ihr rechtes, christliches Glaubensgut von
dieser Stätte mitnehmen möchtet, dass es Euch
begleite auf Eurem bedeutsamen Gang vom Gotteshaus

ins Rathaus — grüssen sich doch beide,
äusserlich durch der Gotik edle Formen, innerlich
durch der Gotik reine Ideen als Verwandte — Dass
Ihr's in euren Herzen je und je von der grossen
Halle zu ebener Erde — gleichsam aus dem Leben
und Treiben des Alltags —, hinauftragen möget in
den lichten, grossen Ratsaal, wo Euch das prächtige

Wandbild nicht einen Augenblick freigibt von
jenem einen Gedanken, dem künftig in Familie,
Kirche, Staat und Vaterland gewaltigste Bedeutung
zukommen wird: Aufbauen! Aufbauen in jenem
Ernst und in jener Freudigkeit der Verantwortung,
welche jederzeit emporgeht zu Gott dem Herrn,
unserm himmlischen Vater. Dann werden Eintracht,
Friede und Freiheit dieses Gottes Segensgaben sein,
welche auch ein Rathaus zu einem Gotteshaus-e
machen

Gott der Herr segne Euch und Euer Arbeiten im
Dienste unseres Bernervolkes Er segne unser Vaterland

und erhalte ihm Frieden, Freiheit und Ehre!

Nach Anhörung eines weitern Orgelvortrages
begeben sich die Teilnehmer ins Rathaus.

Eröffuuiisswort von Grossratspräsident
Friedrich Heller.

Ich erlaube mir, die -erste Sitzung und damit
unsere ordentliche Wintersession zu eröffnen. Der
heutige Tag hat grosse geschichtliche Bedeutung: wir
beziehen heute unsere Räume im neuen, schön
umgebauten Rathaus — -es kann lange dauern, bis ein
solcher Tag sich wieder einmal -einstellt. Es ist
deshalb auch verständlich, dass man diesen Tag nicht
sang- und klanglos vorbeigehen lässt. Die Präsidenten-
k-onferenz und das Bureau des Rates haben id-aher
beschlossen, heute eine bescheidene kleine Feier zu
veranstalten. Der Regierungsrat hatte die
Freundlichkeit, -ein Programm vorzubereiten, um unsere
Festsitzung zu verschönern. Musik gehört dazu,
ohne sie können wir nicht sein. Ich danke dem
Regierungsrate für die Vorbereitung dieses
Programms-, an dessen Abwicklung wir nun gehen
wollen.

Es folgen, vorgetragen v-om Berner Kammer-
orchest-er, unter der Leitung von Hermann Müller:
Adagio aus dem Konzert für Cello, Streichorchester
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und Continus von Matthias G. Monn, als Solistin
wirkt mit : Charlotte George, Cello ; und vorgetragen
vom Sunndigchor des Berner Männerchors: Opferlied

von Fr. v. Matthisson, in der Vertonung von,
L. von Beethoven, und: Schweizerhymne von Carl
Seelig, vertont von Hans Huber.

Ansprache von Regierungspräsident Dr. Gainer.

Herr Präsident,
Meine Herren Grossräte,

Der bernische Grosse Rat zieht mit dem heutigen
Tage nach 2-jährigem Unterbruch wieder in sein
altes Rathaus ein. Wenn auch vieles darin sich
geändert hat, so sind es doch die alten, über 500-jährigen

Grundmauern, die unsern Ratssaal umrahmen,
die alten Pfeiler und Balken, die ihn tragen. Das
Rathaus wurde aussen und innen von allen
unechten und unschönen, dem Geiste der Erbauer
fremden Zutaten befreit: einfach und klar in der
Linienführung, vornehm und doch schlicht in der
Gestaltung, wuchtig und kräftig als Gesamtbau steht
es vor uns.

Freude und Dankbarkeit, aber auch Stolz, darf
uns alle, Bernervolk, Grossrat und Regierungsrat,
vor dem prächtig gelungenen Werk erfüllen.

Freude über das vollendete Kunstwerk, über all
das Schöne, das schöpferischer Geist und
fachkundige, künstlerische Hand geschaffen haben;

Dankbarkeit gegenüber dem gütigen Geschick,
das es uns erlaubt hat, mitten in einer Zeit des
schrecklichsten aller Kriege, in einer Welt voller
Elend und des Hasses, in der rücksichtslos und in
noch nie dagewesenem Ausmass unersetzbare
Kulturwerte zerstört werden, unser Rathaus in einer
Weise umzubauen, die nicht nur im Bernerland,
sondern in der ganzen Schweiz wahre Begeisterung
hervorruft ;

Stolz darüber, dass unser demokratischer Volksstaat

die innere Kraft und den Mut besessen hat,
trotz aller Schwierigkeiten in Kriegszeiten ein Denkmal

zu schaffen, das den Lebens- und Aufbauwillen
unseres Volkes in schönster Weise verkörpert.

Der Volksbeschluss, auf dem der Rathausneubau
beruht, datiert vom 3. September 1939. Er fällt
somit auf den zweiten Mobilmachungstag der ersten
Generalmobilmachung, mitten in eine Zeit grosser
Gefahr und Unsicherheit. Der Grosse Rat und die
Regierung haben trotzdem nicht gezögert, diesen Be-
schluss ohne Verzug durchzuführen, obschon triftige
Gründe für ePrien Aufschub angeführt werden konnten.

So wurde der Bau während der Kriegszeit
beschlossen, begonnen und vollendet. Es stellt dies ein
ehrendes Zeugnfs für unser Bernervolk dar, das sich
trotz wirtschaftlicher Nöte und finanzieller Sorgen
nrcht abhalten liess, ein Werk zu schaffen, das:

gleichermassen für sich beanspruchen darf, ein
Kulturdokument, aber auch ein Beweis festen
Staatswillens zu sein.

Dass der Bau gleichzeitig bei aller Berücksichtigung

des Zweckmässigen und Betonung neuzeitlicher

Kunstansprüche bewusst an den ursprünglichen,

gotischen Baugedanken anlehnt, ehrt die
Schöpfer des neuen Werkes. An der Einweihungsfeier

vom 31. Oktober wurde ihnen der
wohlverdiente Dank des Bernervolkes ausgesprochen. Ich

möchte daher ihre Verdienste nicht neuerdings im
einzelnen hervorheben. Die Genugtuung über das
Geschaffene mag ihnen allen der beste Dank
bedeuten. Dreier Männer sei aber doch auch heute
besonders gedacht. Es sind dies Herr Regierungsrat
Robert Griinm, der den befreienden Entschluss
l'asste, anstelle des ursprünglichen Projektes, dem
das ganze, alte Rathaus zum Opfer gefallen wäre
und nach dem Rathaus, Staatskanzlei und Staatsarchiv

in einem grossen, kasernenartigen Bau
miteinander verbunden werden sollten, eine Lösung zu
finden, die das Rathaus in seinem Grundriss und
seiner gotischen Gestaltung erhielt. Sodann seine
beiden engsten Mitarbeiter: Architekt Martin Risch,
der kunstverständige Urheber und Schöpfer des
neuen Bauprojektes, und Kantonsbaumeister Max
Egger, der an der Vorbereitung des Rathausneubaues
sowie an dessen künstlerischer Ausgestaltung ebenfalls

reichen Anteil hatte. In meinem Dank seien
aber auch alle diejenigen eingeschlossen, die an der
Durchführung des Baues irgendwie beteiligt waren.

Dank dieser drei Männer haben wir heute nicht
ein Rathaus, das in Charakter und Stil mit dem
bisherigen gar nichts gemein hätte, sondern unser altes
Rathaus mit seiner über 500-jährigen Geschichte
steht neu vor uns. Und darum spricht es so stark
unser Herz und Gemüt an, fühlen wir uns in ihm
vom ersten Tag an heimisch.

Beim Anblick unseres Rathauses leben in uns
die Erinnerungen an die Gross taten einer jungen,
kämpferischen Stadt und ihrer Bevölkerung wieder
auf, die ungeachtet aller Gefahren, Schwierigkeiten
und Entbehrungen unbeirrt und zielbewusst ihren
Weg ging, bis der Name Berns nicht nur in der lalten
Eidgenossenschaft, sondern weit über die Landesgrenzen

hinaus hell leuchtete, und selbst Kaiser und
Könige mit der Macht Berns rechneten und seine
militärische Schlagkraft fürchteten. Bern hatte in
unzähligen Kämpfen und Schlachten den Beweis
erbracht, dass nicht die Ueberzahl an Kämpfenden,
noch die Ueberlegenheit an militärischer
Ausrüstung, sondern die bessere militärische Zucht,
Unterordnung und die grössere Opferbereitschalt aller
Bürger den Ausschlag für den Sieg gaben. Jeder
stellte sich willig und vorbehaltlos in den Dienst
des Staates, jedem galt dessen Ziel mehr als seine
Person. So dachte ein Adrian von Bubenberg keinen
Augenblick an das erlittene Unrecht und die schwere
Kränkung, als Bern in Gefahr war und der Ruf an
ihn erging, die Verteidigung Murtens in gefahrvoller
Stunde zu übernehmen. So verzichtete ein Albrecht
von Haller ohne zu zögern auf ehrenvolle und
lohnende Berufung ins Ausland, nur um seinem Staat
Bern in aller Bescheidenheit als Mitglied des Kleinen
Rates, weiterdienen zu können.

Die Geschichte Berns lehrt uns, dass Bern gross
wurde durch die selbstlose und aufopfernde Tätigkeit

seiner führenden Männer. Ihnen ging es nicht
darum, sich ein Denkmal zu setzen. Sie wollten nur
ein Ring in der Kette derjenigen sein, die vor ihnen
und nach ihnen für Bern ihr Bestes gaben. Und
dieser Geist, der die regierenden Männer beseelte,
drang hinaus ins Volk; es wurde durch das gute
Beispiel seiner Obern angespornt und wetteiferte
mit ihnen im freudigen Einsatz für den Staat.
Umgekehrt erhielten auch die Regierenden immer wieder

neuen Impuls in ihren Bestrebungen durch die
prächtige Haltung des Volkes.
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Wenn wir deshalb allen Grund haben, stolz auf
die Taten der alten Berner zurückzublicken, so
müssen sich anderseits gerade der Grosse Rat und
die Regierung der grossen Verantwortung bewusst
sein, die ihnen bernische Geschichte und bernische
Tradition auch fürderhin auferlegen.

Wie recht hatte Rudolf von Tavel, als. er schrieb:
« ds' Bärnervolk geit euch nid für ne Regierig i

Chrieg, aber für sys Land, für sy Freiheit, für Wyb
u Chind.»

Die leitenden Männer des alten Bern haben es
verstanden, das Volk davon zu überzeugen, dass
alles, was sie von ihm verlangten, eben nicht für (die

Regierung, sondern für das Land und seine Freiheit
verlangt wurde. Deshalb möchte ich den heutigen
Weihetag, an dem der Grosse Rat wieder in sein
altes Rathaus einzieht, um zum Wohl und Nutzen
unseres braven Bernervolkes zu beraten und zu be-
schliessen, unter das Leitwort des verpflichtenden
Erbes stellen.

Die gescheitesten Köpfe in Regierung und Parlament

vermögen nichts, wenn nicht auch das Herz
und eine echte Leidenschaft für Staat und Volk
mitsprechen. Ohne Herz und ohne diese Leidenschaft
finden sie kein willig mitgehendes Volk, wie
umgekehrt das Volk den Glauben an sich selbst
verliert, wenn es nicht tatkräftige und in jeder
Beziehung unabhängige Männer an der Spitze des
Staates weiss, die für sich nichts erstreben, für den
Staat aber alles zu geben bereit sind.

Dieses gegenseitige Vertrauen und dieses
Zusammengehen von Behörden und Volk mit Blickrichtung

auf ein gemeinsames Ziel will stets aufs Neue
gepflegt und erarbeitet sein. Der Anstoss muss dabei

von uns, von den Behörden, ausgehen. Wir, und
zwar jeder einzelne von uns, sind dafür verantwortlich,

dass auch heute im Bernerland der Geist
herrscht, der in den alten Bernern zündete. Auf
uns kommt es an, wie unser Volk und unser Staat
die gegenwärtige Probe bestehen.

Aber noch ein weiteres müssen wir aus Berns
Geschichte lernen:

Der bestgeleitete Staat ist zum Niedergang
verurteilt, wenn kein treibender, kein führender, in die
Zukunft weisender politischer Gedanke mehr in ihm
lebt, wenn fremde Ideen und fremder Einfluss auf
Volk und Regierung einzuwirken beginnen und wenn
zwischen beiden eine Entfremdung eintritt. Diese
Lehre aus der bernischen Geschichte muss uns
gerade in der heutigen Zeit eindringliche Warnung
sein.

Meine Herren Grossräte,

Wie unser neues Rathaus getragen wird von
seinen alten sturmerprobten Grundmauern, von
seinen ursprünglichen starken Pfeilern und Balken, so
wollen wir, Grosser Rat und Regierung, dem Bernervolk

ein fester Rückhalt sein und mutig und
zukunftsgläubig unsere Pflichten so erfüllen, wie wir
es unserem lieben Bern schuldig sind. Wenn wir
uns wie unsere Vorfahren selbstlos für die
staatlichen Aufgaben, für Ehre und Freiheit unseres
Landes einsetzen, dann wird das Volk seinerseitsi
auch nicht zögern, uns freudige Gefolgschaft zu
leisten. Unser Volk verdient es, dass wir unser
Bestes für es einsetzen, sagt doch von ihm Tavel
in «Meister und Ritter» mit vollem Recht:

«Es isch öppis wunderbars i üsem Volk, so
ruuch es sy ma, d'Kameradschaft. Da isch ei Not,
ei Sähnsucht, ei Gott. Das isch guete Bode. Da dry
muess me der Same vom Grosse säje. »

Das zu tun, sei unser Gelöbnis in dieser
feierlichen Stunde! (Lebhafter, anhaltender Beifall.)

Darauf Vortrag des Liedes: Im alte Landgricht
Stärnebärg, gesetzt von Otto Kreis, durch den Sunn-
digchor des Berner Männerchors.

Ansprache von Grossratspräsident Friedrich Keller.

Sehr geehrte Herren Regierungsräte,
Sehr geehrte Herren Grossräte,

Sicher haben Sie heute, als Sie. nach Bern
gereist sind, alle das Gefühl einer freudigen Spannung
empfunden, handelt es sich doch um einen ganz
besondern Tag: Wir nehmen Besitz von unserem
neuen Rathaus und den darin für unsere Tagungen
eingerichteten Räumen, ein Ereignis, das sich nicht
so rasch wiederholen wird. Am Samstag vor acht
Tagen fand die eigentliche «Husräuki» statt. Der
Regierungsrat hat damals das neu renovierte
Rathaus in aller Form von der Baudirektion übernommen.

Wie es guter, alter Bernerbrauch ist, hat er
das nicht in aller Stille und für sich allein getan,
sondern er hat zu diesem Anlass «Verwandte und
liebe Bekannte» eingeladen. Sie sollten sich das
fertige, vorzüglich gelungene Werk ansehen und sich
mit ihm daran freuen. Eine ansehnliche Schar von
Gästen war versammelt: Die obersten Spitzen
unserer zivilen Behörden und der Armee und natürlich

auch die Vertreter anderer Kantone hatten sich
eingefunden. Den gesamten Grossen Rat gleichzeitig
einzuladen, wäre der Platzverhältnisse wegen gar
nicht möglich gewesen. Er darf aber nicht zu kurz
kommen und deshalb haben wir nun heute unsern
eigenen Tag, unter uns «in der Familie.» Sie waren
zum Teil als Delegierte des Grossen Rates an jener
Feier selber anwesend oder haben darüber
Berichte in der Zeitung gelesen. ;Ich möchte deshalb
nicht wiederholen, sondern Ihnen nur kurz
versichern, wie alle Eingeladenen begeistert und darin
einig waren, dass etwas echt Bernisches,
Bodenständiges und Währschaftes geschaffen worden ist,
das zu allen Zeiten eine Zierde unserer Kantonsund

Bundeshauptstadt sein wird.
Wenn ich vorhin vom «neuen Rathaus» sprach,

so ist das nicht ganz richtig; denn es handelt sich
nicht um einen Neubau, den wir heute beziehen,
sondern um ein umgebautes, altehrwürdiges
Gebäude, in dessen Mauern sich allerwichtigste
Vorgänge unserer bernischen und eidgenössischen
Geschichte abgespielt haben. Hier wurde beschlossen,
sich der Gewalt fremder Herren nicht zu beugen,
sondern sich mit aller Kraft gegen ihre Zumutungen
und Machtgelüste zu wehren. Denken wir nur an
den Streit mit dem mächtigen Burgunder Karl dem
Kühnen und an die Kämpfe gegen seine grosse
Uebermacht bei Grandson, Murten und Nancy. Aber
auch Kämpfe um interne Fragen haben sich hier
abgespielt, Kämpfe um die Rechte und Freiheiten des
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Landvolkes gegen die Vorrechte bestimmter
Volksklassen in der Stadt. Zeiten des schwersten Niederganges

brachen herein. Die damit zusammenhängenden
Fragen und die dadurch bedingte Umstellung

der staatlichen Struktur sind hier beraten und
entschieden worden. Hier wurde nachher unsere
demokratische Staatsform geschaffen und im Laufe der
Jahre immer weiter ausgebaut. Wohl wenige
Gebäude besitzen eine derartig grosse, geschichtliche
Vergangenbeit.

Dem alten Rathaus ist es ganz ähnlich ergangen
wie dem alten Bernergeist der Einsatzbereitschaft
und Opferwilligkeit für die Gesamtheit oder mit
andern Worten für den Staat. Dieser alte Bernergeist

wurde im Laufe der Zeit verdrängt durch eine
gewisse Verweichlichung und einen starken Hang
zum Wohlleben, wie man es im Ausland gesehen
und gelernt hatte. Der Hang zu Förmlichkeit und
Aeusserlichkeit hielt auch im Grossen Rat seinen
Einzug. Nur in bestimmter Kleidung und mit der
Perücke angetan durften die Ratsherren zur Sitzung
erscheinen. Auch das alte Rathaus wurde mit vielen
Verschlimmbesserungen und Firlefanz entstellt.
Gute, alte und schlichte Sachen waren zu einfach
geworden. Sie wurden mit Mörtel und Gips
überdeckt oder mit Tapeten überklebt oder auf den
Estrich verstaut. An den Aussenmauern wurde das
verschiedenste Bauzeug angebracht, das zum Teil dem
zierlichen Zuckerwerk eines Bäckers glich und an
diem der Zahn der Zeit eifrig nagte. Sowohl der
äussere wie auch der innere bauliche Zustand waren
schlimm geworden. Die Frage einer gründlichen
Renovation oder eines Neubaues drängte sich auf.
Ueberall fehlte es zudem an Platz. Viele von Ihnen
werden sich noch gut der beängstigenden Enge
unserer alten Räumlichkeiten erinnern. Diese Fragen
waren übrigens nicht neu. Sie waren es wohl, d;ip

Regierung und Grossen Rat schon vor 150 Jahren
bewogen haben, sich mit dem Gedanken eines
Neubaues zu befassen. Grosse Projekte wurden damals
ausgearbeitet. Wenn im Jahre 1798 nicht die
Franzosen in Bern eingezogen wären und das in den
Schatzgewölben aufgespeicherte Geld weggeräumt
hätten, so wäre wohl unser jetzt noch stehendes,
altes Rathaus damals verschwunden und wir würden

heute kaum die Einweihung unserer neuen
Räume in demselben feiern. So aber unterblieb
dann der Neubau. Man begnügte sich, am alten Bau
verschiedentlich herumzudoktern und zu
verschlimmbessern.

Nachdem die baulichen Zustände dann aber endlich

zu einer gründlichen Lösung zwangen, stellte
sich die Frage: Neubau oder Renovation? Fast wäre
das alte Rathaus in seiner ursprünglichen Gestalt
auch diesmal der Neubauabsicht zum Opfer gefallen.
Ein neues Gebäude von ganz anderem, modernerem
Aussehen war geplant. Die anstossenden Häuser an
der Postgasse hätten verschwinden und an deren
Stelle ein Neubau erstehen und mit dem
Rathaus verbunden werden sollen. Der Stil dieses
Neubaues hätte selbstverständlich auch das neue
Aussehen des Rathauses beeinflusst. In diesen
Neubauten hätten die Regierung, der Grosse Rat und
auch das Staatsarchiv Unterkunft finden sollen. In
letzter Stunde stellte der jetzige Baudirektor, Herr
Regierungsrat Grimm, der eben sein neues Amt
voller Begeisterung übernommen hatte, das Projekt
um. Das Staatsarchiv wurde auf die Grosse Schanze

verlegt. Die bestehenden Gebäude an der Postgasse
wurden renoviert und der Staatsverwaltung dienstbar

gemacht und damit der Neubau eines grossen,
neuen Verwaltungsgebäudes vermieden. Das
Rathaus aber sollte seine alte Gestalt behalten und
bloss von allem spätem « Zusätzlichen » befreit werden.

Das war gegenüber den anfänglichen und
gewohnten Gedankengängen eine recht revolutionäre
Idee. Sie stand aber in Uebereinstimmung mit einem
Sprüchlein, das ich diesen Sommer an einem
schönen, alten Berneroberländerhaus entdeckte und
das bewährte, echte und bodenständige Bernerart
ausdrückt. Es lautet: «Lasset uns am Alten, so es
gut ist, halten.» Ein erstklassiger Baufachmann,
Architekt Risch in Zürich, der sich vielerorts als
Meister der Renovation altehrwürdiger Baudenkmäler

ausgewiesen hatte, wurde beigezogen. Es ist
verständlich, dass die Herbeiziehung eines Zürcher
Architekten anfänglich etwas Staub aufwirbelte. Das
Ergebnis der Arbeit des in der Rathaus-Umbaufrage
vollständig unvoreingenommenen Fachmannes
beweist aber zur Genüge, dass diese. Massnahme
absolut richtig war. Die Untersuchungen von Architekt
Risch und die gestützt darauf aufgebauten
Projektentwürfe zeigten sofort den hohen baulichen Wert
unseres alten Rathauses und die Möglichkeit, daraus
etwas Gediegenes und den heutigen Anforderungen
Genügendes zu gestalten. Es wurde deshalb gänzlich
umgestellt und die Renovation war bald beschlossene
Sache, wenn auch die Lösung mit dem anfänglichen
Volksbeschluss nicht ganz in Uebereinstimmung
stand. Wie richtig das Vorgehen war, nehmen wir
heute mit unsern eigenen Augen wahr. Was dabei
aber ganz besonders erfreulich ist, das ist die
geschickte Art und Weise, wie das Alte,
Ursprüngliche und Währschafte mit gutem Neuen in
Verbindung gebracht und, wie aus einem Guss, zu
einem harmonischen Ganzen gefügt wurde.

Wer kurze Zeit nach Baubeginn seine Nase ins
Rathaus steckte, dem schien, es werde alles
ausgehöhlt und nichts als die Umfassungswände, und
das Dach blieben stehen. Dem war aber in Wirklichkeit

gar nicht so. Vorsichtig und behutsam wurde
vorgegangen. Alle alten Teile, die entfernt werden
mussten, wurden gründlich untersucht und immer
und immer wieder wurden Sachen gefunden, die
verdeckt gewesen waren und deren Originalität oder
künstlerische Ausführung in Erstaunen versetzten
und lebendiges Zeugnis ablegten vom vorzüglichen
handwerklichen Können und dem hohen Kunstsinn
der damaligen Bauleute. Wenn Sie nachher das
Rathaus durchgehen und sich die schönen, alten Sachen
näher ansehen, so werden Sie das überall bestätigt
finden.

Knapp nach Ausbruch des neuen Weltkrieges,
der immer noch wütet, also in einem recht düsteren
Moment, hat das Bernervolk dem Antrag des
Regierungsrates und des Grossen Bates, auf Bewilligung
der für den Rathaus-Umbau erforderlichen Mittel
zugestimmt. Trotz der höchst unsicheren Zeitverhältnisse,

haben vor 2 Jahren Regierung und Grosser
Rat die Ausführung und Inangriffnahme der Arbeiten

beschlossen. Eine grosse Zahl von Handwerkern
hat damit Gelegenheit erhalten, am Bau ihre berufliche

Fertigkeit unter Beweis zu stellen. Viel Liebe
zur Handarbeit und künstlerischer Sinn ist
aufgewendet worden. Handwerksmeister und ihre
Gehilfen, deren Tätigkeit durch die modernen Bau-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1942. 67
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methoden der letzten Jahrzehnte ganz in den Hintergrund

gedrängt worden war, fanden Gelegenheit, ihr
trotzdem noch nicht eingerostetes Können zu
betätigen. Ich denke dabei vorab an die prächtigen
Steinmetz- und Sandstein-Bildhauerarbeiten. Aber
auch die Holzbildhauer, die Schreiner, Schlosser
und übrigen Handwerker haben ihr Bestes
beigetragen. Das ganze Rathaus wird nicht nur ein
sprechendes Zeugnis vom hohen Können und
künstlerischen Sinn unserer Handwerker sein, sondern
auch dafür, dass die tote Maschine und ihre Erzeugnisse

die lebendige Kunst des tüchtigen Handwerks
nie wird ersetzen und deshalb auch nie wird
verdrängen können. Was hier geschaffen wurde,
bestärkt uns alle mächtig in diesem Glauben. Möge
das Rathaus ein Ansporn sein, diese Tatsachen in
allen Schichten unseres Volkes wieder viel besser
zu erkennen und zu würdigen und gar die
bauliche Entwicklung in diesem Sinne zu beeinflussen!
Vermöchte es das, so wäre nicht nur ein wohnliches
Haus für die Regierung und die Volksvertretung
geschaffen worden, sondern es wäre das Geld, das für
die gediegenen Arbeiten ausgegeben wurde, überdies

auch in volkswirtschaftlicher und kultureller
Beziehung so gut angewendet, wie man es besser
nicht hätte tun können. Das umgebaute Rathaus ist
uns ein eindeutiger Beweis dafür, dass auch heute
noch wie vor Jahrhunderten gute Kunst, tüchtiges
Handwerk und hochqualifizierte Technik bei uns
zuhause sind.

Wuchtig und breit, schlicht und durch und durch
echt steht jetzt unser umgebautes Rathaus da. Die
Zerrbilder aus einer ganz falsch verstandenen Zeit,
wo man architektonisch etwas Neues schaffen
wollte, aber nicht recht wusste was, sind weggeräumt.

Das Schlackige und Unechte und
Nichtursprüngliche wurde entfernt, aber nicht so, dass man
einfach alles zusammenschlug und damit auch
darunter verstecktes Echtes und Gutes zerstört hätte.
Alles was gut und noch irgendwie brauchbar war,
wurde sorgfältig am rechten Orte verwendet und
geschickt mit dem nötigen Neuen zusammengefügt.
Stein auf Stein und Brett an Brett wurde von den
verschiedensten Bauleuten in harmonischer
Zusammenarbeit gefügt und auf diese Weise, wie aus
einem Guss, das prächtige Ganze geschaffen, das
uns heute so gut gefällt und freut, aber nicht nur
uns, sondern das ganze Bernervolk und zudem weit
über die Grenzen unseres Kantons hinaus volle
Anerkennung erhält.

Bedeuten einerseits der Beschluss des Volkes
über die Zurverfügungstellung der erforderlichen
Geldmittel und derjenige der Regierung und des
Grossen Rates zur Ausführung des Werkes und
damit zur Beschaffung von Arbeit für das Gewerbe,
den Ausdruck gemeinsamer Verbundenheit und
Solidarität, so dokumentieren sie anderseits auch den
gesunden Glauben an die Zukunft unseres Staates.
Sie sind ein Zeichen des festen Willens, sich nicht
durch die Ungunst der Zeiten unterkriegen zu
lassen, sondern einander zu helfen und durchzuhalten.
Im weitern sind sie aber auch ein klares Bekenntnis

zu unserer Staatsform: der Demokratie. Denn
was hätte es sonst für einen Siim, grosse Mittel
aufzuwenden, um der Regierung und der Volksvertretung

ein würdigeres und besseres Heim zu schaffen?

Möge uns deshalb allen, die da ein- und
ausgehen und an den Geschicken des Bernervolkes mit¬

arbeiten helfen, das Rathaus stets ein Mahner sein
an diese Leitgedanken, die es in seiner heutigen
Form wiedererstehen Hessen! Es soll uns zudem
stets ein sprechendes Beispiel dafür sein, welch
hohe und schöne Werte durch gute Zusammenarbeit
von Kopf und Hand, von Geist und Körper
geschaffen werden und uns anspornen, auch auf unserem

Tätigkeitsgebiet nach dieser harmonischen
Zusammenarbeit zu trachten und zu streben. Die
Erfahrungen am Rathaus müssen uns ein Fingerzeig
dafür sein, wie viel Gutes und Brauchbares sicher
in unserem Staatswesen und Volk noch vorhanden
ist, vielleicht, wie beim Rathaus, teilweise versteckt
oder unbeachtet. Suchen wir deshalb in erster Linie
dieses und nicht fremdes Gedankengut, fügen wir es
geschickt mit Neuem, aber Bodenständigem und bei
uns Gewachsenem zusammen. Dann entsteht ein
Bau, der auch der neuen Welt ebensogut anstehen
wird wie unser Rathaus der Stadt Bern. Damit
haben wir zudem auch die Mahnung beachtet, die
mir ein Trüber Schulmeister zur Einweihung unseres
Rathauses in die Hand drückte:

Bernerholz und Schweizerstein
baute man ins Rathaus ein.
Mög' auch, was die Räte sagen,
Stempel eignen Denkens tragen.

In diesem Sinne übernehmen wir die uns zur
Verfügung stehenden Räumlichkeiten im umgebauten

Rathaus.
Es bleibt mir noch die angenehme Pflicht, die

ich freudig erfülle, der Regierung und ganz
besonders Herrn Baudirektor Grimm unsern und des

ganzen Bernervolkes allerbesten Dank und die volle
Anerkennung für das prächtig gelungene Werk und
die grosse, damit verbundene Arbeit auszusprechen.
Unser Dank und unsere Anerkennung gilt aber auch
ihren Mitarbeitern und Helfern, überhaupt allen, die
mit Kopf oder Hand an der Ausführung mitarbeiten
halfen. Es ist mir ganz unmöglich, sie alle mit
Namen aufzuzählen. Jeder hat an seinem Platz sein
Bestes geleistet und dafür sei ihnen ajlen unser
Dank gesagt.

Gestatten Sie mir, noch mit einem Wort einen
Mann zu erwähnen und ihm zu danken, der nun
die letzte Phase nicht mehr mitgemacht hat. Ich
meine Herrn alt Regierungsrat Dr. Bösiger. Er hat
seinerzeit den Gedanken der Umänderung des
Rathauses durchgesetzt. Sein Projekt ist allerdings
nicht ausgeführt worden. Aber er hat doch die
Frage des Umbaus oder Neubaus aufgeworfen und
auch den Volksbeschluss für die Finanzierung
vorbereitet. Es ist deshalb am Platze, ihm für seiilne
Initiative zu danken, auch wenn er in letzter Zeit
nicht mehr dabei war.

In schwerer Zeit hat die damalige Stadt und
Republik Bern ihr Rathaus gebaut, das heisst in den
Jahren 1406—1416. Ein Jahr nachdem eine schreckliche

Feuersbrunst einen grossen Teil der Stadt
(700 Häuser) zerstört hatte, wobei über 100
Menschenleben vernichtet wurden. Die Finanzen lagen
bös im Argen. Trotzdem machte sich die Stadt an
den Neubau eines Rathauses. Die späteren Jahre
haben ihrem gesunden Optimismus recht gegeben.
In schicksalsschweren, trüben und unsichern Zeiten
beziehen wir auch heute das umgebaute Rathaus.
Möge das auch diesmal, wie auch der prächtige
heutige Herbsttag, ein gutes Vorzeichen dafür sein,
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dass es uns gelingen wird, mit allen Schwierigkeiten

fertig zu werden und das Rathaus zu allein
Zeiten zu dem zu benützen, wozu es bestimmt ist:
um darin in Freiheit und Ehre die Geschicke unseres

lieben und schönen Bernerlandes selber zu
bestimmen. (Anhaltender, lebhafter Beifall.)

Die Feier schliesst mit dem Vortrag des G-Dur-
Konzertes für Bratsche, Streichorchester und
Continus von G. Th. Theleman durch das Berner
Kammerorchester, Solistin: Mimi Berchtold-Meister,
am Cembalo Adelheid Indermühle.

Präsident. Ich glaube wohl im Namen aller zu
sprechen, wenn ich dem Sunndigchor des Berner
Männerchors und dem Berner Kammerorchester
unter der Leitung von Hermann Müller für ihre
Darbietungen unsern Dank ausspreche, insbesondere
auch den Solistinnen Charlotte George, Mimi Berchtold

und Adelheid Indermühle. Sie haben uns mit
ihren prächtigen Darbietungen in die richtige
Weihestimmung versetzt.

Meinen Dank möchte ich auch ausdehnen auf
Herrn Pfarrer Tenger, Präsident des bernischen
Synodalrates. Er hat uns mit seiner ausserordentlich
tiefgründigen Ansprache — auch der Münstorga-
nist — eine würdevolle Feierstunde verschafft. Auch
dem Spender des Strausses, der auf meinem Pulte
steht, sei gedankt. Er ist für den Grossen Rat, nicht
etwa für mich bestimmt. Er wurde uns mit folgendem

Brief gesandt:

«An den
Grossen Rat des Kantons Bern.

Sehr geehrter Herr Grossratspräsident!
Sehr geehrte Herren Grossräte!

Der Unterzeichnete hatte Gelegenheit, am Umbau
des Berner Rathauses durch die Lieferung von
Schreinerarbeiten für den Grossratssaal mitarbeiten
zu dürfen.

Dieser Auftrag hat mich geehrt und mit Stolz
erfüllt. Als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit
gestatte ich mir, Ihnen zur Eröffnungs-Sitzung einen
Blumenstrauss überreichen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf der
Session und zeichne

mit vorzüglicher Hochachtung

gez. Hans Hofmann,
dipl. Schreinermeister,

Burgdorf. »

Herr Hofmann hat mir mitteilen lassen, wenn er
jeweilen ein neues Haus dem Bauherrn übergebe,
stelle er ihm immer Blumen ins Haus. Er möchte
es auch gegenüber dem Grossen Rat so halten.

Der Staatsschreiber verliest ein soeben
eingelangtes Telegramm mit folgendem Wortlaut:

«An den
Grossen Rat des Kantons Bern

Neues Rathaus,•Bern.

Der soeben zur ordentlichen Jahressession
zusammengetretene Grosse Rat des Kantons St. Gallen
freut sich über den Wiedereinzug des bernischen
Grossen Rates in das umgebaute Rathaus, das als
Wahrzeichen der stolzen Geschichte und kraftvollen
Gegenwartspolitik des Standes Bern im ganzen
Lande Bewunderung erweckt. Er schickt den
Abgeordneten des Bernervolkes seine besten
Glückwünsche und die Versicherung unverbrüchlicher
eidgenössischer Bundestreue.

Im Namen des st. gallischen Grossen Rates,

Der Präsident : K. Schlaginhaufen.
Der Staatsschreiber: Dr. Gmür. »

(Beifall.)

Präsident. Sie werden damit einverstanden sein,
dass wir dem st. gallischen Grossen Rat ebenfalls
auf telegraphischem Wege danken (Zustimmung).

Schluss der Sitzung um 43/4 Uhr.

Es folgt die Besichtigung des Rathauses unter
Führung in Gruppen.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Zweite Sitzung.

Dienstag, den 10. November 1942,

vormittags 81/2 Uiir.

Vorsitzender: Präsident Keller (Langnau).

Die Präsenzliste verzeigt 178 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 16 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Amstutz, Barben
(Spiez), Bärtschi (Bern), Bigler, Bühler, Flückiger
(Dürrenroth), Flückiger (Bern), Gfeller, Gygax,
Hofer, Ilg, Lang, Reinhard (Bern), Schüpbach,
Vuille, Weber (Grasswil); ohne Entschuldigung ist
niemand abwesend.

Präsident. Wir beginnen heute mit unserer
eigentlichen Arbeit. Gestern hatten wir noch Festtag.

Ich hoffe, dass Sie alle gestern Abend gut
[heimgekommen sind, trotz der Verdunkelung, die zudem
gestern noch auf 20 Uhr vorverschoben wurde, und
dass Sie sich recht gerne an den gestrigen Tag
erinnern werden.

Tagesordnung:

Bereinigung des Traktaudenverzeiclinisses.

Präsident. Die Präsidentenkonferenz hat, wie es
vorgeschrieben ist, die Traktandenliste bereinigt.
Die in der Traktandenliste vorgesehenen Gesetzesund

Dekretsvorlagen sind zur Beratung bereit.
Die Vorlage für das Dekret Nr. 2, die Sie noch

nicht erhalten haben, wird noch vorteilt werden. Es
kommt nun noch ein weiteres, im Traktandenverzeichnis

noch nicht aufgeführtes Dekret über die
Ausrichtung einer Winterzulage an die Lehrkräfte
der Primär- und Mittelschulen hinzu. Es ist bereits
beraten worden, und zwar von der gleichen
Kommission, die die andern Dekrete über Teuerungszulagen

behandelt hat, deswegen, weil es erst nach
der letzten Session, am 30. Oktober im Entwurf
herausgekommen ist. Die Regierung hat dann dieses
Dekret mit unserm Einverständnis der erwähnten
Kommission überwiesen, ich frage den Rat an, ob
er mit der Beauftragung dieser Kommission mit der
Vorberatung auch dieses Dekretes einverstanden ist.
(Zustimmung.)

Für das Dekret Nr. 4 betreffend die öffentliche
Verurkundung von Bürgschaften schlägt die
Präsidentenkonferenz eine Kommission von 9 Mitgliedern
vor. (Zustimmung.) Ich bitte die Fraktionen, Ihre
Vorschläge dazu einzureichen.

Die Regierung hat dem Wunsche Ausdruck
gegeben, die Kommission für die Beratung des zu
erwartenden Dekretes über die Ausrichtung von

Teuerungszulagen für das Jahr 1943 zu bestellen.
Das Bureau schlägt Ihnen vor, Tiiefür die gleiche
Kommission vorzusehen, welche schon die andern
Dekrete über die verschiedenen Teuerungszulagen
behandelt hat. Sie ist jetzt über diese Fragen im
Bilde. (Zustimmung.)

Im weitern stellt die Regierung die Einbringung
einer Gesetzesvorlage über die zusätzliche Beihilfe
zur Alters-, Witwen- und Waisenhilfe des Bundes
in Aussicht und schlägt vor, für diese jetzt .noch
nicht fertige Gesetzesvorlage die Kommission für
die Initiative für die Einführung einer allgemeinen
Alters- und Hinterbliebenenversicherung im Kanton
Bern vorzusehen. (Zustimmung.)

Die Präsidentenkonferenz hat eine Sessionsdauer
von 2 Wochen in Aussicht genommen. Die in
Aussicht genommenen Wahlen sind für die 2. Sessionswoche

vorgesehen.
Weiter habe ich noch mitzuteilen, dass die

beiden Motionen Flückiger und Lehner auf die
nächste Session verschoben werden. Herr Dr. Flük-
kiger befindet sich im Militärdienst und kann keinen
Urlaub erhalten. Im Einverständnis mit Herrn Lehner,

dessen Motion mit derjenigen von Herrn Flük-
kiger zusammenhängt, beantragen wir Ihnen
Verschiebung auf die nächste Session. (Zustimmung.)

Es ist die Anregung gemacht worden, die beiden
Reden, die die Herren Regierungsrat Dr. Gafner
und Grimm am 31. Oktober anlässlich der
Einweihung des Rathauses gehalten haben, ins Tagblatt
des Grossen Rates aufzunehmen und so einer weiten
Oeffentlichkeit und auch Ihnen zugänglich zu
machen. (Zustimmung.)

Im weitern habe ich dem Rat mitzuteilen, dass
von jungbäuerlicher Seite gegen die Wahlen des
Grossen Rates in der letzten Session ein
staatsrechtlicher Rekurs eingereicht worden ist. Gemäss
Verfassung ist dieser vom Regierungsrat zu
beantworten, was geschehen ist. Wir werden zur
gegebenen Zeit von der Art der Erledigung dieses
staatsrechtlichen Rekurses Kenntnis erhalten.

Nachruf für Oberrichter Otto Witz.

Präsident. Bevor wir zur Erledigung unserer
ordentlichen Traktanden übergehen, haben wir noch
einer schmerzlichen Pflicht zu genügen.

Am 27. September 1942, das heisst gerade an
seinem 58. Geburtstag, ist nach längerem Leiden
Herr Oberrichter Otto Witz verstorben. Seine
Verdienste run die Oeffentlichkeit und unsern Staat
rechtfertigen es, dass wir ihrer und des Verstorbenen

hier kurz gedenken.
Otto Witz entstammte einer bekannten

sozialdemokratischen Juristenfamilie. Sein Vater war
ebenfalls Oberrichter und sein Grossvater war
Notar; er befasste sich als Erster mit der Urbarisie.-
rung und Austrocknung des Geländes von Witzwil,
das seinen Namen von ihm erhalten hat.

Oberrichter Witz wurde 1884 in Langenthal
geboren, besuchte später das Gymnasium in Burgdorf
und studierte in Bern Rechtswissenschaft. Von 1908
bis 1918 praktizierte er als Anwalt in Langenthal
und wurde dann als Vertreter der sozialdemokra-
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tischen Partei zum Gerichtspräsidenten IV von Bern
gewählt. 1930 siedelte er ins Obergericht über, wo
er einer Strafkammer zugeteilt wurde und dieser
seither ununterbrochen angehörte. Er präsidierte sie
während längerer Zeit. Ebenso präsidierte er eine
Zeit das bernische Versicherungsgericht.

Im Militärdienst bekleidet er den Grad eines
Oberstleutnants der Militärjustiz.

Ein Mensch mit scharfem Verstand und ein
vorzüglicher Jurist und Richter ist mit Oberrichter
Witz dahingegangen. Mit gründlichem juristischem
Wissen verband er aber einen äusserst praktischen
Sinn und fand deshalb auch in den heikelsten
Rechtsfragen Lösungen mit einleuchtender Begründung.

Wohl musste er gegen den Rechtsbrecher die
Strenge des Gesetzes anwenden, Hess ihn aber dabei
doch immer ein gewisses Wohlwollen fühlen, das
den Rechtsbrecher stützen und heben und nicht
noch tiefer hinabstossen wollte.

Wir danken Oberrichter Otto Witz für die grosse
Arbeit, die er unserem Volle und Staat geleistet hat',
aufs beste und werden sein Andenken in Ehren
halten.

Der Rat erhebt sich von den Sitzen.

Beeidigung von Herrn Grossrat Lang infolge
Abwesenheit wegen Krankheit.

Präsident. Herr Grossrat Lang ist immer noch
krank, weshalb die Beeidigung nicht vorgenommen
werden, kann. Wir wünschen ihm baldige Besserung.

Hypothekarkasse ; Konversionsanleihe ;

Kenntnisnahme.

Namens des. Regierungsrates referiert über dieses.

Geschäft Herr Regierungsrat Guggisberg,
Finanzdirektor, worauf folgender Antrag Ider Vorberatenden
Behörden stillschweigend gutgeheissen wird:

Beschluss :

Der Grosse Rat nimmt in zustimmendem
Sinne Kenntnis vom Abschluss eines Vertrages
mit den Bankenverbänden durch die Hypothekarkasse

über die. Aufnahme einer Anleihe von
31/4 0/0 im Betrage von Fr. 25 000 000. — auf
25 Jahre, zwecks Konversion der 4 o/0 Anleihe
von Fr. 30 000000.— von 1931.

Nachkredite für das Jahr 1942.

(Siehe Nr. 26 der Beilagen.)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Dr. Freimüller, Präsident

der Staatswirtschaftskommission, worauf
folgender Antrag der vorberatenden Behörden
gutgeheissen und genehmigt wird.

Beschluss :

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliessl :

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis davon, dass
der Regierungsrat, gestützt auf Art. 29, Abs. 1,
des Gesetzes vom 3. Juli 1938 über die
Finanzverwaltung vom 19. August 1942 bis 20. Oktober
1942 folgende Nachkredite gewährt hat:

I. Allgemeine Verwaltung.
C. 1. Eatskoslen und Dienstalters-

gratifikationen • Fr. 6 000. —

Anschaffungen für das Rathaus,
gemäss Regierungsratsbeschluss Nr.
4460 vom 2. Oktober 1942.

VI. Erziehungswesen.

A. 3. Bureaukosten der Direktion Fr. 1 000. -
Entschädigung für besondere Arbeiten

an die Aufsichtskommission
für das Werk « Bärndütsch »,
gemäss Regierungsratsbeschluss Nr.
4340 vom 25. September 1942.

G. 2. Historisches Museum, Beiträge Fr. 2 400.—

Ausrichtung von Teuerungszulagen
für das Jahr 1942 an das Personal
des Historischen Museums (Anteil

des Staates), gemäss
Regierungsratsbeschluss Nr. 3985 vom
28. August 1942.

IX a. Volkswirtschaft.
E. a. 8. Gewerbemuseum, Mobiliar

und Werkzeug Fr, 18 400. —

Umzug der Keramischen Fachschule;
Neuanschaffungen, Renovationen,
Fuhrungen und Abbruch des
Brennofens und Hochkamins im
alten Schulgebäude (Nachkredit
von Fr. 11000.—, bewilligt am
27. März 1942, für die Anschaffung

eines elektrischen Brennofens

inbegriffen), gemäss
Regierungsratsbeschluss Nr. 4257 vom
22. September 1942.

IX b. Gesundheitswesen.

B. 5. Beiträge an das Inselspital Fr. 8 416,30

Berechnung des Kantonsbeitrages
gemäss Art. 1 des Gesetzes vom
15. April 1925 betreffend
Hülfeleistung für das Inselspital
erstmals auf Grund der Ergebnisse
der Volkszählung vom 1. Dezember

1941, gemäss Regierungsratsbeschluss

Nr. 3834 vom 21.
August 1942.
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Gesetz
über

die Abänderung' einzelner Bestimmungen des Gesetzes

über die direkten Staats- und Gemeindesteuern.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 27 der Beilagen; die Verhandlungen
der ersten Beratung finden sich abgedruckt auf
Seite 361 ff. hievor.)

Eintretensfrage.
Präsident. Anstelle des Herrn Kommissionspräsident

Dr. Flückiger wird Herr Winzenried,
Vizepräsident der Kommission, referieren.

Winzenried, Vizepräsident der Kommission. In
der Sitzung vom 7. September 1942 hat der Grosse
Rat die erste Lesung dieser Steuergese'tzesnovelle
vorgenommen. Mit Ausnahme von Art. 20, Ziff. 2,
bestand Uebereinstimmung zwischen den Anträgen
des Regierungsrates und jenen der Kommission und
des Grossen Rates. Bei Art. 20, Ziff. 2, hatte der
Grosse Rat beschlossen, es sei der Abzug für ledige
Steuerpflichtige entgegen dem Antrag des
Regierungsrates von Fr. 1500 auf Fr. 1600 zu erhöhen.

Der Regierungsrat und die Kommission haben
nun zum Gesetzesentwurf wieder Stellung
genommen und sich dem Beschluss des Grossen Rates
angeschlossen. Praktisch besteht also heute keine
Differenz mehr zwischen dem Beschluss des Grossen
Rates gemäss erster Lesung und den vorberatenden
Behörden.

In der Sitzung der Kommission sind aber
Anträge eingereicht worden, man solle in der zweiten
Lesung verschiedene Punkte noch ändern. Die Mehrheit

der Kommission hat jedoch alle diese Anträge
abgelehnt.

Einer dieser Anträge ging dahin, es sei der
Familienabzug von Fr. 1800 auf Fr. 2 000 zu
erhöhen mit der Begründung, die Teuerung und
damit die Geldentwertung sei wesentlich stärker
gestiegen, als die vorgesehene Erhöhung des steuerfreien

Abzuges ausmache, deshalb sei er zu
erhöhen, damit die finanziell schwachen Steuerzahler
nicht zu stark belastet werden. Im weitern ist
gesagt worden, dass durch die Erhöhung des
Steuerkapitals dieser erhöhte Abzug mehr als wettgemacht
werde. Die Mehrheit der Kommission konnte sich
jedoch dieser Argumentation nicht anschliessen.

Ein weiterer Antrag ging dahin, ins Gesetz eine
Bestimmung aufzunehmen, wonach der Grosse Rat
eine eventuelle neue Revision des Gesetzes von sich
aus durchführen könne, wenn die Teuerung noch
weiter ansteigen werde, nämlich wenn sie über
mehr als 50 o/o hinausgehe, damit nicht die ganze
Gesetzgebungsmaschinerie schon kurze Zeit nach
Verabschiedung dieser Novelle wieder in Bewegung
gesetzt werden müsse.

Die Kommission hat auch diesen Antrag
abgelehnt, indem sie sich sagte, es gehe nicht an, das»
sich der Grosse Rat verfassungswidrige Rechte
zulege.

Anlass zur Ablehnung dieses Antrages war auch
die Befürchtung, dass so die Gemeinden in finan¬

zielle Schwierigkeiten geraten könnten, weil eine
grosse Zahl von Gemeindebürgern eventuell
überhaupt nicht mehr steuerpflichtig wäre. Auch darum
gehe es nicht an, eine Befugnis, die die Gemeinden
in diesem Masse berühren, dem Volke zugunsten des
Grossen Rates zu entziehen.

Weiter ist gesagt worden, es sei überhaupt nicht
gut, in der Steuerbefreiung nach unten zu weit zu
gehen, weil sonst eine zu grosse Zahl von Bürgern
an einer gesunden Finanzgebarung des Staates
desinteressiert würde; wenn es notwendig sei, solle
der Staat den in Frage kommenden Steuerpflichtigen

auf andere Weise entgegenkommen. Weiter
wurde darauf hingewiesen, dass ein so grosser Ausfall,

wie er nach den weitergehenden Anträgen zu
trägen zu erwarten wäre, für den Staat untragbar
würde. Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die
Kommission, auch diesen Antrag abzulehnen.

Weiter ist ein Antrag eingebracht worden, es
sei das Alter der Kinder, für die der Steuerpflichtige

einen Abzug machen kann, von 18 auf 20 Jahre
hinaufzusetzen, mit der sehr plausiblen Begründung,
dass gerade in diesen Jahren die Kinder mehr
Ausgaben verursachen als im frühen Kindesalter, da
die Kinder in diesem Alter von 18—20 Jahren sich
noch in der Ausbildung befinden, in der Lehre
stehen oder studieren, wobei der persönliche Unterhalt,

Kleider und Nahrung, noch mehr koste als im
frühen Kindesalter. Auf der andern Seite wurde
eingewendet, das für die Berücksichtigung der
Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern massgebende Alter

sei an andern Stellen der Gesetzgebung au;ch
überall auf 18 Jahre angesetzt; damit keine
Kollisionen entstünden, wolle man auch hier für die
kurze Zeit, für die diese Steuergesetznovelle in
Kraft trete, bei der bisherigen Altersgrenze von
18 Jahren bleiben. Der Herr Finanzdirektor hat
auch auf den grossen Ausfall des Staates und jder
Gemeinden von gegen Fr. 400 000 hingewiesen, wenn
man dem Antrage der Kommissionsminderheit
folgen würde. Die Kommissionsmehrheit hat also auch
diesen Antrag abgelehnt.

In der Schlussabstimmung jedoch war die
Kommission einstimmig für die so gestaltete Gesetzesvorlage

eingetreten. Sie beantragt dem Rat, die Vorlage

in der Fassung der ersten Lesung unverändert
anzunehmen. Weitere Anträge könnten von der
Kommission nicht akzeptiert werden im Hinblick
auf die kommende Gesetzesrevision, bei der dann
alle in Frage stehenden Anträge auch noch
vorgebracht, diskutiert und eventuell berücksichtigt werden

können.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte mit Nachdruck
daraufhinweisen, dass nun inbezug auf diese Gesetzesvorlage

Uebereinstimmung herrscht zwischen dem
Vorschlag des Regierungsrates und dem der Kommission.

Es ist zwar möglich, dass heute die
Minderheitsanträge der grossrätlichen Kommission von
neuem im Rate gestellt werden. Die Einigung kam
zustande auf Grundlage des Ergebnisses der ersten
Lesung.

Man sollte nun an dem nichts mehr ändern,
denn wir müssen mit diesem Gesetze vor das Volk.
Man sollte es erreichen, dass alle Parteien dieser
Vorlage zustimmen können. Die Novelle bringt für
den Steuerpflichtigen eine Entlastung, zulasten so-
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wohl der Staats- wie der Gemeindiefinanzen. Es ist
klar, dass eine solche Vorlage in den verschiedenen
Bevölkerungskreisen verschieden beurteilt wird.
Mancher wird fragen, ob auch er entlastet werde.
Dieser Hinweis zeigt, dass man da sehr vorsichtig
sein muss. Man darf nur diejenigen entlasten, für
die es unbedingt notwendig ist, wobei man nicht
zu weit gehen darf. Nach den Vorschlägen des
Regierungsrates und der Kommission werden die
kleinen und auch noch die mittleren Steuerzahler
nicht unwesentlich entlastet. Einmal wird der
persönliche Abzug von Fr. 1500 auf Fr. 1600 erhöht.
Zum zweiten wird der Haushaltungsabzug, der jetzt
Fr. 1500 plus Fr. 100, also zusammen Fr. ,1600
beträgt, auf Fr. 1800, also um Fr. 200 erhöht. Endlich

erfährt der Abzug pro Kind eine Erhöhung von
Fr. 100 auf Fr. 300. Dazu kommen noch die übrigen
Abzugsmöglichkeiten, die schon jetzt bestehen
(Versicherungsabzug bis zu Fr. 200, 10 %iger Abzug
für Fixbesoldete für den ausgewiesenen Lohn, maximal

Fr. 600).
Wie wirken sich diese erhöhten Abzüge bei den

kleineren und mittleren Einkommen aus?

Abzug für Haushalt mit 2 Kindern
Einkommen

von Fr.

3 000
4 000

heute
Staat Gemeinde Bern

Fr. Fr.
24. — 25. 50
76.80 81.60

nach neuer Vorlage
Staat Gemeinde Bern

Fr. Fr.
4.80 5.10

48.— 51.—
5 000 120.— 127.50 91.20 96.90
6 000 169.85 182.05 139.85 149.95

Sie sehen also, eine ganz wesentliche Entlastung
bei den untern Einkommen. Immerhin ist das für
den Staat noch tragbar. Zu weit darf man unter
keinen Umständen gehen, denn der Steuerzahler
muss an einer gesunden Finanzgebahrung des Staates

interessiert bleiben. Man darf umso weniger zu
weit gehen, als wir bei der kantonalen Wehrsteuer
schon, im Gegensatz zur eidgenössischen
Wehrsteuer, die untern Kategorien entlastet haben.

Als kantonaler Finanzdirektor bin ich aber nicht
nur verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass der Staat
infolge dieser Milderungen eine wesentliche Ein-
busse erleidet, sondern auch, dass die Gemeinden
eine starke Verminderung ihrer Steuereinnahmen
erfahren. Wir müssen die Verantwortung dafür
übernehmen können, dass durch die vorgeschlagenen

Milderungen keine Gemeinde in finanzielle
Schwierigkeiten gerät. Dafür möchten wir die
Verantwortung nicht übernehmen. Man darf nicht
vergessen, dass nach dem kantonalen Steuergesetz die
darin enthaltenen Regeln auch für die Gemeinden
unabänderlich gelten. Das ist nicht in allen Kantonen

so.
Es werden sehr viele Steuerpflichtige von den

vorgeschlagenen Erleichterungen profitieren. Es
fallen nur die natürlichen Personen in Betracht.
Nicht weniger als 167 400 Personen werden statt
Fr. 1500 Fr. 1600 Existenzminimum abziehen
können, sofern sie überhaupt einen solchen Abzug
machen dürfen. Ferner haben wir 92 000
Familienhaushaltungen, für die je Fr. 100 mehr abgezogen
werden darf. Das allein macht etwa 9 Millionen
Ausfall an Steuerkapital aus. Bei den persönlichen
Abzügen ergibt sich ein Ausfall von über 16 Millionen

Franken Steuerkapital. So viel Steuerkapital
geht also für den Staat und die bernischen Gemein¬

den verloren. Es kann jede Gemeinde ausrechnen,
was das für sie ausmacht.

In der ersten Lesung wurde gesagt, der Verlust
werde nicht so gross sein, wie er mathematisch
ausgerechnet erscheine, weil die kleinen und mittleren
Steuerpflichtigen häufig nicht in der Lage seien,
ihre Steuern zu bezahlen. Es ist möglich, dass nach
diesen Erleichterungen die Ausfälle infolge Wegfalls
der Steuernachlassbewilligungen nicht mehr so gross
sein werden. Man kann jedoch nicht sagen, wieviel
das ausmachen wird, namentlich nicht in bezug auf
die ländlichen Gemeinden. Man darf nicht zu weit
gehen. Einzelne Gemeinden sind fast auf den letzten
Rappen Steuerguthaben angewiesen, und sie treiben
diese Steuern mit grösster Rigorosität ein und
wollen vom Nachlass nichts wissen. Für diese
Gemeinden wirkt sich der Verlust infolge der in
Aussicht genommenen Erleichterungen dann in vollem
Masse aus. An das müssen wir bei Beurteilung der
bezüglichen Anträge auch denken.

In bezug auf den weitern Punkt, bei dem eine
Differenz in der Kommission entstand, will ich mich
in der Eintretensdebatte noch nicht äussern. Ich
weiss nicht, ob der Antrag auch im Plenum gestellt
werden wird. Ich meine den Antrag, wonach deim
Grossen Rat die Kompetenz eingeräumt werden soll,
im Laufe der nächsten Jahre von sich aus Aende-
rungen am Steuergesetz in bezug auf die Erhöhung
der steuerfreien Abzüge vorzunehmen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
Art. 1.

Ingress des Art. 1 und Art. 5, Ziff. 4 und 5/
*

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. Die nachstehend genannten Artikel
des Gesetzes vom 7. Juli 1918 und 31. Januar
1926 über die direkten Staats- und Gemeindesteuern

werden für die Dauer von drei Jahren,
bis 31. Dezember 1945, abgeändert wie folgt:

Art. 5. Ziff. 4 und 5, erhalten folgende neue
Fassung:
4. 15 Prozent des Schatzungswertes

landwirtschaftlichen Kulturlandes, wenn das rohe
Grundsteuerkapital des betreffenden
Grundeigentümers insgesamt den Betrag von Fr.
30 000 nicht übersteigt ;

5. weitere 15 Prozent des Schatzungswertes
landwirtschaftlichen Kulturlandes, wenn das
rohe Grundsteuerkapital des betreffenden
Grundeigentümers insgesamt den Betrag von
Fr. 15 000 nicht übersteigt.

Art. 20, Ziff. 2.

Stettier (Bern). Nach den Mitteilungen des
Herrn Finanzdirektors und des Herrn
Kommissionsberichterstatters war ein Teil der Kommission mit
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der Fassung von Art. 20, Abs. 2, einverstanden;.
Wir aber haben als Minderheit der Kommission den
Antrag gestellt, den Abzug für verheiratete
Steuerpflichtige, sowie für Verwitwete oder Geschiedene,
welche mit minderjährigen Kindern der früheren
Ehe in gemeinsamem Haushalt leben, auf Fr. 2 000
zu erhöhen. Weiter haben wir folgende Fassung
beantragt: «Ueberdies kann der Steuerpflichtige für
jedes seiner Kinder unter 18 Jahren und für solche
über 18 Jahren, die sich im Studium oder in einer
Berufslehre befinden, und für jede von ihm
unterhaltene und erwerbsunfähige und vermögensunfähige

Person einen Abzug von Fr. 300 machen.»
ich will den R.at soweit wie möglich verschonen

vor der Wiederholung dessen, was in der ersten
Lesung und in der Eintretensdebatte gesagt worden
ist. ich erinnere an die Stellungnahme, die ich in
der ersten Lesung im Namen der sozialdemokratischen

Kommissionsminderheit und Fraktion
eingenommen habe. Ich bestätige all das und möchte
heute nur noch kurz folgendes sagen:

Man hat die Ablehnung der Erhöhung des
Familienabzuges auf Fr. 2 000 in zweifacher Hinsicht
begründet. Erstens hat man in der Kommission darauf

aufmerksam gemacht, dass die Entlastung
derjenigen Bevölkerungskreise, die speziell unter dem
Steuerdruck leiden, wie das hauptsächlich bei der
lohnnehmenden Schicht der Fall ist, in bezug auf
die Teuerung nicht auf dem Wege der Steuergesetzgebung

erfolgen könne. Ich möchte das gar nicht
diskutieren, denn es ist klar, dass. eine Entlastung
von Fr. 30, 40 oder 50 keinen Ausgleich gegenüber
der Teuerung darstellt. Darin sind wir uns alle
einig. Aber feststellen möchte ich, dass diese Steuer-
eritlastung eine Notwendigkeit ist und dass der
grosse Teil dieser Leute angesichts der zunehmenden

Teuerung diese Steuerlasten gar nicht mehr
tragen kann. Wenn wir den steuerfreien Abzug noch
mehr erhöhen wollen, so geschieht das nicht
leichtsinnig, sondern nach gründlicher Ueberlegung. Wir
haben diese Frage in der sozialdemokratischen
Fraktion neuerdings ernsthaft geprüft und sind dazu

gekommen, an unserer früheren Stellungnahme
festzuhalten. Wir wollen diese Entlastung nicht so
aufgefasst wissen, dass dadurch ein Ausfall für den
Staat und die Gemeinden entsteht. Ich möchte dem
Herrn Finanzdirektor ausdrücklich erklären, dass
auch wir in der sozialdemokratischen Fraktion an
der Erhaltung eines gesunden Finanzhaushaltes
interessiert sind. Was wir heute beantragen, soll
keine Schmälerung der Einnahmen des Staates und
der Gemeinden mit sich bringen, sondern dazu
beitragen, dass der Kanton und die Gemeinden auch
von der in Frage stehenden Kategorie von
Steuerpflichtigen rechtzeitig die Steuern erhalten kann;
ich meine die Steuerpflichtigen mit kleinen bis
mittleren Einkommen, damit diese überhaupt in der
Lage sind, ihre Steuern zu bezahlen, ohne dass
deswegen ihre Familien Not leiden. Ich habe schon
letztes Mal darauf hingewiesen, wie es bei den
Lohnpfändungen gegenüber Vermögenslosen geht,
denen nur der Lohn gepfändet werden kann. Ich
muss noch einmal feststellen, dass im Kanton Bern
das betreibungsrechtliche Existenzminimum für
Verheiratete ohne Kinder Fr. 3 600 beträgt. Es ist nach
meiner Auffassung ungesund, dass wir diesen
Verhältnissen nicht Rechnung tragen wollen, wie sie
heute der Krieg mit sich bringt, indem wir den

Familien eine Abzugsmöglichkeit gewähren, die es
ihnen gestattet, die Steuern rechtzeitig zu bezahlen,
damit es nicht wie so häufig so geht, dass die
Steuern für ein bestimmtes Jahr nach 3 oder 4 Jahren

abbezahlt werden können, während die Steuern
der folgenden Jahre von den Gemeinden in oft
erheblichem Masse als uneinbringlich in dieser oder
jener Form abgeschrieben werden müssen.

In materieller Hinsicht stelle ich fest, dass für
diese Kategorie von Steuerpflichtigen im grossen
und ganzen keine Entlastung in der Steuerpflicht
eintreten wird, denn die durch Teuerungszulagen
erhöhten Einkommen bedingen auch erhöhte
Steuern. Unsere Anträge bringen lediglich eine
Milderung in der Weise, dass nicht auf Grund des
heutigen Steuersystems so hoch angesetzte
Steuerbeträge entrichtet werden müssen, dass sie von den
Steuerpflichtigen nicht mehr aufgebracht werden
können. Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass
alle Steuerpflichtigen, die in irgend einer Form
unter die versteckte Progression fallen, durch die
Erleichterungen dieser Novelle sehr wenig oder gar
nicht berührt werden: Ich stelle das hier fest, weit
darüber bei der ersten Lesung Unklarheit
geherrscht hat.

Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Kinderabzug.

Ich habe hiezu einen Antrag gestellt, der in
der ersten Lesung noch nicht hingebracht wurde.
Dort war nur davon die Rede, den Abzug für Kinder
bis zu 20 Jahren zuzulassen. Mein neuer Antrag
geht insofern darüber hinaus, als der Abzug auch
für solche Kinder soll gemacht werden dürfen, die
im Studium oder in einer Berufslehre stehen, auch
wenn sie über 20 Jahre alt sind. Im übrigen bleibt
es bei den 18 Jahren. Also nur die in Ausbildung
befindlichen Kinder kämen für den Abzug in
Betracht, und das ist berechtigt, denn für einen Arbeiter

oder einen kleinen Angestellten oder Beamten,
dessen Kinder sich noch in der Lehre befinden oder
das Studium nicht abgeschlossen haben (es
entstehen für Kinder über 18 Jahre noch mehr Kosten
als für die jüngeren Kinder), sind die Lasten, die
er für die Ausbildung seiner Kinder zu tragen hat,
meistens sehr gross. Es ist nichts als recht und
billig, wenn man in dieser Beziehung entgegenkommt.

Es werden dadurch auch viele Steuernachlassgesuche

vermieden werden.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass

mit meinem Antrag der Grundsatz der heutigen
Zivilgesetzgebung nicht durchbrochen wird. Uebri-
gens ist die HeraufSetzung der Altersgrenze von
18 Jahren nicht neu. Herr Bundesrat Wetter hat,
ich glaube in der Vollmachtenkommission oder in
der Bundesversammlung, jedenfalls hat man das in
der Zeitung gelesen, für die revidierte eidgenössische
Wehrsteuervorlage ebenfalls eine dahingehende
Aenderung in Aussicht gestellt. Eine solche Aende-
rung wäre auch eine Zierde der kantonal-bernischen
Steuergesetzgebung.

Die von uns gestellten Anträge sind wohlüberlegt
und bringen tatsächlich nur denjenigen

Steuerpflichtigen des Kantons eine Entlastung, die es
nötig haben und heute die grössten Opfer bringen
und die am meisten und schwersten belastet sind.

Winzenried, Vizepräsident der Kommission. Ich
muss im Namen der Kommissionsmehrheit noch
einmal darauf aufmerksam machen, dass dieser An-
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trag abgelehnt werden muss. Der Antrag von Herrn
Stettier würde sich für die Gemeinden unter
Umständen katastrophal auswirken. Gemeinden mit
geringerer wirtschaftlicher Kraft müssen alle
Gemeindebürger zur Bezahlung der Gemeindesteuer
heranziehen. Wenn wir mit der abzugsfreien Quote
so weit gehen wollen, wie Herr Stettier es
vorschlägt, gäbe es in manchen Gemeinden, in denen
hauptsächlich kleine Leute wohnen, zu viele Leute,
die überhaupt von der Steuerpfliclit befreit wären.
Wie sollen solche Gemeinden ihren Verpflichtungen
nachkommen? Das geht nicht.

Es ist vielleicht richtig, dass der Antrag Stettier
für städtische Verhältnisse berechtigt ist. Wenn
aber eine solche abzugsfreie Quote im Gesetz
vorgesehen ist, dann kann nicht mehr zwischen Stadt
und Land differenziert werden. Ländliche Gemeinden

hätten dann nicht mehr genügend
Steuereinnahmen. Man denke nur an die jurassischen
Gemeinden, wenn die gegenwärtige Konjunktur im
Jura aufhört, .und das kann von einem Tag zum
andern der Fall sein; dann wären diese Gemeinden
eines grossen Teils ihrer Mittel entblösst. Sie müss-
ten aber trotzdem ihre grossen Aufgaben erfüllen.
Für solche Gemeinden ist die Lösung nach Antrag
Stettier unmöglich.

Es wäre auch aus abstimmungspolitischen Gründen

falsch, diesen Antrag ins Gesetz aufzunehmen.
Ich bin überzeugt und wir haben das schon in der
Kommission gespürt, dass auch die Fraktion, der
Herr Stettier angehört, nicht durchwegs mit seinem
Antrag einverstanden ist. Diejenigen, die verantwortungsvolle

Posten in den Gemeinden bekleiden,
haben sich nicht mit Begeisterung diesem Antrage
angeschlossen, weil sie verantwortlich sind für die
Gemeindefinanzen. Die Städte und andere Gemeinden,

die das können, mögen den Steuerpflichtigen
auf dem Wege der Rückerstattung in dem von
Herrn Stettier gewünschten Sinne entgegenkommen.

Ich bitte den Rat, diesen Antrag abzulehnen.

Aebersold. Im Anschluss an das Votum des
Herrn Kommissionsberichterstatters möchte ich in
meiner Eigenschaft als Gemeindepräsident einer
grossen Vorortsgemeinde, die in starkem Masse auf
die Steuereinnahmen aus dem Einkommen I. Klasse
angewiesen ist, folgendes sagen:

Wir haben letzthin unser Budget beraten und
dabei bereits die Möglichkeit erwogen, dass Fr. 1 800
Abzug gestattet seien. Ich habe vermutet, das werde
sich für unsere Gemeinde mit ihren 2 500
Steuerzahlern katastrophal auswirken. Ich kann Ihnen
aber sagen, dass der Ausfall bei einem Abzug von
Fr. 1800 bloss schätzungsweise Fr. 5000 bis Fr.
6 000 ausmachen würde. Umgekehrt machen aber
die Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Löhne
durch Teuerungszulagen wesentlich mehr aus als
dieser Ausfall. Von einer katastrophalen
Auswirkung auf die Gemeindefinanzen kann wenigstens
jetzt und für die nächste Zeit keine Rede sein. Ich
habe also auch vom Gesichtspunkte, von dem aus
Herr Winzenried die Sache betrachtet, keine
Bedenken, wenn wir auf Fr. 2 000 hinaufgehen. Das
würde die Gemeindefinanzen nicht ruinieren. Das

mag bloss in vereinzelten Fällen schwerwiegend ins
Gewicht fallen, aber nicht durchgehend. Wir müssen
uns bewusst sein, dass die gegenwärtige
Steuerbelastung mit den geringen Abzügen für die kleinen

Steuerpflichtigen zu hart ist, namentlich für die
unselbständig Erwerbenden. Ich kann also auch als
Vertreter einer Gemeinde, die auf die Erträgnisse
der Einkommenssteuer sehr stark angewiesen ist,
der Erhöhung des steuerfreien Abzuges auf Fr. 2 000
zustimmen und möchte Ihnen das empfehlen.

Weber (Treiten). Ich möchte im Namen meiner
Fraktion den Antrag Stettier in bezug auf die
Erhöhung des Familienabzuges unterstützen, und zwar
deswegen, weil das eine Massnahme im Sinne des
Familien Schutzes ist, wovon man jetzt so viel
spricht. Wir haben Gelegenheit, zu beweisen, dass
es uns damit ernst ist.

Giovanoli. Als Mitglied der Kommission möchte
ich auch noch ein paar sachliche Bemerkungen
vom praktischen Gesichtspunkte aus anbringen.

Herr Kollege Winzenried und der Herr
Finanzdirektor fechten hauptsächlich mit dem Argument,
dass man auch die kleinen Steuerzahler, dass man
möglichst alle Bürger zur Zahlung von Steuern
heranziehen und damit am Staate interessieren sollte.
Das ist ein Standpunkt, der theoretisch und ich
möchte sagen akademisch gesehen, durchaus richtig
sein mag. Praktisch stellt sich die Frage einfach so :

Können diese Leute, denen wir die Steuerpflicht
erleichtern wollen, nach der Lösung des Antrages der
vorberatenden Behörden überhaupt noch in der
heutigen Zeit die von ihnen verlangten Steuern
bezahlen? Das ist die entscheidende Frage. Die
Antwort muss heute klar sein: Diese Leute können die
bisherigen Steuerlasten nicht mehr aufbringen. Die
ganze Praxis im Nachlassverfahren beweist das,
sowohl in den Stadt- wie in den Landgemeinden. Ich
will Ihnen an einem praktischen Beispiel zeigen,
wie es bei diesen Nachlassverfahren geht, worauf
Herr Winzenried und in der Kommission auch der
Herr Finanzdirektor verwiesen hat, der sagte: Wir
geben zu, dass die Leute infolge der Teuerung ,so
sehr unter Druck sind, dass sie nicht mehr gleich
viel Steuern bezahlen können wie bisher, aber wir
verweisen sie einfach auf das Nachlassverfahren.
Ich zitiere als Beispiel einen Fall in der Stadt Bern.
Er betrifft einen Metallarbeiter mit einer Familie
von 2 Kindern. Das Einkommen einschliesslich
Teuerungszulagen, beträgt heute maximal Fr. 340
pro Monat. Dieser Mann hat für 1941, für eine Zeit
also, da der Lohn noch kleiner war, weil
unterdessen die Teuerungszulagen erhöht wurden, eine
Steuer, einschliesslich Gemeindesteuer, von Fr. 158.40
zu bezahlen. Davon hatte er im Sommer 1942
Fr. 38.40 bezahlt. Er war also noch Fr. 120 schuldig,

die er nicht bezahlen konnte. Es ist dann für
diese Familie ein Nachlassgesuch eingereicht worden,

in dem auseinandergesetzt wurde, wie hart
diese Familie unten durch muss und wie die Kinder
und die Frau darben müssen. Diese sehr sparsame
Hausfrau hatte als Zwangsauslagen pro Monat zu
bezahlen: Miete Fr. 58 (dabei ist das eine ganz
bescheidene Mansarden-2-Zimmerwohnung, wohlverstanden

für eine Familie von vier Personen), für
Gas und Elektrizität Fr. 22, für Krankenkassen-Beiträge

Fr. 11. 55 und für Verbands- und Arbeitslosen-
Versicherungskassenbeiträge Fr. 10.40, zusammen
Fr. 102, so dass dieser Hausfrau für Ernährung,
Bekleidung und Anschaffungen noch Fr. 238 pro Monat
bleiben, und dabei soll sie damit noch diese Steuern

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1942. 68



534 (10. November 1942.)

im Betrage von fast Fr. 160 bezahlen. Diese Familie
kann das einfach nicht mehr bezahlen, das ist
ausgeschlossen. Mit dieser Begründung wurde das
Steuernachlassgesuch eingereicht. Das Resultat war,
dass man dieser Familie gnädig einen Steuernach-
lass, worauf man ja immer verweist, von ganzen;
lächerlichen Fr. 20 bewilligt. Das ist ein unwürdiger
Zustand; das ist einfach unmöglich; dieses
Verweisen auf das Nachlassverfahren, auf das Betteln
bei den Steuerbehörden. Das ist für einen Staat
prinzipiell unwürdig.

Noch mit einem andern Argument wird der Herr
Finanzdirektor ganz bestimmt auffahren, dem ich
schon jetzt entgegentreten möchte. Er wird wieder
erklären, wie Herr Winzenried: Das ist für den
Staat nicht tragbar. Ich möchte verweisen auf die
Entwicklung der Steuereingänge in den letzten
Jahren und auf das, was im Budget vorgesehen
wird. Im Budget für 1943 sind an Steuereingängen

46,3 Millionen Franken vorgesehen. Dabei
weiss jeder, der mit den Verhältnissen vertraut
ist, der Herr Finanzdirektor wird das nicht
bestreiten können, dass diese vorgesehenen rund
46 Millionen Franken Steuereingänge weit hinter
dem zurückbleiben werden, was tatsächlich
eingehen wird. Ich möchte Ihnen hier sagen, und ich
lasse mich bei dieser Erklärung behaften, dass
im Jahre 1943 nicht nur 46 Millionen Franken,
sondern in Tat und Wahrheit mindestens 8—10
Millionen Franken mehr Steuern eingehen werden. Wir
können schliesslich die Zahlen lesen und wissen
auch, was für das laufende Jahr erwartet werden
kann. Ich möchte Sie nur darauf verweisen, dass
wir schon in der Rechnung für 1941 rund 50 Millionen

Franken Steuereingänge hatten, was gegenüber
1940 einen Mehreingang an Steuern von über 5
Millionen Franken ausmacht. Für 1942 werden die
Ergebnisse sich ähnlich entwickeln. Wenn wir schon
gegenüber dem Budgetbetrag von 46 Millionen Franken

in der Rechnung für 1941, also 2 Jahre früher,
50 Millionen Franken Steuereingänge gehabt haben,
dann können wir für 1943 mit aller Bestimmtheit )—
im Hinblick auf die Teuerungszulagen und gewisse
Lohnerhöhungen sowie auf die Tatsache, dass es in
der Industrie im allgemeinen sehr gut, ja glänzend
geht — einen Steuergang erwarten, der gegenüber
dem Budget 8—10 Millionen Franken mehr
ausmachen wird. Angesichts dieser Sachlage muss
gesagt werden, dass die von uns vorgeschlagene
Entlastung für den Staat tragbar ist. Es ist mir
unverständlich, dass man sich gegen diesen Vorschlag,
wie er von der Kommissionsminderheit gemacht
wurde, wehrt.

Ich möchte zum Schluss folgendes erklären: wir
haben noch einen andern Antrag im Feuer, über den
wir schon bei der ersten Lesung gesprochen haben,
und der dem Grossen Rat die Kompetenz geben
will, eine weitere Erhöhung der steuerfreien
Abzüge zu beschliessen. Ich muss hier darüber ein
paar Bemerkungen anbringen, weil diese Frage im
Zusammenhang steht mit dem Antrag auf Erhöhung
des steuerfreien Abzuges auf Fr. 2 000. Mit diesem
Kompetenzartikel wollen wir die Möglichkeit schaffen,

dass der Grosse Rat dann, wenn die Teuerung
50 o/o übersteigt, die steuerfreien Abzüge noch einmal

erhöhen kann. Wir haben in der Kommission
darüber gesprochen. Man hat auch von anderer
Seite diesem Antrag gegenüber anfänglich, selbst

von Seiten des Herrn Winzenried, eine gewisse
Sympathie entgegengebracht. Er ist aber trotzdem
abgelehnt worden. Wenn, was wir hoffen, der
Grosse Rat dem Antrag auf Erhöhung des steuerfreien

Abzuges auf Fr. 2 000 zustimmt, könnte
unsere Fraktion auf diesen Kompetenzartikel, den
wir sonst noch vorschlagen würden, verzichten, weil
wir uns mit dieser Gesetzesrevision befriedigt
erklären würden. Wir werden diesen Antrag nicht
stellen, wenn der Minderheitsantrag durchgeht,
sonst aber müssen wir auf diesem Kompetenzartikel
mit allem Nachdruck beharren, weil wir nicht
anders könnten. Ich möchte Sie ernstlich und mit
Nachdruck, bitten, im Hinblick auf die
Bevölkerungskreise, die sich heute in einer Notlage
befinden, bei denen Elend herrscht, im Hinblick auf.
die Familien, die heute darben und die Steuern
nicht mehr im bisherigen Umfange bezahlen können,

dem Volke ein Zeichen der Gerechtigkeit zu
geben. Ich bitte Sie, dem Antrage Stettier
zuzustimmen.

Burren (Steffisburg). In der letzten Session
habe ich den Antrag gestellt, Kommission und
Regierung möchten zuhanden der zweiten Lesung
des Gesetzes meiner vor zirka einem Jahr vor dem
Grossen Rate begründeten Motion betreffend
Gewährung von Kinderzulagen und -Abzügen bis zum
20. Altersjahr gebührend Rechnung tragen. Ich habe
damals mit meiner Motion den ganzen Fragenkomplex

grundsätzlich zur Diskussion gestellt. Ich
glaube, ich darf darauf hinweisen, dass dann der
grosse Teil des bernischen Grossen Rates meiner
Motion zugestimmt hat. Diese Motion hatte die
bernische Regierung beauftragt, die nötigen gesetzlichen

Abänderungen zu beantragen, damit in
Zukunft die Kinderzulagen und die Abzüge für Kinder
bis zum 20. Altersjahr gewährt werden können. Es
wurde damals das Gleiche gesagt wie heute, nämlich

das habe weitgehende Folgen und vor allem
sollte zuerst der Bund vorangehen, wie es hier so
oft heisst. Ich habe damals gesagt, der Kanton Bern
sei früher mehr führend vorangegangen als heute,
er solle auch in dieser Frage führend vorangehen.
Der Grosse Rat hat dann dieser Motion zugestimmt.

Sie haben von Herrn Stettier gehört, dass
inzwischen im Bundeshaus, ich glaube allerdings von
konservativer Seite, was keine Rolle spielt, der
gleiche Gedanke aufgegriffen wurde, indem verlangt
worden sei, es sollen die Kinderabzüge für Kinder
bis zum 20. Altersjahr gewährt werden. Es ist gleich
argumentiert worden wie bei uns vor ungefähr
li/2 Jahren, als wir sagten, das sei ein alter Zopf,
den man endlich einmal abschneiden müsse, das
stamme noch aus der Zeit, da die Lehrzeit nur
2—3 Jahre betrug, und die Studien nicht wie
heute 4, 5 und mehr Jahre dauerten, sondern kaum
3 Jahre auszufüllen pflegten, als die Kinder mit
15 Jahren aus der Schule kamen und normalerweise
mit 18 Jahren ins Erwerbsleben treten konnten.
Doch das ist heute nicht mehr so, nur in den seltensten

Fällen. Bei wem trifft das noch zu? Die
Kollegen Stettier und Giovanoli haben darauf
hingewiesen. Das kommt gerade in den Kreisen vor, in
denen das Steuerzahlen heute schon eine grosse
Sorge ist. Wer kann die Kinder nicht einen Beruf
erlernen lassen? Die Kleinbauern-, die Arbeiterfamilien,

die ihre Kinder sofort nach Entlassung aus
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der Schule irgendwohin als Handlanger zum
Verdienen schicken müssen. Dann sind sie mehr oder
weniger erwerbsfähig, und dann erleben wir es,
dass diese Kinder ein paar Jahre später doch noch
ein Handwerk erlernen, sobald sie ein paar Batzen
beieinander haben. Sie können dann erst mit 20 und
mehr Jahren in eine Lehre treten. Leute mit Initiative

werden das nachholen. Schaut nur einmal in
die Fortbildungsschulen hinein. Da gibt es viele
Leute, die die Rekrutenschule hinter sich haben, die
schon lange im Aktivdienst stehen, und trotzdem
die Lehrzeit noch nicht beendet haben. Im Interesse
dieser Familien habe ich seinerzeit meine Motion
eingereicht und im Interesse dieser Familien muss
ich heute meinen damaligen Antrag aufnehmen,
nämlich, dass man in Art. 20 sagt: «Ueberdies kann
der Steuerpflichtige für jedes seiner Kinder unter
20 Jahren» usw.

Es ist darauf hingewiesen worden, das sei
Familienschutz. Seit Jahren sprechen wir von Familienschutz,

aber getan haben wir für die Familie noch
so gut wie nichts. Es wird gesagt, das mache einen
Ausfall von Fr. 400000 aus. Diese Zahl ist der
beste Beweis für die Berechtigung meines Antrages.
Wer müsste diese Fr. 400000 aufbringen? Die
Familienväter, die Kinder haben, für die sie noch
sorgen müssen und deren Ausbildung noch mehr
Kosten verursacht als früher. Für diese Familienväter

setzen wir uns ein. Ich habe Ihnen das letzte
Mal schon gesagt, dass, nachdem unsere Motion
angenommen wurde, mir Dankschreiben aus Stadt und
Land in einer grössern Anzahl zugegangen sind,
nicht nur von sogenannten Arbeitern, sondern auch
aus andern Kreisen. Ich habe zum Beispiel von
Vätern in der Stadt Bern Dankschreiben erhalten.
Einer schrieb mir, er hätte 5 Knaben, alle seien in
einem Alter, da sie viel kosten. Er sei dankbar
dafür, dass diese Motion vom bernischen Grossen Rat
angenommen worden sei. Ich nehme also nicht
umsonst diesen Antrag auf. Ich bedaure, dass die
Kommission nicht dazu gekommen ist, ihm zuzustimmen.

Der Herr Kommissionsreferent hatte dessen
Berechtigung hervorgehoben. Einziger Grund,
weshalb der Antrag abgelehnt wurde, war nach seinen
Ausführungen der Ausfall von Fr. 400 000. Aber das
darf nicht massgebend sein. Es betrifft das den
Staat und 500 Berner Gemeinden, für welche die
Fr. 400000 tragbar sind. Wenn wir deswegen diesen
Antrag nicht zum Beschluss erheben wollen,
verstehe ich das nicht.

Ich möchte noch dartun, weshalb ich die Grenze
auf 20 Jahre festsetzen will und nicht wie Herr
Kollege Stettier vorgehen möchte. Das geschieht,
weil ich glaube, dass bei Annahme seines Antrages
zu viel Kontrollarbeit nötig würde. Die Durchführung

wäre bei meinem Antrag einfacher. Es ist bei
Beratung meiner Motion über diese Frage diskutiert
worden. Ich bin seinerzeit, wenn ich nicht irre,
speziell von Herrn Kollega Kunz (Wiedlisbach)
unterstützt worden, der auch der Meinung war, man
solle auf das 20. Altersjahr abstellen. Das sei besser
als die Abzüge zuzulassen, solange die Kinder noch
nicht erwerbsfähig sind. Dann müssten die Gemeinden

in jedem Fall untersuchen, ob ein Kind tatsächlich

im Erwerbsleben steht oder nicht. Bei Bauernsöhnen

würde man etwa sagen, der Bursche könne
daheim beim Melken helfen usw., er stehe also im
Erwerbsleben, so dass ein solcher Kleinbauer den

Abzug nicht mehr machen könnte. Ich habe Ihnen
dargetan, warum ich gerade für diese Kreise den
Abzug gewähren möchte, nämlich für die
Kleinbauern und Arbeiter. Ich bitte Sie daher, meinem
Antrage, die Altersgrenze für die Kinderabzüge auf
20 Jahre airzusetzen, zuzustimmen.

Aebi. Für die Gemeinde Burgdorf würden die
Erleichterungen, die wir nach dem Beschluss der
erster, Lesung vorsehen, einen Ausfall von total
Fr. 57 000 oder rund 5 o/0 ausmachen. Bei Annahme
des Antrages Stettier auf Festsetzung der abzugsfreien

Quote auf Fr. 2 000 wäre der Ausfall noch
um Fr. 22 000 oder um weitere 2 oi/0 höher. Daraus
geht hervor, dass das nicht angeht. Ich will nicht
mehr länger werden. Wir haben volles Verständnis

für die Belange, die Herrn Stettier zu seinem
Antrage veranlasst haben. Aber man kann schliesslich
nicht alles gleich machen. Die Unterschiede zu
Stadt und Land bedingen eine gewisse Ungleichheit,
die mit dem Gesetze zwangsläufig verknüpft sind.
Auf dem Lande sind die Verhältnisse nicht gleich
wie in der Stadt.

Aus den angeführten Gründen bin ich der Ueber-
zeugung, dass wir hier nicht mehr weitergehen,
sondern unbedingt an der bisherigen Fassung
gemäss Beschluss der ersten Lesung festhalten sollten,
wie es die vorberatenden Behörden beantragen.

Buri. Unsere Fraktion hat sich eingehend mit
dieser Frage befasst. Wir kommen zur Feststellung,
dass bei Annahme des Antrages Stettier erstens die
Einnahmen der Gemeinden beträchtlich herabgesetzt
und zweitens infolgedessen die Annahme der Vorlage

durch das Volk gefährdet würde. Man kann
darüber verschiedener Meinung sein; die Abstimmung

erst würde zeigen, wer recht hat. Sicher ist,
dass die Erhöhung auf Fr. 2 000 nicht nur dem
armen Familienvater zugute käme, sondern auch
denjenigen, die eine solche Vergünstigung nicht
nötig haben. Jemand muss schliesslich die Steuern
bezahlen. Wir müssen irgendwo Halt machen.

Der Sprecher der Jungbauern sagte, wir hätten
hier die beste Gelegenheit, unsern Willen zum
Familienschutz unter Beweis zu stellen. Es gibt viele
Familien, die keine Kinder haben und die trotzdem
nach Antrag Stettier Fr. 2 000 abziehen könnten.
Der Antrag Stettier würde also nicht nur im Sinne
des Familienschutzes wirken. Den Familienschutz
finden wir jedoch hauptsächlich im Abzug für die
Kinder, der nun auf Fr. 300 erhöht wird,. Aus diesen
Gründen wollen wir am Antrage gemäss erster
Lesung festhalten. Wir sind der Meinung, es sei
nicht nötig, hier noch weiterzugehen. Unsere Fraktion

lehnt deshalb den Antrag Stettier ab.

Kunz (Wiedlisbach). Herr Burren hat gesagt,
ich hätte seinerzeit seinen Antrag, die Altersgrenze
für Kinderabzüge einheitlich auf 20 Jahre
festzusetzen, unterstützt. Das stimmt, aber ich meinte
damit nur Kinder, die eine Lehre absolvieren. Mir
scheint, man sollte da eine Zwischenlösung treffen,
die dem Staat keinen zu grossen Ausfall verursacht
und die Familie doch unterstützt.

Ich habe damals schon dargelegt, dass sehr häufig

die Kinder vor der Lehre ein Jahr ins Welschland
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geschickt werden, wie es immer empfohlen wird,
um die Landesteile der Schweiz einander näherzubringen

und die Sprachen zu erlernen. Es ist
meistens so, dass deshalb die Lehre erst im Alter von
16—17 Jahren angetreten werden kann.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Redaktion
der Vorlage zu Zweifeln Anlass gibt. Es heisst da:
« Ueberdies kann der Steuerpflichtige für jedes
seiner Kinder unter 18 Jahren usw. einen Abzug
von Fr. 300 machen.» Es wird also einheitlich auf
18 Jahre abgestellt. Aber dann heisst es weiter:
«und für jede von ihm unterhaltene erwerbsunfähige

und vermögenslose Person. » Unter diese
fallen auch die Kinder, die noch Lehrlinge und
Lehrtöchter sind. Auch diese sind erwerbsunfähig
und vermögenslos. Diese Bestimmung ist also nicht
eindeutig. Man könnte sagen, Lehrlinge über 18
Jahre seien nicht erwerbsfähig, für diese könne
auch ein Abzug gemacht werden. Wir wollen diese
Unklarheit nicht bestehen lassen. Ich möchte
deshalb einen Zusatz anbringen, einerseits, um den
Staat nicht zu stark zu belasten und anderseits.,
um den berechtigten Bedürfnissen zu entsprechen.
Man sollte nicht verallgemeinern, sondern sagen:
«... für jedes seiner Kinder unter 18 Jahren und
für jedes noch in einer Lehrzeit stehende Kind. »

Dann hätte man wirklich den Leuten geholfen,
deren Kinder noch in der Lehre sind. Man muss
die Lehrfreudigkeit der Jugend anspornen und darf
sie nicht unterbinden. Bei Amiahme meines
Antrages räumen wir die aufgetauchten Besorgnisse
aus dem Weg.

Müller (Herzogenbuchsee). Zu den gestellten
Anträgen will ich mich nicht äussern. Dagegen
möchte ich an den Herrn Finanzdirektor eine Frage
richten. Es steht im Ermessen der Steuerverwaltung
und der Finanzdirektion, meinem Wunsche Rechnung

zu tragen. Nach der jetzigen Praxis können
die Arbeiter, die mit der Bahn von ihrem Wohnort
an ihren Arbeitsort reisen müssen, die Bahnauslagen

nicht als Gewinnungskosten abziehen. Aus
dem Oberaargau zum Beispiel fährt seit Jahren
täglich ein Arbeiterzug mit sehr vielen Arbeitern nach
Ölten. Die Arbeiter müssen für die Bahnfahrten
monatlich über Fr. 20, pro Jahr also etwa Fr. 240
bezahlen, abgesehen von den Ausgaben für
auswärtiges Mittagessen. Dass diese Ausgaben nicht
als Gewinnungskosten abgezogen werden können,
ist ein Unrecht. Der selbständig Erwerbende kann
für Automobile usw. die Ausgaben abziehen. Diese
Leute müssen schon morgens 5 Uhr aufstehen, um
an die Arbeit zu gehen und kommen abends spät
heim. Praktisch ist für diese Leute von einem 8-
und 9-Stundentag keine Rede. Sie befinden sich
etwa 13 Stunden auswärts. Es wäre daher nicht
recht, wenn sie auch noch die Gewinnungskosten
mitversteuern müssten. Ein kleiner nicht
abzugsberechtigter Betrag von zirka Fr. 50 bis 100 mag
vielleicht noch angängig sein. Ausgaben von über
Fr. 100 oder 200 sollten abgezogen werden können.
Ich bin schon früher einmal mit einem solchen
Begehren abgewiesen worden. Trotzdem wird das
immer wieder als Unrecht empfunden.

Das gehört eigentlich nicht zur Behandlung dieser

Vorlage, aber doch ins Gebiet der Steuern. Man
vergegenwärtige sich, dass die Bahnauslagen für

diese Arbeiter fast so viel wie einen halbjährlichen
Mietzins für eine einfache Wohnung ausmachen.
Man will diese Leute doch nicht zwingen, im Kanton
Solothurn zu wohnen. Dann würden wir sie als
Steuerzahler überhaupt verlieren. Mancher hat noch
seine Eltern im Oberaargau, oder er hat dort einen
Bauernbetrieb; darum zieht er nicht gern in den
Kanton Solothurn um.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates- Der Hauptantrag der sozialdemokratischen

Fraktion auf Fr. 2 000 Familienabzug
bedeutet gerade eine Verdoppelung der von den
vorberatenden Behörden vorgeschlagenen Erhöhung
dieses Abzuges, nämlich die Erhöhung um Fr. 400
statt nur um Fr. 200. Der Steuerkapitalverlust
würde dadurch gerade verdoppelt. Der weitere Ausfall

an Steuerkapital würde nach den Zahlen, die
ich vorhin genannt habe, 18,4 Millionen Franken
ausmachen. Ich wage zu behaupten, trotzdem es die
Herren Giovanoli und Stettier bestritten haben, dass
das auf die Finanzlage des Staates und der Gemeinden

sehr stark einwirken würde. Das muss seine
Folgen haben. Darüber besteht gar kein Zweifel.
Man kann wohl darüber streiten, ob dafür die
Steuernachlassgesuche zurückgehen und in welchem
(Umfang. Aber sicher ist, dass gerade dieser Abzug
eine starke Minderabgabe an Steuern zur Folge
haben wird von Leuten, die jetzt noch prompt ihre
Steuern bezahlen. Wir sind verpflichtet, auf das
hinzuweisen, denn wir sind für unsere Vorschläge
auch gegenüber sämtlichen bernischen Gemeinden
verantwortlich.

Herr Giovanoli hat auch gesagt, diese Einbusse
werde glatt ausgeglichen durch die Vermehrung des

Steuerkapitals infolge Gewährung von Teuerungszulagen

und Lohnerhöhungen. Er hat dabei phantastische

Zahlen über die zukünftige Entwicklung der
Steuereingänge zitiert. Wenn ich ihn recht verstanden

habe, hat er von 50 Millionen Franken
Steuereingängen gesprochen. Wir dürfen bei Beurteilung
der Wirkungen unserer Vorschläge die Erträgnisse
der Wehrsteuer nicht mit einbeziehen. Wir. sprechen
hier nur von Einnahmen aus dem kantonalen Steuergesetz,

nur sie können als Vergleichsbasis dienen.
Herr Dr. Giovanoli sagt, wir hätten im Budget für
1943 46 Millionen Franken Steuereinnahmen
vorgesehen. So wie ich den Voranschlag lese, sind es
jedoch nur 40,5 Millionen Franken. Die Ausgaben
für die Steuereinschätzung, für die Veranlagung,
und die Provisionen an die Gemeinden für den
Steuerbezug müssen wir natürlich vom Brutto-
steuerertrag zuerst abziehen, und dann sind es nur
40,5 und nicht 46 Millionen Franken. Ich will aber
nicht bestreiten, dass die Einnahmen grösser sein
werden, als es der Voranschlag in Aussicht stellt.
Doch wir leben in einer so unsichern Zeit, dass
keiner von uns sagen kann, was das Jahr 1943 an
Steuereinnahmen bringen wird. Niemand weiss, was
sich morgen in der Eidgenossenschaft und im
Kanton Bern ereignen wird. Es ist .gewagt, zu
behaupten, die Steuereinnahmen würden 1943 sicher
mindestens 50 Millionen Franken betragen. Die
Steuereingänge betrugen 1941 etwa 44 Millionen
Franken. Im Jahre 1942 werden wir ungefähr diese
Position halten können. Wie aber das Ergebnis für
1943 sein wird, das weiss niemand, auch kein
Grossrat. In dieser Beziehung muss man eine ge-
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wisse Vorsicht walten lassen, wenn man die
Zukunft beurteilt. Wir müssen übrigens nicht nur mit
1943 rechnen. Wir müssen auch 1944 und 1945 zählen.

Da weiss erst recht niemand, wie die Verhältnisse

dann sein werden. Ich möchte Sie dringend
zur Vorsicht mahnen, nicht nur aus abstimmungspolitischen

Gründen, sondern auch aus finanzpolitischen

Erwägungen. Ich ersuche daher den Grossen
Rat, er möchte es bei den Fr. 1800 bewenden
lassen, so wie er es in der letzten Session beschlossen

hat. Dann kann man die Verantwortung vor dem
Volk noch übernehmen. Die Entlastung ist auch
dann für den kleinen Steuerpflichtigen nicht
unerheblich. Die Herren Giovanoli und andere haben
gesagt, das sei nichts. Ich habe ihnen jedoch zahlen-
mässig nachgewiesen, dass mit den vorgesehenen
Erleichterungen für kleinere und mittlere
Steuerpflichtige eine wesentliche Entlastung gebracht wird.
Sie wird automatisch in Wirksamkeit treten. Es ist
also nicht so, dass wir nichts täten, um die Lage
dieser Leute zu erleichtern, und dass der Grosse
Rat für sie kein Verständnis hätte.

In bezug auf die Kinderabzüge sind drei
Anträge gestellt worden. Die Kinderabzüge spielen
natürlich auch eine grosse Rolle, indem wir für alle
Zukunft pro Kind (statt Fr. 100) Fr. 300 Abzug
zulassen. Das ist eine wesentliche Entlastung deij
Familie mit Kindern. Auch dieser Umstand ist bei
der Beurteilung der Frage, ob der Familienabzug
Fr. 1 800 oder Fr. 2 000 betragen soll, mitzuberück-
sichtigen.

Wir haben hier verschiedene Abänderungs-
anträge. Der Abänderungsantrag des Herrn Burren
(Steffisburg) ist am einfachsten durchführbar. Er
will anstelle der bisherigen 18 Jahre einfach 20 Jahre
setzen. Dann wüsste jedermann ohne weiteres, was
das für ihn bedeutet. Das macht aber für den Staat
und die Gemeinden einen Verlust von rund Fr.
400000 aus. Ich halte mich für verpflichtet, Ihnen
aus finanziellen Gründen Ablehnung dieses
Antrages zu empfehlen.

Dann haben wir einen weitern Antrag, der
wahrscheinlich in eventueller Abstimmung dem Antrag
Burren gegenübergestellt werden muss, wonach man
nicht auf ein bestimmtes Altersjahr, sondern
unbekümmert um das Alter, soweit es Kinder über
18 Jahre betrifft, die Abzugsmöglichkeit zulassen
soll, sofern das Kind noch in der Ausbildung steht
oder studiert. Das würde auch gelten, selbst wenn»
das betreffende Kind über 20 Jahre alt ist. Diese
Lösung würde natürlich den Gemeinden bedeutend
mehr Arbeit verursachen als die Lösung nach
Antrag Burren, denn es wird dann jeder einzelne Fall
näher untersucht werden müssen.

Ein weiterer Antrag stammt von Herrn Kunz
(Wiedlisbach). Er erklärte einmal, der vorliegende
Text sei zweideutig, man könnte der Meinung sein,
dass noch in der Ausbildung stehende Kinder auch
nach dem Antrag der vorberatenden Behörden
selbst wenn sie über 18 Jahre alt sind,, Anrecht
auf den Abzug von Fr. 300 geben, da auch diese
Kinder erwerbsunfähig seien. Das stimmt nicht,
denn erwerbsunfähig ist nicht das Gleiche wie
erwerbsuntätig. Man kann also den vorgesehenen Text
unverändert annehmen.

Der Regierungsrat hält also an seinem bisherigen
Antrage (18 Jahre) fest.

Präsident. Herr Kunz (Wiedlisbach) schliesst
sich dem Antrag Stettier an und verzichtet auf den
eigenen Antrag.

Abstimmungen
a) über den zweiten Satz:

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden 73 Stimmen.

Für den Antrag Stettier 72 »

b) über den dritten Satz:
1. Eventuell:

Für den Antrag Stettier (gegenüber dem
Antrag Burren-Steffisburg) Mehrheit.
2. Definitiv:

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden 47 Stimmen.

Für den Antrag Stettier 92 »

Giovanoli. Ich gestatte mir, hier noch meinen
Antrag betreffend Schaffung einer Kompetenzbestimmung

zugunsten des Grossen Rates zu stellen.
Ich bedaure, dass in der vorigen Abstimmung

der zulässige Familienabzug mit nur einer Stimme
Mehrheit auf Fr. 1800 statt auf Fr. 2 000
festgesetzt worden ist. Wenn dieser Antrag angenommen

worden wäre, hätte unsere Fraktion darauf
verzichten können, Ihnen diesen Kompetenzartikel
vorzuschlagen. Nachdem aber der Rat diesen
Vorschlag abgelehnt hat, muss ich Ihnen im Namen
unserer Fraktion beantragen, entweder diesem
Artikel einen neuen Absatz anzufügen oder einen
neuen Artikel zu schaffen, der dem Grossen Rat die
Kompetenz gibt, Art. 20 einer neuen Revision zu
unterziehen, sofern die vom amtlichen
Lebenskostenindex der Biga festgestellte Teuerung das
Ausmass von 50 o/0 überschreitet.

Ich kann mich in der Begründung sehr kurz
halten. Es wird in diesem Saale niemand bestreiten
können, dass nach Ablehnung des Antrages Stettier
betreffend den Familienabzug ein solcher
Kompetenzartikel eine zwingende Notwendigkeit ist, denn
wenn die Teuerung 50 o/o überschreitet, können die
Kleinen und Bedrängten, die notleidenden Steuerzahler,

die jetzt vorgesehenen Steuern nicht
bezahlen und dann müssten wir wieder den grossen,
komplizierten Gesetzgebungsappart mit seinen zwei
Lesungen und der Volksabstimmung in Bewegung
setzen, was mindestens 1 oder li/2 Jahre in
Anspruch nähme, um die steuerfreien Abzüge wieder
zu erhöhen. Diesen umständlichen Weg möchte ich
für diesen Fall vermeiden und darum dem Grossen
Rat diese Kompetenz geben, was rechtlich möglich
ist. Das ist ein Antrag der Vernunft und der
Zweckmässigkeit. Er entspricht praktischen Erwägungen.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in der
Kommission auch Herr Kollega Winzenried schon am
Anfang den Standpunkt vertreten hat, es sei
unrichtig, dass man wegen dieser steuerfreien Abzüge
jetzt diesen umständlichen Gesetzgebungsapparat
mit der Volksabstimmung in Bewegung setzen
müsste und dass das wohl der Grosse Rat hätte tun
können. Er nahm für sich persönlich den Standpunkt

ein, das wäre schon jetzt angängig gewesen.
Aus diesen Erwägungen möchte ich Sie dringend

bitten, nach Ablehnung des Antrages Stettier aus
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praktischen Gründen und aus Gründen der Vernunft
diesen Kompetenzartikel anzunehmen.

Steinmaim. Ich habe vorhin dem Antrag Stettier

auf Erhöhung des Familienabzuges von Fr. 1800
auf Fr. 2 000 zugestimmt, weil ich die
Steuerpflichtigen mit Einkommen I. Klasse immer dann
unki so lange entlasten möchte, als nicht d ut'ch
Totalrevision der bernischen Steuergesetzgebung
endlich ein grosses und schweres Unrecht gut
gemacht wird. Wenn ich aber trotzdem diesem
Kompetenzartikel nicht zustimmen kann, so geschieht
das aus folgender Erwägung:

Wenn infolge der Unmöglichkeit, die Preise zu
stabilisieren, womit man rechnen muss, denn der
Preisstop ist ja bei uns praktisch unmöglich, eine
weitere Erschwerung der Lebenshaltung für Leute
mit festem Einkommen eintritt, ist es Sache der
Preis- und Lohnpolitik und der Berufsorganisationen

der Arbeitnehmer vor allem, auch anderer
Berufskategorien, dafür zu sorgen, dass ein
entsprechender Angleich eintritt. Aber es ist nicht
Sache der Steuergesetzgebung, den Preisschwankungen

und -Steigerungen zu folgen. Man darf nicht
in der Steuergesetzgebung quasi durch eine
gleitende Preis- und Steuerskala eine Korrektur
erreichen wollen. Das muss auf andere Weise
geschehen, womöglich durch eine Preisstabilisierung,
und wo eine solche nicht möglich ist, durch eine
entsprechende Angleichung der Löhne, der festen
Bezüge, an die steigenden Preise. Wir würden uns
auf einen falschen Weg begeben, wenn wir den von
Herrn Dr. Giovanoli vorgeschlagenen unschönen und
logisch unrichtigen Zusatz annehmen würden. Ich
beantrage Ablehnung.

Winzenried, Vizepräsident der Kommission.
Herr Dr. Giovanoli hat mit seinem Antrag eigentlich

recht, und ich habe bedauert, dass die in
dieser Vorlage vorgesehene Entlastung der
Steuerpflichtigen mit kleinem Einkommen auf diesem
komplizierten Wege herbeigeführt werden muss. Ich
habe in der Tat die Auffassung vertreten, man hätte
das in die Kompetenz des Grossen Rates oder gar
des Regierungsrates legen sollen. Die Regierung hat
sich aber dem widersetzt und erklärt, es müsse
der normale Gesetzgebungsweg beschritten werden.

Nun will aber Herr Dr. Giovanoli einseitig dem
Grossen Rat die Kompetenz erteilen, die steuerfreien

Abzüge zu erhöhen, wenn die Teuerung 50 o/o

übersteigen sollte. Ich muss Ihnen im Namen der
Kommission Ablehnung dieses Antrages empfehlen.
Herr Giovanoli hätte nicht nur einseitig dem Grossen

Rat die Kompetenz geben sollen, eine Erhöhung
der steuerfreien Abzüge vorzunehmen, sondern ihm
auch die Befugnisse geben müssen, im Falle eines
Sinkens der Lebenskosten zum Beispiel unter 40 o/o,

die zulässigen steuerfreien Abzüge herabzusetzen.
Dann könnten wir über seinen Antrag sprechen.
Jetzt ist er einseitig, was nicht richtig wäre.

Ich glaube, die jetzt vorliegende Lösung sollte
aus abstimmungspolitischen Gründen unverändert
angenommen werden; man sollte sich damit
zufrieden geben. Es sind nicht nur von Seiten der
Sozialdemokraten, sondern auch von anderer Seite
weitgehende Begehren gestellt worden, die aber alle
auf Antrag des Regierungsrates wieder zurückgezogen

worden sind, in der Meinung, dass in der

zweiten Lesung überhaupt keinen weitergehenden
Begehren mehr entsprochen werden solle. Man hat
erklärt, es gebe zum Beispiel kleine
Kommanditgesellschaften, die aus Erbengemeinschaften
entstanden sind, wenn zum Beispiel ein Handwerker
zwei Söhne hinterlässt, die sein kleines Geschäft
weiterführen und dabei eine kleine Kommanditgesellschaft

bilden. Es handelt sich dabei oft um
ganz kleine Gebilde. Glücklicherweise haben wir
viele solche. Diese Kommanditgesellschaften können
keinen Abzug machen wie die natürlichen Personen.
Das Begehren ging dahin und man konnte diese
Auffassung mit Recht vertreten, auch in solchen
Fällen sollte die Abzugsberechtigung gewährt werden.

Man hat aber darauf verzichtet, auf diesem
Begehren zu beharren, in der Meinung, man müsse
sich jetzt bei dieser Teilrevißiion auf das Aller-
dringendste und Notwendigste beschränken.

Dann haben Handel und Industrie seit Jahren
von der Finanzdirektion und der Steuerverwaltung
vermehrte Abschreibungen verlangt, bis jetzt mehr
oder weniger ohne Erfolg. <

Aber auch der Vertreter der Landwirtschaft, Herr
Gfeller, hat seine Begehren angemeldet und sie nur
zurückgezogen im Hinblick darauf, dass auch von
Seiten der Sozialdemokraten keine weitergehenden
Wünsche mehr geltend gemacht werden. Ich bin
überzeugt, dass es abstimmungspolitisch und
abstimmungstaktisch falsch wäre, hier zugunsten der
Sozialdemokraten noch weiterzugehen. Wir wollen
das, was wir in der ersten Lesung beschlossen
haben, beim Volke durchzubringen trachten, gerade
auch im Hinblick auf die kommende Totalrevision
der Steuergesetzgebung. Es ist in Aussicht
genommen, diese nächstes Jahr durchzuführen. Dort
können weitere Anträge vorgebracht, diskutiert und
gegebenenfalls beschlossen werden.

Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen
Ablehnung des Antrages Giovanoli,

Giovanoli. Um die Diskussion abzukürzen, bin
ich bereit, der Anregung von Kollega Winzenried
Folge zu geben und meinen Antrag seinem Wunsche
entsprechend abzuändern. Er hat also beantragt,
diesen Kompetenzartikel einmal nur dann gelten zu
lassen, wenn die Teuerung 50 o/0 überschreitet, wobei

er aber das im umgekehrten Sinn, im Sinne
einer Herabsetzung der steuerfreien Abzüge,
vorsehen will für den Fall, dass die Teuerung unter
40 o/o heruntergeht. Aber unter Brüdern gesprochen
wird niemand an eine solche Möglichkeit glauben.
Bis das eintreten kann, werden wir bereits ein
neues Steuergesetz haben. Doch wenn eine solche
Ergänzung meines Antrages gewünscht wird, will
ich in Uebereinstimmung mit der Auffassung von
Herrn Grossrat Winzenried meinen Antrag in
diesem Sinne ergänzen. Ich hoffe, dass mein Antrag
so eine Mehrheit findet.

Präsident. Ich möchte Herrn Dr. Giovanoli
bitten, diesen Antrag noch zu formulieren und
einzureichen, denn es geht nicht an, blosse Wünsche
anzubringen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Nach der Verfassung steht die
Gesetzgebungsgewalt beim Volk ; eine Gesetzesänderung

kann demnach auch wieder nur mit Zustim-
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muiig des Volkes erfolgen. Daran hat bis jetzt das
bernische Staatsrecht und auch die Praxis des
Grossen Rates unter allen Umständen festgehalten.
Die Annahme des Antrages Giovanoli wäre aber ein
Einbruch in diesen verfassungsmässigen Grundsatz
und in die dementsprechend© Praxis. Das wäre
meiner Ansicht nach ein gefährlicher Weg. Es
stellte sich zu Beginn des Krieges, im Jahre 1939,
die Frage, ob wir nicht dem Volke einen
Kompeitenzartikel unterbreiten sollen, wonach dieses den
Grossen Rat oder den Regierungsrat ermächtigt
hätte, Gesetze von sich aus abzuändern. Soviel ich
mich erinnere, war auch der Grosse Rat dagegen.
Auch er wollte nicht von der Verfassung abweichen.
Das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen
der bernischen und der eidgenössischen Praxis. Man
sollte sich hüten, daran etwas zu ändern. Wenn
man da einen Einbruch macht, ist der Weg frei für
andere Einbrüche. Bekanntlich kann der Bundesrat
kraft seiner ausserordentlichen Vollmachten die
Gesetze und selbst die Verfassung, also alles, durch
Bundesratsbeschluss abändern. Es ist fraglich, ob
das nach der Bundesverfassung zulässig wäre. Doch
hat man sich beim Bund einfach über diese
Bedenken hinweg gesetzt. Es sollte doch noch etfn
Pfeiler der früheren Auffassung in der Eidgenossenschaft

übrig bleiben. Ein solcher Pfeiler war die
bernische Praxis in bezug auf das Verfassungsrecht,
die es abgelehnt hat, den Vollmachtenweg zu
beischreiten. Wenn einmal der Grosse Rat diesen Weg
beschreitet und sich die Kompetenz einräumen
lässt, Gesetze abzuändern, dann wird sofort auch
der Regierungsrat solche Kompetenzen verlangen
müssen, dann will er vielleicht auch die Kompetenz
zur Erhöhung des Steuertarifs, um die Verluste, die
durch die Beschlüsse des Grossen Rates eintreten
können, wieder ausgleichen, um auch Gesetzesänderungen

zugunsten des Staates vornehmen zu können.
Es geht da um eine grundsätzliche Frage. Ich
möchte Sie bitten, den Antrag Giovanoli abzulehnen.

Studer. Wenn Herr Dr. Giovanoli will, dass
dieses Gesetz in der Volksabstimmung verworfen
wird, dann muss er an seinem Antrage festhalten.
Das Volk würde die Vorlage nicht annehmen, es
würde nicht darin einwilligen, dass ihm die Kompetenz

zur Bestimmung des Umfanges der Steuerpflicht

weggenommen wird. Uebrigens wird das
neue Steuergesetz bald kommen. Alle wollen das,
Nun will man hier bei dieser vorläufigen
Teilrevision alles Mögliche durchdrücken, was nicht
absolut notwendig und dringlich ist. Zudem ist ein
Steuergesetz nicht da, um die Teuerung
auszugleichen. Wir wollen nicht zu viel in diese Vorlage

hineinnehmen, damit die Totalrevision umso
eher kommt, was viel wichtiger ist als diese
Teilrevision. Der Vertreter des Regierungsrates hat uns
gesagt, wenn alles Mögliche da untergebracht
werden solle, würde er es eventuell vorziehen, diese
Vorlage zurückzuziehen. Es wäre jetzt bald so weit,
wenn man da noch mehr hineindrücken will, was im
jetzigen Moment nicht unbedingt ntowendig ist. Ich
möchte Sie bitten, den Antrag Giovanoli abzulehnen,
wenn man nicht eine Verwerfung der Vorlage durch
das Volk in Kauf nehmen will.

Präsident. Der von Herrn Dr. Giovanoli
beantragte Zusatz zu Ziffetri 2 Ivon Art. 20 lautet:

« Der Grosse Rat ist kompetent, den Art. 20 einer
neuen Revision zu unterziehen, sofern die vom
amtlichen Lebenshaltungsindex des Biga festgesetzte
Teuerung das Ausmass von 50 o/0 überschreitet oder
wieder unter 40 o/o sinkt. »

Abstimmung.
Für den Antrag Giovanoli Minderheit.
Dagegen Grosse Mehrheit.

Beschluss :

Art. 20, Ziff. 2, erhält folgende Fassung:
2. vom Einkommen I. Klasse natürlicher

lediger Personen ein Betrag von Fr. 1600.
Für verheiratete Steuerpflichtige, sowie für
Verwitwete oder Geschiedene, welche mit
minderjährigen Kindern aus der frühern Ehe
in gemeinsamem Haushalt leben, beträgt der
Abzug Fr. 1 800. Ueberdies kann der
Steuerpflichtige für jedes seiner Kinder unter 18
Jahren und für solche über 18 Jahre, welche
sich in einem Studium oder in einer Berufslehre

befinden sowie für jede von ihm
unterhaltene erwerbsunfähige und vermögenslose
Person einen Abzug von Fr. 300 machen.

Art. 2.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 2. Dieses Gesetz tritt auf 1. Januar 1943
in Kraft. Für die Dauer seiner Geltung sind
die Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Juli
1918 über die direkten Staats- und Gemeindesteuern

und des Abänderungsgesetzes vom 31.
Januar 1926 sowie der zugehörenden Dekrete
und Verordnungen, die mit den Vorschriften
des gegenwärtigen Gesetzes in Widerspruch
stehen, aufgehoben.

Müller (Herzogensuchsee). Ich habe vom
Vertreter des Regierungsrates noch keine Antwort auf
meine Anfrage erhalten.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Müller (Herzogenbuch-
see) wünscht Zulassung der Bahnauslagen der
Arbeiter als Gewinnungskosten. Ich konnte diese
Frage nicht prüfen, weil ich nicht wusste, dass sie
aufgeworfen würde. Offenbar wünscht Herr Müller,
man solle weitergehen als die gegenwärtige Praxis.

Das ist eine sehr heikle Frage. Wenn man bei
den Fixbesoldeten den Abzug solcher Gewinnungskosten

gestattet, so kommen sofort andere Begehren
dieser Art, zum Beispiel von spiten der Bundes-
beamten und der Staatsbeamten, bei denen die
Bahnauslagen vom Wohnort zum Arbeitsort oft
auch eine Rolle spielen, dann, wenn sie ausserhalb
des Arbeitsortes wohnen. Auch die Frage des
Abzuges aller andern eventuell in Betracht kommenden
Auslagen würden dann aufgeworfen, Auslagen, die
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der Beamte haben mag. Es ist schon die Frage
gestellt worden, ob man den Angestellten und Arbeitern

nicht auch den Abzug für Arbeitskleider usw.
gestatten müsse. Das führt rasch sehr weit. Ich will
aber diese Frage mit der Steuerverwaltung
besprechen.

Müller (Herzogen buchsee). Es freut mich, dass
der Herr Finanzdirektor sich dieser Angelegenheit
annehmen will. Bis heute ist für diese Fahrkosten
vom Wohnort zum Arbeitsort ein Abzug nicht
gestattet worden. Ich würde mich freuen, wenn eine
Aenderung eintreten würde.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss :

Gesetz

über
die Abänderung einzelner Bestimmungen des
Gesetzes über die direkten Staats- und Ge¬

meindesteuern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Schlussabstimm ung.
FürAnnahme des Gesetzentwurfes Grosse Mehrheit.

Präsident. Die Volksabstimmung ist bereits auf
den 13. Dezember angesetzt worden. Ich möchte Sie
bitten, Ihr Möglichstes zu tun, um der Vorlage zur
Annahme zu verhelfen.

Voranschlag für (las Jahr 1943.

(Siehe Nr. 24 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Freimüller, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Bei der Behandlung des Budgets für
1942 sowie anlässlich der Beratung des Verwaltungsberichtes

der Finanzdirektion für 1941 und der
Genehmigung der Staatsrechnung für 1941 wurde vom
Vertreter der Staatswirtschaftskommission bereits
mitgeteilt, dass die im Finanzgesetz von 1938
vorgesehene Neubewertung des Staatsvermögens nächstens

vorgenommen werden solle. Es ist darauf
hingewiesen worden, dass in dieser Session ein
entsprechender Bericht dem Grossen Rat unterbreitet
werde. Leider ist es nicht möglich' geworden, die
Beratung dieses Berichtes so weit zu fördern, dass
er heute vom Rat diskutiert werden könnte. Aber

die Regierung hat zum Vortrag der Finanzdirektion
schon Stellung genommen und die Kommission ist
bereits im Besitz dieses Berichtes. Wir werden dazu

baldmöglichst Stellung nehmen, so dass wir in
der für den Monat Februar 1943 vorgesehenen
Session diesen Bericht definitiv behandeln und gut-
heissen können. Die Staatsrechnung für 1942 soll
dann entsprechend den Bestimmungen des
Finanzgesetzes die Vermögenswerte neu bewertet
ausweisen. Ich sage das, damit wir heute nicht näher
auf Detailfragen der Finanzlage des Staates
eingehen. Vielmehr verweise ich auf den in Aussicht
gestellten Bericht.

Wir stehen zurzeit mit der Neubewertung in einer
: U e be rgang ss i t,uat ion. Wohl haben wir schon
gewisse Posten neu bewertet, was erstmals in der
Staatsrechnung 1941 geschehen ist. Ich erinnere
daran, dass wir in der Staatsrechnung 1941 einen
Schuldschein der Kantonalbank in die Bilanz
übernommen haben, in ein zu tilgendes Amortisations-
konto, das wir eröffnet haben. Von den in dieses
Konto übernommenen 34 Millionen Franken sind
bereits 10 Millionen Franken abgeschrieben.

Ein weiterer Schritt wird getan sein, wenn wir
den Bericht betreffend Privatbahnhilfe behandelt
haben, was für diese Session vorgesehen ist. Nach
diesem Bericht sollen für rund 73—75 Millionen
Franken Eisenbahnpapiere zur Abschreibung
gelangen. Das wäre die erste Etappe.

Im Februar kommt dann der in Aussicht
gestellte Bericht über die Neubewertung des
Staatsvermögens zur Behandlung. Damit hätten wir sämtliche

Voraussetzungen geschaffen, um die
Staatsrechnung für 1942 endgültig nach den geltenden
Bestimmungen des neuen Finanzgesetzes zu bereinigen.

Wie stellt sich das Budget für 1943? Vorerst
möchte ich sagen, dass die Finanzlage des Kantons
Bern etwas günstiger ist als in den letzten Jahren.
Das ist zurückzuführen auf die Gründe, die
bereits bei Behandlung der Staatsrechnung für 1941
dargetan worden sind. Ich will sie kurz wiederholen:

Wir haben einerseits vermehrte Einnahmen
an kantonalen und eidgenössischen Steuern. Die
Frequenz der Privatbahnen und damit auch die
Verzinsung des darin investierten Kapitals, das heisst
der bezüglichen Wertpapiere, ist besser geworden.
Auf der andern Seite sind die Armenlasten kleiner
geworden und die Beiträge an die
Arbeitslosenversicherungskasse zurückgegangen. All das hat
mitgeholfen, die Finanzlage des Staates, wenn auch
nur vorübergehend, in den letzten Jahren wesentlich
zu bessern.

Das Budget für 1943 sieht folgende Zahlen vor:
reine Ausgaben 74,8 Millionen Franken; reine
Einnahmen 72 Millionen Franken. Das vorgesehene
ungedeckte Defizit beträgt Fr. 2 776 084 plus die von
der Staatswirtschaftskommission noch zusätzlich
bewilligten und von der Regierung hutgeheissenen
Erhöhungen der Beiträge, so dass wir auf ein
Gesamtdefizit von rund 2,9 Millionen Franken kommen.

Das Defizit für den Voranschlag für 1942
betrug Fr. 4 371 498. Wenn wir damit die Zahlen des
Budgets für 1943 vergleichen, so ergibt sich daraus
eine Besserstellung im Betrage von Fr. 1595 414
oder mit den noch zusätzlich zu bewilligenden
Krediten aufgerundet 1,72 Millionen Franken. Das Budget

für 1942 ist aufgebaut worden unter der Vor-
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aussetzung, dass der Zustand der Mobilmachung
weiter dauert.

Ich möchte bei den Mehreinnahmen noch einmal
daran erinnern, dass anlässlich der Genehmigung
der Staatsrechnung für 1941 vom Sprechenden
gesagt wurde, es seien rund \11 Millionen Franken an
eidgenössischen Steuern mehr eingegangen, als im
Budget vorgesehen war. Gestützt auf diese erhöhten

Steuereingänge sind die Zahlen im Voranschlag
für 1943 etwas erhöht worden (siehe Seiten 6 und
7 des Vortrages zum Budget und Seiten 68 und 69
des Budgets). Es sind folgende Mehreingänge budge-
tiert worden: Stempelsteuern Fr. 233 000; Gebühren
Fr. 382 000; direkte Steuern Fr. 620 000 und
«Verschiedenes » Fr. 3 550 000.

'Unter dem Posten «Verschiedenes» figuriert
auch! »d er Mehrertrag der kantonalen Wehrsteuer.
Sie wissen, dass diese die kantonale Krisenabgabe
abgelöst hat. Die kantonale Krisenabgabe hat uns
einen Ertrag von rund 3 Millionen Franken
abgeworfen. Der Herr Finanzdirektor hat mitgeteilt, dass
gestützt auf die Taxationsergebnisse der Ertrag der
kantonalen Wehrsteuer pro 1942 rund 7 Millionen
Franken abwerfen werde. Der Bezug der ersten
Bate der kantonalen Wehrsteuer ist auf Februar
1943 hinausgeschoben worden, sie findet also nicht
mehr 1942 statt, wie es eigentlich richtig wäre. Mit
Bücksicht darauf, dass der Steuerzahler in letzter
Zeit mit Steuerformularen geradezu bombardiert
worden ist, drängte sich die Einschaltung einer
kleinen Pause auf.

Das Total der Mehreinnahmen ist mit rund
5 Millionen Franken budgetiert worden. Herr
Finanzdirektor Dr. Guggisberg hat uns soeben gesagt,
dass der Reinertrag der Steuern rund 40,5 Millionen
Franken betragen werde. Wenn wir aber die Rechnung

für 1941 zum Vergleich heranziehen und
wissen, wie die Taxation im Jahre 1942 erfolgte,
dürfen wir auch da annehmen, dass auch in diesen
Zahlen noch erhebliche Reservestellungen enthalten
sind.

Bei den Einnahmeposten figuriert gemäss
Mitteilung auf Seite 6 des Berichtes zum Budget auch
das Dotationskapital der Kantonalbank im Betrage
von 40 Millionen Franken mit einer Zinseinnahme
von 4 o/o. Sie können sich daran erinnern, dass
wir bei der Genehmigung des Kantonalbankgesetzes
vom 5. Juli 1942 in Aussicht genommen haben,
dass in Zukunft die Verzinsungsquote festgesetzt
werden soll, nachdem Abschreibungen und
Reservestellungen vorgenommen worden sind. Die Kantonalbank

hat den {Wunsch, dass einerseits das Dotationskapital

des Staates nach wie vor mit 4 o/0 verzinst
werden soll. Auf der andern Seite entspricht es
einem Bedürfnis, dass der Schuldschein, der mit
34 Millionen Franken in der Rechnung figuriert, auf
den Totalbetrag von 49 beziehungsweise 45 Millionen

Franken erhöht wird. Diese Gesamtschuld sollte
der Kantonalbank mit 3 o/0, wenn möglich mit 3i/2 %
verzinst werden. Wenn diese Voraussetzung erfüllt
werden kann, wird die Kantonalbank in der Lage
sein, nach wie vor das Dotationskapital zu 4 o/0 zu
verzinsen. Weiter dürfte die Kantonalbank auch in
der Lage sein, die erforderlichen Reservestellungen
zu machen.

Dann möchte ich in bezug auf die Einnahmen
erwähnen, dass bereits zugunsten des Mobil¬

machungskontos für das laufende Jahr rund 5i/2
Millionen Franken in Reserve gestellt worden
sind.

Wie verhält es sich bei den Mehrausgaben? Einmal

sind budgetiert für Teuerungszulagen rund 4,4
Millionen Franken (siehe Seite 69). Gestatten Sie
mir einige Ausführungen über die Regelung der
Teuerungszulagen für das laufende Jahr. Im Jahre
1941 hat der Staat an Teuerungszulagen für das
Staatspersonal, die Lehrerschaft und die Rentner
rund Fr. 1 125 575. 65 ausbezahlt und im Jahre 1942
bis jetzt rund Fr. 3 756 547. 70, wozu noch die neu
beschlossene sogenannte Winterzulage als Ueber-
brückungsmassnahme im Betrage von zirka Fr.
900000 kommt. Diese Winterzulage basiert auf § 6
des Dekretes über die Gewährung von Teuerungszulagen

an das Staatspersonal für 1942 mit folgendem

Wortlaut: «Sollte die Teuerung gegenüber dem
Stand im Dezember 1941 eine erhebliche Steigerung
erfahren, so wird der Regierungsrat ermächtigt, im
zweiten Halbjahr 1942 die Teuerungszulagen
angemessen zu erhöhen. » Der Regierungsrat hat von
dieser Kompetenz Gebrauch gemacht. Sie konnten
bereits der Presse entnehmen, dass dem
Staatspersonal auf Mitte November eine einmalige Zulage
von Fr. 200 für Verheiratete und Fr. 150 für Ledige
ausgerichtet werden soll. Ich will nicht näher auf
die Details eintreten. Im weitern ist ein Dekret für
dieAusrichtung von ausserordentlichenWinter-Teue-
rungszulagen an die Lehrerschaft in Vorbereitung.
Sie kommt aber eventuell erst in der ausserordentlichen

Februarsession 1943 zur Behandlung. Hiefür

werden etwa Fr. 350 000 erforderlich sein.
Zusammen machen die Teuerungszulagen für 1942
rund 5 Millionen Franken aus.

Nun habe ich bereits erwähnt, dass im Budget
für 1943 für sämtliche Teuerungszulagen nur 4,4
Millionen Franken zur Verfügung stehen. Dieser
Betrag wird nicht genügen, auch nicht nach
Meinung des Herrn Finanzdirektors. Diese Zahl soll
also kein Präjudiz für die Behandlung und
Festsetzung der Teuerungszulagen pro 1943 darstellen,
die wenn möglich auch in der Februarsession 1943
beschlossen werden sollen. Es ist vom Herrn Finanz -

direkter ausdrücklich mitgeteilt worden, dass die
Winter-Teuerungszulage eine gewisse Ueberbrük-
kuiigsmassnahme darstellt, und zwar nicht in dem
Sinne, dass diese Teuerungszulage eine sogenannte
Herbstzulage zum Einkauf von Vorräten usw. sein
soll. Sie soll vielmehr ein integrierender Bestandteil
der Teuerungszulagen für 1943 bilden und in der
Gesamtsumme, die pro 1943 ausgerichtet werden
soll, mitberücksichtigt werden. So ist die Situation
in bezug auf die Teuerungszulagen. Diese bilden
einen bedeutenden Posten der Mehrausgaben im
Budget 1943.

Ferner ist bei den Mehrausgaben ein weiterer
Punkt von grundsätzlicher Bedeutung. Es handelt
sich um eine Neuaufwendung zugunsten der Hülfs-
kasse für das bernische Staatspersonal. Es liegt ein
Gutachten von Professor Aider vor, das gestützt auf
die neuen Grundlagen errechnet, dass die Hülfs-
kasse für eine endgültige Sanierung vom Staat
einen ausserordentlichen Beitrag von einer Million
Franken pro Jahr erhalten sollte. Die Regierung und
die Staatswirtschaftskommission haben zu dieser
Frage Stellung genommen. Man hat gefunden,
vorläufig solle eine halbe Million gewährt werden, wes-
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halb hiefür im Budget 1943 diese Summe erstmals
als ausserordentlicher Beitrag eingesetzt worden ist.

Eine Mehrausgabe ist auch vorgesehen für die
Beiträge an die Ausgleichskasse für das
Staatspersonal. Nach dem Ablösungsdienst, wie ihn das
Armeekommando festgelegt hat, werden weniger
Beamte in den Dienst einrücken, beziehungsweise sie
werden weniger lang im Dienst bleiben müssen.
Weil die Beiträge an die Ausgleichskasse während
des Militärdienstes nicht entrichtet werden müssen,
sind mehr Beiträge für das staatseigene Personal zu
bezahlen. I

Weiter kommt nächstes Jahr eine erhöhte An-
leihensamortisation in Betracht, weil die beiden im
Jahre 1937 aufgenommenen Anleihen zu 3i/2 %
erstmalig im Betrage von Fr. 1 250 000 zurückbezahlt
werden müssen.

Ferner sehen einzelne Direktionen eine erhebliche

Steigerung der Ausgaben vor. Bei der
Polizeidirektion wird eine Erhöhung des Bestandes des
Landjägerkorps um nicht weniger als 18 Mann
notwendig. Der Sollbestand beträgt 334—465 Mann.
Zurzeit haben wir einen Bestand (von nur 334 Mann,
was gerade dem Minimum des Sollbestandes
entspricht. Wir haben uns davon überzeugen lassen,
dass die vorgesehene Erhöhung dringend notwendig
ist. Auch die Armendirektion wird mehr Mittel nötig
haben, so auch wegen des Ausbaus der Notstandsaktionen.

Das Total aller budgetierten Mehrausgaben
beträgt Fr. 3 656 641.

In der Staatswirtschaftskommission sind noch
einige Fragen in ibezug auf die Beförderung des
Personals zur Sprache gekommen. Die Begierung hat
uns mitgeteilt, dass es bis jetzt 'Hebung gewesen sei,
nur alle 3 Jahre einen gewissen Beförderungsschub
vorzunehmen, doch sei jeweilen die Zahl der
Beförderungsgesuche derart gross geworden, dass die
Regierung beschlossen habe, in dieser Beziehung
für die Zukunft eine Neuregelung zu treffen in der
Weise, dass jedes Jahr eine gewisse kleinere Zahl
von Beförderungen vorgenommen wird, und zwar
nur gestützt auf Vorschläge der betreffenden
Verwaltungsabteilungen.

Zu erwähnen ist noch, dass die Teuerungszulagen
nicht zum versicherten Jahresverdienst

gehören; sie werden also bei der Hülfskasse nicht in
die Berechnung einbezogen.

Gestatten Sie mir, noch einen weitern Punkt
generell zu berühren, nämlich die Verteilung des
Ertrages aus dem Sport-Toto und die Zusprechung
von ordentlichen Beiträgen an die Turnverbände. Es
haben verschiedene Delegationen solcher Organisationen

bei mir vorgesprochen und sich darnach
erkundigt, wie das gehalten werden soll. Die ordentlichen

Beiträge an die Turnverbände werden nach
wie vor ausgerichtet. Neu ist, dass der Kanton Bern
nun auch vom Bund ganz wesentliche. Beiträge aus
dem sogenannten Sport-Toto erhält. Für den Kanton
wird das pro Jahr über Fr. 100000 ausmachen.
Die Regierung hat nun beschlossen, davon rund
41,5 o/o der Erziehungsdirektion, rund 41,5 o/o der
Militärdirektion und rund 12 o/o der Polizeidirektion
sowie rund 5 o/0 der Präsidialabteilung zu
überweisen. Die Verteilungsgrundsätze sind aufgestellt
worden und sollen nächstens bereinigt werden. Wir
freuen uns, dass gestützt auf diese Zuwendungen

den verschiedenen turnerischen Bestrebungen in
vermehrtem Masse Rechnung getragen werden kann.

Das sind die allgemeinen Bemerkungen zur
Budgetlage für 1943. Ich möchte nur noch beifügen,
dass der Staat auch in den kommenden Jahren neue
Aufgaben zu erfüllen haben wird. Vor allem wird
es wichtig sein, dass die begonnenen Notstandsaktionen,

die die Gemeinden durchführen und die
zum Teil auch vom Staat finanziert werden,
weitergeführt und mit aller Kraft ausgebaut werden
müssen. Weiter muss auch der Subventionierung
des Wohnungsbaus die nötige Beachtung geschenkt
werden; das ist ein dringendes Problem. Ein weiteres

dringendes Problem ist die Entwicklung der
Finanzlage der Gemeinden. Diese werden jeden Tag
mit neuen Aufgaben belastet, während es ihnen
nicht möglich ist, neue Steuern zu erheben. Ich
glaube nicht, dass es im Kanton Bern noch eine
Gemeinde gibt, die ohne weiteres noch neue Steuern
bewilligen würde, nachdem vom Bund und vom
Kanton so viele (Steuern verlangt werden Die Regierung

wird diesem Punkt besondere Beachtung
schenken müssen. Man wird die Frage zu prüfen
haben, auf welche Weise den schwer belasteten
Gemeinden geholfen werden kann. Die nötigen gesetzlichen

Grundlagen hiefür sind vorhanden. Es ist
wünschbar, dass unter Umständen auch die
Gemeinden einen gewissen Anteil an den neu zu be-
schliessenden Bundessteuern zugewiesen erhalten.
Das wird in den eidgenössischen Räten geregelt
werden müssen.

Zum Schluss möchte ist feststellen, dass die
Sparmassnahmen, die in den beiden
Wiederherstellungsgesetzen von 1935 und 1937 beschlossen
wurden, weiterhin durchgeführt und dass die dort
aufgestellten Grundsätze weiterbefolgt werden. Es
ist auf der einen Seite der Wille der Regierung und
der Staatswirtschaftskommission, mit dem zur
Verfügung stehenden Geld haushälterisch umzugehen.
Auf der andern Seite aber müssen die nötigen Gelder

bereit gehalten werden, um alle Aufgaben lösen
zu können, die des Staates und der Gemeinden in
nächster Zeit harren. Ich denke vor allem an die
zunehmende Arbeitslosigkeit wegen Rohstoffverknappung

in gewissen Industrien. Da wird man
rechtzeitig zum Rechten sehen müssen.

In bezug auf die allgemeine Beurteilung der
Lage ist zu wiederholen, dass der Staat zurzeit eine
gewisse Konjunktur erlebt. Doch dürfen wir uns
dadurch nicht täuschen lassen. Sie ist vorübergehender

Natur. Eine ganze Reihe von genannten und
ungenannten Aufgaben harren noch der Lösung. Wir
dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, das Budget
mit neuen Ausgaben zu belasten.

Abgesehen von einem Posten ist die
Staatswirtschaftskommission mit den Anträgen des
Regierungsrates einverstanden. Wir beantragen Ihnen,
auf die Beratung des Voranschlages für 1943
einzutreten.

Vizepräsident Egger übernimmt den Vorsitz.

Präsident. Herr Luick erhält das Wort zur
Begründung seines Postulates.
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Luick. Wir haben in den letzten Tagen Feste
gefeiert. Es sind viele Worte der Anerkennung
gefallen. Es ist auch einiges Grundsätzliches gesagt
worden. Ich möchte nur an die Worte erinnern,
die Herr Regierungsrat Grimm bei der Einweihung
am 31. Oktober gesprochen hat:

« Es wäre für den Laien vermessen, Künstler
gegen Künstler, Leistung gegen Leistung stellen zu
wollen und Vergleiche zu ziehen. Die Tatsache der
unzertrennlichen Verbindung unseres Rathauses mit
den Namen hervorragender Maler und Bildhauer
aber bleibt ebenso festzuhalten, wie ihr grosses
berufliches Vermögen, im Sinne wahrer Kunst mit
den Meistern zu verstehen und mit dem Volk zu
fühlen. »

Ich möchte auch erinnern, an das, was Herr
Regierungspräsident Dr. Gafner beim gleichen An-
lass ausgeführt hat:

« Ein Volk, das eine Zukunft haben will, darf
sich nicht mit der Erhaltung des Bestehenden
begnügen. Jede Zeit hat ihre Pflichten und Aufgaben. »

Auch gestern hat Herr Regierungspräsident Dr.
Gafner ein grosses Wort gesprochen, als er sagte:

«Wir wollen danken für all das Schöne, das
schöpferischer Geist und grosses Können hier
geschaffen haben.»

Nun frage ich mich: Soll mit der künstlerischen
Ausgestaltung unseres Rathauses, wenn sie einmal
vollendet ist, die Epoche vorbei sein, da der Kanton
Bern die bildende Kunst in hervorragender Weise
gefördert hat, soll diese Wirksamkeit dann plötzlich
abbrechen? Ich habe einige dieser über 10 000
Besucher des Rathauses gefragt, was ihnen daran am
besten gefallen habe. Sie kamen timmer wieder dazu,
zu erklären, es sei die künstlerische Ausgestaltung,
denn ohne das wäre das Rathaus etwas leer. In der
Tat ist hiefür sehr viel aufgewendet worden. Wir
wollen das anerkennen.

Bei der Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes

während der letzten Session hatte der
Sprechende Auskunft verlangt über die Verwendung
des Kunstkredites. Wir sind darüber einig geworden,

dass da etwas und dort etwas getan werde,
und dass alles zusammen etwa Fr. 11000
ausmachte. Dabei wird dieser Betrag zur Hauptsache
verwendet, um notleidende Künstler zu unterstützen,
diesem oder jenem hin und wieder ein Bild
abzukaufen, damit er und seine Familie nicht allzu
grosse Not leiden. Gewiss wollen wir diese Künstler
unterstützen, aber wir wollen mit unserer neuen
Aktion, mit dem Postulat, die bildende, die
zeitgenössische Kunst im Kanton Bern fördern. Wir
wollen die Förderung der Kunst und die
Unterstützung notleidender Künstler streng voneinander
trennen. Ich habe bei dieser Gelegenheit darauf
aufmerksam gemacht, dass der Zustand, wonach der
Kanton Bern zur Förderung der Kunst so wenig
Mittel zur Verfügung stellt, dazu führe, dass viele
Berner Künstler dem Kanton Bern den Rücken kehren

und in andere Kantone auswandern.
Diese Auffassung habe ich bestätigt gefunden in

einer Sondernummer über Stadt und Kanton Zürich,
die der «Bund» am 5. November dieses Jahres
herausgegeben hat. Darin findet sich ein Artikel von
Stadtrat Stirnemann, in dem folgendes gesagt wird:

« In der Förderung der bildenden Kunst geht
Zürich einem Höhepunkt entgegen. Grosse (Mittel für
Wandgemälde und bildhauerische Werke an öffent¬

lichen Gebäuden und auf öffentlichem Grund werden
aufgewendet. Die Kunsthauserweiterung steht in
Aussicht. Es ist deshalb nicht zu verwundern, dass
sich ein starker Zug der Künstler nach Zürich
bemerkbar macht, denn kaum eine andere Stadt der
Schweiz bietet ihren Künstlern solche Möglichkeiten
der Anerkennung und Entfaltung.»

Diesen Weg möchte auch ich .gehen, dass der
Kanton Bern für die zeitgenössische Kunst
vermehrte Mittel aufwenden würde, und zwar, ich
unterstreiche das, nicht für die Hilfe an notleidende
Künstler, sondern für Neues schaffende, izeitgemässe
Kunst. Man kann eine Reihe von Sachen ausführen,
man kann gewissen Künstlern, guten Künstlern,
Aufträge erteilen, man kann Preisausschreiben
durchführen, man kann unter Umständen auch
grössere Werke von Gemeinden oder Privaten
subventionieren, wenn diesen die nötigen Mittel nicht
zur Verfügung stehen, usw. Man könnte jungen,
begabten Künstlern Stipendien gewähren, damit sie
Studien im Ausland obliegen können. Zu all dem
braucht es aber Mittel. Das ist der Grund, weshalb
wir unser Postulat mit folgendem Wortlaut
eingereicht haben:

«Der Regierungsrat wird beauftragt, für die
Förderung der bildenden Kunst dem Grossen Rat
jährliche Budgetkredite vorzuschlagen. Ueber die
Verwendung dieser Kredite soll der Regierungsrat
in Verbindung mit den zuständigen Organisationen
Vorschriften erlassen. Ausserdem soll er geeignete
Massnahmen treffen, um eine Zersplitterung
vorhandener und neuer Kredite und Zuwendungen zu
vermeiden.»

Ich erwarte nämlich, dass nicht nur dieser Kredit,

den wir im Budget aufnehmen werden, zur
Verfügung stehen wird, sondern auch dass Private
Mittel zur Verfügung stellen, dass man aus andern
Quellen noch weitere Mittel erhält. Deshalb bin ich
auch in meinem Begehren sehr bescheiden, indem
ich die Aufnahme einer neuen Ziff. 16 unter dem
Abschnitt «Kunst und Wissenschaft» mit der
Bezeichnung «Förderung der bildenden Kunst» im
Voranschlag beantrage und hiefür einen Betrag von
Fr. 20 000 einsetzen möchte. Es ist mir gesagt worden,

der Kanton Bern gebe schon jetzt so viel für
diese Zwecke aus, nur seien diese Ausgaben
zersplittert. Diese Beträge werden aber nicht für das
Gleiche ausgegeben, wofür sie nach den Intentionen
der Postulanten ausgegeben werden sollten.

Ich bitte Sie, diesem Postulat zuzustimmen.
Wenn später der Antrag auf Gewährung des erwähnten

Kredites gestellt wird, um das Postulat zu
verwirklichen, bitte ich dann auch, dem Ihre
Zustimmung zu geben.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist mir nicht möglich, schon
jetzt zum Postulat Luick Stellung zu nehmen. Ich
muss Sie bitten, dessen Beantwortung auf morgen
zu verschieben, damit ich Gelegenheit habe, vorher
mit dem für solche Angelegenheiten zuständigen
Kollegen, mit dem Minister der schönen Künste,
also mit Herrn Regierungsrat Rudolf, Rücksprache
zu nehmen, um zu hören, was er zu dieser Frage
zu sagen hat. Im Kanton Bern ist die Erziehungsdirektion

in bezug auf die Kunstbestrebungen in
erster Linie massgebend.
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Ich komme nun zum Budget. Wir 'sind nun glücklich

wieder bei einem Defizit Von 3 Millionen Franken

angelangt, nachdem wir im Jahre 1941 mit
einem Ueberschuss von Fr. 700 000 abgeschlossen
hatten. Wahrscheinlich wird auch die Rechnung
für 1942 ungefähr das gleiche Resultat ergeben wie
für 1941.

Was 1943 geschehen wird, das weiss, wie ich
schon vorhin sagte, niemand. Ich würde keine
Prophezeiungen wagen. Selbstverständlich müssen wir
trotzdem ein Budget aufstellen.

Das Budget sieht für 1943 etwas besser aus als
das für 1942, trotzdem vermehrte Ausgaben bei den
Direktionen in Kauf genommen werden müssen. Die
Mehrausgaben sind zum Teil Zwangsausgaben. Ich
mache darauf aufmerksam, dass 1943 zwei grosse
Darlehen amortisiert werden müssen, woraus eine
wesentliche Mehrausgabe entsteht. Es ist im Kanton
Bern seit langem Hebung, die laufende Amortisation

unserer Anleihen in den Ausgaben der
Betriebsrechnung zu buchen.

Eine weitere zwangsweise Ausgabe ist diejenige
von Fr. 500 000 für die Sanierung der Hülfskasse,
die ein grosses versicherungstechnisches Defizit

aufweist. Der Experte der Hülfskasse hat in
einem Gutachten, das, glaube ich, auch den
Mitgliedern des Grossen Rates zugestellt wurde,
ausgeführt, dass die Hülfskasse saniert werden könnte,
wenn der Staat jedes Jahr 1 Million Franken zu-
schiessen würde. Für 1943 haben wir es bei einem
Zuschuss von Fr. 500 000 bewenden lassen, in der
Meinung, dass, wenn die Rechnung für 1942 besser
abschliessen sollte, als es der Voranschlag vorsieht,
dann immer noch eine Erhöhung gewährt werden
könnte. 1

Weiter wird für 1943 zum ersten Mal die
Verzinsung des Garantiekapitals der Kantonalbank im
Betrage von 49 Millionen ins Budget eingesetzt. Das
macht auch Fr. 850 000 aus. Das wird eine
dauernde Belastung des Staates ergeben.

Schon im Juni 1942 hat die Finanzdirektion dem
Regierungsrat einen Bericht über die gegenwärtige
Finanzlage des Staates und die Neubewertung des
Staatsvermögens eingereicht. Ich hoffe, dass er in
der Februarsession 1943 vom Grossen Rat
behandelt werden kann. In dieser Session werden wir
voraussichtlich die Privatbahnhilfe erledigen, soweit
es den Kanton Bern angeht. Diese Sanierung wird
auf die Bilanzierung ganz einschneidende Wirkungen

haben, da verschiedene grosse Anleihen an die
Dekretsbahnen überhaupt untergehen, Anleihen, an
denen der Staat beteiligt war, so dass wir bei diesen
Anleihen nicht mehr Gläubiger oder Teilgläubiger
sind und solche Guthaben nicht mehr in den Aktiven

unserer Bilanz aufführen dürfen. Wir müssen
diese Anleihen, soweit der Kanton Gläubiger ist, aus
der Bilanz entfernen. Auf der andern Seite erhalten
wir andere Beteiligungen an diesen Bahnen, die
besser als die alten sein sollen. Wir sind mit der
Eisenbahndirektion in bezug auf die in Betracht
fallende Summe noch nicht ganz einig. Das muss
bei der Neubewertung des Staatsvermögens und der
Neubilanzierung abgeklärt werden. Es handelt sich
um wichtige Punkte, die aber nur in Verbindung
mit einem gedruckten schriftlichen Bericht und
mit Anträgen des Regierungsrates vom Grossen
Rat behandelt werden können. Da das in einer
separaten Vorlage behandelt werden wird, möchte

ich mich über diese Fragen nicht weiter auslassen.
Der Regierungsrat wird in dieser Beziehung dem
Grossen Rat noch andere Wünsche unterbreiten, in
Verbindung mit dem Bericht, der in den letzten
Tagen vom Regierungsrat genehmigt worden, also
spruchreif ist.

Der jetzige Steuerfuss beträgt bekanntlich 3,2
Promille. Diese setzen sich zusammen aus der
ordentlichen Steuer, dem sogenannten doppelten
Einheitssatz von 2 Promille, ferner aus den 0,5
Promille Armensteuer und aus den 0,5 Promille für die
Lehrerbesoldungen nach Lehrerbesoldungsgesetz,
was zusammen 3 Promille ausmacht und wozu noch
zwei Spezialsteuern von je 0,1 Promille kommen,
die mit der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang
stehen, nämlich die Steuer von 0,1 Promille gemäss
Gesetz über die Arbeitslosenversicherung vom
Dezember 1930, beschlossen für 20 Jahre, erstmals
erhoben im Jahre 1933, somit laufend bis 1953, und
zweckgebunden für die Ausgaben aus
Arbeitslosenversicherungsgesetz nach dem dort vorgesehenen
Deckungsverfahren, wonach, wenn die Ausgaben
nach diesem Gesetz grösser sind, diese auf
Kapitalrechnung übertragen und dann später durch nicht
vollständig in Anspruch genommene Erträgnisse der
Spezialsteuer gedeckt werden dürfen, und 0,1
Promille sogenannte Arbeitsbeschaffungssteuer,
beschlossen im Jahre 1937 mit dem besondern Zweck
der Verwendung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

durch Arbeitsbeschaffung, das heisst zur
Abtragung des damals hiefür gewährten Kredites von
9 Millionen Franken.

Für die Arbeitslosenversicherungskassen war bis
1936 ein zu (amortisierender Posten !von 16 Millionen
Franken aufgelaufen. Er ist unterdessen bereits auf
die erwähnte Weise abgetragen worden, wobei noch
andere Einnahmen zur Verfügung standen. Dieses
Konto betrug 1942 noch 8,1 Millionen Franken.
Weil aber die Arbeitslosigkeit stark zurückgegangen
ist, während diese Spezialsteuer von 0,1 Promille
mit einem Ertrag von rund 1,3 Millionen Franken
trotzdem jährlich eingeht, aber nicht mehr im vollen
Umfange für Beiträge an die Arbeitslosenversicherungskassen

benötigt wird, können diese 8,1 Millionen

ziemlich rasch amortisiert werden.
In bezug auf die andere Spezialsteuer, die

sogenannte Arbeitsbeschaffungssteuer von 0,1
Promille,'ist zu erwähnen, dass das Volk damals einen
Kredit von 9 Millionen Franken zur Rekämpf img der
Arbeitslosigkeit bewilligt hatte, eine Summe, die bis
Ende 1939 ausgegeben worden ist (genau 8,9
Millionen Franken). Es war vorgesehen, diese 9
Millionen Franken mit der erwähnten
Arbeitsbeschaffungssteuer bis und mit 1945 abzuzahlen. Weil
aber die Steuereinnahmen etwas grösser waren und
der Zins geringer als man es 1937 annahm, werden
wir mit der Amortisation schon 1943 fertig werden,
so dass wir nachher diese 0,1 Promille, die bis und
mit 1945 bewilligt wurden, nicht mehr benötigen.
Wir dürfen demnach diese Sondersteuer nur noch
für 1943 beziehen. Es erhebt sich die Frage, ob
man diese Steuer nicht zu andern Zwecken dieser
Art weiterbeziehen soll.

Der Regierungsrat gedenkt im Laufe des Jahres
1943 mit einer Vorlage an den Grossen Rat zu
gelangen, wonach diese 0,1 Promille Arbeitsbeschaffungssteuer

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
und zur Tilgung der Meliorationsausgaben, die jetzt
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bereits gegen 12 Millionen Franken ausmachen werden

und wofür keine Deckung vorhanden ist,
verwendet werden dürfen. Sie wissen, idass man
bereits nach Arbeitsbeschaffung ruft, dass die
Bautätigkeit durch ausserordentliche Subventionen
gefördert werden soll, gestützt auf den Bundesrats-
beschluss usw., und wofür der Grosse Rat schon in
dieser Session erhebliche Kredite bewilligen wird.
Das geht in die Hunderttausende, wenn nicht in die
Millionen. Hiefür muss eine bestimmte Finanzierung
in Aussicht genommen 'werden. 1

Nun sehen Sie aber, dass wir auch deswegen
etwas besser budgetieren konnten, weil wir 1943,
ich möchte fast sagen das erste Mal, einen Ueber-
blick haben über die Einnahmen, die aus der
eidgenössischen und aus der kantonalen Wehrsteuer
resultieren werden. Als wir das Budget für 1942
aufzustellen hatten, war das noch nicht der Fall.
Das sind die Gründe, warum wir es formell wesentlich

leichter hatten als 1941.
Im übrigen möchte ich mich ebenfalls dem

Wunsche des Herrn Präsidenten der
Staatswirtschaftskommission anschliessen, man solle nicht
meinen, dass wir nun über dem Berg seien. Es
werden sich grosse Mehrbelastungen einstellen,
schon wegen der Teuerungszulagen, dann wegen
der Notwendigkeit zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit.

In bezug auf die Teuerungszulagen rechnen wir,
alles inbegriffen (Teuerungszulagen an das
Staatspersonal, an die Lehrerschaft, an die Rentner und
vermehrte Beiträge an die Hilfskasse), mit 6 Millionen

Franken, verglichen mit 1939. Es sind jedoch
im Budget nur 4i/2 Millionen eingesetzt worden. Die
Grösse dieser Ausgaben hängt von der Entwicklung
der Teuerung im Jahre 1943 ab, ferner von den
Beschlüssen des Regierungsrates und des Grossen
Rates. Auf jeden Fall wird das eine schwere
Belastung sein.

Weiter benötigen die Direktionen vermehrte Mittel.

Im grossen und ganzen haben sie sich bemüht,
die Mehrausgaben auf ein Minimum zu beschränken.

Es muss zugegeben werden, dass. sie da ein
weises Mass haben walten lassen.

Im übrigen weiss man nicht, was das Jahr 1943
noch an Mehrausgaben bringen wird. Es ist daher
ganz gut, wenn das Budget da und dort noch eine
kleinere stille Reserve aufweist, wie es der Fall ist.

Ich möchte Ihnen also beantragen, auf die
Beratung des Budgets einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

et le Gouvernement ne serait-il pas disposé à donner

les directives nécessaires pour coordonner les
efforts et favoriser au besoin, par un appui matériel,

les études et recherches dignes d'intérêt?

Berne, novembre 1942.
J. S c h 1 a p p a c h

(Erachtetes der Regierungsrat nicht als nützlich,
Vertreter der wichtigen Industriegruppen unseres
Kantons — insbesondere der Metall- und
Uhrenindustrie — zusammenzuberufen, um die Probleme
der Nachkriegszeit sowie die Anpassung unserer
Tätigkeit an die Wiederherstellung von so vielen
Zerstörungen und vernichteten Werten gemeinsam
zu prüfen?

Könnten im Rahmen unserer industriellen
Ausrüstung nicht neue Möglichkeiten in Aussicht
genommen werden und wäre der Regierungsrat nicht
bereit, die erforderlichen Richtlinien aufzustellen
im Sinne einer Koordinierung der Bestrebungen und
um nötigenfalls die interessewürdigen Studien und
Erhebungen durch eine materielle Iiilfe zu fördern?)

Geht an den Regierungsrat.

Ferner ist eingelangt folgende

Motion :

Die Kosten der Baumaterialien und die Löhne
sind seit Ausbruch des neuen Weltkrieges .sehr .stark
gestiegen und steigen weiter. Demgegenüber sind
die Entschädigungen der Kantonalen Brandversicherungsanstalt

bei Brandschäden viel zu gering. Die
durch die Brandgeschädigten zu tragenden Verluste
sind enorm und drohen, den Wiederaufbau zu
verhindern.

Der Regierungsrat wird gebeten, sofort die
notwendigen Massnahmen zu treffen, dass die Ent-
schädigungen entsprechend erhöht werden können
durch den Ausbau der bereits bestehenden
Nachversicherung, jedoch ohne dass die Grundsteuerschatzungen

dadurch eine Erhöhung erfahren.

Bern, den 10. November 1942.

Meister
und 54 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist folgende

Einfache Anfrage :

Le Gouvernement ne juge-t-il pas utile de
réunir les représentants des groupes industriels
importants du canton, spécialement ceux de la
métallurgie et de l'industrie horlogère, en vue d'étudier
les problèmes de l'après-guerre et l'adaptation de
notre activité à la reconstruction de tant de ruines
accumulées et de valeurs disparues?

Dans le cadre de notre équipement industriel,
des horizons nouveaux ne peuvent-ils être envisagés

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 11. November 1942,

vormittags 81/4 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Keller (Langnau).

Die Präsenzliste verzeigt 186 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 8 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Amstutz, Flückiger
(Dürrenroth), Flückiger (Bern), Gygax, Hg, Lang,
Lüthi, Schüpbach; ohne Entschuldigung ist
niemand abwesend.

Tagesordnung:

Motion der Herren Grossräte Wiedmer und Mitnnter-
zeiciiner betreffend Massnahmen zur Bekämpfung
der Teuerung und Zusicherung von angemessenen
Produktionspreisen au die Landwirtschaft.

(Siehe Seite 359 hievor.)

Wiedmer. Die Motion hat folgenden Wortlaut:
«Die gegenwärtige Entwicklung zwischen Preis

und Lohn zeigt, dass zwischen Produzent und
Konsument, ähnlich wie im Weltkrieg 1914/18, eine
gefährliche Spannung zu entstehen droht. Dabei wird
häufig dem Bauer die Hauptschuld an der Teuerung

in die Schuhe geschoben. Der Bauer hat
indes kein Interesse an Ueberpreisen, die im ersten
Weltkrieg zur Ueberzahlung von Grund und Boden
geführt haben, und die dann nach dem Kriege von
einem teilweisen unerhörten Preiszusammenbruch
abgelöst worden sind. Was der Bauer dagegen
verlangen darf, sind Produktenpreise, die ihm eine
angemessene Existenz sichern.

Mit Besorgnis verfolgt der Bauer gemeinsam mit
dem verständigen Teil der Konsumenten die heutige
Preisentwicklung, hervorgerufen durch Erscheinungen,

auf die er keinen Einfluss auszuüben
vermag, die ihn aber zufolge des Schwarzhandels,
sowie der Flucht brach liegenden Geldes in Grund
und Boden (Bodenspekulation) in den Augen vieler
in ungerechtfertigter Weise zum « Kriegsgewinnler »

stempeln.
Der aus dieser Erscheinung heraus sich geltend

machende, zunehmende Druck auf die landwirtlichen

Produktenpreise, bei gleichzeitig fortschreitender

allgemeiner Teuerung (auch der
landwirtschaftlichen Bedarfsartikel), ist nicht dazu
angetan, die dringend erwünschte Entspannung
zwischen Produzent und Konsument herbeizuführen.
Um so weniger, als der allgemeine Preisdruck

nach oben infolge der enormen Geldflüssigkeit und
des unkontrollierten Geldumlaufes trotz des behördlichen

Druckes auf einzelne Preise anhalten wird.
Der Regierungsrat wird daher beauftragt, bei

den zuständigen Bundesbehörden dringend zu
verlangen und über das Ergebnis dem Grossen Rat
Bericht zu erstatten,

a) dass Massnahmen zur Bekämpfung der durch
eine unkontrollierte Geldflüssigkeit mitverursachten
Teuerung ergriffen werden,

b) dass gleichzeitig die dafür zuständige Bundesbehörde

eine Erklärung abgibt, wonach der
Landwirtschaft jetzt und auch nach dem Kriege
Produktenpreise zugesichert werden, die dem Bauer,
namentlich auch dem Bergbauer, ein angemessenes
Auskommen sichern.

Der Regierungsrat wird ersucht, mit andern
Kantonsregierungen in Verbindung zu treten, um,
wenn möglich, ein gemeinsames Vorgehen
anzustreben. »

Man kann sich fragen, ob die Motion hieher
gehört oder ob sie nicht Fragen berührt, die man nur
im eidgenössischen Parlament besprechen kann und
soll, da man sich vielleicht sagen muss, dass wir
diese Fragen im Kanton Bern allein nicht lösen
können, sondern dass sie auf dem Boden der
Eidgennossenschaft gelöst werden müssen. Dennoch
halte ich es für richtig, diese Motion zu begründen
und diese Gedankengänge im bernischen Parlament
zu prüfen. Man sollte die Gelegenheit benützen, um
zu der brennend wichtigen Preis- und Lohnfrage
Stellung zu nehmen, damit wir der Lösung
näherkommen, sei es auf bernischem, sei es auf
eidgenössischem Boden. Dazu kommt, dass das bernische
Parlament nicht die Vertretung einer Interessentengruppe

ist, sondern ein unparteiisches Forum, und
wenn man sich in diesem Saal einigen könnte,
würde das auf eidgenössischem Boden unbedingt
Eindruck machen müssen, umsomehr, als der Kanton
Bern in der Eidgenossenschaft eine entscheidende,
führende Rolle spielt. Der Zweck der Einreichung
der Motion ist der, zu bewirken, dass man sich auf
einen greifbaren Vorstoss einigen könnte.

Die Materie selbst ist so weitschichtig und es
ist darüber in letzter Zeit soviel geschrieben und
gesprochen worden, dass es nicht möglich sein wird,
in einer kurzen Motionsbegründung auf alle Fragen
einzutreten. Ich verzichte darauf und möchte
insbesondere nicht wiederholen, was Ihnen allen aus
eigener Ueberlegung und aus Debatten in der Presse
bekannt ist, was auch in den eidgenössischen Räten
besprochen wurde. Auf gewisse Zusammenhänge
möchte ich aber doch hinweisen und daraus
gewisse Schlussfolgerungen ziehen.

In der Motion wird zunächst festgestellt, dass
die gegenwärtige Entwicklung zwischen Preis und
Lohn zu einer gefährlichen Spannung führen könnte,
wie sie auch in den Jahren 1914/18 zutagegetreten
war. Beweise für die Entwicklung einer solchen
Spannung liegen vor, man sieht aber auch, dass
Anstrengungen gemacht werden, um es nicht mehr
zu einer Entwicklung wie 1914/18, namentlich nicht
mehr zu einem 1918 kommen zu lassen. Ich erinnere
an die Preis- und Lohndebatte im Nationalrat, die
sehr ausgiebig war, die zu der Feststellung berechtigt,
dass man sich gegenseitig zu verstehen sucht. Aber
eine befriedigende Lösung ist dabei nicht
herausgekommen ; jede Gruppe verharrte noch sehr stark
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auf ihrem eigenen Standpunkt. Es stand also die
Preisforderung als solche da, und die Lohnforderung
ebenfalls; am Schluss wurde vom Bundesratstische
aus erklärt, man müsse vor allem einer Gefahr
begegnen : der Inflationsgefahr, ohne dass aber vom
Bundesratstische aus eigentlich gesagt worden wäre,
wie man dieser Gefahr begegnen könne, die unheilvolle

Folgen haben musste. Das allein genügt aber
nicht, man muss auch von höchster Stelle aus einen
Weg weisen, wie man diese unheilvolle Spirale
abdrehen kann. Einige Gedanken zu dieser Frage
möchte ich doch noch äussern, im Anschluss an
Veröffentlichungen, die doch zeigen, dass der Wille
zur Verständigung weit verbreitet ist.

Am 3. und 4. August ist in der Neuen Berner
Zeitung ein Artikel erschienen, unter dem Titel:
«Ein Nachwort zur Session», der einen Gedanken
ausspricht, den ich unterstreichen möchte. Es wurde
gesagt, man habe in den eidgenössischen Räten
um gegenseitiges Verständnis geworben und von
allen Seiten gegenseitig das Herz ausgeschüttet.
Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass man wenigstens

so weit gekommen ist, dass man die verschiedenen

Standpunkte nicht einfach aufeinanderprallen
liess, sondern sich um gegenseitiges Verständnis
bemühte. Es ist im «Volk», einer in Ölten
erscheinenden, linksgerichteten Zeitung, am 7. August ein
Artikel erschienen, der in vielen andern Zeitungen
abgedruckt wurde und der sehr lesenswert ist,
betitelt: Lohn und Preis — Arbeiter und Bauer. In
diesem Artikel wurde von sozialistischer Seite zu
der Frage Stellung genommen, ob der Bauer, wie
ihm das von verschiedenen Seiten zum Vorwurf
gemacht wurde und auch heute noch gemacht wird,
ein Kriegsgewinnler sei. Dieser interessante Artikel
kommt zur Feststellung, dass das nicht der Fall
sei. Ich möchte feststellen, dass man auf dieser
Seite Verständnis zeigt. Sodann möchte ich auf
andere Pressestimmen verweisen, die im Anschluss
an eine Konferenz erschienen sind, welche im
August im Bundeshaus stattgefunden hatte und an
welcher die grossen Wirtschaftsverbände beteiligt
waren. Diese Konferenz beschäftigte sich mit dem
Preis-Lohn-Problem. Dort wurde auch zum
Ausdruck gebracht, dass man auch aufder Konsumentenseite

und im industriellen Lager nicht abgeneigt
sei, der Landwirtschaft für die Zeit nach dem Kriege
Garantien zu geben, wenn sie jetzt ihre Forderungen
nicht überspitze. Im gleichen Zusammenhang ist
auf die Gewerkschaftskorrespondenz hinzuweisen,
die sich ganz ähnlich ausdrückt. Als Beleg bringe
ich eine Aeusserung von Herrn Nationalrat Bratschi
zu dieser Frage: «Was aber unter allen Umständen
vermieden werden muss, das ist der Kampf zwischen
Bauer und Arbeiter. Der grösste Teil der
landwirtschaftlichen Bevölkerung der Schweiz setzt sich
aus Mittel- und Kleinbauern zusammen. Die
Forderung, gerecht zu sein, gebietet uns, anzuerkennen,
dass diese Bauern vor dem Krieg nicht entsprechend

ihrer Arbeit entlöhnt waren, das heisst der
Preis ihrer Produkte war zu niedrig. »

Es ist wertvoll, hier festzunageln, dass man von
dieser Seite ans begriffen hat, dass der Bauer vor
dem Krieg zu niedrige Preise hatte. Wir sind dankbar

für diese Stimmen; ich wollte nicht unterlassen,
sie hier zur Kenntnis zu bringen. Es ist erfreulich,
dass wir so weit gekommen sind, dass man in aller
Ruhe und Objektivität über diese Fragen sprechen

kann, woran ich mich auch im ferneren Verlauf
meiner Ausführungen zu halten gedenke.

Nun gibt es aber leider auch andere Stimmen.
Der bereits zitierte Artikel des «Volk» brachte
Auszüge aus Artikeln, die in der neuen Zürcher
Zeitung und den Basler Nachrichten erschienen
waren, die es nicht unterlassen können, bei jeder
Gelegenheit den Bauer als Kriegsgewinnler
hinzustellen. Es ist das alte Spiel, das schon früher
getrieben wurde, um Bauer und Arbeiter
auseinanderzubringen. Das ist falsch und verhängnisvoll,
wir müssen sehen, dass wir nicht mehr darauf
zurückkommen Es ist sehr verdienstlich, dass von
der linken Seite auf diese Gefahr, in die wir nicht
mehr geraten wollen, hingewiesen wurde.

Auf der andern Seite ist in der Neuen Berner
Zeitung vom 16. Oktober 1942 ein Artikel erschienen,
der zu einem von Herrn Dr. Wilhelm, Direktor der
Gesellschaft für Chemische Industrie, gehaltenen
Vortrag Stellung nimmt, der wiederum ganz andern
Methoden das Wort geredet hatte, Methoden, wie
sie im letzten Weltkrieg gäng und gäbe waren.
Davor wurde in der Neuen Berner Zeitung mit
Recht gewarnt. Es darf nicht dabei bleiben, dass
man an diesem Alten festhält, sich also so gebärdet,
wie wenn man nichts gelernt hätte.

In der Motion wird erklärt, dass der Bauer kein
Interesse an Ueberpreisen habe ; die Ueberpreise,
die man im letzten Weltkrieg zufolge einer
hemmungslosen Inflation hatte, haben nur dazu geführt,
dass gerade auf den exponierten Stellen, in den
Bergen vor allem, nachher ein gewaltiger
Zusammenbruch erfolgte, den ich hier sicher nicht
ausführlich zu schildern brauche. Ich möchte nur auf
die Schilderung der Krisenwirkungen speziell im
Simmental und im Saanenland verweisen, die in
einer Eingabe an den Bundesrat enthalten ist. Wir
haben im Jahre 1936 zahlenmässig festgestellt, dass
der Preiszerfall damals 66 % erreichte, was nie
bestritten wurde, während der Zinsfussrückgang nur
20% betrug, was zur Folge hatte, dass wir am
laufenden Band bäuerliche Sanierungen durchführen
mussten, so dass wir in gewissen Gebieten nicht
mehr viele bäuerliche Existenzen hatten, die sich
nicht an die Bauernhilfskasse wenden mussten.
Die Erhöhung der Grundsteuerschatzungen im
Jahr 1919 und die in ihrem Gefolge eingetretene
Kreditaufblähung liess die Verschuldung so hoch
ansteigen, dass gegenüber 1919 allein in diesem
eng begrenzten Gebiet eine Million mehr an Zinsen

bezahlt werden musste, und diese Million musste
aufgebracht werden angesichts eines Preiszusammenbruchs

von 66%, wobei allerdings auch der
Zinssatz um 20% zurückging.

Diese Situation darf sich nicht wiederholen, da
sind wir auch von unserer Seite aus mit allen
Massnahmen einverstanden, die ein allzuhohes Ansteigen
der Preise, dem dann ein erzwungener Abstieg
folgen müsste, vermeiden wollen. Das ist mit ein
Grund, warum wir hier über diese Sache sprechen
müssen, weil gerade in diesem Punkt der Kanton
Bern auf seinem schwächsten Sektor sehr stark
betroffen wird. Was der Bauer will und haben darf,
und was ihm jeder zubilligen wird, das ist ein Preis,
der für seine Existenz ausreicht.

Nun spricht sich die Motion auch über die
Tatsache aus, dass der Bauer auf die Preisentwicklung
keinen Einfluss habe. Ich möchte vorab nochmals
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feststellen, dass der verständige Konsument heute
bereit ist, dem Bauer einen anständigen,
angemessenen Preis zu gewähren, und stelle auf der
andern Seite fest, dass der Bauer keinen Ueber-
preis verlangt, und ich stelle drittens die Einigkeit

in dieser Frage fest. Heute aber stehen die
Preise bereits um 42% höher als zu Kriegsbeginn;
jedermann hat das Gefühl — und das ist bedrük-
kend — dass es möglicherweise und sehr
wahrscheinlich bei diesem Satz sein Bewenden nicht
haben wird, sondern dass die Preise noch weiter
steigen werden. Wenn man heute die Sicherheit
haben könnte, dass die Preise nicht mehr steigen,
dann könnte man kalkulieren, aber wenn man diese
Sicherheit nicht hat und wenn man namentlich von
der höchsten Stelle aus nicht sagen kann, dass man
auf diesem Boden bleiben wird, dann ist das eine
so bedenkliche Erscheinung, dass man dazu Stellung
nehmen muss. Was uns Sorge bereitet, ist die
Tatsache, dass Herr Bundesrat Stampfli wohl selbst
gewarnt und den warnenden Voten beigepflichtet
hat, ohne aber zu sagen, was gegen diese bedenkliche

Entwicklung weiterhin getan wird.
Man erklärt nun allerdings, wir haben ja die

Preiskontrolle, die doch ganz anders arbeite, als
im letzten Krieg. Die Sache wurde frühzeitig
eingeleitet und wissenschaftlich unterbaut, so dass

man sich nun mit dem Gefühl tröstet, wenn die
Preiskontrolle an der Arbeit sei, so sei die Sache
in Ordnung. Was sagt aber die Preiskontrolle selbst
zu dieser Frage? Nach einem Bericht der Neuen
Zürcher Zeitung hat der Direktor der Eidgenössischen
Preiskontrollstelle, Herr Pahud am 1. Dezember 1941

folgende Ausführungen gemacht: «Für die
Preiskontrollstelle ist es ein Trost, von fachmännischer
Seite zu hören, dass ein erheblicher Teil der
gegenwärtigen Teuerung nicht von der Warenseite,
sondern von der Geldseite herkommt. Nur mtissten
deren Bemühungen inskünftig in vermehrtem Masse
durch Massnahmen ergänzt werden, welche auch
die Geldseite zu beeinflussen vermögen.» Ausführungen

dieser Art, von solcher Stelle aus sind
ausserordentlich interessant und sollten für die Beurteilung

des weitern Vorgehens massgebend sein. Es
ist aufschlussreich, zu wissen, wie man gerade an
dieser Stelle, wo die Weichen gestellt werden, die
Frage beurteilt. Im Grunde genommen erklärt die
Preiskontrollstelle : Wir sind machtlos, wenn nicht
noch andere Massnahmen ergriffen werden.

Im weitern möchte ich noch anführen, dass
Bundesrat Wetter zu Beginn des zweiten
Weltkrieges erklärt hat, die Fehler von 1914/18 sollen
nicht wiederholt werden. Wie nimmt sich aber eine
solche Erklärung aus angesichts der Tatsache, dass

vom ßundesratstische aus wohl gewarnt wird, die
Preise nicht weiter steigen zu lassen, dass aber
sonst nichts geschieht? Das sieht doch etwas nach
Hilflosigkeit aus. Das ist das, was einem Sorge
macht. Offenbar hat man auch dort, obwohl man
erklärt, die Fehler dürfen nicht weiter gemacht
werden, nicht die Ueberzeugung, dass man sie
werde vermeiden können. Das ist das Bedenkliche.

Nun werden Sie mich fragen, was man tun
könne, was ich vorzuschlagen habe. Man könnte
das Problem einfach so anpacken, wie es in der
zitierten Nummer der Neuen Berner Zeitung
geschildert war, wo ein Vertreter der Industrie
erklärte, die Bauern seien schuld. Das lehnen wir ab,

darüber wollen wir kein Wort mehr reden, im
bernischen Grossen Rat sind wir darüber einig,
dass wir die ganze Geschichte nicht auf einen so
einfachen Nenner bringen können und dürfen. Die
Preiskontrollstelle ist dazu da, die Preise auch gegenüber

dem Bauer zu regulieren, sie bewilligt dem
Bauer nicht mehr als was sie verantworten kann,
was ihr ihre Pflicht angesichts der Zwangssituation,
die aus der ständig steigenden Teuerung fliesst,
vorschreibt.

Ich muss es mir ersparen, mit langen Zahlenreihen

zu kommen ; sie sind den Herren bekannt,
auch der Standpunkt der Landwirtschaft bezüglich
des angemessenen Preises ist Ihnen längst bekannt
in der Formulierung des Schweizerischen
Bauernsekretariates. Ich möchte der Kürze halber nur auf
die in Form einer Broschüre veröffentlichte Begründung

der Motion Stähli aus der Septembersession
1941 hinweisen; dort finden Sie die Zahlen, die
zur Beurteilung der ganzen Frage nötig sind. Es
wird umschrieben, welches der angemessene Preis
ist, bei dem die Produktionskosten gedeckt werden
und wo eine bescheidene Verzinsung des
Eigenkapitals herausschaut.

Wenn nicht der Bauer an den ständigen
Preissteigerungen schuld ist, wer ist denn schuld? Da
hatte man bisher eine Ausweichmöglichkeit: das
Ausland, die Importe bewirkten, so behauptete man,
unsere Machtlosigkeit in der Preisregulierung. Dabei

möchte ich in Kürze — es ist auch hier schade,
dass wir nicht ausführlich darüber reden können —
darauf hinweisen, dass der Anteil der ausländischen
Waren am Gesamtverbrauch zirka 22% beträgt.
Heute ist dieser Verbrauch sehr stark
zusammengeschrumpft, so dass anzunehmen ist, der Faktor
Ausland spiele nicht mehr die gleiche Rolle wie
vorher. Wenn es verlangt werden sollte, bin ich
bereit, rechnerisch nachzuweisen, dass der Anteil
der Importe an diesen Preissteigerungen nicht mehr
sehr gross sein kann.

Es bleibt also bei dem, was Direktor Pahud
von der Preiskontrollstelle gesagt hat und was von
Professor Laur in der Schweizerischen Bauernzeitung

bestätigt wird, indem er erklärt, die
Konsumenten haben die «Tasche voll Geld», und dieses
Geld treibe die Preise in die Höhe; hierin liege
die gsösste Gefahr, dass inflatorische Erscheinungen
auftreten könnten. Diese Ansicht ist unbedingt
richtig, sie bestätigt nur das, was von anderer Seite
her Direktor Pahud festgestellt hat.

Was macht nun diese «Tasche voll Geld»? Sie
stürzt sich im Schwarzhandel auf die Waren,
entzieht sie dem regulären Markt, verkleinert das
Angebot, treibt die Preise in die Höhe. Lesen Sie die
Berichte über das, was in Signau passiert ist, lesen
Sie die Meldung, dass in kurzer Zeit 70 000 kg
Butter gefunden worden sind, die im Schwarzhandel
hätten vertrieben werden sollen.

Diese « Tasche voll Geld » stürzt sich im fernem
auf Grund und Boden, macht neuerdings, trotz den
eidgenössischen Vorschriften, in Bodenspekulation.
Wir haben in diesem Rat bereits über den Fall
Gantlauenen gesprochen ; wir haben aber noch
andere Fälle, die bereits vorbei sind, weitere werden
noch kommen. Diese « Tasche voll Geld » stürzt
sich aber auch auf die Staatsanleihen; diese werden
ohne Rücksicht auf den Zinsfuss überzeichnet.
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Eine grosse Geldflüssigkeit ist unbedingt
vorhanden, dieses Geld, das zuviel ist, sprengt die
bestgemeinten Schranken, die von der Preiskontrolle
aufgerichtet wurden. Es ist deshalb verständlich,
wenn die Preiskontrolle die Verantwortung tür die
Preissteigerungen ablehnt, da Faktoren im Spiel
seien, über die sie keine Macht habe.

Wer sind nun die glücklichen Besitzer dieser
«Tasche voll Geld»? Aus den Polizeiberichten über
den Schwarzhandel erfahren wir, dass es gutsituierte
Leute aus Basel, Zürich, Bern und andern
schweizerischen Zentren sind, die irgendwo in die Ferien
gehen und nachher ihre Koffern voll packen. Es
ist nicht der Arbeiter, der diese «Tasche voll Geld»
besitzt; Herr Nationalrat Bratschi hat mit Recht
festgestellt, dass gewisse Arbeiterkategorien Mühe
haben, auch nur die Rationierungskarten einzulösen.
Es sind grosse Unternehmungen, die flüssiges Geld
anlegen möchten. Woher kommt dieses Geld, das
im Ueberfluss durch das Land fliesst? Schon
Bundesrat Schulthess und nach ihm Direktor Weber
von der Nationalbank haben übereinstimmend
festgestellt, dass wir in derZeit der Krise 7 -8ÜU
Millionen in Noten hatten, die nicht umliefen, die
gehamstert waren. Diese Noten bildeten einen Stausee,
und wenn nun im Moment der Preissteigerung die
Schleusen aufgehen, überschwemmt dieses Geld das

ganze Land. Auf der andern Seite wurde amtlich
festgestellt, dass der Geldumlauf vom Juli 1939
bis Juli 1942 um rund eine halbe Milliarde
zugenommen hat. Wir haben also zusammen mindestens
eine Milliarde, die heute mehr umläuft, und auf
der andern Seite einen zusammengeschrumpften
Verbrauch, woraus sich selbstverständlich spürbar
inflatorische Wirkungen ergeben müssen. Diese
spüren wir alle zusammen.

Welches sind nun die Begehren der Motion? Es
sollen Massnahmen zur Bekämpfung der durch eine
unkontrollierte Geldflüssigkeit mitverursachten
Teuerung ergriffen werden. Ich bin nicht der Meinung,
dass die Teuerung einzig von dieser Seite kommt,
aber sie wird, wie von amtlicher Seite festgestellt
worden ist, von daher doch sehr wesentlich beein-
flusst. Da müsste man eingreifen und den Grundsatz

zur Geltung bringen, dass die Geldversorgung
mit dem Warenangebot in Einklang zu bringen sei.
Dieser Grundsatz ist volkswirtschaftlich nicht
anzufechten, darüber sollte man also einig sein. Nun
sollte man aber auch die Mittel wissen, die es
ermöglichen, diesen Grundsatz praktisch anzuwenden.

Was sind für Möglichkeiten vorhanden? Eine
Möglichkeit, die im Ausland diskutiert wird, stelle
ich zur Diskussion : es soll damit nicht gesagt sein,
dass man sie auch hier im Rat ausführlich diskutieren

müsse.

Präsident. Ich muss Herrn Wiedmer darauf
aufmerksam machen, dass die Redezeit abgelaufen ist
und muss den Rat anfragen, ob er eine Verlängerung

der Redezeit bewilligt.

Steimnann. Wenn der Redner sich auf sein
Thema beschränkt, bin ich einverstanden; es ist
aber selbstverständlich nicht am Platz, eidgenössische

oder internationale Probleme in dieser Breite
hier zu behandeln.

Präsident. Ich nehme an, der Rat sei
einverstanden, eine Verlängerung der Redezeit um 10
Minuten zu bewilligen.

Wiedmer. Ich möchte nur noch zwei Punkte
zur Diskussion stellen. Wir lesen, dass in den
Vereinigten Staaten und in Grossbritannien die Idee
aufkommt, das flüssige Geld zu sterilisieren, aus
der Wirtschaft zurückzuziehen, um die Inflation zu
verhüten. Das Geld wird nicht in seiner Substanz
vernichtet, es wird wieder der Wirtschaft zur
Verfügung gestellt, wenn diese es nötig hat. Dieser
Gedanke ist sicher der Prüfung wert, wie er auch
in andern Staaten, die von Inflationsgefahr bedroht
sind, geprüft wird. Auf der andern Seite steht die
Idee des Zwangssparens, die ebenfalls in andern
Staaten diskutiert wird. Diese kann nicht so
verwirklicht werden, dass man etwa den kleinen Mann,
der nicht einmal in der Lage ist, alle Rationierungsmarken

einzulösen, dazu verurteilt, sondern das
muss so geschehen, dass die Nationalbank
überflüssige Noten zurückzieht. Man wird nun
allerdings sagen, das sei eine unerhörte Neuheit, das
könne man nicht machen. Jetzt, da wir ins neue
Rathaus eingezogen sind, sollten wir unvoreingenommen

auch an die Prüfung neuer Fragen
herantreten, unbekümmert darum, von welcher Seite
sie gestellt werden. Wir sind verpflichtet, solche
Probleme zu studieren, auch wenn man die
Einwendung hören muss, das sei ein unerhörter Zwang.
Dieser Zwang wird heute auch auf andern Gebieten
ausgeübt, denken wir nur an den Zwangsanbau
und an die Höchstpreise, wo auch nicht gefragt
wird, ob das passe oder nicht. Dazu kommt noch
der Ablieferungszwang. Der Bauer untersteht also
auf der ganzen Linie dem Zwang, auch der Arbeiter,
in der Form des Arbeitseinsatzes, des Zwangs, an
seinem Posten zu bleiben, weiter so, dass ihm
nicht gestattet wird, den Lohn zu verlangen, den
er wünscht. Auch Industrie und Handel unterstehen
dem Zwang, ebenso wie der Bürger, der mobilisiert
wird. Es wird nicht gefragt, ob es ihm passt,
einzurücken oder ob sein Geschäft dadurch geschädigt
wird; es ist ganz selbstverständlich, dass der Bürger
einrückt. Warum sollen wir noch einen Sektor frei
lassen, aöch wenn wir erfahren haben, dass die
Belassung der Freiheit auf diesem Sektor störend
wirkt? Haben wir nicht die Pflicht, auch in einem
kantonalen Parlament darauf hinzuwirken, dass man
dieser Sache mehr Beachtung schenkt als das bisher

der Fall war?
Das ist eine Möglichkeit der Abhilfe ; ich

behaupte nicht, dass es die einzige sei. Das zweite
Begehren, das in der Motion gestellt wird, ist das,
dass von behördlicher Seite die Erklärung abgegeben
werden sollte, dass der Landwirtschaft jetzt und
nach dem Krieg Produktenpreise zugesichert werden,
die dem Bauer, namentlich dem Bergbauer, ein
angemessenes Auskommen sichern. Wenn man die
Garantie haben könnte, dass die bereits im Gang
befindliche Inflation abgestoppt wird, dass man zu
einem Ruhezustand kommt, wäre die Lage für den
Bauer, und auch für den Arbeiter weniger
besorgniserregend. Wenn man sieht, dass das nicht möglich
ist, ja wenn man vom Bundeshaus aus das erklärt
und noch beifügt, wenn man die Preise weiter
ansteigen lasse, so werde das Herabsteigen nachher
Schwierigkeiten im Gefolge haben, so ist das nicht

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1942. 70



550 (11. November 1942.)

geeignet, uns zu beruhigen. Wohl erklärt man vom
Bundeshaus aus, die Fehler von 1914/18 dürfen
sich nicht wiederholen. Wenn das ernst gemeint
sein soll, so müssen wir auch verlangen, dass sich
die Zeit von 1930/36 nicht wiederholen darf. Auch
das muss verhindert werden. Wenn aber schon heute
signalisiert wird, die Preise werden wieder sinken,
es werde wieder einen Abstieg geben, so haben
wir die gleiche Situation. Unter keinen Umständen
darf das eintreten. Entweder muss man die
weitergehende Entwicklung nach oben gehen lassen oder
dann der Landwirtschaft garantieren, dass nicht ein
Abstieg kommt; eine andere Alternative gibt es
nach meinern Dafürhalten nicht.

Nun komme ich zumSchluss. Ich bin der Meinung,
dass sämtliche Berufsgruppen und Parteien ein
Interesse daran haben, dass man diesen Fragenkomplex

gründlich prüft und dass es auch einem
kantonalen Parlament ansteht, an den Fragen nicht
vorbeizugehen, auch wenn es sie natürlich nicht
so behandeln kann, wie das auf eidgenössischem
Boden zu geschehen hat. Ich habe die Meinung,
dass jeder von uns dort, wo er mit eidgenössischen
Behörden zusammenkommt, die Gelegenheit
benützen soll, um auf diese wichtigen Fragen
hinzuweisen. Im Kanton Bern haben wir eine gewisse
Zusammenarbeit; Spaltpilze, die diese Zusammenarbeit

auseinandertreiben möchten, haben wir auch,
diese müssen wir ausräumen, dazu sind wir alle in
gleichem Masse verpflichtet. Ich möchte die
Regierung ersuchen, die Motion in diesem Sinne
entgegenzunehmen.

Gtafner, Direktor des Innern, Berichterstatter des

Regierungsrates. Gestatten Sie mir zuerst eine
Feststellung :

Der Frage Preis-Lohn schenkt der Regierungsrat
seit Kriegsausbruch seine volle Aufmerksamkeit ;

er tut dies aus der Erkenntnis, dass die vom
Referenten geschilderte Entwicklung uns vor Probleme
stellt, deren Lösung das Zusammenspannen aller
gutgesinnten Kräfte erfordert, welche unserem Lande
Erschütterungen ersparen wollen, die, wie der Herr
Motionär ausführt, mit unserem Selbstbehauptungswillen

unvereinbar sind.
Mit Herrn Grossrat Wiedmer vertritt daher der

Regierungsrat die Ansicht, dass es erstens nicht
angeht, die kriegsbedingten Preissteigerungen, ob
nun warenseitig oder von der Geldseite bedingt,
durch den Arbeiter, den Angestellten, den
Kleinrentner allein tragen zu lassen, sondern dass hier
ein gerechter Ausgleich in der Lastentragung
gefunden werden muss.

Zweitens ist der Regierungsrat der bestimmten
Meinung, dass es nicht zu verantworten wäre, dem
Bauern seine Arbeit mit Preisen zu vergüten, welche
deren Kosten nicht zu decken vermögen.

Darüber hinaus — und hierauf lege ich grösstes
Gewicht — lehnt der Regierungsrat alle jene,
glücklicherweise nur vereinzelten Meinungsäusserungen
ab, welche sich etwa in den Worten zusammenfassen

lassen: «Nach dem Kriege sagen wir, der
Mohr hat seine Pflicht getan, der Mohr kann gehen ».
Nein! Die Berner Regierung weiss, was das Volk
dem Bauern zu verdanken hat. Die Begehren der
Landwirtschaft auf Garantien dafür, dass nach
dem Krieg die Preise der landwirtschaftlichen
Produkte auf einer tragbaren Höhe zu halten sind,

erscheinen dem Regierungsrat daher als gerechtfertigt.

Es sei Ihnen versichert, dass der Bundesrat
diese Stellungnahme der Kantonsregierung kennt.

Wenn somit in bezug auf das Ziel zwischem dem
Herrn Motionär und der Regierung keine Gegensätze

bestehen, müssen wir uns, um mit Herrn
Grossrat Wiedmer zu sprechen, unvoreingenommen
fragen, welcher Weg wohl am besten einzuschlagen
ist. Kommen wir am besten zum Ziel, wenn Sie
die Kantonsregierung beauftragen, beim Bundesrat
im Sinne der gestellten Begehren vorstellig zu
werden? Hier vertritt der Regierungsrat eine andere
Meinung. Wir haben da leider unsere Erfahrungen.
Es ist nicht das erste Mal, dass der bernische
Regierungsrat im Auftrag des Grossen Rates beim
Bundesrat in einer eidgenössischen Angelegenheit
mit einer Delegation vorspricht. Wir wurden jeweils
von ihm ganz nett empfangen. Dabei gab man uns
aber doch unmissverständlich zu verstehen, man
sei eigentlich verwundert, dass wir als
Kantonsregierung in einer Sache vorsprächen, die von der
Bundesversammlung und nicht von kantonalen
Parlamenten zu behandeln seien. Ueberdies habe jede
Regierung und jede Partei die Möglichkeit,
eidgenössische Angelegenheiten vor der zuständigen
Instanz, nämlich der Bundesversammlung, durch
ihre Vertreter vorbringen zu lassen. Der Bundesrat
trage die Verantwortung für seine Massnahmen;
er sei hiefür einzig der Bundesversammlung und
nicht einer Kantonsregierung gegenüber
verantwortlich. Daher könne er nun unmöglich noch
ständig Delegationen von kantonalen Regierungen
in solchen Fragen empfangen. Es müsste dies zu
ganz unhaltbaren Situationen führen.

Die Vertreter des bernischen Regierungsrates —
bei der letzten Delegation war auch der Sprechende
dabei — haben diese Argumentation den Herren
Bundesräten gegenüber zwar nicht anerkannt, konnten

innerlich aber deren Begründetheit doch nicht
völlig ablehnen.

Tatsächlich bedeutet es eine nicht rationelle
Doppelspurigkeit, wenn vor den kantonalen
Parlamenten eidgenössische Fragen behandelt werden.
Es mag ja Ausnahmen geben, wo es angezeigt ist,
nach aussen hin die Auffassung und den Willen
eines kantonalen Grossen Rates zu dokumentieren.
Ob und welche Folge dann aber die Regierung
ihrerseits der Angelegenheit beim Bunde gibt, muss
ihrem Ermessen überlassen bleiben. Dies umsomehr,
als jede der hier vertretenen Parteien die Möglichkeit

besitzt, durch den Vertreter ihrer Richtung im
Nationalrat direkt zu intervenieren.

Herr Grossrat Wiedmer hat auf die Motion
verwiesen, welche Herr Kollege Stähli am 21. September

1941 im Nationalrat einreichte. Herr Kollege
Stähli hat damit den unseres Erachtens richtigen
Weg begangen; er hat die Frage, die uns beschäftigt,

vor der zuständigen Stelle aufgerollt.
Begehren, in Fragen der eidgenössischen

Wirtschaftspolitik beim Bundesrat vorstellig zu werden,
sind schon früher wiederholt im Rate gestellt worden.
Ich erinnere hier nur an die Motion Schwarz, welche
Ihr Kollege am 17. März 1938 im Grossen Rat
begründete. Herr Regierungsrat Dr. Guggisberg hat
es damals im Namen der Regierung ebenfalls
ablehnen müssen, einen Auftrag entgegenzunehmen,
welcher nicht kantonale, sondern eben eidgenössische
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Wirtschaftspolitik — genauer gesagt, eidgenössische
Finanzpolitik — betraf.

Herr Kollege Dr. Guggisberg, der für die
Beantwortung der Motion des Herrn Grossrat Wiedmer,
soweit die finanzpolitische Seite betreffend, zur
Vernehmlassung eingeladen wurde, verwies denn auch
auf seine Stellungnahme anlässlich der Beantwortung
der erwähnten Motion Schwarz mit der Erklärung,
er habe dieser nichts beizufügen.

Für unsern Agrarkanton sind nun allerdings die
Fragen der Landwirtschaftspolitik von ganz besonderer

Bedeutung. Weil dem so ist, hat der
Regierungsrat z. B. den Bundesrat in geeigneter Art und
Weise zu wiederholten Malen wissen lassen, dass
er die Inkraftsetzung des Entschuldungsgesetzes
als notwendig und dringend erachte. Wir haben
aber auch sonst nicht geschlafen.

Vor allem aber liegt mir daran, Ihnen darzutun,
dass wir bemüht sind, praktisch gangbare Wege
zu suchen, um dem Landwirt und damit unserer
ganzen Wirtschaft zu helfen.

Ich möchte Ihnen nachstehend kurz Aufschluss
geben über das Ergebnis der von mir im
Einverständnis mit dem Regierungsrat mit Beschluss vom
18. November 1941 eingesetzten und präsidierten
Expertenkommission zur Prüfung von Massnahmen
gegen die Landflucht.

Wenn ich als Direktor des Innern die Initiative
hiezu ergriffen habe, so vorab deshalb, weil meiner
Direktion die Arbeitsdienstpflicht auch in der
Landwirtschaft unterstellt ist.

Ferner ist mir als bernischem Volkswirtschaftsdirektor

verständlicherweise an allen Massnahmen
gelegen, die der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
dienen können. In beiden Beziehungen sind
verschiedene Massnahmen gegen die Landflucht
ausserordentlich wertvoll.

Dann hat mich das Problem als solches auch
deshalb gereizt, weil man eigentlich seit Jahrzehnten

daran herumlaboriert, ohne bisher viel erreicht
zu haben. Es war hier noch Neuland zu beackern,
und das ist immer interessanter — wenn auch nicht
immer dankbarer — als ausgetretene Wege zu
beschreiten.

Zuletzt, aber keineswegs an letzter Stelle, war
es die grosse Staats-, wirtschafts- und bevölkerungspolitische

Bedeutung der Landflucht, die mich als
Mitglied des bernischen Regierungsrates innerlich
zwang, das Meine zu tun im Suchen nach
Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaftlichen
und sozialen Lage der Landwirtschaft und
insbesondere der landwirtschaftlichen Dienstboten.

Ich war mir dabei im klaren, dass man bei dieser
schwierigen Frage nicht mit Palliativmittelchen
und nicht mit Polizeimassnahmen zum Ziele kommt,
sondern dass man das Uebel an der Wurzel packen
und die Ursachen der Landflucht bekämpfen muss.

So kam ich dazu, eine Expertenkommission von
Fachleuten und Vertrauensmännern der an der
Bekämpfung der Landflucht hauptsächlich interessierten

Kreise einzusetzen, der vom Grossen Rat als
Mitglieder angehören die Herren Grossräte Buri,
Segessenmann und Studer.

Die Kommission selbst hatte den Auftrag, das
Problem der Landflucht in seiner ganzen Breite
und Tiefe zusammenfassend zu behandeln und prak¬

tisch gangbare Wege zu deren Bekämpfung zu
suchen.

Die Kommission arbeitete teils als Gesamtkommission,

grösstenteils aber in fünf verschiedenen
Unterkommissionen : landwirtschaftliche Lohnfrage
einschliesslich Sozialmassnahmen, landwirtschaftliche

Dienstbotenwohnungen, ethische Seite des
Dienstbotenproblems einschliesslich Landjahr, bäuerliche

Besitzespolitik und Freizügigkeit.
Die Arbeit der Kommission und Subkommissio-

nen verlangte zum Teil die Anstellung weittragender
und zeitraubender Erhebungen, die aber sehr

wertvolles Material zutage förderten. Die Subkom-
missionen und die Gesamtkommission haben ihre
Arbeiten beendet. Die Anträge sind grundsätzlich
bereinigt. Das kantonale Arbeitsamt arbeitet gegenwärtig

den Gesamtbericht aus, der dann noch redaktionell

der Gesamtkommission unterbreitet wird.
Ich hoffe, dass der Bericht noch im Laufe dieses

Jahres vom Regierungsrat behandelt und zustim-
mendenfalls dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht
werden kann.

Was die Motion Wiedmer anstrebt, fand darin
bereits seine Berücksichtigung.

Noch eine Feststelluug, bevor ich auf einige
Einzelheiten eintrete. Die Kommission ist sich be-
wusst, dass es sich hier um ein Programm zum Teil
auf weite, sogar sehr weite Sicht, handelt. Es kann
nicht alles auf einmal angepackt, geschweige denn
erledigt werden. Die Kommission hat deshalb auch
ihre Anträge gegliedert in ein Sofortprogramm und
ein Programm auf weitere Sicht.

Es gibt Massnahmen, die können und müssen
raschmöglichst angepackt und zum guten Ende
geführt werden; bei andern wiederum heisst es vorerst

die Widerstände in der Landwirtschaft selber
überwinden. Denn verschiedene unserer Vorschläge,
das sind wir uns klar, werden auf die Landwirtschaft

direkt revolutionär wirken.
Anderseits darf ich feststellen, dass ich über die

Frage bereits in ländlichen Ortschaften, aber vor
allem auch vor dem Vorstand der Oekonomischen
und Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Bern
und einer Vertretung des Bernischen Bauernbundes
referierte und dabei nach sehr rege benützter
Diskussion grundsätzliche Zustimmung des Vorstandes
der Oekonomischen Gesellschaft und die Zusicherung
der Unterstützung erhielt. Das ist mir natürlich
ausserordentlich wertvoll.

Unsere Arbeit fand auch bereits ein sehr starkes
Echo. Dies beweisen Anfragen, wie sie uns von
andern Kantonsregierungen, Bauernhilfskassen
anderer Kantone, von Mitgliedern der Bundesversammlung,

Universitätsprofessoren, Volkswirtschaftern,
von Amtsstellen des Bundes, aber auch von

einfachen Landwirten zukommen.
Nun einige Mitteilungen über das Ergebnis der

Kommissionsberatungen, wobei ich mich zeithalber
auf blosse Hinweise beschränken muss.

Das dringendste Problem ist die Lösung der
Lohnfrage. Die von der Landwirtschaft an ihr
Dienstpersonal bezahlten Löhne halten einen
Vergleich mit der industriellen und gewerblichen
Arbeiterschaft nicht aus, vor allem aber reichen sie
nicht aus, um eine Familie zu erhalten. Zeithalber
muss ich leider ebenfalls auf zahlenmässige Angaben

verzichten, wie auch auf solche über das
bedenklich ernste Ausmass der Landflucht.
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Wir stellen einzig fest, dass vom Jahre 1921 bis
1936 das Einkommen der landwirtschaftlichen
Unternehmer tiefer lag als dasjenige eines ledigen
Knechtes. Erst seit 1936 haben sich die Verhältnisse

für den Landwirt etwas günstiger gestaltet.
Jedoch würden heute Löhne, die einem Knecht
die Gründung einer Familie ermöglichen,
Preisstände für die landwirtschaftlichen Produkte
bedingen, die zurzeit für die Gesarntwirtschaft und
die Konsumenten nicht tragbar wären. Es muss
daher auf dem landwirtschaftlichen Sektor die
Lösung in der Anwendung eines Soziallohnsystems
gesucht werden.

Als gesamt-schweizerische Regelung schlägt die
Kommission vor, den Sektor Landwirtschaft, der in
der Lohn- und Verdienstersatzordnung stark aktiv
abschliesst, abzutrennen und die Mittel ausschliesslich

für landwirtschaftliche Sozialmassnahmen zu
verwenden.

Dieser landwirtschaftlichen Ausgleichskasse wären

folgende Sozialmassnahmen zu übertragen :

1. Gewährung von Familien- und Kinderzulagen
an verheiratete landwirtschaftliche
Arbeitnehmer,

2. Ausrichtung von Altersrenten an
landwirtschaftlichen Dienstboten über 65 Jahren,

3. allfällig Ausrichtung von Ehestandsdarlehen
an landwirtschaftliches Dienstpersonal, das sich
verpflichtet, nach der Verheiratung weiterhin
in der Landwirtschaft tätig zu sein.

Durch den Bundesratsbeschluss vom 29. Juni
1942 über die Arbeitsbeschaffung während der
Kriegskrisenzeit werden die Mittel der Ausgleichskasse

für diese Zeit jedoch für Zwecke der
Arbeitsbeschaffung in Anspruch genommen. Es drängen
sich daher im Bereich des Kantons liegende Ueber-
gangslösungen auf.

Um der Landwirtschaft die tüchtigen Arbeitskräfte

zu erhalten, ist ihr in erster Linie zu
empfehlen, mit dem Dienstpersonal schriftliche
Arbeitsverträge abzuschliessen. Neben einer allgemeinen
Verpflichtung in bezug auf die zu leistende Arbeit
nach einer landesüblichen, traditionellen
Lebensauffassung sind in diese Dienstverträge aufzunehmen

eine Regelung über Arbeits- und Freizeit,
über Ferien, über die Frage einer allfälligen
Entschädigung für ausserordentliche Mehr- oder
Sonntagsarbeit, ferner die Festsetzung des Lohnes und
die Regelung der Zahlungstermine, die Lohnzahlung
während des Militärdienstes und Krankheit. Ebenfalls

geordnet sein müssen die Fragen über Kranken-

und Unfallversicherung, Alters- oder
Sparversicherung. Für die verheirateten Dienstboten
sind zudem noch die Fragen über die zur Verfügung

zu stellenden Naturalleistungen zu ordnen.
Alle diese Abmachungen dürfen nicht als eine

einseitige Mehrbelastung des Arbeitgebers aufge-
fasst werden.

Bis zur Abtrennung des landwirtschaftlichen
Sektors aus der Lohn- und Verdienstersatzordnung
müssen auf kantonalem Boden die Grundlagen für
die Ausrichtung von Familien- und Kinderzulagen
an das verheiratete, landwirtschaftliche Dienstpersonal

geschaffen werden.
Persönlich wäre einer obligatorischen Lösung

der Vorzug zu geben; die Kommission ist jedoch

der Auffassung, dass vorderhand eine Regelung auf
freiwilliger Grundlage folgendermassen zu treffen sei :

Die angeschlossenen Arbeitgeber entrichten,
unabhängig von der Lohnzahlung, an die mit der
Auszahlung der Familien- und Kinderzulagen
betraute Stelle — sei es die Gemeinde oder eine
örtliche, landwirtschaftliche Genossenschaft — eine
Prämie. Diese soll ungefähr die Hälfte der
Familienzulage decken. Die auszuzahlenden Familienzulagen

sollen zirka Fr. 20—30 monatlich, die
Kinderzulagen Fr. 5 —10 betragen, und sie sind für das

ganze Kantonsgebiet nicht starr auf gleicher Höhe
zu normieren.

Die von der Oeffentlichkeit zu leistenden
Beiträge sollen die Hälfte der Familienzulagen und
den vollen Betrag der Kinderzulage ausmachen.
Genaue Berechnungen über den notwendigen
Geldaufwand können noch nicht angestellt werden. Sie
dürften sich für den Kanton Bern jährlich auf
maximal 200 000 bis 250 000 Franken belaufen.

Die Kommission hat auch die Frage der
Einführung von Ehestandsdarlehen geprüft, ist jedoch
zur Auffassung gelangt, dass von einer allgemeinen
Regelung Umgang zu nehmen sei. Hingegen seien
die Bestrebungen der Arbeitsgemeinschaft für
Ausrichtung von Aussteuerbeihilfen an landwirtschaftliche

Dienstboten, welchen Unterstützungspflichten
die Bildung von Ersparnissen verunmöglichen, zu
unterstützen.

Ferner wurden Vorschläge ausgearbeitet für die
Einführung von Sparversicherungen für das
landwirtschaftliche Dienstpersonal, wobei Arbeitgeber
und Arbeitnehmer Einlagen zu leisten hätten.

Das Problem der Altersversicherung kann auf
die Dauer wohl nur durch eine generelle,
gesamtschweizerische Regelung gelöst werden. Die
verfassungsmässigen Grundlagen sind durch Art. 34
quater der Bundesverfassung gegeben.

Für die Landwirtschaft insbesondere kommen
folgende Möglichkeiten in Frage:

1. Erwerb von Grund und Boden und allmähliche
Schuldentilgung. Diese Form der Versicherung
steht in engem Zusammenhang mit dem Bau
von Wohnungen für das landwirtschaftliche
Dienstpersonal.

2. Abschluss von Versicherungsverträgen, wobei
die zu schaffende landwirtschaftliche
Ausgleichskasse für die Finanzierung mit
heranzuziehen wäre.

Mit ein Grund für die Abwanderung von
bäuerlichem Dienstpersonal bildet der Mangel an
geeigneten Wohngelegenheiten für ledige und ganz
besonders für verheiratete Arbeitskräfte. Der Bau
von Dienstbotenwohnungen ist daher mit allen
Mitteln zu fördern. Diese Massnahme verdient gleichzeitig

volle Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit
der baugewerblichen Arbeitsbeschaffung. Ein
durchgreifender Erfolg dürfte nur erzielt werden bei
einer maximalen Subventionierung aus öffentlichen
Mitteln.

Allerdings hat eine von meiner Direktion bei
den Gemeinden durchgeführte Rundfrage nicht die
erwarteten Ergebnisse gezeitigt. Diese Stellungnahme

der Gemeinden beruht wohl in vielen Fällen

auf einer Befürchtung in finanzieller Hinsicht.
Um diesen Bedenken zu begegnen, hat die
Kommission vorgesehen, dass die Gemeinden — im
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Gegensatz zu der Praxis bei der baugewerblichen
Arbeitsbeschaffung — nicht zur Mitleistung
heranzuziehen seien.

In Betracht kommen folgende Lösungen :

1. Ein- oder Umbauten im Hause des Betriebsinhabers.

2. Ein- oder Umbau in Oekonomiegebäuden.
3. Aus- oder Umbau leerstehender Wohnungen

in den Landgemeinden.
4. Erstellung von Ein- oder Mehrfamilienhäusern

auf dem Hofareal.
5. Errichtung von Einzel- oder Gruppenbauten

in Dorfnähe.
6. Erstellung von bäuerlichen Siedlungen auf

Neuland.
Gemeinsam für sämtliche Fälle gilt, dass jede

spekulative Yeräusserung auszuschliessen ist und
dass nur Projekte subventioniert werden sollen, die
einer guten, ländlichen Bauweise entsprechen.

Auf unsere Detailvorschläge kann ich zeithalber

nicht eintreten.
Der Mangel an ständigen und ausgebildeten

Arbeitskräften in der Landwirtschaft erklärt sich
aber auch aus der Vernachlässigung der
berufsethischen Fragen und den bestehenden Schwierigkeiten

in bezug auf das Selbständigwerden der
landwirtschaftlichen Angestellten.

Die wichtigsten zu lösenden berufsethischen
Aufgaben sind :

1. Die landwirtschaftliche Berufslehre. Diese ist
nach folgenden Richtlinien aufzubauen :

In einer 3-jährigen Lehrzeit soll der Lehrling
in einem sorgfältig ausgewählten Lehrbetrieb eine
gründliche landwirtschaftliche Ausbildung erfahren.
Nach Abschluss der Lehrzeit ist eine Lehrabschlussprüfung

zu bestehen. Als Uebergangslösung ist die
Zulassung zur Lehrabschlussprüfung auch vorzusehen

für Arbeitskräfte, die seit mindestens 6 Jahren
seit Austritt aus der Volksschule in der Landwirtschaft

tätig sind und den für die Lehrlinge
vorgesehenen beruflichen Unterricht besucht haben.

Auch für die weibliche Jugend ist eine gründliche

Ausbildung in allen Arbeiten eines bäuerlichen

Haushaltes mit abschliessender Prüfung
vorzusehen.

Die Frage der landwirtschaftlichen Berufslehre
ist vom Bund nicht geregelt. Der Kanton ist
daher zu deren Einführung zuständig. Wir denken
vorerst an eine Regelung auf freiwilliger Grundlage.

2. Für die Inhaber des Fähigkeitszeugnisses ist
nach weiterer 5-jähriger erfolgreicher Tätigkeit in
der Landwirtschaft sowie nach Besuch der
landwirtschaftlichen Fachschule Gelegenheit zu bieten
zur Ablegung einer Meisterprüfung. Wer diese
Prüfung besteht, erhält das landwirtschaftliche
Meisterdiplom und damit auch das Recht zur
Ausbildung von Lehrlingen.

3. Die angehenden Lehrer und Lehrerinnen sind
für die Erteilung eines Landschulunterrichtes
sorgfältig auszubilden. Die Kommission empfiehlt die
Einführung eines obligatorischen Landjahres für
Lehrerinnen und Lehrer nach bestandener
Aufnahmeprüfung, aber vor Beginn des eigentlichen
Studiums.

4. Die Berufsberatung ist vermehrt in den Dienst
der Bekämpfung der Landflucht zu stellen. Durch

die Einführung der Landwirtschaftslehre werden
ihre Möglichkeiten bedeutend vergrössert.

Ferner sind von Bedeutung für die Bekämpfung

der Landflucht die landwirtschaftlichen
Fachschulen, das Kurs- und Vortragswesen, sowie die
landwirtschaftliche Fachpresse, die schon heute gut
ausgebaut ist.

Unter den heutigen Verhältnissen musste die
Freizügigkeit der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer
eingeschränkt werden, um der Landwirtschaft die
so dringend erforderlichen Arbeitskräfte zu sichern.
Als Dauermassnahme lässt sich eine Beschränkung
nur dann rechtfertigen, wenn sich die übrigen
Massnahmen zur Verhinderung der Landflucht und
zur Rückführung von Arbeitskräften auf das Land
immer noch als ungenügend erweisen müssten.

Es ist ja bekannt, dass auch die Landwirte
keinen grossen Wert legen auf Arbeitskräfte, die
gestützt auf Zwangsmassnahmen vermittelt werden.

Vorläufig können die bestehenden Massnahmen
jedoch nicht aufgehoben werden, weitergehende
Einschränkungen sind dagegen nicht in Aussicht
zu nehmen.

Wir sind uns ferner bewusst, dass der Kampf gegen
die Landflucht seitens der Landwirtschaft nur dann
erfolgreich ist, wenn die bäuerliche Besitzespolitik
auf gutgelenkten, gesunden Grundlagen fusst.
Notwendig sind dazu — darin sind wir mit dem Herrn
Motionär einig — die Sicherung von Produktenpreisen

auch nach dem Krieg, die den Produktionskosten

gutgeführter und zu angemessenen Preisen
erworbener Betriebe entsprechen.

Da dieser Teil der Anträge der Expertenkommission

voll und ganz in der Richtung der Motion
Wiedmer liegt, möchte ich hier etwas ausführlicher
sein, während mir dies leider zeithalber bei meinen
bisherigen Ausführungen nicht möglich war.

Die Kommission setzte sich nun als Ziel der
bäuerlichen Besitzespolitik die Erhaltung eines
gesunden Bauernstandes und die Festigung des
bäuerlichen Grundbesitzes. Als notwendig erachtet
die Kommission unter anderem folgende
Massnahmen :

1. Sicherung eines angemessenen Einkommens,
damit der Bauer seine Familie ernähren und
sein Personal richtig entlöhnen kann.

2. Erhaltung, nach Möglichkeit Vermehrung des
landwirtschaftlichen Kulturlandes.

3. Erhaltung, nach Möglichkeit Vermehrung der
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebseinheiten.

4. Schaffung gesunder Bodenpreis-, Verschuldungsund
Zinsfussverhältnisse.

Die Verwirklichung dieser Zielsetzung hat nun
im einzelnen folgendermassen zu geschehen:

1. Sicherung eines angemessenen Einkommens.
Diese hat zu geschehen durch eine gerechte
Preispolitik. Der Landwirtschaft sollen im Sinn des
Bundesratsbeschlusses vom 21. September 1939 über
eine Revision der Wirtschaftsartikel der
Bundesverfassung auch nach dem Krieg Produktenpreise
zugebilligt werden, die den Produktionskosten gut-
gefiihrter und zu angemessenen Preisen erworbener
Betriebe entsprechen. Es darf nicht wieder
vorkommen, dass nach diesem Krieg ähnliche
Preiszusammenbrüche erfolgen, wie wir sie nach dem
letzten Krieg erlebten, mit ihren verheerenden Folgen

für die Landwirtschaft.
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2. Erhaltung, nach Möglichkeit Vermehrung des
landwirtschaftlichen Kulturlandes. In der Zeit von
1905 bis 1929 verminderte sich das landwirtschaftliche

Kulturland der Schweiz infolge Ausdehnung
der Städte, Bau von Strassen, Industrieanlagen,
Sportplätzen usw. von 1199523 auf 1121609 ha, somit um
77 914 ha. Wenn auch durch eine intensive Landbebauung

die Abnahme der Kulturfläche wettgemacht
werden konnte, so muss doch in Zukunft der
anderweitigen Inanspruchnahme und der Zerstörung von
Kulturland vermehrte Beachtung geschenkt werden.

Erforderlich sind:
a) Sparsamere Verwendung des anbaufähigen

Bodens zu nichtlandwirtschaftlichen Zwecken.
Es ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen
auf die Anstrengungen der schweizerischen
Landplanungskommission, die vorhandenen
Siedlungsgebiete planmässig zu überbauen und das
Uebergreifen auf landwirtschaftliches Kulturland

zu verhindern.
b) Realersatz zerstörten Kulturbodens, unter an¬

derem durch Rodungen und Meliorationen.
c) Grosszügige Weiterführung der Bodenverbesse-

rungsmassnahmen.
3. Erhaltung, nach Möglichkeit Vermehrung der

landwirtschaftlichen Betriebe. Die Zahl der
landwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz hat in der
Zeit von 1905 bis 1929 um mehr als 25 000
abgenommen. Dieser Rückgang ist im Hinblick auf die
grosse eheliche Fruchtbarkeit der bäuerlichen
Familie in bevölkerungspolitischer Hinsicht von
folgenschwerer Bedeutung. Er ist daneben aber auch
verhängnisvoll infolge der schon erwähnten
strukturellen Umschichtung in der Landwirtschaft mit
der dadurch bedingten Abwanderung von bisher
selbständigerwerbenden Betriebsinhabern in andere,
grösstenteils unselbständige Berufe. Es ist in
Zukunft in vermehrtem Mass darauf zu achten, dass
lebensfähige landwirtschaftliche Betriebe als
Wirtschaftseinheiten erhalten bleiben. Aus diesen
Erwägungen schlägt die Kommission vor:

a) Erschwerung des Zusammenlegens selbständiger
Betriebe.

b) Erschwerung der parzellenweisen Verpachtung
und des parzellenweisen Verkaufs
landwirtschaftlicher Betriebseinheiten.

c) Erschwerung des Liegenschaftserwerbs durch
Personen, die zu ihrer wirtschaftlichen Existenz
schon hinreichenden Grund und Boden zu Eigentum

besitzen.
d) Erschwerung des Erwerbs landwirtschaftlicher

Liegenschaften durch Personen, die sie nicht
selber bewirtschaften.

Die unter lit. a bis d aufgeführten Fälle wurden

in den Bundesratsbeschlüssen über die
Massnahmen gegen die Bodenspekulation und die Ueber-
schuldung, vom 19. Januar 1940 und vom 7.
November 1941, als wirtschaftlich schädliche
Handänderungen bezeichnet, denen die Genehmigung
in der Regel nicht zu erteilen sei. Während der
Geltungsdauer des Notrechts sind diese Postulate
somit verwirklicht. Es ist aber schon jetzt dafür
Sorge zu tragen, dass diese Bestimmungen nach
Beendigung des Vollmachtenrechts in die ordentliche

Gesetzgebung übergeführt werden.
Als weitere Massnahme wird vorgesehen die

Schaffung von Neusiedlungen:

aa) im Zusammenhang mit Rodungen,
bb) durch Erfassung weiterer Siedlungsmög¬

lichkeiten.
Der Bernische Landwirtschaftsdirektor, Herr

Regierungsrat Stähli, stellt in einer im Jahr 1932
erschienenen Schrift über « Möglichkeiten der Schaffung

neuer bäuerlicher Betriebe » fest, dass es nach
durchgeführten Erhebungen möglich sei, im Kanton
Bern im Lauf der Jahre zirka 100 neue Heimwesen
zu schaffen. Ueber die bis zum Jahr 1938 bereits
verwirklichten Projekte gibt die Schrift des gleichen
Verfassers über «das Siedlungswesen im Kanton
Bern» Aufschluss. Durch die im Zusammenhang
mit dem Mehranbau bereits durchgeführten oder
noch zur Durchführung gelangenden, sehr umfangreichen

Waldrodungen ergeben sich weitere grosse
Möglichkeiten auf dem Gebiet des Siedlungswesens.
Die Kommission beantragt deshalb die Inaussicht-
nahme und Vorbereitung einer grosszügigen Aktion
zur Schaffung von Bauernsiedlungen in der Zeit
erneuter Arbeitslosigkeit.

In einem soeben ausgearbeiteten Entwurfzu einer
Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartementes
betreffend die Förderung der Innenkolonisation ist
vorgesehen, für den Fall eingetretener oder drohender

Arbeitslosigkeit die Schaffung von bäuerlichen
Siedlungen mit einem Subventionsansatz seitens
des Bundes von maximal 40 °/o, abgestuft nach dem
Ertragswert, zu unterstützen.

4. Schaffung gesunder Bodenpreis-, Verschul-
dungs- und Zinsfussverhältnisse.

a) Anwendung des Ertragswertprinzips im
Liegenschaftsverkehr. Die Erfahrung lehrt, dass das
Wechselspiel von Angebot und Nachfrage für die
Bodenpreisbildung nicht von ausschlaggebender
Bedeutung sein darf. Dem beschränkten Angebot an
Grund und Boden steht, besonders in weltpolitisch
bewegten Zeiten, eine steigende Nachfrage gegenüber,

die vielfach zu übersetzten Preisen für
landwirtschaftliche Liegenschaften und zu untragbaren
Kapitalbelastungen führt. Um dies zu verhindern,
hat sich der Bodenpreis grundsätzlich nach dem
Ertragswert zu richten, dessen Ermittlung vermehrte
Aufmerksamkeit zu schenken ist. In wirklich
begründeten Fällen, insbesondere, wenn bei Anwendung

der üblichen Methode der ErtragsWertschätzung
nicht alle Wertfaktoren (z. B. ausserordentliche Im-
mobiliarinvestitionen) erfasst werden können, ist
zum Ertragswert ein bescheidener Zuschlag zu
gewähren. Durch den Bundesratsbeschluss vom 19. Ja-
nuer 1940 wird dieser Zuschlag auf 30 % begrenzt.
Diese Norm ist den Verhältnissen angemessen.

b) Hemmung eines allzuraschen Umsatzes
landwirtschaftlicher Liegenschaften durch Beachtung
einer Sperrfrist. Durch Bundesratsbeschluss vom
16. Oktober 1936 ist eine sechsjährige Sperrfrist
verfügt worden, um die Spekulation mit Grund und
Boden einzudämmen. Dieser Grundsatz ist auch
aufgenommen worden in Art. 95 des Bundesgesetzes
über die Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen

vom 12. Dezember 1940.

c) »Sorgfältige Festsetzung der Belastungsgrenze.
Die geltenden bodenrechtlichen Bestimmungen setzen
die höchstzulässige Belastungsgrenze auf 125 °/o des
Ertragswertes fest. Eine Herabsetzung dieser Norm
ist unbedingt erforderlich.
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d) Vermehrte Schuldentilgung durch die
Landwirtschaft in wirtschaftlich günstigen Zeiten.
Bekanntlich hat sich seit dem Krieg die wirtschaftliche

Lage der Landwirtschaft gebessert. Es besteht
jedoch die Gefahr, dass die Bauernschaft sich durch
das Vorhandensein von Bargeld verleiten lässt, Im-
mobiliar- und Mobiliarinvestitionen zu machen, die
in normalen Zeiten die Leistungsfähigkeit des
Betriebes übersteigen, und ihm neue Lasten auferlegen.
Statt dessen sollte vermehrter Wert auf die Schuldentilgung

verwendet werden, damit die Landwirtschaft,

mit möglichst unbelasteten Heimwesen in
die Friedenswirtschaft eintreten kann. Auch die Banken

sollten die Landwirte zur strikten Einhaltung
der Amortisationszahlungen anhalten und die ihnen
zur Rückzahlung angebotenen Gelder annehmen.

e) Tiefhaltung des Hypothekarzinses.
f) Die Abzahlung des Kaufpreises bis mindestens

auf die Höhe des Schätzungswertes anlässlich des
Liegenschaftserwerbs ist konsequent zu verlangen.

g) Die Inkraftsetzung des Bundesgesetzes vom
12. Dezember 1940 über die Entschuldung
landwirtschaftlicher Heimwesen durch Erlass einer
bundesrätlichen Ausführungsverordnung sollte möglichst
rasch erfolgen, worauf unverzüglich kantonale
Ausführungsvorschriften zu erlassen sind, die die den
Kanton besonders berührenden bodenrechtlichen
Fragen ordnen. Nach dem Bundesgesetz kann eine
Entschuldung durchgeführt werden (sofern der Kanton

eine Tilgungskasse geschaffen hat), wenn ein
Eigentümer eines landwirtschaftlichen Heimwesens
trotz Inanspruchnahme seines ganzen Vermögens
ausserstande ist, die auf den landwirtschaftlichen
Liegenschaften lastenden Pfandforderungen voll zu
verzinsen, wenn er seine Notlage nicht selbst
verschuldet hat und der ihm zu gewährenden Hilfe
würdig ist und zugleich zur richtigen Bewirtschaftung

seines Betriebes geeignet erscheint. Seiner
rechtlichen Struktur nach ist das Entschuldungsverfahren

ein Nachlassverfahren. Die durch die
Entschuldung bedingten Opfer werden auf die Beteiligten

(Schuldner, Gläubiger, Bürgen) und das
Gemeinwesen angemessen verteilt.

h) Auf kantonalem Boden hat der Grosse Rat
am 14. September 1942 einen Beschluss gefasst
betreffend die Errichtung einer Stiftung « Bernische
Bauernhilfe». Diese Stiftung übernimmt mit dem
Bürgschaftsfonds die Haftung für die verbürgten
Darlehen, deren Zinsbedingungen denjenigen
erstrangiger Hypotheken entsprechen soll.

i) Bessere Anwendung des bäuerlichen Erbrechts
und Umgestaltung des Heimstätterechts. Das geltende
bäuerliche Erbrecht wurde geschaffen im Hinblick
auf den Kampf gegen die Güterzerstückelung. Es
hat sich im grossen und ganzen bewährt. Wesentliche

gesetzgeberische Aenderungen sind nicht
erforderlich. Das Problem ist jedoch insbesondere nach
zwei Richtungen zu überprüfen:

aa) Ungeteilte Zuweisung eines landwirschaftlichen
Heimwesens an einen einzigen Erben oder
gemeinsame Uebernahme durch mehrere
Miterben. Sowohl Art. 620 ZGB wie, in noch
imperativerer Form, Art. 94 des bereits
erwähnten Entschuldungsgesetzes vom 12.
Dezember 1940 sehen vor, dass ein Erbe die
ungeteilteZuweisung eines landwirtschaftlichen
Heimwesens zum Ertragswert verlangen kann.

Damit werden jedoch die Familienbetriebe
nicht schlechtweg ausgeschaltet. Sofern die
Voraussetzungen dazu vorhanden sind — und
diese können und sollen durch eine entsprechende

Erziehung geschaffen werden — steht
es dem Eigentümer eines landwirtschaftlichen
Heimwesens frei, durch Verfügung von Todes
wegen die gemeinsame Uebernahme des
Betriebes durch seine Erben anzuordnen. Ebenso
können die Erben ohne weiteres den Betrieb
gemeinsam weiterführen, wenn die persönlichen
und wirtschaftlichen Voraussetzungen dazu
gegeben sind. Erfahrungsgemäss kommt es
jedoch häufig vor, dass eine gemeinsame Führung

auf die Dauer nicht möglich ist, da die
Miterben sich nicht verständigen können, was
sich auch nachteilig auf die Bewirtschaftung
auswirkt. Eine gemeinsame Uebernahme soll
daher nicht von Gesetzes wegen vorgeschrieben
werden, hingegen ist durch eine geeignete
Erziehung für eine Förderung der Familienbetriebe

auf freiwilliger Grundlage zu sorgen.
bb) Ungeteilte Uebernahme durch einen einzigen

Erben oder Aufteilung unter mehrere Erben.
Während es nach Art. 621 ZGB bei Uneinigkeit

unter den Erben dem Ortsgebrauch oder dem
Ermessen der zuständigen Behörde überlassen
blieb, über die Art der Erbenauseinandersetzung
zu entscheiden, sieht Art. 94 des
Entschuldungsgesetzes vom 12. Dezember 1940
ausdrücklich folgende Möglichkeit vor : Gestattet
das landwirtschaftliche Gewerbe nach Umfang
und Beschaffenheit die Zerlegung in mehrere
lebensfähige Betriebe, so kann eine Teilung
mit Zuweisung der Teile zum Ertragswert
vorgenommen werden, wenn einer oder mehrere
Erben sich zu dieser Uebernahme bereit
erklären und hiefür geeignet erscheinen. Diese
Bestimmung wird unter Umständen den
Verhältnissen entsprechen. Die Forderung nach
einer Aufteilung grösserer Betriebe sollte
jedoch nicht zu allgemein aufgestellt werden,
da eine gewisse Anzahl von grössern Betrieben
erforderlich ist zur Weiterentwicklung des
landwirtschaftlich-technischen Fortschritts,

k) Begünstigung der langen Pachtdauer.
1) Pachtzinsfestsetzung auf Grund des Ertragswertes

des Pachtobjektes. Dieses Erfordernis ist
durch die Verfügung XI a des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes vom 11. Juli 1938
über Pachtzinse und Weidegelder verwirklicht.

Würdigung der heutigen Bodenrechts-und
Pachtzinsbestimmungen sowie ihrer Anwendung.
1. Die boden- und pachtrechtlichen Notbestimmungen

sind sozial-, bevölkerungs- und agrarpolitisch
sehr wertvoll. Es ist schon heute dafür Sorge zu
tragen, dass sie nach Beendigung des Vollmachtenrechts

in die ordentliche Gesetzgebung übergeführt
werden. Dabei sind Ergänzungen in folgender
Hinsicht notwendig:

a) Die Bestimmungen über die Zwangsverwertung
sind in der Weise zu ergänzen, dass auch diese
Geschäfte unter die Vorschriften bezüglich der
Verschuldungsbegrenzung fallen.

b) Landsteigerungen sind auf wirklich begründete
Fälle zu beschränken und als genehmigungspflichtig

zu erklären.
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2. Die Vorschriften über den Pächterschutz sind
im neuen Bodenrecht zu verankern.

Sie wollen meinen Ausführungen entnehmen,
dass wir uns initiativ auch mit allen landwirtschaftlichen

Fragen befassen und konstruktive, neue
Lösungen suchen. Wir dürfen daher gewissermassen
auch den Vertrauensantrag stellen, dass es uns
überlassen werden soll, zu entscheiden, wann und in
welcher Form wir am zweckmässigsten Wünsche
des Grossen Rates, die ausschliesslich eidgenössische
Angelegenheiten betreifen, beim Bund anbringen.

Aus diesem Grunde können wir die Motion in
ihrem imperativen Auftrag für den Regierungsrat
nicht annehmen. Wir halten auch dafür, dass das
Preis-Lohn-Problem in der Septembersession des
Nationalrates dermassen eingehend diskutiert wurde,
dass wir schon im Interesse des Ansehens des Kantons

Bern und des bernischen Regierungsrates nicht
nachhinkend neuerdings vorstellig werden können.
Wir sehen vor, dass der Bericht der Expertenkommission,

wenn er einmal vorn Regierungsrat beraten
ist und seine Zustimmung findet, dem Bund
zusammen mit seinen Anträgen übermittelt wird.
Wahrscheinlich wird sich dann auch die Abhaltung
einer Aussprache als notwendig erweisen.

Anderseits ist der Regierungsrat bereit, die
Motion Wiedmer in Form eines Postulates
entgegenzunehmen. Die von Herrn Grossrat Wiedmer
aufgeworfenen Fragen und unterbreitetenVorschläge,
auch diejenigen finanzpolitischer Art, verdienen
eine weitere Prüfung. Soweit es sich um Details
letzterer Art der Motion handelt, wird sie die
kantonale Finanzdirektion weiter verfolgen und was
uns selbst angeht, haben Sie ja gehört, dass wir
uns mit all diesen Fragen bereits sehr intensiv befasst
haben. Das konnte natürlich Herrn Grossrat Wiedmer

nicht bekannt sein.

Wir danken im übrigen dem Herrn Motionär
für die ernste Behandlung des schwierigen Stoffes,
und wir gehen mit ihm darin einig, dass sich gerade
im gegenwärtigen Augenblick zur Unterstützung
anderer derartiger Bestrebungen eine geschlossene
Willenskundgebung des bernischen Grossen Rates
durchaus als wünschbar und angezeigt erweist.

In diesem Sinne erkläre ich namens des

Regierungsrates Annahme des Postulates, falls sich
Herr Grossrat Wiedmer damit einverstanden erklärt.
Ich möchte ihn im Interesse der Sache darum
ersuchen.

Präsident: Ich frage Herrn Wiedmer an, ob er
sich mit der Umwandlung seiner Motion in ein
Postulat einverstanden erklärt.

Wiedmer. Unter Bezugnahme auf das, was Herr
Regierungspräsident Dr. Gafner am Schluss seiner
Ausführungen sagte, nämlich dass die Regierung
die Sache ernsthaft in die Hand nehmen werde,
bin ich mit der Umwandlung in ein Postulat
einverstanden. Ich möchte dabei betonen, dass wir uns
immerhin das Recht wahren müssen, Vorstösse beim
Bundesrat zu machen, wenn sich dem Grossen Rat
eine Verpflichtung dazu aufdrängt. Die Kernprobleme

sind gestellt; wir werden so oder so, je nach
Erledigung, früher oder später über die Frage reden
müssen. Im übrigen hat jeder an seinem Platz die
Möglichkeit, das zu tun. Ich möchte an das wunder¬

bare Bild an der Stirnwand unseres Saales
aufmerksam machen : eine junge Generation steht an
der Grenze, bildet einen Ring um die Heimatmauer.
Sie macht gegenwärtig halt, schaut und horcht,
was wir für den innern Aufbau leisten. Wenn sie
überzeugt ist, dass wir hier drinnen unsere Pflicht
tun, dann wird auch sie weiterfahren und den Bau
der Mauer fortsetzen.

Präsident. Nach § 58 des Reglementes wird,
nachdem der Regierungsrat sich bereit erklärt hat,
die Motion als Postulat entgegenzunehmen und der
Motionär mit dieser Umwandlung einverstanden ist,
eine Diskussion nicht gestattet.

Bigler. Ich möchte doch anfragen, ob es nicht
möglich ist, Ergänzungsanträge zu stellen. Zugleich
möchte ich namens unserer Fraktion eine Erklärung
abgeben. Ich möchte also nicht materiell diskutieren.

Präsident. Nach Reglement gibt es keine
Diskussion ; es scheint aber, der Rat sei einverstanden,
Herrn Bigler anzuhören, aber nicht zur Diskussion,
sondern zur Abgabe einer Erklärung.

Bigler. Ich danke dafür, dass man uns Gelegenheit

gibt, einen Ergänzungsantrag einzubringen.
Wir möchten beantragen, am Schluss, woesheisst:
«... ein angemessenes Auskommen sichern»,
beizufügen : «. und namentlich mit den Produktionskosten

im Einklang stehen», damit man weiss, wie
dieses Wort «angemessen» aufzufassen ist.

Namens der Fraktion habe ich folgendes
festzustellen und zu erklären : Am 15. September dieses
Jahres hat Herr Grossrat Barben hier im Rat die
genau gleiche Frage in einer Motion behandelt.
Diese Motion wurde damals vom Regierungsrat und
von der Ratsmehrheit abgelehnt, auch der heutige
Motionär hat damals der Motion Barben nicht
zugestimmt. Wir freuen uns, dass man sich in der
kurzen Zeit von knapp zwei Monaten zu einer
positiven Arbeit durchzuarbeiten vermochte. Wir
möchten den Rat und die Regierung bitten und
von ihnen erwarten, dass man sich in dieser ernsten
und für die innere Geschlossenheit unseres Volkes
entscheidenden Frage fortan wirklich nur von
sachlichen Momenten leiten lasse, diese in den Vordergrund

stelle und die Fragen unparteiisch behandle.

Präsident. Ich möchte Herrn Regierungsrat
Dr. Gafner anfragen, ob er sich mit dem von Herrn
Bigler beantragten Zusatz einverstanden erklären
kann.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich bin einverstanden ; der
Ergänzungsantrag entspricht dem, was ich in meiner
Beantwortung gesagt habe.

Abstimmung.

Für Erheblicherklärung des Postulates Mehrheit.
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Gesetz
über

das unlautere Geschäftsgebaren und betreffend die

Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom
9. Mai 1926 über den Warenhandel, das Wandergewerbe

und den Marktverkehr.

(Siehe Nr. 28 der Beilagen.)

Erste Beratung.

Eintretensfrage.
Burgdorfer (Burgdorf), Präsident der Kommission.

Art. 70 des Einführungsgesetzes zum
eidgenössischen Strafgesetzbuch sagt, dass mit Wirkung
ab 1. Januar 1942 alle gesetzgeberischen Vorschriften

der kantonalen Gesetze, welche sich mit diesem
Einführungsgesetz in Widerspruch befinden, aufgehoben

seien. Das trifft nun auch zu auf die Art. 8
und 9 des Warenhandelsgesetzes vom 9. Mai 1926,
das heisst auf die Bestimmungen, die den unlautern
Wettbewerb und das unlautere Geschäftsgebaren
regeln. Dass dieser Art. 70 des Einführungsgesetzes
die beiden genannten Artikel durchstreicht, ist nicht
nur die Meinung der Direktion des Innern und des
Regierungsrates, sondern auch die Auffassung des
Plenums der Strafkammer des Obergerichtes, die auf
Grund eines Berichtes von Herrn Prof. Thormann
diese Frage näher geprüft hat.

Praktisch ist deshalb die Lage heute so, dass,
wenn jemand gegen Art. 8 und 9 unseres
Warenhandelsgesetzes verstösst, gegen ihn nicht einmal
Strafsanktionen ergriffen werden könnten, mangels
eines Rechtstitels. Die Notwendigkeit, diese Lücke
zu schliessen durch Annahme der von der Direktion

des Innern beantragten Aenderung ist deshalb
unbestritten. Ich möchte es als Verdienst der
Direktion des Innern bezeichnen, dass sie im
Einvernehmen mit den beteiligten Wirtschaftsgruppen die
Ordnung dieser Frage an die Hand genommen hat.

Die Ausgangslage für die Diskussion der
heutigen Vorlage ist folgende: Das bisherige Gesetz
umschreibt lediglich den Warenhandel, das Wandergewerbe

und den Marktverkehr, das neue hingegen
kommt auf Grund des erweiterten Titels und In-
gresses dazu, die Geschäftstätigkeit schlechthin unter

Strafsanktion zu stellen. Es wird also in Zukunft
auf Grund des neuen Gesetzes möglich sein, das
Lotterieunwesen, das gelegentlich auf dem
Versicherungssektor festzustellende Unwesen, gewisse
Erscheinungen im Kreditwesen und in vereinzelten
Zweigen des Liegenschaftshandels, wie sie
hauptsächlich vor der Konzessionierung auftraten, zu
bekämpfen. Die neue Vorlage umfasst also Handel
und Gewerbe schlechtweg.

Ein zweiter Punkt ist der, dass im alten Gesetz
sowohl das unlautere Geschäftsgebaren als auch der
unlautere Wettbewerb umschrieben war, während
im neuen Gesetz lediglich das unlautere Geschäftsgebaren

umschrieben werden soll, deshalb, weil der
unlautere Wettbewerb auf eidgenössischem Boden
geregelt ist. Ich verweise auf die kürzlich in der
Presse angekündigte bundesrätliche Botschaft zu
einem solchen Erlass.

Ein weiterer Unterschied, den wir bei Beratung
der heutigen Vorlage im Auge behalten müssen,
ist der, dass die alte Vorlage sich im wesentlichen
mit Einzeldelikten befasste, also die einzelnen
Verstösse kasuistisch aufzählte, während die neue
Fassung in Art. 1 einen Grundsatz aufstellt, nämlich
den, dass schlechtweg jeder Verstoss gegen Treu
und Glauben geahndet werden soll. In den Ziffern
1 bis 4 werden nachher mehr als Beispiel verschiedene

Verstösse erwähnt.
Man darf wohl mit Fug und Recht behaupten,

dass die neue Vorlage ein breiteres Anwendungsgebiet

schafft, dass die restriktive Form der alten
Gesetzgebung nunmehr dahinfällt. Es ist bedeutsam,
weil wir wissen, dass schon das alte Gesetz gute
Dienste geleistet, wie man gelegentlich aus dem
leider viel zu wenig gelesenen Mitteilungsblatt der
Handels- und Gewerbekammer feststellen kann.

Die Strafen, die auf Grund des alten Gesetzes
ausgefällt werden, waren ziemlich mild : es wurden
lediglich Bussen ausgesprochen, und zwar sowohl
bei Verstössen gegen die Personalbestimmungen wie
auch bei Verstössen gegen andere Vorschriften. Die
neue Vorlage sieht nun in Art. 68 bei besonders
schwerwiegenden Verstössen schärfere Sanktionen
vor : Busse bis Fr. 2 000 und Haft bis 3 Monate.
Diese Haft ist ein Novum im Warenhandelsgesetz.

Sowohl der Regierungsrat als die Kommission
stehen auf dem Standpunkt, dass diese
Strafverschärfung kein Nachteil, sondern ein Vorteil sei.
Einerseits wird damit das Personal gegen Ueber-
tretung der zu seinem Schutz geschaffenen
Bestimmungen geschützt, anderseits auch der ehrliche
Geschäftsinhaber gegen die Uebergriffe gewisser
anderer Elemente. Die verschärften Strafbestimmungen

finden Anwendung auf Arbeitszeit, Ferien, auf
die Ausverkaufsregelung, wobei hauptsächlich der
Nachschub und die Anmeldung von Waren geregelt
wird. Den verschärften Strafbestimmungen wird
auch Art. 54, der sich mit den Glücksspielen be-
fasst, unterstellt.

In der Beratung ist festgestellt worden, dass
zwischen Kommission und Regierung keine
Differenzen bestehen. Das will aber nicht heissen, dass
nicht gewisse Begehren angemeldet worden wären.
So gab z. B. die Ferienfrage Anlass zu Diskussionen.

Wenn die dahinzielenden Begehren zurückgezogen

wurden, so um zu dokumentieren, dass es
allen interessierten Kreisen darum geht, eine
Verständigung auf gesunder Grundlage zu finden. Für
die erste Beratung bestehen deshalb keine
Minderheitsforderungen, sondern Regierungsrat und
Kommission sind in der glücklichen Lage, eine einheitliche

und geschlossene Vorlage zu unterbreiten,
weshalb ich wohl mit Fug und Recht behaupten
darf, dass es sich um eine Verständigungsvorlage
handelt, auf die ich Eintreten beantrage.

Grafner, Direktor des Innern, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich möchte die Ausführungen des
Herrn Kommissionspräsidenten, mit denen ich durchaus

einig gehe, doch in einzelnen Punkten ergänzen,

möchte aber einleitend sagen, dass ich namens
des einstimmigen Regierungsrates empfehle, auf die
Vorlage einzutreten und sie anzunehmen. Was wir
wollen, ist eigentlich nicht etwas gänzlich Neues,
sondern wir wollen in erster Linie eine empfind-
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liehe Lücke schliessen, die gegenwärtig im
kantonalen Uebertretungsstrafrecht besteht. Die
Notwendigkeit, diese Lücke so rasch wie möglich zu
schliessen, betont nicht nur beispielsweise die
Anklagekammer des Obergerichtes, sondern jeder, der
noch die vor 1926 herrschenden Zustände gekannt
hat und der schon damals mit diesen Fragen zu tun
hatte. Wie war der Zustand vor 1926? Das unlautere

Geschäftsgebaren war an der Tagesordnung.
Allwöchentlich erschienen unzählige Inserate mit
schwindelhaften Angaben; wir hatten ständig
Widerhandlungen gegen die Ausverkaufsbestimmungen,
jeden Augenblick hatten wir Wanderausstellungen,
die gegen das Warenhandelsgesetz verstiessen. Wer
waren vor 1926 die Leidtragenden? Vor allem die
wirtschaftlich Schwachen, die kleinen Leute,
zusammen mit dem loyalen Geschäftsmann. Gerade
diese kleinen Leute wollen wir heute vermehrt
schützen, und darum haben wir den Rahmen weiter
gespannt als in der ersten Vorlage, indem wir nun
vorschlagen, das unlautere Geschäftsgebaren nicht
nur dann zu bestrafen, wenn es unter das
Warenhandelsgesetz fällt, sondern schlechthin, das
deswegen, weil die kleinen Leute nicht nur im Warenhandel

und beim Wandergewerbe vor unlauterem
Geschäftsgebaren geschützt werden sollen, sondern
gegen alles unlautere Geschäftsgebaren, wo es sich
auch finde. Solches findet sich z. B. auch —
glücklicherweise vereinzelt — im Versicherungswesen.
Wir denken dabei an den Arbeiter, der glaubt,
unter Aufwendung seines sauer verdienten Geldes
richtig versichert zu sein. Gelegentlich stellt man
unlauteres Geschäftsgebaren auch fest bei sogenannten
Instituten für Kleinkredite, wobei es dann gilt, die
Kleinrentner zu schützen vor Uebervorteilung. Dann
denken wir an den Schwindel im Liegenschaftsverkehr,

wo hauptsächlich ältere Leute die
Leidtragenden sind, die ihr einziges Kapital in
Grundstücken anlegen.

Unlauteres Geschäftsgebaren ist ein gefährliches
Delikt. Der Staat muss deshalb zum Rechten sehen,
bevor ein Schaden eintritt. Wir sind überzeugt,
dass die Präventivwirkung dieser Vorlage sehr gross
sein wird, so gross, wie beim Inkrafttreten des 1926er
Gesetzes, als sie sich zugunsten des Gewerbes
auswirkte. Durch ein Versehen beim Einführungsgesetz
zum Strafgesetzbuch wurden diese Bestimmungen
ausser Kraft gesetzt. Heute liegt allerdings eine
Botschaft des Bundesrates vom 3. November 1942
vor zu einem Entwurf für ein Bundesgesetz über
den unlautern Wettbewerb, so dass man sich fragen
muss, ob nun dadurch die kantonale Frage obsolet
wird.

Folgende Gründe sprechen gegen diese Annahme :

Ich war seinerzeit Präsident der nationalrätlichen
Kommission zur Vorberatung des Entwurfes zu
einem Bundesgesetz über den unlautern Wettbewerb,
wobei ich meine Erfahrungen sammeln konnte.
Dem Ständerat kam die Priorität der Beratung zu.
Was der Bundesrat und nach ihm der Ständerat
uns vorschlugen, konnte uns in keiner Weise
befriedigen. So haben sich damals nach langen und
schweren Verhandlungen zunächst die Kommission
und nachher das Plenum des Nationalrates auf
meinen Antrag hin bereit erklärt, in die Vorlage
gewisse Bestimmungen gegen das wirtschaftliche
Dumping (Preisschleuderei) aufzunehmen, aber auch
Bestimmungen gegen das soziale Dumping zum

Schutz der Angestellten- und Arbeiterschaft. Das ist
im Nationalrat mit Mehrheit, wenn auch nicht mit
starker Mehrheit durchgegangen. Der Ständerat war
konservativer eingestellt : er wollte von Schutzmassnahmen

gegen wirtschaftliches und soziales Dumping

nichts wissen.
So kam nachher die ganze parlamentarische

Beratung ins Stocken. Hinsichtlich des sozialen
Dumpings ist die neue Vorlage des Bundesrates
sehr interessant. In Art. 16 des neuen Entwurfes
wird lit. h von Art. 1, Abs. 2, von den Strafbe-
stimmungen ausgenommen ; Berufs- und Wirtschaftsverbände

und verletzte Einzelpersonen können gegen
einen Konkurrenten, der Arbeitsbedingungen
verletzt, nur zivilrechtlich, nicht strafrechtlich
vorgehen.

Aus unserm Entwurf zum kantonalen Gesetz
sehen Sie, dass wir eine ganz andere Auffassung
haben, dass wir Verletzungen der Arbeiterschutzbestimmungen

auf Antrag des Gewerkschafts- und
des Angestelltenkartells den höchsten Strafbestimmungen

unterstellen.
Die Erfahrungen mit dem früheren eidgenössischen

Entwurf lassen vermuten, dass es mit der neuen
Bundesvorlage nicht so rasch vorwärts gehen wird,
so dass es wohl angebracht ist, dass der Grosse
Rat diese Vorlage in erster Lesung behandelt, um
gewissermassen für den Bund Schrittmacherdienste
zu leisten. Ich möchte allerdings darauf aufmerksam
machen, dass sich unsere und die eidgenössische
Vorlage in einzelnen Punkten überschneiden. Ich
verweise insbesondere auf die lit. b und c des
Art. 1, Abs. 2, der eidgenössischen Vorlage, wo
bestimmt wird, dass gegen den Grundsatz von
Treu und Glauben verstösst, wer über sich, die
eigenen Waren, Werke, Leistungen oder
Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben
macht oder in entsprechender Weise Dritte im
Wettbewerb begünstigt, wer unzutreffende Titel
oder Berufsbezeichnungen verwendet, die bestimmt
oder geeignet sind, den Anschein besonderer
Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken.

Sie sehen, das sind Tatbestände, die wir bei uns
auch finden, die vielleicht vor der zweiten Beratung
den eidgenössischen Vorschriften angepasst werden
müssen. Wir wollen nun sehen, was eidgenössisch
weitergeht. Immerhin möchte ich feststellen, dass in
der bundesrätlichen Vorlage ausdrücklich gesagt ist,
sie sei eine Vorlage gegen den unlautern Wettbewerb,
nicht aber gegen das unlautere Geschäftsgebaren,
das der kantonalen Ordnung vorbehalten bleiben
soll. Ich empfehle nochmals Eintreten auf die Vorlage

und möchte dem Herrn Kommissionspräsidenten
wie der Kommission danken für die ausserordentlich
wertvolle Arbeit, die sie hier geleistet haben.

Luick. Ich muss namens des Kartells bernischer
Angestelltenverbände einige Worte anbringen und
muss dagegen protestieren, dass eine so grosse
Organisation wie dieses Kartell, in dem immerhin
5-6 000 Angestellte organisiert sind, nicht eingeladen

wurde, zu dieser Gesetzetzesänderung Stellung
zu nehmen. Dabei hat gerade dieses Kartell beim
ersten Gesetz entscheidend mitgewirkt. Nun ist
erklärt worden, keiner der andern Verbände sei zu
Verhandlungen eingeladen worden. Das stimmt;
aber am 1. August 1942 ist an den kantonalen
Gewerbeverband, an den Handels- und Industrieverein
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und an das Gewerkschaftskartell ein längeres Schreiben

abgegangen, worin diese Verbände zur
Vernehmlassung eingeladen wurden. Das Kartell bernischer

Angestelltenverbände wurde glatt übergangen.
Das können wir uns nicht bieten lassen. Gestern
abend hat eine Delegiertenversammlung mir
einstimmig den Auftrag erteilt, hier gegen eine solche
Behandlung zu protestieren. Wir können uns auch
an keine Abmachungen halten, die eventuell im
Rahmen der Kommission getroffen worden sein
könnten; wir haben unsere Anträge vorzubringen,
und ich bin beauftragt, die Begehren der
Angestelltenschaft hier schon bei der ersten Beratung
formell anzubringen. Ich bekämpfe den Eintretensantrag

nicht, musste aber diese Erklärung namens
des Angestelltenkartells anbringen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
Art. 1.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. Wer in seiner geschäftlichen Tätigkeit,
auch in der Ausübung des Wandergewerbes
oder im Marktverkehr, Mittel verwendet, die
Treu und Glauben im Verkehr widersprechen
oder geeignet sind, einen andern zu täuschen,
wird wegen unlauteren Geschäftsgebarens mit
Busse oder mit Haft bestraft.

Insbesondere macht sich strafbar:
1. wer täuschende Angaben macht, die

geeignet sind, den Anschein eines besonders
günstigen Angebotes hervorzurufen;

2. wer zufällige Vorteile (Prämien, Lose und
dergleichen), welche auf einen oder mehrere
Käufer fallen sollen, vorspiegelt oder
gewährt ;

3. wer Treu und Glauben verletzende
Lockmittel und Kaufsysteme (Hydra-, Ketten-,
Lawinensystem und dergleichen) verwendet ;

4. wer unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen,

die geeignet sind, den Anschein
besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten

zu erwecken, verwendet.

Vorbehalten bleiben Art. 148 und 161 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches sowie das
Bundesgesetz vom 8. Juni 1923 betreffend die
Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten.

Art. 2.

Burgdorfer (Burgdorf), Präsident der Kommission.
Es ist lediglich zu sagen, dass jedem Geschäftsmann
nach wie vor das Recht zur Klage zusteht, wenn
er sich hiezu veranlasst fühlt.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 2. Die kantonale Handels- und Gewerbekammer

oder ein Wirtschaftsverband können,
wenn sie in einem Fall den Tatbestand des
unlautern Geschäftsgebarens als erfüllt erachten,
bei der Direktion des Innern Einreichung einer
Strafanzeige gegen den Fehlbaren beantragen.
Erachtet die Direktion des Innern den Fall als
geringfügig, so kann sie es bei einer Warnung
bewenden lassen.

Art. 3.

Luick. Ich habe einen Abänderungsantrag zu
Art. 11 des alten Gesetzes zu stellen. Dort findet
sich die Bestimmung : « Die Gemeinden sind
berechtigt, durch Reglement den Ladenschluss
allgemein verbindlich zu erklären ». Das hat dazu
geführt, dass einzelne Gemeinden vorbildliche La-
denschlussreglemente besitzen, die nachher vom
Regierungsrat genehmigt werden konnten. Wir
haben aber in bestimmten Landesteilen noch grosse
Gemeinden, wo es dringend nötig wäre, den Ladenschluss

einheitlich zu regeln, wo aber gar nichts
gemacht wird. Wir kennen dort Fälle, wo die Läden
am Sonntag offen sind, wo sie nachts bis gegen
elf Uhr offengehalten werden, obwohl es sich um
Gemeinden industriellen Charakters handelt. Es ist
notwendig, hier eine bessere Ordnung zu schaffen,
deshalb stelle ich den Antrag, zu sagen: «... die
Gemeinden sind verpflichtet ». Das hat nicht
zur Folge, dass im ganzen Kanton ein einheitlicher
Ladenschluss eingeführt werden muss, das bedeutet
auch nicht, dass in den einzelnen Gemeiden für
alle Branchen der gleiche Ladenschluss einzuführen
ist, sondern es bedeutet nur, dass die Gemeinden
verpflichtet werden sollen, ein Ladenschlussreglement

in irgend einer Form einzuführen, wobei sie
sich ihren Bedürfnissen anpassen können.

Ein weiterer Antrag, den ich zu stellen habe,
fällt offenbar auch unter Art. 3. Er bezieht sich auf
Art. 13 des geltenden Gesetzes, der von der
Vergütung für Ueberzeitarbeit handelt, und das für
Ueberzeitarbeit, aber auch für Nacht- und Sonntagsarbeit

die Ausrichtung einer Vergütung von
mindestens 25°/o an die Angestelltenschaft vorschreibt.
Wir stellen hier den Antrag, dieser Prozentsatz sei
auf 50 % zu erhöhen, analog den Ansätzen in den
übrigen Gebieten der Privatwirtschaft, wo man
nicht nur bis 50%, sondern bis 100% geht, namentlich

bei Sonntags- und Nachtarbeit.
Dann noch ein Antrag zu Art. 14. Dort heisst

es, dass nach einem Dienstjahr der Angestellte
mindestens sechs Arbeitstage bezahlte Ferien erhalten
soll. Wir beantragen hier folgende Abänderung:
« Jeder Angestellte hat Anspruch auf bezahlte
Ferien : a) im ersten Dienstjahr auf mindestens 6

Arbeitstage ; b) nach drei Dienstjahren auf 12 Arbeitstage

und c) nach fünf Dienstjahren auf 18 Arbeitstage

». Diesen Antrag brauche ich wohl nicht näher
zu begründen. Ueberall ist man heute an der Arbeit,
um die Ferien anders zu regeln, überall hat man
in den gesetzlichen Erlassen Fortschritte erzielt.
Unser Antrag deckt sich mit der Ferienordnung,
wie sie in den Verwaltungen und auch in fortschrittlichen

Betrieben der Privatwirtschaft besteht.
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Burgdorfer (Burgdorf), Präsident der Kommission.

Ich bin einigermassen erstaunt, dass dieser
Antrag hier gestellt wird, weil ich in meinem ersten
Votum glaubte feststellen zu dürfen, dass diese
Vorlage eine Verständigungsvorlage sei, wobei
gewisse Begehren im Interesse einer allseitigen
Verständigung zurückgezogen worden seien. Ich muss
schon sagen: die Begehren, die in der Kommissionsberatung

gestellt wurden, sind ausgerechnet die,
die heute Herr Dr. Luick wieder bringt, während
der Vertreter der betreffenden Kreise in der
Kommission dieselben zurückgezogen oder sie doch zum
mindesten auf die zweite Lesung zurückgestellt
hatte.

Nun möchte ich ganz kurz den Standpunkt der
Kommission zu den einzelnen Begehren bekanntgeben,

wobei ich feststellen möchte, dass man die
definitive Prüfung bis zur zweiten Beratung zurückgestellt

hat. Ich möchte Herrn Dr. Luick bitten,
uns das zu ermöglichen.

Was nun die Abänderung von Art. 11 betrifft,
so war die Kommission der Meinung, es wäre kein
Unglück, sondern eher ein Fortschritt, wenn die
Bestimmung so geändert würde, dass die Gemeinden
verpflichtet werden, Ladenschlussreglemente zu
erlassen, wobei man freilich den Gemeinden in der
Bemessung der Ladenschlusszeiten Freiheit lassen

muss, damit den typischen Unterschieden zwischen
Stadt und Land Rechnung getragen werden kann.
Wenn das geschieht, so hätte ich jedenfalls für
mich gar keine Bedenken gegen die Annahme dieses
Antrages Luick, aus dem einfachen Grunde, weil
die Kreise, die sich heute noch gegen eine einheitliche

Regelung des Ladenschlusses wehren, das in
der Regel aus Trieben heraus tun, die nicht sehr
fortschrittlich sind Wenn wir ganz offen sein wollen,
müssen wir sagen, dass sehr oft rein egoistische
Momente den Ausschlag geben. Wenn man die
Verhältnisse in den Gemeinden betrachtet, die diese
einheitliche Regelung eingeführt haben, sieht man,
dass das ganze eigentlich nur ein Problem der
Kundenerziehung ist, dass nicht für einen Rappen
mehr oder weniger gekauft wird als vorher. Selbst
frühere Gegner eines solchen Ladenschlussregle-
mentes haben sich nachher eines bessern belehren
lassen.

Nun zur Ueberzeitvergütung. Hier muss ich
schon sagen, dass die Kommission sachlich dazu
nicht Stellung bezogen hat, da erklärt worden war,
wenn die andere Forderung, die als primär
betrachtet und bezeichnet wurde, angenommen sei,
lasse man diese zweite Forderung fallen. Ich möchte
schon sagen: es ist eine etwas delikate Sache in
einem Moment, wo alle Betriebe, die für die Rüstung
oder für die Landesversorgung arbeiten, die
hinterste Arbeitsleistung restlos einsetzen müssen, hier
Lasten zu dekretieren, die gewiss in normalen
Zeiten diskutabel sind. Ich wäre Herrn Dr. Luick
dankbar, wenn er der Kommission Gelegenheit gäbe,
dieses Thema zuerst in ihrem Schoss zu besprechen.
Zum mindesten glaube ich, dass ein Unterschied
zwischen Ueberzeit- und Nacht- oder Sonntagsarbeit
gemacht werden müsste. Herr Dr. Luick ist sicher
diesem Gedanken nicht unzugänglich.

Nun noch das Thema der Ferien. Aus den
Gründen, die ich bereits beim vorhergehenden
Antrag erwähnte, verzichte ich darauf, vor der

Kommissionsberatung auf dieses Thema einzutreten:
ich befürchte stark, dass die Widerstände hier noch
grösser sein könnten als bei der Extraentschädigung
für Ueberzeitarbeit. Die Kommission ist also bereit,
diese drei Fragen zur Prüfung bis zur zweiten
Beratung entgegenzunehmen.

Luick. Ich bin damit einverstanden, dass die
Kommission diese Anträge als Anregungen zur
Prüfung entgegennimmt. Herr Burgdorfer hat keinen
Anlass, erstaunt zu sein, denn wir waren
ausgeschaltet. An der gestrigen Delegiertenversammlung
habe ich den Auftrag übernommen und ihn nun
ausgeführt. Hätte man uns das Schreiben auch
zugestellt, so hätten wir unsere Begehren angemeldet

und die Kommission hätte Gelegenheit bekommen,

rechtzeitig dazu Stellung zu nehmen. Es geht
um die Formen, wie man sich gegenseitig entgegenkommt.

Ich bin also einverstanden, dass die
Kommission die von mir gestellten und begründeten
Begehren zur Prüfung entgegennimmt.

Segessenmann. Nur eine kurze Erklärung, um
eventuelle Missverständnisse richtigzustellen. Um
festzustellen, sowohl gegenüber dem Herrn
Kommissionspräsidenten als gegenüber dem Herrn
Regierungspräsidenten, wie die Verhältnisse tatsächlich
lagen, möchte ich sagen, dass nicht eine Abmachung
zwischen Herrn Dr. Luick und mir oder andern
Kommissionsmitgliedern bestand, sondern dieUeber-
einstimmung hat sich tatsächlich von selbst ergeben,
weil das Angestelltenkartell Stellung bezog und zu
genau den gleichen Ueberlegungen kam wie andere
Arbeitnehmerorganisationen. Das zur Klarstellung,
damit man nicht glaubt, es sei hier ein «Türk»
inszeniert worden.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Ausführungen des Herrn
Luick und seine Anträge zwingen mich zu einigen
Bemerkungen. In erster Linie glaube ich für mich
beanspruchen zu dürfen, dass es mir an sozialem
Verständnis nicht fehlt. Dieser Beweis wurde unter
anderm erbracht durch meine Haltung beim
Bundesgesetz über den unlautern Wettbewerb im
Nationalrat, wo die dort vorgesehenen Personalschutzbestimmungen

auf meinen Antrag aufgenommen
wurden. Die zweite Feststellung ist die, dass ich
immer für eine Zusammenarbeit mit den Verbänden
eingetreten bin, wobei ich nie einen Unterschied
zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen

gemacht habe. Ich nehme den heutigen
Protest des Herrn Dr. Luick deshalb ruhig entgegen.
Wenn das Angestelltenkartell nicht eingeladen
wurde, so geschah das aus Irrtum, aber nicht
deswegen, weil man mit ihm nicht verhandeln wollte.
Wir glaubten auf der Direktion des Innern, dass
das Angestelltenkartell dem bernischen
Gewerkschaftskartell angeschlossen sei, welches wir begrüsst
haben. Ich möchte immerhin feststellen, dass die
Anträge, die heute von Herrn Dr. Luick formuliert
wurden, wortwörtlich von Herrn Segessenmann in
der Kommission vorgebracht und von Herrn Anliker
sehr warm unterstützt wurden. Es muss also hier doch
ein gewisses Zusammenspiel vorhanden sein, so dass
das Angestelltenkartell nicht so heftig protestieren
sollte. Es hatte Gelegenheit, sich zu Gehör zu
bringen.



(11. November 1942.) 561

Nun zu den drei Anträgen. Da darf ich ruhig
sagen, dass mir persönlich verschiedenes davon
sympathisch ist, dass ich mich aber als Regierungsrat

und als Politiker auf den Boden der Wirklichkeit
stelle und die Auffassung vertrete, die Politik sei
die Kunst des Erreichbaren. Was wollen wir mit
dieser kleinen Vorlage Eine Bresche, die durch
unser Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
geschlagen wurde, wieder schliessen, was bitter nötig
ist, vor allem im Interesse unserer kleinen Leute,
auch der kleinen Käufer in der Angestellten- und
Arbeiterschaft. Wir müssen über die von Herrn
Luick angemeldeten Forderungen reden, wenn wir
zu einem kantonalen Gewerbegesetz kommen, das
wir auch in Vorbereitung haben. Aber wie steht es
heute? Da rede ich aus meiner Erfahrung in meiner
früheren Stellung wie nun als Direktor des Innern.
Ich kann wie Herr Burgdorfer sagen, dass mir
beispielsweise der Antrag, zu beschliessen, die Gemeinden

seien verpflichtet, Ladenschlussreglemente zu
erlassen, sympathisch ist, dass ich nichts mehr
wünschte, als dass dieser Antrag angenommen
werden könnte. Aber ich muss feststellen, dass wir
im Regierungsrat selten ein Ladenschlussreglement
zu genehmigen haben, gegen das nicht eine
Einsprache eingereicht worden wäre, gestützt auf die
bekannte Einrede : Staat und Gemeinde haben dem
einzelnen nichts dreinzureden. Ich befürchte, dass
man wegen dieser kleinen Bestimmung der so
dringend nötigen Gesetzesvorlage Opposition schafft,
die sie zu Fall bringen kann. Besonders weil
wir doch wissen, wie streng unser Volk an seiner
Gemeindeautonomie festhält, glaube ich, dass
der gegenwärtig begangene Weg der Freiwilligkeit

richtig sei, da sich immer mehr Gemeinden
dazu entschliessen, Ladenschlussreglemente zu
erlassen.

Nun die Ueberzeitvergütung von 500/o statt 25°/o.
Hiezu möchte ich folgendes sagen: Wenn ich von
einer Uebertretung gegen die Ueberzeit-, Nacht-
und Sonntagsarbeitsbestimmungen höre, sei es nun
ein Arbeiten ohne Bewilligung oder ohne Ausrichtung
der Entschädigung, so wird rücksichtslos Anzeige
eingereicht. Ich habe deswegen schon viele Klagen
von Industriellen aus dem Jura bekommen ; ich
lasse mich dadurch nicht abhalten und werde nach
wie vor Anzeigen veranlassen. Aber man hält uns
immer wieder entgegen : Seid ihr im Kanton Bern
vernagelt, seht ihr nicht, was in andern Kantonen
geht? Rechts und links, speziell in den welschen
Kantonen kümmere man sich nicht um diese Ueber-
zeitbestimmungen, da werde massenhaft Ueberzeit-
arbeit ohne Bewilligung geleistet. Die bernischen
Industriellen seien durch die strenge Handhabung
dieser Bestimmungen in der Konkurrenz behindert.
Dieser Einwand ist nicht ganz unberechtigt; jedenfalls

muss uns die laxe Praxis in andern Kantonen
zum Masshalten im Erlass neuer Vorschriften
veranlassen. Ferner dürfen wir auch das Moment der
Produktionsverteuerung nicht vergessen.

Und nun die Ferienfrage. Ich darf auch hier
wieder für mich beanspruchen, dass ich bei jeder
Gelegenheit für die Gewährung von Ferien an
Arbeiter und Angestellte eingetreten bin, ich habe
mich auch für Ferien des ländlichen Dienstpersonals
eingesetzt. Aber glauben Sie nun wirklich, dass wir
in diesen Zeiten, wo die Landwirtschaft beispielsweise

eine gewaltige Mehrarbeit leisten muss, in

unserm Volk eine verschärfte Ferienbestimmung
durchbringen? Diesen Glauben bringe ich nicht auf;
das bedeutet die sichere Verwerfung der Vorlage.
Man wird uns entgegenhalten, man solle dem
Herrgott danken, dass wir überhaupt noch arbeiten
können ; die grosse Ferienzeit komme vielleicht
früher als wir alle zusammen befürchten. Wir
glauben, wir müssen diese ganze Sache auch vom
Standpunkt der heutigen Kriegswirtschaft aus
betrachten. Die Annahme der Anträge Luick ist die
sichere Verwerfung der Vorlage; das hat die gross-
rätliche Kommission eingesehen, darum hat sie
sich auf das eigentliche Revisionsziel beschränkt.
Wo ich dagegen das Gefühl hatte, dass wir einen
Fortschritt durchbringen, da bin ich entgegengekommen,

so z. B. bei der Unterstellung der
Personalschutzbestimmungen unter die verschärften
Strafbestimmungen, wie es Herr Grossrat Segessenmann
verlangt hatte. Der Regierungsrat teilt die Auffassung,

die ich hier bekanntgegeben habe.

Biedermann. Gestatten Sie mir ein Wort zum
Antrag Luick betreffend Erhöhung der Ueberzeit-
entschädigung auf 50 %. Es geht hier um die
Betriebe, die nicht dem eidgenössischen Fabrikgesetz
unterstellt sind. Die eidgenössische Fabrikgesetzgebung

bestimmt, dass für Ueberzeitarbeit ein
Zuschlag von 25 °/o zu bezahlen sei ; Herr Luick
verlangt von den Betrieben, die dem Fabrikgesetz
nicht unterstellt sind, dass sie 50 % bezahlen. Das
wird zur Folge haben, dass diese Betriebe keine
Aufträge mehr entgegennehmen können. Dieser
Vorschlag Luick ist abstimmungspolitisch
ausserordentlich gefährlich, daher beantrage ich, ihn schon
jetzt abzulehnen.

Steinmann. Es ist nun durch die Erklärung des
Herrn Regierungspräsidenten abgeklärt worden, dass
das Angestelltenkartell aus Irrtum nicht eingeladen
wurde. Ich bedaure diesen Irrtum und hoffe, dass
man in Zukunft diesen wichtigen Berufsstand in
allen solchen Fragen rechtzeitig zur Vernehmlassung

einlade. Nachdem diese Sache abgeklärt war,
hätten wir gestützt auf die Erklärungen des Herrn
Kommissionspräsidenten die weitere Prüfung dieser
verschiedenen Anträge der Kommission überlassen
dürfen. Diese versöhnende und ausgleichende Geste
des Herrn Kommissionspräsidenten hat mich gefreut.
Umsomehr bin ich darüber enttäuscht, dass nun
von Seite der Regierung trotz dieser Erklärungen
heute bereits sachliche Vorbehalte gemacht worden
sind, die nun das durchaus verständliche Echo im
Antrag Biedermann gefunden haben. Wenn man
heute auf die Diskussion eintreten will, kommen
von allen Seiten Einwendungen und die Verhandlungen

in der Kommission werden dadurch wieder
belastet und weitgehend präjudiziert, was der Herr
Kommissionspräsident in richtiger Erkenntnis der
Sachlage vermeiden wollte. Ich möchte Herrn
Biedermann ersuchen, im Interesse einer einwandfreien

und loyalen Diskussion nicht auf seinem
Antrage zu beharren und nicht zu verlangen, dass
man heute den einen oder andern Punkt sachlich
entscheiden soll. Ich nehme an, Herr Biedermann

sei einverstanden; sollte das nicht der Fal?
sein, so müsste ich seinem Antrag, es sei heute
schon zu entscheiden, einen Gegenantrag
gegenüberstellen.
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Zum Schluss noch eine allgemeine Erklärung.
Wir haben im Verlauf der Jahre alle hie und da
mit sicheren Verwerfungen von Vorlagen operiert,
wenn uns etwas nicht passte. Ich halte das für ein
Argument, das jeder sichern Grundlage entbehrt ;

kein Mensch kann bei irgend einer Vorlage sagen,
wegen dieser oder jener kleinen Bestimmung werde
diese Vorlage sicher verworfen. Darüber entscheiden

ganz andere Faktoren. Wir dürfen nicht
vergessen, dass sich in dieser Frage, wo es sich um
soziale Verbesserungen handelt, die grosse
Volksschicht der Arbeitnehmer solidarisch erklärt mit
dem Teil ihrer Volksklasse, die an dieser Abstimmung

interessiert ist. Das spielt schliesslich in einer
Volksabstimmung auch eine Rolle. Vergessen wir
nicht, dass die Arbeitnehmer in der ganzen Schweiz,
also auch im Kanton Bern, trotz der schweren Zeit
grosse Selbstdisziplin an den Tag gelegt haben.
Da dem so ist, bin ich überzeugt, dass der Gesetzgeber

in diesen Fragen large und sozial denken
kann. Ich mache immerhin darauf aufmerksam, dass
es sich nicht um ein Dekret handelt, das man morgen

wieder abändern kann, sondern um ein Gesetz,
das diese Kriegs- und Krisenzeit überdauern sollte.
Der Gesetzgeber, der ein Gesetz für die Zukunft
macht, der darf auch ausschauend in die Zukunft
blicken und etwas weiter gehen als man nach den
jetzigen Umständen gemessen gehen müsste.

Ich möchte daher den Rat bitten, die Erklärung
des Herrn Kommissionspräsidenten zur seinigen zu
machen, diese Anträge ohne jede Einschränkung
der Kommission zur Behandlung für die zweite
Lesung zu unterbreiten und heute auf eine materielle

Behandlung der einzelnen Anträge nicht
einzutreten.

Präsident. Wir brauchen über die Anträge Luick
nicht zu diskutieren : es sind keine Anträge,
infolgedessen wird keine Abstimmung darüber
stattfinden, auch nicht über den Antrag Biedermann.

Laubscher. Zum Thema Ladenschluss möchte
ich noch ein paar Worte sagen. Herr Dr. Luick
weiss, dass heute in den Städten und grössern
Gemeinden der Ladenschluss vollzogen wird ; er hat
also mit seinem Antrag die Landgemeinden im
Auge, weil vielleicht von da und dort reklamiert
wird. Gegen eine Verpflichtung aller Gemeinden
muss ich protestieren. Wenn man auf dem Land
wohnt, weiss man, was der Bauer heute zu arbeiten
hat, man weiss auch, welche Zeit ihm für Einkäufe
zur Verfügung steht. Es ist absolut nicht möglich,
die Bauern für ihre Einkäufe auf eine bestimmte
Zeit zu verweisen, während sie heute so angespannt
sind. Eine solche Bestimmung sollte man bei der
heutigen Arbeitsüberlastung der Bauern in den
Landgemeinden nicht einführen.

Präsident. Auch das ist eine Meinungsäusserung,
die an die Kommission geht. Ich möchte

bitten, diesen Meinungsaustausch nicht fortzusetzen,
da man ja noch nicht weiss, welche Vorschläge die
Kommission zu machen gedenkt.

Beschluss :

Art. 3. Das Gesetz vom 9. Mai 1926 über
den Warenhandel, das Wandergewerbe und
den Marktverkehr wird wie folgt abgeändert
und ergänzt :

I.

Art. 10 wird aufgehoben.

II.
Art. 68, Abs. 1, Ziffer 3, erhält folgende

Fassung :

3. Mit Busse oder mit Haft bei
Widerhandlungen gegen die Art. 12—14, 40 und 54.

Art. 68, Abs. 4, wird aufgehoben.

Art. 4.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 4. Dieses Gesetz tritt nach seiner
Annahme durch das Volk auf einen vom
Regierungsrat festzusetzenden Zeitpunkt in Kraft.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss :

Gesetz

über
das unlautere Geschäftsgebaren und betreffend
die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes
vom 9. Mai 1926 über den Warenhandel, das

Wandergewerbe und den Marktverkehr.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 81 der Staatsverfassung

des Kantons Bern und gestützt auf
Art. 335, Ziffer 1, des Schweizerischen
Strafgesetzbuches,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des

Gesetzesentwurfes Grosse Mehrheit.

Angenommen.
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Dekret
über

die Gewährung von Teuerungszulagen an die
Renteubezüger der Hülfskasse für das II. Semester 1942.

Dekret
über

die Ausrichtung von Teuerungszulagen an die
Rentenbezüger der Lehrerversicheruugskasse für das
II. Semester 1942.

(Siehe Nrn. 29 und 30 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
M. Strahm, président de la commission. En date

du 22 avril dernier, sur la proposition de la
commission d'économie publique, le Grand Conseil avait
décidé d'accorder des allocations de renchérissement

aux pensionnés de la Caisse de retraites du
personnel de l'Etat ainsi qu'à ceux de la caisse de
retraites du corps enseignant et, à ces fins, il avait
ouvert au Conseil-exécutif un crédit de fr. 200 000.

Si je suis bien informé, cette somme n'a pas été
entièrement absorbée par le versement de ces
allocations dont l'octroi était lié à une « Bedürftigkeitsklausel

», c'est-à-dire à l'existence d'un état de
nécessité, de sorte qu'un assez grand nombre de
pensionnés ont renoncé sans autre à en demander
le bénéfice. Ces fr. 200000, accordés en avril, étaient,
vous vous en souvenez, destinés à financer le
paiement des allocations pour le premier semestre de
1942 et il avait été entendu alors qu'en ce qui
concerne le second semestre une décision spéciale
serait prise à nouveau par le Grand Conseil, sous
la forme d'un décret.

C'est la raison pour laquelle nous venons
aujourd'hui devant vous avec les deux projets dont
vous avez le texte sous les yeux. Nous en étions
déjà saisis au mois de septembre, mais ils ne furent
pas mis en discussion à cette époque-là car, au
dernier moment, les représentants du personnel
étaient intervenus auprès de la commission, apportant

des propositions nouvelles avec des bases de
calcul différentes ; sur quoi nous avions proposé au
Grand Conseil, qui a acquiescé, de renvoyer les
deux projets au Conseil-exécutif en chargeant celui-
ci d'entrer en pourparlers avec les mandataires du
personnel, afin d'aboutir à une entente permettant
de mettre sur pied une formule qui pût donner
satisfaction aux deux parties. Ces négociations ont
effectivement abouti ; les deux projets que nous
vous soumettons représentent précisément le résultat

de l'entente qui a pu se faire avec les pensionnés
des deux caisses de retraites dont il s'agit. Aussi
n'ont-ils donné lieu qu'à une brève discussion au
sein de la commission où nous avons pu nous
mettre d'accord très rapidement.

Du reste il n'y a qu'une minime différence entre

les dispositions figurant dans les projets de
septembre et celles qui vous sont soumises aujourd'hui.

A l'article 2, les différents chiffres d'allocation
ont été augmentés de fr. 25. D'autre part, à
l'article 3, la limite supérieure de rente à partir de

laquelle intervient une réduction des allocations a
été portée à fr. 4000 (au lieu de fr. 3500
précédemment); enfin ne seront pas versées les allocations

dont le chiffre serait inférieur à fr. 10
(précédemment fr. 20).

Ainsi que vous le voyez, ces dispositions
marquent, sur celles des projets du mois de septembre,
une modeste amélioration pour les bénéficiaires;
nous avons voulu tenir compte aussi, d'accord avec
le Gouvernement, du fait que depuis septembre,
le renchérissement du coût de la vie a continué.

Sans entrer dans d'autres détails, je vous
recommande, au nom de la commission unanime, de voter
l'entrée en matière sur les deux projets.

Gnggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zunächst das Dekret über die
Gewährung von Teuerungszulagen an die Rentenbezüger

der Hülfskasse für das II. Semester 1942;
für das I. Semester hat der Regierungsrat beschlossen

innerhalb der Kredite, die der Grosse Rat letztes
Frühjahr gewährt hatte. Gleichzeitig hat der Grosse
Rat damals beschlossen, dass über die Ausrichtung
einer Teuerungszulage an die Rentenbezüger der
Hülfskasse im II. Semester 1942 in Form eines
Dekretes Beschluss zu fassen sei. Dieses Dekret
liegt nun vor; es lehnt sich an das System an, das
für die erste Jahreshälfte galt, wobei eine relativ
kleine Erhöhung gewährt wird. Auf Wunsch der
Kommission haben wir uns mit den in Betracht
fallenden Personalverbänden in Verbindung
gesetzt, und es ist gelungen, eine Einigung
zustandezubringen. Für 1943 werden wir im Februar be-
schliessen müssen, und zwar für die verschiedenen
Kategorien. Der Grosse Rat wird also Gelegenheit
haben, die entscheidenden Beschlüsse zu fassen.
Die gegenwärtig vorliegenden Dekrete haben eine
verhältnismässig kurze Gültigkeitsdauer.

Rndolf, Erziehungsdirektor, zweiter Berichterstatter

des Regierungsrates. In Anlehnung an das
Vorgehen der Finanzdirektion legen wir vor den
Entwurf zu einem Dekret über die Ausrichtung
von Teuerungszulagen an die Rentenbezüger der
Lehrerversicherungskasse, wobei auch hier ein
gemeinsamer Antrag der Regierung und der Kommission

vorliegt. Der Dekretsentwurf lehnt sich in allen
Teilen an das an, was für die Rentenbezüger der
Hülfskasse vorgesehen ist. Ich beantrage, auf die
Beratung dieses Dekretes einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
1. Dekret über die Gewährung von
Teuerungszulagen an die Rentenbezüger
der Hülfskasse für das II. Semester 1942.

§ 1.

M. Strahm, président de la commission. Cet
article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Il précise qu'il s'agit d'allocations à verser pour le
second semestre de cette année et il réintroduit la
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notion de nécessité, qui figurait déjà dans la décision

analogue prise pour le premier semestre.

M. Vallat. 11 est juste que l'Etat vienne en aide
aux petits retraités que le renchérissement met aux
prises avec certaines difficultés financières et je ne
puis donc qu'approuver le projet qui nous est soumis.

Cependant, je constate que, par suite d'un
oubli sans doute, on omet de prendre ici en
considération une catégorie de retraités qui sont, tout
autant que les autres, dignes de la sollicitude du
Grand Conseil. Je veux parler des prêtres
catholiques-romains. C'est pourquoi je propose de donner
à cet article la teneur suivante :

«L'Etat verse, pour le deuxième semestre de 1942,
selon les dispositions statuées ci-après, des allocations
de cherté aux bénéficiaires nécessiteux de rentes de
la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat et
aux ecclésiastiques catholiques-romains retraités ».

Les prêtres catholiques-romains, en effet, ne font
pas partie de la Caisse. Lorsqu'ils cessent leur
activité, l'Etat leur alloue la moitié du traitement
qu'ils touchaient lorsqu'ils étaient en fonctions ; or,
ce traitement est déjà modeste, c'est dire que la
moitié dont ils jouissent lorsqu'ils prennent leur
retraite représente peu de chose, surtout en ces
temps de grande cherté. La vie devient difficile
pour eux comme pour tout le monde et il ne serait
que juste de faire également quelque chose pour
eux. Au surplus, la mesure que je propose, si elle
est adoptée, ne mettra pas en péril les finances du
canton : les anciens ecclésiastiques entrant en ligne
de compte ne sont qu'au nombre de quatre ou cinq,
de sorte qu'il ne s'agirait guère que d'une dépense
d'un millier de francs environ ; on peut l'imputer, je
pense, sur les fr. 200 000 prévus pour financer le projet.

On m'objectera peut-être que les intéressés n'ont
pas d'enfants à élever, pas de ménage à entretenir
Pourtant, il est bien évident que, l'âge de la retraite
venu, un prêtre doit nécessairement se pourvoir
d'une domestique; il a donc en réalité un ménage,
en revanche il n'a pas d'enfants qui pourraient
éventuellement l'aider. Dans ces conditions, il me
semble qu'il peut être mis au nombre des
bénéficiaires du décret qui nous occupe, et j'espère que
le Grand Conseil fera sienne cette manière de voir.
Il s'agit d'une question d'équité, car il est juste
que les prêtres catholiques-romains ne soient pas
traités moins bien que les autres pensionnés de
l'Etat. Ils ne sont pas affiliés à la Caisse de retraites,
c'est entendu, mais il ne s'agit pas ici d'une
prestation de la Caisse : il s'agit d'une aide accordée
par l'Etat en des temps particulièrement difficiles.
J'espère que le Grand Conseil voudra bien accepter

ma proposition.

M. Strahin, président de la commission. Je
regrette de ne pas pouvoir vous faire connaître l'avis
de la commission sur ce point car cette proposition
de M. Vallat est absolument nouvelle pour nous
et nous n'avons donc pas eu l'occasion d'en discuter.
Il est exact, comme l'a dit son auteur, que son
adoption ne serait pas d'une portée considérable
pour les finances de l'Etat. D'autre part, du point
de vue de l'équité, elle semble — du moins c'est
mon opinion personnelle — parfaitement acceptable,
réserve faite des explications que peut-être M. le
directeur des finances voudra bien nous donner

quant à la situation particulière des membres
pensionnés du clergé catholique. Je crois savoir qu'ils
ne sont pas affiliés à la Caisse de retraites. Mais
paient-ils des cotisations de retraites comme les
autres fonctionnaires et employés? Je l'ignore. Je
me récuse donc pour l'instant et j'attends des
éclaircissements de la part de M. le Directeur. Je
pense que, comme moi, mes collègues ne sont pas
au clair sur cette question.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es wird beantragt, unter die
Rentenbezüger, die auf Bezug einer Teuerungszulage
Anspruch haben, auch die pensionierten katholischen
Geistlichen einzubeziehen. Die Besoldungsordnung
für die katholischen Geistlichen ist in Verbindung
mit der Ordnung für die protestantischen Geistlichen
im Pfarrerbesoldungsgesetz getroffen worden,
hingegen sind die katholischen Geistlichen nicht
Mitglieder der kantonalen Hülfskasse. Sie fallen also
formell nicht unter den Titel des Dekretes, denn
dieses bezieht sich nur auf diejenigen, die kraft
Dekret des Grossen Rates über die Hülfskasse der
kantonalen Beamten, Angestellten und Arbeiter
Teuerungszulagen bekommen. Wenn wir in das
vorliegende Dekret auch die katholischen Geistlichen
einbeziehen, so gehen wir über den Kreis derjenigen,
die kraft des kantonalen Dekrets über die Hülfskasse

Rentenbezüger sind, hinaus.
Das hat nun natürlich schon Konsequenzen ; es

könnte sein, dass noch andere kommen könnten
mit dem Begehren, auch den Rentenbezügern
angeschlossen zu werden. Wir sind absichtlich nicht
über diesen Kreis hinausgegangen, und ich glaube,
auch der Grosse Rat sollte sich auf diesen Kreis
beschränken.

In der Sache selbst hat der Regierungsrat
wahrscheinlich nichts einzuwenden, wenn der beschränkten

Zahl pensionierter römisch-katholischer Geistlicher

eine Zulage zu ihrem Leibgeding gewährt
wird. Es ist klar, dass diese Geistlichen, deren
Leibgeding die Hälfte der früheren Besoldung nicht
übersteigt, für eine solche Zulage erkenntlich wären.
Der Regierungsrat wird wohl zu einem Beschluss
kommen, der dem Antrag Vallat Rechnung trägt,
ich möchte aber bitten, nicht bei dieser
Dekretsberatung den Kreis der Bezüger auszudehnen.

M. le président. Après les explications qui
viennent d'être données par M. le représentant du
Conseil-exécutif, M. Vallat serait-il d'accord de
retirer sa proposition?

M. Vallat. Si M. le directeur s'engage à faire
quelque chose pour cette catégorie de pensionnés, oui.

M. le président. Donc vous renoncez à votre
proposition

M. Vallat. Oui, M. le président.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 1. Der Staat richtet an bedürftige Rentenbezüger

der Hülfskasse für das II. Semester 1942
nach Massgabe der folgenden Bestimmungen
Teuerungszulagen aus.
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§ 2.

M. Strahui, président de la commission. Cet
article fixe le montant des allocations de cherté.
Elles sont augmentées, à tous les postes, de Fr. 25

par rapport à celles qui étaient prévues dans le
projet primitif de septembre.

Genehmigt.

Beschluss:

§2. Die Teuerungszulage beträgt:
für Bezüger von Invalidenrenten

a) mit eigenem Haushalt Fr. 175.—
b) ohne eigenen Haushalt » 125.—

für Bezüger von Witwenrenten
a) mit eigenem Haushalt » 125.—
b) ohne eigenen Haushalt » 100.—

für Doppelwaisen » 75.—
für Waisen » 50.—
höchstens aber 25 Prozent der Jahresrente.

Für Bezüger von Invaliden- und Witwenrenten

ohne eigenen Haushalt, die eine
Unterstützungspflicht erfüllen, kann die Teuerungszulage

angemessen erhöht werden.

§3.
Genehmigt.

Beschluss :

§ 3. Die Teuerungszulage sinkt um lOProzent
des Betrages, um den die Jahresrente folgende
Beträge übersteigt:
für Bezüger von Invalidenrenten Fr. 4 000.—
für Bezüger von Witwenrenten » 2 500.—
für Bezüger von Doppelwaisenrenten

» 1 500.—
für Bezüger von Waisenrenten » 1 000.—

Zulagen unter Fr. 10.— werden nicht
ausgerichtet.

§4.

M. Strahui, président de la commission. Cet
article règle les modalités de l'octroi des allocations
pour les diverses catégories ; il statue certaines
réserves concernant les bénéficiaires qui touchent
une pension provenant d'autres institutions que la
Caisse de retraites du personnel de l'Etat. Il n'appelle
pas d'observations spéciales.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 4. Rentenbezüger, deren Rente wegen
Selbstverschuldens, anderweitigen Arbeitseinkommens

oder aus andern Gründen gekürzt ist,
wird die Teuerungszulage entsprechend herab-
gesezt.

Rentenbezüger, die von der Schweiz.
Unfallversicherungsanstalt oder von einer andern
Unfallversicherungsgesellschaft, für die der Staat

die Prämien bezahlt hat, oder von der
Eidgenössischen Militärversicherung Renten oder
Pensionen beziehen, erhalten die Teuerungszulagen

nur auf dem auf die Hülfskasse
entfallenden Rentenbetrag im Verhältnis zur
Gesamtleistung.

Stehen beide Ehegatten im Genuss von
Invalidenrenten, so ist für die Bemessung der
Teuerungszulage der Totalbetrag der Renten
massgebend. Eine allfällige Teuerungszulage
gelangt nur an den Ehemann zur Ausrichtung.

Die Teuerungszulagen sind bei Rentenbezügern

mit anderweitigem ausreichendem
Einkommen oder Vermögen entsprechend
herabzusetzen.

Die Finanzdirektion stellt hierüber Richtlinien

auf.

§ 5.

Genehmigt.

Beschluss:

§ 5. Die Teuerungszulagen werden im
Dezember 1942 ausbezahlt. Für die Berechnung
sind die am 1. Dezember 1942 bestehenden
Zivilstands- und Familienverhältnisse massgebend.

Wenn die Bezugsberechtigung im Laufe
des 2. Halbjahres 1942 beginnt, ändert oder
aufhört, so wird die Teuerungszulage im
Verhältnis zur Zeit ausgerichtet.

Wurde eine Teuerungszulage ganz oder
teilweise zu Unrecht ausbezahlt, so kann der
unrechtmässig bezogene Betrag mit der nächsten
Rentenzahlung verrechnet werden.

§6-

Genehmigt.

Beschluss :

§ 6. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug

dieses Dekretes beauftragt.

Titel und Ingress.
Genehmigt.

Beschluss :

Dekret
über

die Gewährung von Teuerungszulagen
an die Rentenbezüger der Hülfskasse

für das II. Semester 1942.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1942. 72
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Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretsentwurfes Mehrheit.

2. Dekret über die Ausrichtung von
Teuerungszulagen an die Rentenbezüger der
Lehrerversicherungskasse für das II. Se¬

mester 1942.

Genehmigt.

§ I-

Bescliluss :

§ 1. Den Rentenbezügern der
Lehrerversicherungskasse werden vom Staat für das II. Halbjahr

1942 Teuerungszulagen nach Massgabe
der folgenden Bestimmungen ausgerichtet.

§ 2.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 2. Die Teuerungszulage beträgt:
a) Für Bezüger von Invalidenrenten

1. mit eigenem Haushalt
2. ohne eigenen Haushalt

b) Für Bezüger von Witwenrenten :

1. mit eigenem Haushalt
2. ohne eigenen Haushalt

c) Für Bezüger von Doppelwaisen¬
renten

d) Für Bezüger von andern Wai¬
senrenten

Die Teuerungszulagen betragen jedoch höch
stens 25 °/o der Jahresrente.

Für Bezüger von Invaliden- und Witwen
renten ohne eigenen Haushalt, die eine Unter
stützungspflicht erfüllen, kann die Teuerungs
zulage angemessen erhöht werden.

Fr. 175.—
125.—

125.—
100.-

75.—

50.—

§3.

Luick. Eine redaktionelle Bemerkung. Ich glaube,
es besteht hier ein Druckfehler. Sie sehen im
vorliegenden Dekret bei § 5 den Satz : « Zulagen unter
Fr. 10 werden nicht ausgerichtet ». Dieser Satz steht
im Dekret betreffend die Rentenbezüger der Hülfs-
kasse unter § 3 ; er gehört auch hier zu § 3.

Rudolf, Erziehungsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Einverstanden.

Genehmigt nach Antrag Luick.

Beschluss :

§ 3. Die Teuerungszulage sinkt um 10 °/o

desjenigen Betrages, um welchen die Jahresrente

nachstehende Beträge übersteigt:

Fr. 4000 bei Bezügern von Invalidenrenten ;
» 2500 bei Bezügern von Witwenrenten;
» 1500 bei Bezügern von Doppelwaisen¬

renten ;
» 1000 bei Bezügern von andern Waisen¬

renten.
Zulagen unter Fr. 10.— werden nicht

ausgerichtet.

§4.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 4. Rentenbezüger der Arbeitslehrerinnenkasse
erhalten die Teuerungszulage nach Massgabe

der Zahl der Arbeitsschulklassen, für die
sie die Rente beziehen. Für sechs Arbeitsschulklassen

wird die volle Teuerungszulage
ausgerichtet; für weniger als sechs Klassen findet
eine entsprechende Herabsetzung der Teuerungszulage

statt.

§5-

Genehmigt.

Beschluss :

§ 5. Bei Rentenbezügern mit anderweitigem
ausreichendem Einkommen oder Vermögen ist
die Teuerungszulage entsprechend herabzusetzen.

Die Finanzdirektion stellt hierüber Richtlinien

auf.

§6.
Genehmigt.

Beschluss :

§ 6. Rentenbezügern, deren Rente wegen
Selbstverschuldens, anderweitigen Arbeitseinkommens

oder aus andern Gründen gekürzt
ist, wird die Teuerungszulage entsprechend
herabgesetzt.

§ 7.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 7. An Rentenbezüger, die von der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt oder von
der Militärversicherung Renten oder Pensionen
beziehen, wird die Teuerungszulage nur auf
dem auf die Lehrerversicherungskasse
entfallenden Rentenbetrag im Verhältnis zu der
Gesamtleistung ausgerichtet.
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Genehmigt.

§8.

Beschluss :

§ 8. Stehen beide Ehegatten im Genüsse
von Invalidenrenten, so ist für die Bemessung
der Teuerungszulage der Totalbetrag der Renten
massgebend. Eine allfällige Teuerungszulage
wird nur an den Ehemann ausgerichtet.

§9-

Genehmigt.

Beschluss :

§ 9. Die Teuerungszulagen werden im Monat

Dezember ausbezahlt.

Beschluss :

Dekret
über

die Ausrichtung von Teuerungszulagen an die
Rentenbezüger der Lehrerversicherungskasse

für das II. Semester 1942.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 5 des Gesetzes vom 5. Juli
1942 über die Ausrichtung von Teuerungszulagen

an die Lehrerschaft,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretsentwurfes Mehrheit.

§ 10.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 10. Für die Berechnung der Zulagen sind
die Zivilstands- und Familienverhältnisse des
Rentenbezügers am 1. Dezember 1942
massgebend.

Wenn die Bezugsberechtigung im Laufe
des II. Semesters beginnt, ändert oder aufhört,
so wird die Teuerungszulage im Verhältnis zur
Zeit ausgerichtet.

§ H-

'Genehmigt.

Beschluss :

§ 11. Unrechtmässig bezogene Teuerungszulagen

können mit der nächsten Rentenzahlung
verrechnet werden.

§ 12.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 12. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzug

dieses Dekretes beauftragt.

Titel und Ingress.
Genehmigt.

Dekret
betreffend

Abänderung von §6 des Dekretes betreffend Besoldung
der Beamten, Angestellten und Arbeiter des Staates
Bern vom 14. November 1939.

(Siehe Nr. 31 der Beilagen)

Eintretensfrage.
M. Stralnn, président de la commission. L'article

6 du décret du 14 novembre 1939 sur les traitements

du personnel de l'Etet règle la question du
paiement de l'allocation de famille et de l'allocation
de résidence aux agents veufs ou divorcés qui ont
un ménage en propre. Mais, lors de la discussion
de ces dispositions, on n'a pas pris en considération
le cas spécial des agents qui, s'ils n'ont pas un
ménage en propre, sont en revanche tenus à des
obligations légales d'assistance. Aussi l'application de
cet article 6 ne laisse-t-elle pas de présenter dans
la pratique certaines difficultés pour la Direction
des finances et pour les organes qui ont à s'occuper
de la question. Or, s'il est admis comme juste de
verser une allocation de résidence ou de famille,
sur la base d'un ménage, à un veuf ou à un
divorcé, à plus forte raison doit-on considérer comme
équitable de verser également cette allocation à un
agent qui, bien que n'ayant pas de ménage en propre,

est astreint par la loi à aider financièrement
quelque membre de sa famille.

La revision proposée par le projet qui vous est
soumis a précisément pour but d'apporter un peu
plus de clarté, un peu plus d'équité aussi,
reconnaissons-le, dans le régime de ces allocations. La
commission est unanime à vous recommander l'entrée

en matière. Enfin, puisque le projet ne
comporte qu'un seul article proprement dit, je pense
que nous pourrions prendre en bloc l'entrée en
matière et la discussion de détail.
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Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Wir legen Ihnen einen Dekretsentwurf

vor, der die Abänderung einer einzelnen
Bestimmung des Dekretes vom 14. November 1939
bezweckt. Dieses Dekret hatte bekanntlich die
Aufhebung des hälftigen Lohnabbaues gebracht, sowie
die Einführung von Orts-, Familien- und
Kinderzulagen. § 6 handelt von den Fällen, wo Familien-
und Ortszulagen auch an Geschiedene gewährt
werden können. Dabei unterschied das Dekret
zwischen Geschiedenen männlichen und weiblichen
Geschlechts. Diese Unterscheidung hat sich nicht
bewährt, man muss die Voraussetzungen für den
Bezug dieser Zulagen für beide Geschlechter gleich
ordnen. Die neue Bestimmung kommt diesem Wunsch
nach.

Das ist die erste Aenderung, die zweite besteht
darin, dass man die Voraussetzung für die Gewährung

derartiger Orts- und Familienzulagen davon
abhängig macht, ob ein gemeinsamer Haushalt
geführt wird. Das ist ein äusseres Kriterium, auf das
man abstellt. Als weitere Voraussetzung wird
angeführt, dass die betreffenden Funktionäre mit Eltern
oder Geschwistern eine Haushaltung führen. Man
ist aber noch einen Schritt weitergegangen, indem
man auch die Erfüllung einer Untersützungspflicht
als Voraussetzung für die Gewährung einer solchen
Zulage aufgenommen hat. Die dritte Aenderung ist
die, dass man eine gewisse Abstufung dieser
Zulagen einführt. Das bestehende Dekret lässt nur
zwei Alternativen zu: entweder die ganze Zulage
oder keine ; das neue Dekret bringt die Möglichkeit
der Abstufung, wodurch wir bessere Möglichkeiten
erhalten, uns den Verhältnissen des einzelnen Falles
anzupassen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.

§ 1.

M. Stralim, président de la commission. Je n'ai
rien à ajouter. Je pensais que nous n'aurions eu
qu'une seule discussion, à la fois sur l'entrée en
matière et sur l'article.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 1. Der § 6 des Dekretes betreffend
Besoldung der Beamten, Angestellten und Arbeiter
des Staates Bern vom 14. November 1939 wird
wie folgt abgeändert:

«Verwitwete oder geschiedene Beamte,
Angestellte und Arbeiter, die eine eigene
Haushaltung führen, sowie ledige, verwitwete oder
geschiedene Beamte, Angestellte und Arbeiter,
die eine Untersützungspflicht zu erfüllen haben
oder die gemeinsam mit Eltern oder Geschwistern

eine Haushaltung führen und für die
Haushaltungskosten zur Huuptsache aufkommen,

erhalten die Familienzulage oder die
Ortszulage für Verheiratete. Die Finanzdirektion

kann je nach den besonderen Verhältnissen
im Einzelfall beide Zulagen gemeinsam oder
nur Teile dieser Zulagen gewähren.»

§ 2.

Genehmigt.

Beschluss :

§ 2. Diese Abänderung tritt auf 1. Januar
1943 in Kraft.

Titel und Ingress.
Genehmigt.

Beschluss :

Dekret
betreffend

Abänderung von § 6 des Dekretes betreffend
Besoldung der Beamten, Angestellten und
Arbeiter des Staates Bern vom 14. November 1939.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretsentwurfes Mehrheit.

Voranschlag für (las Jahr 1942

Fortsetzung.

(Siehe Seite 540 hievor.)

Detailberatung.
I. Allgemeine Verwaltung.

Genehmigt.

II. Gerichtsverwaltung.

Genehmigt.

lila. Justiz.
Genehmigt.

Illb. Polizei.
Genehmigt.
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IV. Militärwesen.
Genehmigt.

V. Kirchenwesen.
Genehmigt.

VI. Erziehungswesen.

Griitter (Bern). Beim Staatsverwaltungsbericht
der Erziehungsdirektion habe ich mich nach dem
Schicksal der von mir eingereichten und vom Rat
erheblich erklärten Motion erkundigt, die das Ziel
verfolgt, unbemittelten, intelligenten Kindern das
Studium zu ermöglichen. Der Herr Erziehungsdirektor

hat mir damals geantwortet, ich sei etwas
zu sehr pressiert, ich solle dann beim Voranschlag
pro 1943 nachsehen. Diesen Voranschlag habe ich
nun durchgesehen ; ich finde aber sehr wenig, nämlich

einen einzigen kleinen Posten, der neu
aufgenommen worden wäre: auf Seite 20, unter 11,
Beiträge an Lehrmittel für Schüler Fr. 12 000.—.
Ich habe mich nach der vorgesehenen Verwendung
des Postens erkundigt und den Aufschluss erhalten,
diese Summe sei bestimmt für Lehrmrttelbeiträge
an Schüler von Progymnasien und Sekundärschulen.
Das geht nicht in der Richtung der Motion; wir
dürfen doch ruhig sagen, dass die Sekundärschule
jetzt schon zu einem schönen Teil zur Volksschule
geworden ist. Weiter oben sieht es weniger gut
aus: bei den Gymnasien herrscht noch Ausschliesslichkeit,

und diese möchten wir geändert sehen.
Was kann man mit den Fr. 12 00O.— anfangen?
Sehr wenig; wir haben uns die Sache etwas
anders vorgestellt und wir stehen nicht an, zu erklären,
dass das, was hier geschehen ist, keine Lösung ist,
nicht einmal ein Versuch zu einer solchen, oder
wenn es ein solcher sein sollte, so müsste er als
untauglich bezeichnet werden. Man bekommt die
Auffassung, dass man damit den schönen und grossen
Gedanken zu torpedieren sucht. Die Motion
bezweckte, den intelligenten Schülern, kommen sie
aus welcher Schicht sie wollen, den Besuch des
Gymnasiums und der Hochschule zu ermöglichen.
Das ist, wie ich schon bei Begründung meiner
Motion sagte, eine grosse und wichtige staatspolitische
Frage. Jeder kennt in seinem Kreis intelligente
junge Leute, die nur deshalb nicht studieren können,

weil ihre Eltern die nötigen Mittel nicht haben.
Manchem von diesen könnte durch einen bescheidenen

Zuschuss das Studium ermöglicht werden.
Mit einem solchen Budgetposten wie hier schafft

man aber dafür überhaupt keine Grundlage : in
einem Jahr ist er Fr. 12 000.—, in einem andern
Fr. 6 000. —, damit kann man sehr wenig ausrichten.

Wir haben uns die Lösung dieser Frage ganz
anders vorgestellt; wir glaubten, dass man mit
Ernst au die Frage herantreten werde, indem man
gewisse Normen aufstellt und beispielsweise erklärt,
was alles zur Verfügung gestellt wird; Stipendien,
zinslose Darlehen, Darlehen zu erniedrigtem Zins,
wobei normiert werden müsste, wer auf diese
verschiedenen Zuwendungen Anrecht hat. Das hätte
zur Folge, dass die in Betracht kommenden Leute
wüssten, womit sie rechnen können. Bei der heutigen

«Regelung» ist das vollständig ausgeschlossen. Eine
Lösung in Dekretsform wäre die einzig mögliche;
gestützt auf einen Budgetposten, der variabel ist,
kann niemand einen Entschluss fassen.

Wir möchten Herrn Regierungsrat Rudolf
ersuchen, von der Auffassung unserer Fraktion Kenntnis

zu nehmen und diese Frage gründlich
anzupacken. Heute lässt sie sich nicht lösen, aber wir
sollten doch heute schon zeigen, dass man bereit
ist, mehr auszugeben als das, was jetzt dafür
eingesetzt wurde. Wir beantragen eine Erhöhung des
Kredites auf Fr. 50 000. —, in der Meinung, dass
diese Summe nicht nur für Lehrmittel, sondern für
Stipendien verwendet werden soll.

Freimüller, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Infolge einer Konferenz war ich verhindert,
zu verschiedenen bereits behandelten Posten Stellung

zu nehmen; wir nahmen an, zunächst werde
gemäss Tagesordnung die Privatbahnhilfe behandelt.
Zunächst möchte ich zum Abschnitt G. Kunst und
Wissenschaft sprechen. Hier beantragt die
Staatswirtschaftskommission, den Beitrag an das
Stadttheater Bern von Fr. 35 000. — auf 60 000. — zu
erhöhen. Der Regierungsrat hat in weitern
Verhandlungen den Vermittlungsantrag gestellt, den
Beitrag auf Fr. 45 000. —- anzusetzen, die
Staatswirtschaftskommission hat aber an ihrem ursprünglichen

Beschluss festgehalten, so dass der Rat
entscheiden muss.

Gestatten Sie mir, zu dieser Frage etwas weiter
auszuholen. Die Finanzlage des Berner Stadttheaters
zeigt folgendes Bild:

Spielzeit 1940/41 Defizit total Fr. 403 793. 29 ;

an dessen Deckung beteiligen sich:

die Gemeinde Bern mit Fr. 208 000 Billetsteuer,
» 80 000 ordentlicher

Subvention,
» 20 000 Nach¬

subvention;
der Staat Bern mit Fr. 35 000 ordentlichem Beitrag

» 11 627 Erlass kantonaler
Billetsteuer.

Die Subventionen der Oeffentlichkeit betragen
also total Fr. 354 627; von anderer Seite kamen
Beiträge von Fr. 64 437, wovon Fr. 33 720.50 vom
Theaterverein. Total sind also eingegangen zur
Deckung des Defizits Fr. 419 064.

Die Finanzlage der Spielzeit 1941/42 sieht nicht
besser aus: Defizit total Fr. 453 179.04; Beteiligung
an der Deckung :

Gemeinde Bern Fr. 216 000 Billetsteuer,
» 87 000 Gemeindebeitrag,

Staat Bern » 35 000, wobei noch Verhand¬
lungen betreffend
Erlass der kantonalen
Billetsteuer und
betreffend Extrabeitrag
laufen

Total Fr. 338ÖÖÖ

Dazu kommt eine Nachsubvention von Franken
30 000 und andere Beiträge von Fr. 43 000, inklusive

Zuwendung des Theatervereins. An die Dek-
kung des Defizits von Fr. 453 000 wurden also bis
heute Fr. 411 000 zusammengebracht.
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Ein kurzer Vergleich mit andern Städten ist
ganz interessant. Der Kanton Basel-Stadt bezahlt
z. B. an sein Theater Fr. 420 000 plus Fr. 25 000
aus Lotterieanteil, dazu kommt die Uebernahme
des totalen Verlustes von zirka Fr. 100 000. Die
Stadt Zürich leistet Fr. 495 400, der Kanton Franken

50000. Für die Spielzeit 1941/42 ergibt sich
folgendes Bild : Basel-Stadt ordentlicher Beitrag
Fr. 420 000, Lotterieanteil Fr. HO 000, dazu Uebernahme

des Defizits von rund Fr. 100 000. Zürich:
Gemeinde Fr. 555 500, Kanton Fr. 50 000.

Dabei ist zu erwähnen, dass wir in Bern noch
die eigenartige Kombination haben, dass sowohl
Oper, als Operette und Schauspiel miteinander
verbunden sind, während in Zürich und Basel eine
Trennung vollzogen ist. Zürich besitzt ein Opern-
und ein Schauspielhaus, in Basel wird eine ähnliche
Lösung versucht. Die Stadt Bern ist benachteiligt,
weil diese Trennung noch nicht besteht, was den
Spielplan ungünstig beeinflusst.

Nun die Begründung des Antrages der
Staatswirtschaftskommission auf Erhöhung der Subvention
von Fr. 35 000 auf Fr. 60 000. Der Beschluss wurde
mit 8 : 1 Stimmen gefasst. Bereits vor 1935
beabsichtigte der Staat die Einführung einer kantonalen
Billetsteuer ; wogegen sich die Gemeinden ursprünglich

wehrten. Mit dem Gesetz I über die
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes im
Staatshaushalt wurde die zurzeit geltende kantonale
Billetsteuer eingeführt; die Gemeinden hatten sich
mit Rücksicht auf die Lage der Staatsfinanzen damit
abgefunden. In der Botschaft zu diesem Gesetz steht
auf Seite 20 wörtlich: «Es ist deshalb geboten,
einen Teil des Ertrages der Billetsteuer zur
Unterstützung künstlerischer Bestrebungen zu verwenden

». Diese Voraussetzung trifft auch heute noch
zu. Weiter vorn hiess es: «Unsere Künstlerschaft
macht infolge der Krise zum Teil ausserordentlich
schwierige Zeiten durch».

Die kantonale Billetsteuer, die seit 1. Juli 1936
bezogen wurde, erbrachte bis 31. Dezember 1941
total einen Bruttoertrag von Fr. 1 182 291.62; an
Beiträgen für Kunst und Wissenschaft wurden bisher
ausgerichtet Fr. 691 315.95 oder 58,5%; der Nettoertrag

der Staatskasse beträgt Fr. 487 478.02 oder
41,2%. Im Jahre 1941 betrug der Ertrag der Billetsteuer

Fr. 234 650.17, davon ab die Beiträge mit
Fr. 142 497.90 und die Druckkosen mit Fr. 146.60,
ergibt einen Nettoertrag für die Staatskasse von
rund Fr. 92 000. Einzig in der Stadt Bern gingen
an kantonalen Billetsteuern Fr. 187 000 brutto ein,
abzüglich 20% Bezugsprovision Fr. 150 000, das
heisst vom Totalertrag der kantonalen Billetsteuer
von Fr. 234 000 sind aus der Stadt Bern Fr. 150 000
oder 63 % bezogen worden. Im Jahre 1942 werden
die Verhältnisse ähnlich sein. Von den während
der Jahre 1936—1941 eingegangenen kantonalen
Billetsteuern von Fr. 1 182 291 hat die Stadt
Bern nach Abzug der Bezugsprovision Fr. 721 000
abgeliefert.

Nun möchte ich noch kurz erwähnen, was die
Stadt Bern zur Aufrechterhaltung des Theaters
leistet. Bereits 1923 wurde der Theaterverein
gegründet, der heute 3500 Mitglieder hat. Er sucht
nicht nur den Besuch des Theaters moralisch zu
fördern, sondern hat seit seiner Gründung eine
Million dem Theater zugewendet. Wenn der Staat
keine eigene Billetsteuer eingeführt hätte, so wäre

die Gemeinde ohne weiteres in der Lage gewesen,
die städtische Billetsteuer auszubauen, in einem
Umfang, der es gestattet hätte, auf Beiträge des
Kantons zugunsten des Theaters zu verzichten. Es
ist der Gemeinde auch nicht möglich, das Theater
durch eine Lotterie zu sanieren ; seitdem die Seva
eingeführt worden ist, ist keine andere grosse
Lotterie mehr möglich.

Die Frage der Reorganisation des Stadttheaters
wird ständig geprüft; wir wissen, dass im Theater
viel zu korrigieren wäre, aber es fehlt eben an den
Mitteln. In der Theaterkommission sitzen
zuverlässige und kompetente Leute, wie z. B. Sekundar-
schulinspektor Dr. Marti, Direktor Diethelm von
der Gurtenbrauerei, Direktor Häfliger von der
Gewerbekasse, Direktor Berner von der Unionsdruckerei
und Kunstmaler Tièche und andere. Alle diese Herren
geben sich sehr grosse Mühe, das Theater zu reorganisieren.

Auch der Gemeinderat von Bern ist der
Meinung, dass diese Frage erneut überprüft werden muss ;

ein Gutachten steht in Aussicht. Sie haben aber
schon aus dem Vergleich mit Basel und Zürich
gesehen, dass das keine leichte Sache ist. Es
muss erwähnt werden, dass das Theater nur 900
Plätze zur Verfügung hat, wovon nur 700 als gut
bezeichnet werden dürfen. Wenn das Theater sich
selber soll erhalten können, so müssten für diese
700 Plätze so hohe Preise verlangt werden, dass
der Besuch darunter sehr leiden müsste. Es wird
deshalb nie möglich sein, ohne öffentliche Beiträge
auszukommen ; es ist mir auch kein öffentliches
Theater bekannt, das ohne gewaltige Beiträge der
Oeffentlichkeit auskommen könnte.

Im übrigen darf festgestellt werden, dass die Stadt
Bern für die Finanzen ihres Theaters sehrviel tut. Vom
Standpunkt des Grossen Rates aus könnte man ja
sagen,dass die Stadt für ihr Theater verantwortlich sei.
Die Stadt tut aber auch das Nötige, das zeigt ein
Hinweis auf das Budget 1943. Dort sind an direkten
und indirekten Leistungen für das Theater Franken

378 282 vorgesehen, dazu Teuerungszulagen
und Uebernahme eines Teiles des sicher eintretenden

Defizites, so dass die St adt allein Fr. 400 000
aufbringt. Dazu kommt noch die Zahlung an den
Orchesterverein mit Fr. 102 000, an die
Musikgesellschaft mit Fr. 50 000, an die Kunsthalle Franken

6 620, an das Kunstmuseum Fr. 40 000, für
Ankauf von Werken von Malern und Bildhauern
Fr. 20 - 30000, für Musikkorps Fr. 13500, Literaturkredit

Fr. 5 000, zusammen Fr. 520 000, so dass
der Gesamtaufwand für Kunst und Wissenschaft
rund eine Million beträgt. Zu gleicher Zeit betragen
die Summen, die der Kanton für diese Zwecke
ausgibt, Fr. 165 000.

Welches sind die Ursachen dieser Verschlechterung
der Lage des Theaters? Da ist einmal die

gewaltige Steigerung der Heizungskosten zu nennen,
dann die Ausrichtung von Teuerungszulagen, die
Verlängerung der Spielzeit von 8 auf 9 Monate,
die notwendig war wegen der bedeutend längeren
Spielzeit in Zürich und Basel, was dazu führte,
dass die bessern Künstler jeweilen dorthin abwanderten.

Die Anzahl der beschäftigten Personen beträgt
170, mit dem Orchester sogar 220. Von den 170
sind 132 Schweizer, 5 Ausländer mit Niederlassungsbewilligung

und 33 kontrollpflichtige Ausländer.
Von 119 Künstlern und Angestellten beziehen 81
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Monatslöhne bis zu Fr. 400, 19 solche von Franken
420-500, 9 solche von Fr. 520-600 und 10 über
Fr. 600, 36 Garderobehalterinnen und Schliesserinnen
beziehen pro Saison Fr. 300-400, ohne Trinkgeld.
Das gut ausgewiesene Solopersonal ist angemessen
honoriert. Sie werden zugeben, dass es kein «Schleck»
ist, im Theater mit Fr. 400 angestellt zu sein ; man
muss daher diesen Leuten durch Teuerungszulagen
entgegenkommen.

Sie haben gehört, dass die Stadt Bern für die
Zwecke von Wissenschaft und Kunst rund eine
Million aufwendet, der Staat rund Fr. 165 000,
wovon Fr. 35 000 für das Theater plus Verzicht auf
die Billetsteuer im Betrag von Fr. 10-12 000 jährlich.
Wir anerkennen diese Leistungen des Staates
durchaus, aber für uns in der Gemeinde stellt sich
die Frage, ob wir das Theater infolge der
allzuhohen finanziellen Aufwendungen schliessen müssen
oder nicht. Die Theatergenossenschaft, die sich
sehr Mühe gibt, steht vor einem ungedeckten
Defizit von Fr. 100 000. Die Stadt ist durchaus
gewillt, nach Kräften für die Erhaltung des Theaters
beizutragen. Aber ihre Möglichkeiten sind nicht
unerschöpflich. Ich verweise auf mein Votum in
der Eintretensdebatte zum Staatsbudget pro 1943.
Die Gemeinden geraten in eine immer schwierigere
Finanzlage. Infolge der Rationierungsmassnahmen
haben wir beim Gaswerk Ausfälle von Fr. 600 000,
beim Elektrizitätswerk ebenfalls, dazu kommen die
Mehraufwendungen für die Kriegswirtschaft, und
wenn dann erst noch eine Arbeitslosigkeit einsetzen
sollte, so wird die Finanzlage der Gemeinde erst
recht schwierig. Beim Kanton liegen die Verhältnisse

etwas günstiger. Gewiss muss man auch hier
vorsichtig rechnen, aber der Staat hat die Möglichkeit,

durch eigene Steuern und Anteil an Bundessteuern

das finanzielle Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Wenn nun die Gemeinde sich wirklich
anstrengt und das ihrige tut, sollte der Kanton Bern
für das Theater der Kantons- und Bundeshauptstadt

sicher etwas mehr aufwenden. Wir können das
Theater nicht schliessen. Man spricht heute soviel von
der innern Front und der geistigen Landesverteidigung.

Wenn man diese ernsthaft ins Auge fasst,
so sollte man sich zur Lösung dieser kulturellen
Frage positiv einstellen.

Aus diesen Ueberlegungen ist die Staatswirt-
schaftskommission mit 8:1 Stimmen zum Antrag
gekommen, die Subvention an den Orchesterverein
sei von Fr. 8 000 auf 10 000 und die Subvention
an das Stadttheater von Fr. 35 OuO aüf 60 000 zu
erhöhen. Ich empfehle Zustimmung zu diesem Antrag.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Luick hat gestern in einem
Postulat verlangt, der Regierungsrat möchte ein
Reglement aufstellen, aus dem hervorgeht, in
welcher Weise der Staat Bern die bildenden Künste
zu unterstützen gedenkt. Ich hatte Gelegenheit,
mit dem Erziehungsdirektor zu sprechen, und er
ermächtigt mich, hier zu erklären, dass wir das
Postulat in üblicher Weise zur Prüfung entgegennehmen.

Das Postulat bringt nichts neues; es ist
klar, dass sich die Regierung gerade im Zusammenhang

mit dem Ausbau des Rathauses in den letzten
Jahren sehr entscheidend mit dieser Sache befasst
hat. Es sind dafür auch Kredite seitens des Grossen
Rates und des Regierungsrates bewilligt worden,

und zwar nicht nur die Budgetkredite, die ja recht
bescheiden aussehen. Wir haben Kredite für die
bildenden Künste im Budget der Erziehungsdirektion.
So sind für Anschaffung von Kunstwerken ausgegeben

worden: 1940 Fr. 9 840, 1941 Fr. 15 960, aus
den Seva-Erträgnissen wurden für bildende Künste
ausgegeben: 1940 Fr. 18 000, 1941 Fr. 29 000. Dann
kommt der Budgetbeitrag an das Kunstmuseum,
der Beitrag an die Akademische Kunstsammlung,
an die Erhaltung von Kunstaltertümern. Die Herren
sehen, dass nicht etwa nichts gegangen ist, sondern
dass wesentliche Mittel zur Verfügung gestellt
worden sind. Es gibt aber neben der Erziehungsdirektion

noch andere Direktionen, die auch Interesse
an der Kunst haben: die Finanzdirektion, die
Baudirektion und sogar die Militärdirektion hat Mittel
reserviert für die Förderung der bildenden Kunst.

Auch wenn man also das Postulat annimmt,
wird dadurch kein neues Recht und keine neue
Tatsache geschaffen; wir werden bloss auf Grund
des Reglementes die bisherige Tätigkeit etwas
erweitern können und werden diese Erweiterung dem
Grossen Rat bei Anlass des Verwaltungsberichtes
zur Kenntnis bringen.

Luick. Nachdem der Herr Finanzdirektor erklärt
hat, die Regierung nehme das Postulat entgegen,
will ich auf die Begründung nicht mehr
zurückkommen. Nun sind wir an der Beratung des Budgets

für 1943; wenn auch ein Reglement
ausgearbeitet wird, so wird sich dieses 1943 noch nicht
auswirken, sofern wir jetzt nicht einen Budgetkredit
aufnehmen. Ich stelle den Antrag, in Rubrik G.
eine Ziffer 16 beizufügen: Förderung der bildenden
Künste Fr. 20 000.

Präsident. Wir sollten zunächst das Postulat
durch Abstimmung erledigen.

Abstimmung.
Für Erheblicherklärung des Postulates Mehrheit.

Oppliger (Biel). Ich möchte beantragen, in G. 9
nicht zu schreiben: Stadttheater Bern, sondern:
Stadttheater. Selbstverständlich sind wir damit
einverstanden, dass wir Verpflichtungen gegenüber
dem Stadttheater Bern haben, dem Theater der
Bundes- und Kantonshauptstadt. Aber wenn nun
die Staatswirtschaftskommission eine Erhöhung des
Beitrages von Fr. 35 000 auf Fr. 60 000 beantragt,
so sollten von dieser Erhöhung auch die bescheideneren

Theater — ich habe dabei natürlich vor
allem Biel im Auge — einen bescheidenen Betrag
bekommen. Ich gehe gern nach Bern ins Theater,
aber ich gehe auch gern in das kleine Theater von
Biel. Es war schon so, dass wir in der letzten Zeit
unter Delsen gute Kräfte gehabt haben müssen:
kaum hatte sich ein Künster bei uns etwas
angewärmt, dann kam er nach Bern oder Basel. Ein
gutes Zeichen für unser Theater.

Die Schwierigkeiten, die Bern hat, haben die
kleinen Theater, die sicher auch ihre Lebensberechtigung

haben, in vermehrtem Masse. Ich möchte
nicht gegen die Erhöhung auf Fr. 60 000 Stellung
nehmen; wenn es auf mich ankäme, würde ich als
Theaterliebhaber sogar noch mehr geben. Aber der
Kredit sollte so betitelt werden, dass die Regierung
die Möglichkeit hat, auch gegenüber kleineren
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Theatern, die ihre Kulturmission ebenfalls erfüllen,
die milde Hand zu öffnen. Auch unser Künstlervölklein

spürt die Teuerung alle Tage schrecklicher
als wir, die in gesicherter Stellung sind. Ich möchte
beantragen, die Grundlage dafür zu schaffen, indem
man einfach schreibt: Stadttheater.

Bigler. Ich möchte dem Antrag der
Staatswirtschaftskommission nicht etwa Opposition machen ;

unsere Gruppe verstand die Kulturstätten unseres
Landes immer zu würdigen und ist der Auffassung,
die Förderung dieser Kulturstätten falle in den
Aufgabenkreis des Staates. Es gibt aber doch einige
Funkte, die bei dieser Frage zu denken geben.

Vor allem scheint mir, der Staat sollte, wenn
er so beträchtliche Beiträge ausrichtet, auch ein
gewisses Kontrollrecht haben. Darüber, was mit
diesen Geldern geschieht, bekamen wir bis jetzt
absolut keine Auskunft, wir haben auch nicht das
Recht, eine solche zu verlangen. Vor allem sollte
dafür gesorgt werden, dass der Staat ein vermehrtes
Anrecht zur Mitsprache bei der Vermittlung der
Kulturgüter, die das Stadttheater pflegt, erhält.
Ich darf ganz offen sagen, dass unter dem Landvolk

manchmal etwas Kopfschütteln herrscht, dass
man nicht immer alles versteht. Wenn der Staat
Kulturstätten fördert, dann sollte das doch in der
Richtung des Denkens unserer Heimat gehen. Der
Grosse Rat ist einmal zum Theaterbesuch eingeladen

worden und hat eine Kostprobe erhalten: es
wurde uns «Die 6. Etage» vorgeführt; einzelnen hat
das gefallen, andere haben den Kopf geschüttelt.
Ich möchte darüber nicht diskutieren, möchte das
aber doch feststellen. Im Moment, wo der Staat
Bern diese namhafte Summe an diese Kulturstätte
beitragen wird, sollte sein Einfluss auf die Linie,
die dort verfolgt wird, auch grösser sein.

Ich möchte das Beispiel eines andern Theaters
zitieren, das im Budget nicht genannt ist, das aber
vielleicht der Seele des Bernervolkes so nahe liegt
wie das Berner Stadttheater, vielleicht sogar näher:
das Heimatschutztheater. Dort könnten wir ein
Beispiel nehmen dafür, was es heisst, wenn wirklich

die Berner Seele zum Ausdruck kommt.
Es tut mir leid, dass ich noch etwas antönen

muss, aber es liegt sicher im Interesse des
Stadttheaters, auch über dieses Problem etwas zu sagen
und darüber nachzudenken. Vorhin hat der Präsident
der Staatswirtschaftskommission Zahlen über den
Personalbestand des Stadttheaters genannt. Dabei
konnten wir feststellen, dass zirka 40 Ausländer
beschäftigt sind. Ich weiss nicht, wieviel von diesen
Ausländern Flüchtlinge oder Emigranten sind, aber
es ist mir bekannt, dass um alle diese Fragen eine
Diskussion entstanden ist und dass bis weit in die
Kreise der Theaterbesucher hinein ein gewisses
Unbehagen herrscht. Mir scheint, der Staat sollte,
wenn er einen so hohen Beitrag gibt, auch über
diese Frage vermehrte Auskunft erhalten. Welches
sind die Vermittler dieser Kultur? Ist es so, dass
diese Kultur und ihre Vermittler aus unserm Heimatboden

herausgewachsen sind oder sind sie fremdes
Gewächs? Das sind Fragen, die vorab die Leute
von der Landschaft beschäftigen, wir wären froh,
wenn man uns im Zusammenhang mit dieser
Erhöhung vor allem auch nach dieser Richtung eine
gewisse Aufklärung verschaffen könnte.

Wiilti. Nachdem das Postulat Luick vom
Regierungsrat entgegengenommen und vom Rat
erheblich erklärt worden ist, stellt Herr Dr. Luick
den Antrag, eine neue Ziffer G. 16 einzufügen. Zu
diesem Antrag möchte ich einige Worte verlieren.
Sie haben von Herrn Dr. Freimüller gehört, was
die Stadt Bern für die Förderung der Kunst, vor
allem der bildenden Kunst leistet, wobei seit einer
Reihe von Jahren für Bildhauer und Maler ein Kredit
von Fr. 20 000 bewilligt wird. Der Kanton Bern
darf sicher nicht weniger geben als die Stadt Bern
und als andere Städte. Ich habe hier eine Zusammenstellung

über das, was Basel leistet. Dort wurde
erstmals 1919 ein Kredit von Fr. 30 000 für die
Förderung der bildenden Künste eingesetzt, dieser
Kredit wurde kurz nachher auf Fr. 50 000 erhöht.
Stadt und Kanton Bern stehen weit hinter diesen
Summen. Wir sollten also dem Regierungsrat die
Möglichkeit geben, über diese Fr. 20 000
hinauszugehen.

Sollte dieser Antrag von Herrn Dr. Luick
abgelehnt werden, so möchte ich den Eventualantrag
stellen, den Posten G. 4 Akademische Kunstsammlung

von Fr. 3 000 auf Fr. 20 000 zu erhöhen oder
dann bei Annahme des Antrages Luick diesen
Posten G. 4 zu streichen. Ich möchte aber in erster
Linie bitten, zu den Fr. 20 000 zu stehen,
entsprechend der Summe, die die Stadt Bern für solche
Zwecke ausgibt. Dabei möchte ich dankend
anerkennen, was der Kanton Bern in letzter Zeit für
die bildende Kunst getan hat. Was hier im Rathaus
gegangen ist, ist sehr verdankenswert; man sieht,
dass der Kanton sich wieder auf seine frühere
Tradition besinnt. Dieser Kredit von Fr. 20 000 bedeutet
einen Anfang, ich möchte bitten, ihm zuzustimmen.

Reinhard (Bern). Herr Bigler hat auf einige
Dinge hingewiesen, von denen ich weiss, dass sie
sicher fast alle unter Ihnen beschäftigen; dabei hat
die offene Art, wie Herr Bigler sich äusserte,
wohltuend abgestochen von der diplomatischen Art des
Finanzdirektors. Ich bin nicht etwa böse darüber,
dass Herr Bigler gerade auf diese Dinge
hingewiesen hat, denn ich weiss genau, dass sie diskutiert

werden und dass der eine oder andere von
ihnen geplagt wird. Mancher fragt: ist eigentlich
eine Kontrolle über das ausgegebene Geld da?
Diese Frage ist überflüssig, denn das Stadttheater
legt öffentlich Rechnung ab. Ich hätte aber gar
nichts dagegen, wenn dem Grossen Rat gegenüber
der gleiche Brauch gehandhabt würde wie gegenüber

dem Stadtrat, das heisst wenn jedem Grossrat
die Rechnung zugestellt würde. Zum mindesten
sollte der Regierungsrat orientiert werden, damit
er einschreiten könnte, wenn etwas nicht in
Ordnung sein sollte.

Aber diese Frage ist weniger kitzlig als die
andere, die Herr Bigler angeschnitten hat : die
absolut berechtigte Frage nach der Vermittlung von
Kunstgut. Dabei ist Herrn Bigler die eine oder
andere schiefe Behauptung unterlaufen, die ich
geradelegen möchte. Wir können vom Stadttheater
nicht verlangen, es habe nur schweizerisches dramatisches

Gut aufzuführen ; ein Theater ist verpflichtet,
gerade in bestimmten Augenblicken über momentane

politische Konstellationen hinweg die
internationale Kunst im Sinne einer anständigen
Verbrüderung zu pflegen. Man muss auch den Mut
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haben, anzuerkennen, dass nicht nur von unserm
Heimatboden aus Kunstpflege getrieben werden
kann, sondern muss sich bewusst bleiben, dass das,
was menschlich wertvoll ist, auch in andern Ländern
in Erscheinung tritt. Deshalb darf man sich freuen,
dass heute in unserm Theater neben deutschen
auch portugiesische, französische, italienische
Autoren usw. aufgeführt werden, mit Stücken, die
ihren menschlichen Wert haben.

Das Stadttheater würde sicherlich mit grösstem
Vergnügen gerade auf diese ernsthaften, wichtigen
Sachen greifen, wenn nur das Publikum immer
mitkäme. Aber alle diese Sachen von Wert, die greifen
«auf's Läbige», greifen in weltanschauliche Fragen
hinein; der eine ist mit dem, der andere mit jenem
nicht einverstanden. Wer hinkommt und glaubt, er
wolle nur das serviert bekommen, was seinem
Geschmack passt, kann zu kurz kommen. Man muss
den Mut haben, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen,

geistige Zwiesprache zu halten mit dem
dramatischen Werk. Das aber versucht unser Theater.
Ich kann als langjähriger früherer Vizepräsident des
Verwaltungsrates sagen: manchmal musste es einem
wehtun, wenn man mitansehen musste, wie das
Publikum nicht mitging, während Operettenschmarren
dann zogen und Geld brachten, so dass sich auch
das Theater auf diese leichte und oberflächliche
Kost einstellen musste. Sie musste die Grundlage
bilden, die es nachher ermöglichte, ernsthaftere
Sachen zu pflegen. Das ist sicher unerfreulich, aber
das gehört zu den Notwendigkeiten, die sich beim
Theaterbetrieb einstellen. Wenn Sie genauer
zusehen wollten, würden Sie finden, dass das Theater
sich nicht leichtfertig auf diesen Weg begibt,
sondern dass hier ein wirtschaftlicher Zwang wirkt,
ein Zwang, den man gerade durch die Erhöhung
der öffentlichen Beiträge mildern oder aufheben
möchte. Damit kann die Oeffentlichkeit den Weg
zur Pflege ernsthafter Wege freimachen.

Nun sagt Herr Bigler weiter, wir haben nicht
ein Theater, das unserm Geschmack entspricht;
das Theater das diese Forderung erfüllt, ist das
Heimatschutztheater. Wir dürfen aber dieses nicht
in Gegensatz setzen zum Stadttheater; den Leuten,
die das Heimatschutztheater gegründet haben —
ich war dabei, als es im Zusammenhang mit der
Landesausstellung 1914 gegründet wurde — lag es
absolut fern, einen solchen Gegensatz zu schaffen.
Der geistige Gründer, Prof. Otto v. Greyerz, hat
immer wieder darauf aufmerksam gemacht: Wenn
wir auf unserm Boden das berndeutsche Theater
pflegen, so nehmen wir eine altbernische Tradition
wieder auf, die von der Reformation abgebrochen
wurde. Die Volkskunst aber muss immer wieder
den Weg finden zum grossen Theater, muss die
Verbindung aufrechterhalten; es darf hier keine
Feindschaft und keinen Gegensatz geben, sondern
es muss eine gegenseitige Ergänzung stattfinden.
Prof. v. Greyerz hat sich immer wieder in diesem
Sinne ausgesprochen.

Darin liegt eine grosse Wahrheit, dass die
künstlerische Produktion in der Schweiz eingeschränkt
ist, weil wenig Bühnen zur Verfügung stehen. Der
Schweizer Künstler muss sich Bühnen im Ausland
suchen : wenn er nur hier uraufgeführt wird, findet
er keine Resonanz ; wir sind für die, die ausserhalb
unserer Grenzen wohnen, Provinz, und ein Stück,
das auf einem Provinztheater uraufgeführt wird,

wird von den Theateragenturen nicht gefragt. Die
Folge ist, dass Schweizer Künstler immer wieder
ins Ausland gehen und dort um Heimatrecht betteln
müssen, so dass gerade das, was Herr Bigler eigentlich

will: die Schaffung einer guten, eigenartigen
charakteristischen Kunst durch die Notlage unserer
Theater immer wieder schwer gehemmt wird. Kommt
noch dazu, das vielleicht der Schweizer Künstler in
gewissen weltanschaulichen und politischen Fragen
nicht gleichgeschaltet ist, dann ist er überhaupt
erledigt. Gerade wenn man eigentlich das will, was
Herr Bigler mit Recht im Auge hat: dem Schweizer
die Möglichkeit zu geben, das zu wahren, was
Schweizer Kulturgut ist, darf man nicht die Hand
auf die Geldtasche halten und nicht glauben, wie
das der Finanzdirektor tut, mit Fr. 35 0U0 sei das
alles abgefunden. Das ist absolut unrichtig; hier
steht eine Kulturaufgabe auf dem Spiel.

Wenn Sie nun sagen: Wir haben merkwürdige
Beispiele erlebt, so mit «Die 6. Etage» von Gehri,
so möchte ich sagen: es ist immerhin ein Stück,
das lebt und dem schweizerischen Theater Leben
gab. Wir haben in der Stadt Bern eine Stiftung
für das Drama, gegründet von einem bekannten
grossen Schweizer, diese Stiftung hat dem Stück
einen Preis zugesprochen. Vielleicht haut der Autor
daneben, das ist aber heute nicht so wichtig, ob
einer etwas nebenaustritt, wichtiger ist, dass er
lernt, sich als Dramatiker zu bewegen. Im Anfang
tut er vielleicht dumm; wir taten wohl in unserer
Jugend auch dumm, und tun es manchmal heute
noch; vielleicht ist aber auch manche Dummheit
ein Zeichen von ganz braver Jugendlichkeit. Man
darf aber den Berner und Schweizer Künstlern
gegenüber nicht allzukleinlich sein, wenn sie Ansichten
vertreten, die uns vielleicht nicht passen. Ich könnte
mir das von Herrn Bigler kritisierte Stück auch
wertvoller denken, ich meine, man könnte jene
Probleme anders durchdenken ; Hauptsache ist aber,
dass man sie stellt und durchzudenken versucht,
denn es sind die Probleme unseres Volkes in einem
ganz bestimmten Sektor; sicher nicht die Probleme
des Sektors, in dem Herr Bigler sich bewegt. Aber
für die Leute, die in den Städten wohnen, stellen
sich diese Probleme so. Soll nun der Künstler
deswegen, weil sie sich nicht allgemein so stellen,
sagen, er dürfe sie nicht aufwerfen, weil sie Herrn
Bigler nicht gefallen? Das wäre sicherlich falsch
und wäre wohl auch nicht im Sinne des Herrn
Bigler.

Es gibt manch anderes Problem, das heute auch
von Schweizer Künstlern auf die Bühne gebracht
wird. Ich bin nicht immer damit einverstanden,
ich finde, beispielsweise — die geistige Haltung des
Stücks «Bürger Guillotin» sei absolut falsch, ja
verhängnisvoll reaktionär — aber es ist ein Schritt
auf dem Weg zu einem Theater, wo eine geistige
Aussprache gepflegt werden kann. Aus diesem
Grunde habe ich mich gegen die Aufnahme dieses
Stückes « Bürger Guillotin » auf den Spielplan nicht
gewehrt. Es handelt sich um ein Stück, das dem
schweizerischen Theater Leben bringt und versucht,
an das anzuknüpfen, was seit der Reformation
verloren gegangen ist. Wir hatten vor der Reformation
schon grosse schweizerische Schauspiele; sie sind
untergegangen, aber wir versuchen neu aufzubauen,
mit schweizerischen Ideen und schweizerischen
Kräften. Aber heute kommt Herr Bigler und klagt :
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Wir haben am Theater viele Ausländer, Emigranten
usw. Herr Bigler hätte bestimmt gegen eine gewisse
Sorte Ausländer nichts einzuwenden, nur die, welche
da sind, passen ihm nicht.

Gewiss sind Emigranten darunter, es gibt unter
diesen Emigranten viele, die auch künstlerisch wertvoll

sind, die aber ihre Gesinnung nicht verkaufen
wollten. Diese Leute wanderten lieber ins Ausland
um zu versuchen, eine neue Existenz zu finden, als
dass sie zuhause Bücklinge gemacht und versucht
hätten, sich zu denen zu gesellen, die platt liegen
geblieben sind. Sollen wir deswegen, weil diese
Leute festgeblieben sind und Charakter bewiesen
haben, weil sie Gedankengängen gefolgt sind, die
uns allen vertraut sind, sie hinausjagen und ihnen
nachrufen : Ihr seid bloss Emigranten

Dabei hat unser Theater seit 20 Jahren in
vermehrtem Masse Schweizer berücksichtigt. Zum
Theaterpersonal gehören aber nicht nur die Künstler,
die die Hauptrollen spielen, dazu gehört auch das
Chorpersonal und das technische Personal, kleine
Arbeiter, die um einen traurigen Lohn arbeiten
müssen. Es gibt im Theater mehr Schweizer, als
vielleicht da und dort angenommen wird. Was an
Ausländern und Emigranten da ist, das ist aus
sehr ehrenwerten Gründen Emigrant geworden; auf
jeden Fall geziemt es uns nicht, diese Leute auf
die Anklagebank zu setzen. Uebrigens — wenn wir
so gegen die Ausländer auftreten, so sollten wir
doch nie vergessen, dass unser nationales Schauspiel
nicht von einem Autor des Berner Heimatschutztheaters

geschaffen worden ist, sondern von dem
Schwaben Friedrich Schiller, und dass die Oper
Wilhelm Teil von einem in Paris schaffenden
Italiener Rossini geschrieben wurde. Wir waren früher
nicht so engherzig gegenüber dem, was uns an
Gutem vom Ausland her zukam. Wenn Sie sich
im Berner Rathaus umsehen, so sollten Sie sich
dessen bewusst sein, dass es nicht von Berner
Bauleuten gebaut wurde, dass die erste Berner Chronik
nicht von einem Berner geschrieben wurde, sondern
dass der Chronist aus Rottweil in Schwaben kam,
auch Nikiaus Manuel stammte aus dem Auslande.
Unser Münster wurde von einem Strassburger
gebaut und unser Reformator Haller war auch kein
Berner. Damals hatte man den Mut, sich mit den
Ausländern auseinanderzusetzen, man fürchtete sich
nicht.

Je mehr wir heute auf die Ausländer einhauen,
desto mehr verraten wir das Gefühl der innern
Unsicherheit; darum hätten wir allen Anlass, nicht
allzu kleinlich zu sein. Ich betone nochmals: Unser
Theater ist heute auf dem Weg, sich von einer
verhängnisvollen künstlerischen Bindung zu lösen,
eine Kunststätte für einheimisches Schaffen zu
werden. Unsere Dramatiker können nicht arbeiten,
wenn sie nicht ein Theater haben, das ihnen Heimatrecht

gibt.
Im Interesse unserer Schweizer Kunst möchte

ich dringend bitten, die Anträge der
Staatswirtschaftskommission anzunehmen. Sie tun damit nichts
unrechtes; der Grosse Rat kann hier in diesem
Rathaus, das in einem grosszügigen Geiste
umgebaut wurde, auch die erste umstrittene
Ausgabe in einem grosszügigen Geiste gewähren. Ich
bitte im Namen der Künstler, diese Subvention zu
erhöhen.

Präsident. Ich möchte Herrn Luick anfragen,

ob er mit dem Zusatzantrag Wälti
einverstanden ist.

Luick. Ich bin einverstanden, dass man die von
mir verlangte Summe in Ziffer 4 einsetzt.

Schluss der Sitzung um 121/4 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Vierte Sitzung.

Mittwoch, den 11. November 1942,

nachmittags 21/4 Uhr.

einen bescheidenen Teuerungszuschuss an die in
Bedrängnis geratenen Kindergärten ins Auge zu
fassen.

Bern, den 11. November 1942.

Dr. Bärtschi
und 11 Mitunterzeichner.

Vorsitzender: Präsident Keller (Langnau).

Die Präsenzliste verzeigt 183 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 11 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren Amstutz, Barben
(Spiez), Burren (Utzenstorf), Flückiger (Dürrenroth),

Flückiger (Bern), Gygax, Ilg, Lang, Schupbach,

Tschanz, Weber (Grasswil); ohne Entschuldigung

ist niemand abwesend.

Eingelangt ist folgende

Motion:

Der Begierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen und dem Grossen Rate Bericht zu erstatten,
ob nicht der Paragraph 8 des Dekretes vom 25.
November 1936

« Gestützt auf Art. 4 des Gesetzes über die
Geldbeschaffung zur Bekämpfung der Tuberkulose
wird beschlossen: Die in Art. 2 des Gesetzes
genannten Staats- und Gemeindebeiträge werden
um einen Viertel herabgesetzt »

auf 1. Januar 1943 aufzuheben sei. Entsprechend
auch Paragraph 7, betreffend die Staats- und
Gemeindebeiträge an das Inselspital.

Bern, den 10. November 1942.

Fr. P f i s t e r
und 19 Mitunterzeichner.

Es wird Dringlichkeit verlangt.

Eingelangt ist ferner folgendes

Postulat :

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat in der
Novembersession des Jahres 1931 eine Motion
angenommen, die den Regierungsrat einlud, zu prüfen
und dem Grossen Rat Bericht zu erstatten, wie die
staatliche Unterstützung der Kindergärten in die
Wege geleitet werden könne.

Der Regierungsrat wird gebeten, dem Ersuchen
des Grossen Rates heute Folge zu geben und
vorgängig der Berichterstattung über die Gesamtfrage

Eingelangt ist ferner folgende

Interpellation:

Die diesjährige Veranlagung der Pächter
landwirtschaftlicher Liegenschaften für die Einkommenssteuer

führte zu einer abnormal starken Erhöhung
der steuerpflichtigen Einkommen, die mit den
tatsächlichen Verhältnissen nicht in Einklang steht.

Dadurch entstand bei den Pächtern eine
tiefgreifende Verbitterung, die in zahlreichen Rekursen
zum Ausdruck kam, während in ebenso zahlreichen
berechtigten Fällen angesichts der starken
Beanspruchung durch die Herbstarbeiten auf die
Einreichung von Rekursen verzichtet wurde.

Ist der Regierungsrat bereit, den von den Pächtern

anhängig gemachten Begehren in der Weise
Rechnung zu tragen, dass sämtliche
Pächtereinschätzungen nach einheitlichen Grundsätzen überprüft

und mit den tatsächlichen Verhältnissen in
Einklang gebracht werden?

Bern, den 11. November 1942.

Buri
und 18 Mitunterzeichner.

Eingelangt ist sodann folgende

Einfache Anfrage:

Art. 20 des Gesetzes über die direkten Staatsund

Gemeindesteuern bestimmt, dass der Familien-
und Kinderabzug nur zur Hälfte gemacht werden
darf, wenn der Gesamtbetrag der Staatssteuer Fr.
300 ausmacht; beträgt der Gesamtbetrag der Staatssteuer

Fr. 500, dann dürfen die Abzüge überhaupt
nicht gemacht werden.

Ist der hohe Regierungsrat nicht der
Auffassung, dass bei der Totalrevision des
Steuergesetzes eine Bestimmung aufgenommen werden
sollte, dahin lautend, dass die steuerfreien Kinderabzüge

grundsätzlich bewilligt werden, unabhängig
von der Höhe des Erwerbseinkommens, um dadurch
den Gedanken des Familienschutzes in einem neuen
Steuergesetz zu verankern?

Sollte sodann nicht auch eine Erhöhung der
Grenzen der Abzüge von Fr. 300 und Fr. 500
geprüft werden, um den heutigen, durch die Teuerung

veränderten Verhältnissen, besser Rechnung
zu tragen?

Bern, den 11. November 1942.

Eickel
und 11 Mitunterzeichner.
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Päsident. Ich mache darauf aufmerksam, dass
wir gegen 15 Uhr unsere Sitzung für einen kurzen
Moment unterbrechen, um die Vorträge eines
Divisionsspieles anzuhören.

Tagesordnung :

Privatbalmliilfe gemäss Buiidesgesetz vom 6. April
1939: Saiiierng der Lötschbergbahn und der Beru-
Neueulmrg-Bahu, Sanierung und Fusion der Spiez-
Erleubach-Bahii und der Erfenbach-Zweisinimen-
Babn. sowie Sanierung und Fusion der Emmental-
Babu und der Burgdorf-Thun-Bahn.

(Siehe Nr. 32 der Beilagen.)

E intretens frage.

Steiger, Berichterstatter des Staatswirtschaftskommission.

Die Vorlage über die Privatbahnhilfe
des Bundes ist eines der wichtigsten Geschäfte, das
der Grosse Bat in den letzten Jahren zu behandeln
hatte. Im Bericht der Eisenbahndirektion wird
geradezu von einem Wendepunkt in unserer
bernischen Eisenbahngeschichte gesprochen, ein Wendepunkt

in dem Sinne, dass der Kanton durch die
Sanierung der wichtigeren bernischen Privatbahnen,
wie sie hier vorgeschlagen wird, von einer grossen
finanziellen Last und den ewigen Eisenbahnsorgen
zum grossen Teil befreit wird. Wie schwer diese
Last den Kanton in den Jahren vor dem Kriege,
speziell in den Krisenjahren bedrückt hat, geht daraus

hervor, dass wir damals mit einer jährlichen
Belastung von 7 Millionen rechnen mussten, die
dem Kanton aus seinen Verpflichtungen für das
Eisenbahnwesen erwachsen waren. Die Bedeutung
der Privatbahnhilfe für unsern Kanton geht auch
daraus hervor, dass im Kanton Bern 440 km S.B. B.¬

Linien 750 km Privatbahnlinien gegenüber stehen.
Der Bedeutung der Vorlage entsprechend, bat der
Eisenbahndirektor einen ausführlichen und hoch
interessanten Bericht über das ganze Sanierungsproblem

ausgearbeitet.
Da ich annehmen darf, dass alle Grossräte diesen

Bericht studiert haben, kann ich mich als Referent

der Staatswirtschaftskommission darauf
beschränken auf die wichtigeren und grundsätzlichen
Punkte der Vorlage hinzuweisen und Ihnen die
Stellungnahme der Kommission darzulegen.
Dagegen würde über die Sanierung der einzelnen Bahnen,

Lötschbergbahn, Bern-Neuenburgbahn usw. der
Eisenbahndirektor selber orientieren, da es sich hier
um ein ziemlich kompliziertes Spezialgebiet handelt,
über das am besten der eingearbeitete Fachmann
referiert.

Nach einem kurzen geschichtlichen Ueberblick
über die bernische Eisenbahnpolitik im vergangenen

Jahrhundert bringt der Bericht der
Eisenbahndirektion eine sehr aufschlussreiche
Zusammenstellung über das Ausmass der Aufwendungen
der bernischen Oeffentlichkeit (Kanton, Kantonalbank

und Gemeinden) für das Eisenbahnwesen.
Diese betrugen vor der Verstaatlichung 81,6 Millio¬

nen. In den heute noch bestehenden privaten
Eisenbahnunternehmungen sind nicht weniger als 251,5
Millionen investiert. Das Total der bisherigen
Aufwendungen macht also über 330 Millionen aus.

Ueber das Ausmass der bisherigen Verluste ist
folgendes zu sagen: vor der Verstaatlichung sind
Verluste entstanden in der Höhe von 14,7 Millionen
und seither solche von rund 32,5 Millionen. Diese
Zusammenstellung, die eine gewaltige und
mehrmonatliche Arbeit erfordert hat, ist nicht nur sehr
interessant, sondern sie hat in den Verhandlungen
mit dem Bund wertvolle Dienste geleistet, indem
hier zum ersten Mal ziffernmässig dargelegt wird,
was der Kanton Bern alles für seine Eisenbahnen
aufgewendet hat und in welchem Umfang er auf
diesem Gebiet Aufgaben erfüllt und Lasten
übernommen hat, die richtigerweise dem Bunde
zugekommen wären.

Wenn man sich diese Zahlen näher anschaut, so
muss man sich unwillkürlich fragen, wie war es
möglich, dass sich der Kanton Bern in einem
solchen Umfang bei den Privatbahnen engagiert hat?
Sicher ist, vom heutigen Standpunkt aus beurteilt,
in dieser Eisenbahnpolitik manches unrichtig
gewesen. Vor allem hat man sich einem allzu grossen
Optimismus hingegeben. Aber es wäre meines
Erachtens falsch und zwecklos, heute gegen einzelne
Persönlichkeiten oder gewisse Parteien Vorwürfe zu
erheben. Tatsache ist eben, dass das Berner Volk,
beziehungsweise die einzelnen Landesgegenden, die
Bahnen gewollt hat, nicht im Hinblick auf eine
Kapitalrendite, sondern aus volkswirtschaftlichen
und verkehrspolitischen Gründen, und es wird auch
niemand bestreiten können, dass die Bahnen ein
wichtiger Faktor waren für den wirtschaftlichen
Aufschwung des Kantons um die Jahrhundertwende.
Wir dürfen ferner nicht vergessen, dass die Bahnen
damals noch ein Transportmonopol hatten und dass
niemand die gewaltige Entwicklung des Autoverkehrs

und seine Konkurrenz voraussehen konnte.
Wir wollen uns daher Vorwürfe gegen Leute, die
nicht mehr da sind, ersparen und uns darüber
freuen, dass es unserer Generation trotz der schweren

Zeit möglich ist, wenigstens die finanziellen
Auswirkungen dieser allzu optimistischen
Eisenbahnpolitik einigermassen zu korrigieren.

Diese Korrektur soll nun, wie 3ie aus dem
Bericht ersehen haben, durch eine Hilfsaktion des
Bundes zugunsten der Privatbahnen erfolgen.

Dass eine solche Hilfe für den Kanton wie auch
für einzelne Bahnunternehmungen ein unbedingtes
Erfordernis ist, brauche ich dem Grossen Rate nicht
näher auseinanderzusetzen. Ich erinnere immerhin
nochmals an die bereits erwähnte jährliche
Belastung der Staatsfinanzen mit rund 7 Millionen
(wobei die Erfüllung der Zinsgarantie für das 42-
Millionen-Anleihen der Lötschbergbahn mit jährlich
1,68 Millionen den Hauptbrocken bildet). Ich
erinnere weiter daran, dass der Ertrag der Eisenbahnpapiere

in den Jahren 1926—1941 durchschnittlich
nur 1,28 o/0 betragen hat und dass unsere
Eisenbahnkapitalien, die in der Staatsrechnung mit 137
Millionen figurieren, um mindestens die Hälfte
abgeschrieben werden sollten. Ich erinnere schliesslich

daran, dass einzelne Eisenbahnunternehmungen
dringend eine technische Erneuerung nötig haben,
die sie aber aus eigener Kraft unmöglich durch-
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führen können. Ich erinnere an die Huttwiler
Bahngruppe und die jurassischen Bahnen.

Aus dieser Situation heraus ist dann die
bekannte Eingabe des Regierungsrates vom 18. August
1933 an den Bundesrat erfolgt, in welcher die
Rechts- und Billigkeitsgründe, die für eine
Hilfeleistung des Bundes sprechen, eingehend dargelegt
worden sind. Der Kanton erwartete eine jährliche
Entlastung von rund 3 Millionen, vor allem aber
eine Befreiung von der bereits erwähnten Zinsen-
garantie gegenüber der Lötschbergbahn.

Es ist selbstverständlich, dass auch die andern
Kantone mit Privatbahnen beim Bundesrat vorstellig
geworden sind, vor allem der Kanton Graubünden.
Die Entlastungsbegehren der Privatbahnen
übersteigen 200 Millionen und der Kreditbedarf für eine
durchgreifende Sanierung wurde mit 150 Millionen
ermittelt. f 1

Trotzdem hat nachher das im Jahre 1939 in
Kraft getretene Bundesgesetz über die Hilfeleistung
an private Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen

nur einen Kredit von 125 Millionen vorgesehen.
Ueber die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes

und über seinen Inhalt gibt der Bericht eingehend
Auskunft, ich brauche daher nur folgende Punkte
hervorzuheben :

1. Das Gesetz sieht einen Kredit von 125 Millionen
vor zur «Finanziellen Wiederaufrichtung»
notleidender privater Eisenbahnunternehmungen.
Für diese Hilfe kommen nur solche Bahnen in
Betracht, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen
oder militärischen Bedeutung den Interessen
der Eidgenossenschaft oder eines grösseren
Teiles derselben dienen.

Das bedeutet, dass für diese Art der Sanierung

nur die Hauptbahnen in Betracht kommen.
So ist z. B., was ausserordentlich zu bedauern
ist, die Einbeziehung der Gürbetalbahn trotz
allem Insistieren des Kantons abgelehnt worden.

Wie weit dabei auch Konkurrenzgründe
der S. B. B. mitgespielt haben, bleibe
dahingestellt.

2. Das Gesetz sieht in seinem II. Teil noch einen
weitern Kredit bis zu 15 Millionen vor für
technische Erneuerungen und Verbesserungen.

3. jUeber die Frage, welche Bahnen unter die
Sanierung fallen, in welchem Umfang und unter
welchen Bedingungen die Sanierung zu erfolgen
habe, entscheidet der Bundesrat nach freiem
Ermessen. Der Bundesrat kann also zum
Beispiel die Bedingungen einer Fusion stellen, was
er denn auch bei den beiden Simmentaler-
bahnen und bei der Emmental-Burgdorf-Thun-
bahn getan hat.

4. Wichtig ist ferner, dass das Bundesgesetz die
Hilfe nicht dem Kanton gegenüber, sondern an
die Unternehmung leistet. Der Kanton profitiert
also nur indirekt, wogegen er umgekehrt,
gemäss Art. 5 des Gesetzes ,an der finanziellen
Wiederaufrichtimg der Bahnen sich mitzubetei-
ligen hat, wobei allerdings frühere Leistungen
angemessen berücksichtigt werden können.

Was den Vollzug des Bundesgesetzes anbetrifft,
so handelte es sich nun für den Kanton darum,

einen möglichst grossen Anteil vom Bundeskredit

zu erhalten und dafür zu sorgen, dass ihm in
bezug auf die eigene Beteiligung seine bisherigen

grossen Leistungen für das Eisenbahnwesen auch
richtig angerechnet werden.

In langen und zähen Verhandlungen ist es
schliesslich gelungen, für den Kanton Bern einen
Betrag von 61,5 Millionen zu reservieren, wobei auf
den Lötschberg 37 Millionen fallen. Dazu kommt
noch ein Kursgewinn von 2 Millionen aus dem vom
Bunde für die Lötschbergbahn zurückgekauften
Obligationen, die nicht auf die Hilfe angerechnet
werden. Auf den Kanton Bern fallen also run|d
49 o/o des Kredites, während das bernische
Privatbahnnetz nur zirka 41 o/0 des schweizerischen
Privatbahnnetzes ausmacht. Man sieht aus dem
Bericht, in welchem Masse es einer zähen und
geschickten Verhandlung gelungen ist, die Position
des Kantons nach und nach zu verbessern.

Diese 61,5 Millionen sollen die Sanierung aller
wichtigeren bernischen Privatbahnen ermöglichen.
Sie sind auf Seite 14 des Berichtes aufgezählt:
Für die heutige Vorlage fallen allerdings die
Montreux - Oberlandbahn, die Langenthal - Huttwilbahn
und die ihr zugehörige Gruppe, .sowie die jurassischen

Nebenbahnen, weil noch nicht spruchreif,
ausser Betracht. Sie werden in einer spätem Etappe
folgen. Für die sanierten Unternehmen (Lötschbergbahn,

Bern-Neuenburgbahn, die beiden Simmen-
talerbahnen und die Emmental-Burgdorf-Thunbahn)
betragen die Aufwendungen des Bundes 47,5 Millionen,

während vom Kanton Bern neben der
Anrechnung früherer Leistungen ein neues
Abschreibungsopfer von 46,6 Millionen verlangt wird. In
dieser Summe ist allerdings mit rund 31 Millionen
der Verzicht auf die Zinsregressforderung gegenüber

der Bern-Lötschbergbahn enthalten, eine
Forderung, die aus taktischen Gründen wohl immer
nachgeführt worden ist, über deren Einbringlich-
keit sich aber der Kanton Jsicher keine Illusionen
gemacht hat.

Fragt man sich nun, ob das so erreichte Resultat

für den Kanton Bern akzeptabel ist, so glaubt
die Staatswirtschaftskommission diese Frage
einhellig bejahen zu dürfen. Vor allem befreit die
Sanierung den Kanton von der .ausserordentlich
belastenden Garantiepflicht für das 42-Millionen-An-
leihen der Lötschbergbahn und bringt schon damit
eine jährliche Einsparung für den Kanton von 1,68
Millionen. Ferner hat die Sanierung eine Tilgung
der festen Verbindlichkeiten im Umfang von 48
Millionen zur Folge. Da wo, wie bei der Lötschbergbahn,

die festen Verbindlichkeiten nicht genügend
reduziert werden konnten, wird für einen Teil
derselben ein variabler Zins vorgesehen. Die
Staatswirtschaftskommission ist daher der Auffassung,
dass das erreichte Resultat durchaus annehmbar
ist, und offenbar das Maximum dessen darstellt,
was überhaupt zu erreichen war. Dabei müssen wir
uns darüber klar sein, dass eine durchgreifende
Sanierung bei den vom Bundesgesetz vorgesehenen
Mitteln von 125 Millionen überhaupt nicht möglich
ist und nachdem ein Rückkauf durch den Bund oder
eine Verpachtung an die S. B. B., aus Gründen, die
ich hier nicht näher anführen will, nicht in Frage
gekommen sind, kein anderer Weg der Hilfe offen
stand, als derjenige der Sanierung, wie er hier
beschritten worden ist.

Nach dieser allgemeinen Orientierung komme
ich nun noch auf einen Punkt zu sprechen,
der in der Staatswirtschaftskommission zu einer
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längeren Erörterung Anlass gegeben hat und der
voraussichtlich auch hier im Rat noch zu reden
geben wird.

Es betrifft dies das Verhältnis der Privatbahnsanierung

zur Sanierung der Pensionskassen, zu
welcher Frage bereits ein Antrag Bratschi eingereicht

worden ist. Hier haben wir folgende Situation:

Nach Art. 3 des Bundesgesetzes vom 28. Juni
1889 betreffend die Hilfskassen der Eisenbahn- und
Dampfschiffsgesellschaften haften die
Bahnunternehmungen für die Defizite ihrer Pensionskassen.
Nun hat die Ueberprüfung der Bilanzen dieser
Pensionskassen ergeben, dass das sogenannte
versicherungstechnische Defizit bei allen Kassen viel
grösser ist, als es von den Kassen angenommen
worden war. Ich kann in dieser Hinsicht auf den
Bericht verweisen. Der Bund vertrat nun von
Anfang an und konsequent die Auffassung, dass mit
der Bahnsanierung gleichzeitig auch die Sanierung
der Pensionskassen durchgeführt werden müsse. Dabei

besteht Klarheit darüber, dass eine solche
Sanierung ohne Mithilfe und Opfer der Versicherten
nicht möglich ist. Ueber das Mass dieser Opfer
und den Modus der Sanierung bestehen jedoch
zwischen dem Bundesamt für Verkehr und dem Personal

Differenzen, indem sich das Personal
begreiflicherweise für seine Position zur Wehr setzt. In
dieser Situation hat es. die Eisenbahndirektion für
richtig befunden, um eine Gefährdung des
Sanierungswerkes zu vermeiden, eine Trennung der
Sanierung der Bahnunternehmung von derjenigen
ihrer Versicherungskasse zu erwirken. Dieser
Auffassung hat sich das Bundesamt angeschlossen, ich
verweise» auf Seite 17 ff. des Berichtes und auf
ein Schreiben des Amtes für Verkehr an die kantonale

Eisenbahndirektion vom 31. Oktober 1942 mit
folgendem Wortlaut :

Eidg. Post- und Eisenbahndepartement
Amt für Verkehr

Bern, den 31. Oktober 1942.

An die Eisenbahndirektion
des Kantons Bern

Bern.
Sehr geehrter Herr Regierungsrat,

Unter Bezugnahme auf die Besprechung vom
16. Oktober 1942, betreffend die Ordnung der
Personalversicherung im Rahmen der Privatbahnhilfeaktion,

beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass
die eidgenössische Expertenkommission für Privat-
baÜinhilfe in ihrer Sitzung vom 24. Oktober 1942
zubänden des Bundesrates folgenden Beschluss ge-
fasst hat :

I.
a) Bei den Eisenbahnverwaltungen, bei denen nicht

sämtliche Versicherte der neuen Versicherungsordnung

gemäss Vorschlag der Expertenkommission

zustimmen, ist die Sanierung der
Pensionskassen von derjenigen der Unternehmungen
auf Grund des Privatbahnhilfegesetzes zu trennen

und besonders zu behandeln.
b) Der Bund stellt die in den Sanierungsplänen

der wiederaufzurichtenden Unternehmungen
vorgesehenen Bundesbeiträge für die Sanierung
der Pensionskassen erst dann zur Verfügung
der Kassen, sobald die zur Herstellung des
Kassengleichgewichts geforderten Massnahmen

durch rechtsverbindliche Aenderung des
Kassenreglements und dessen Anerkennung durch alle
Versicherten vollzogen sind.

II.
Sofern auf dieser Grundlage keine Verständigung

mit den Versicherten über die Sanierung der Pen-
sionskasse zu erreichen ist, sollen folgende
Massnahmen Platz greifen:

c) Die auf Grund des Privatbahnhilfegesetzes
finanziell wiederaufzurichtenden Unternehmungen

werden gestützt lauf Art. 13 des Privatbahn-
bahnhilfegesetzes von der Defizitdeckungspflicht

gegenüber ihren Pensionskassen gemäss
Art. 3 des Hilfskassengesetzes insoweit entbunden,

als die Fehlbeträge auf Ursachen
zurückzuführen sind, die ihrem Machtbereich
vollkommen entzogen sind und für die sie deshalb
keine Verantwortung trifft.

d) Es wird beantragt, ohne Verzug eine Revision
des Hilfskassengesetzes in dem Sinne
vorzubereiten, dass die Defizitdeckungspflicht der
Gesellschaften gegenüber den Pensionskassen
in einem angemessenen Rahmen gehalten wird,
wobei auch das Verfahren für die Wiederaufrichtung

notleidender Kassen zu ordnen sein
wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Eidg. Amt für Verkehr:
Der Direktor: Cottier.

Im zweiten Teil des Schreibens wird also für
den Fall, dass eine Verständigung mit dem Personal

nicht zustande käme, die Revision des
Hilfskassengesetzes in Aussicht gestellt.

Mit dieser Lösung ist nun aber das Personal
nicht einverstanden. Es wünscht, dass unter den
Bedingungen für die Zustimmung des Grossen Rates,
wie sie auf Seite 31 des Berichtes unter a—e
aufgezählt sind, auch eine Garantie für das Personal
aufgenommen werde, und zwar so, dass als weitere
Voraussetzung für die Zustimmung unter lit. f
beigefügt. werde:

« die rechtlichen und materiellen. Interessen des
versicherten Personals im Rahmen neuer
Konzessionen und der Statuten der Pensionskassen
keine Verschlechterung erfahren.»
Mit diesem Antrag kann sich aber weder die

Eisenbahndirektion noch der Regierungsrat noch die Mehrheit

der Staatswirtschaftskommission einverstanden
erklären. Denn seine Annahme würde wieder die
Verkoppelung beider Sanierungen (Unternehmen und
Pensionskassen) bringen, was die Eisenbahndirektion

mit Recht zu vermeiden .suchte. So wie die
Situation heute ist, könnte das zur Folge haben,
dass damit die Durchführung Ider Bahnsanierung bis
nach erfolgter Revision des Hilfskassengesetzes
hinausgeschoben werden müsste. Dieses Risiko können
wir nicht auf uns nehmen. Es stellt für den Kanton
Bern zu viel auf dem Spiel und kein Mensch weiss,
wie sich dannzumal die Sanierung gestalten würde.
Wir müssen also in Uebereinstimmung mit dem
Regierungsrat den Antrag, wie er auch von einer
Minderheit der Staatswirtschaftskommission
vertreten wird, .ablehnen. Um aber die Position des
Personals — das wir durchaus begreifen — nicht
in negativer Weise zu präjudizieren, sind wir ein-



(11. November 1942.) 579

verstanden, wenn als neue Ziff. III ein Auftrag an
den Regierungsrat beigefügt würde, mit dem Wortlaut

: i

III. Der Regierungsrat wird beauftragt, bei den
Rundesbehörden in dem Sinne zu wirken, -dass
die rechtlichen und materiellen Interessen des
versicherten Personals im Rahmen neuer Konzessionen

und Statuten der Pensionskassen keine
Verschlechterung erfahren.

Wir stellen in diesem Sinne Antrag. Vorhin ist
ein neuer Antrag des Regierungsrates ausgeteilt
worden, der an Stelle des gedruckten Beschlusses-
entwurfes in Ziff. III treten .soll. Er lautet:

Neue Ziff. III. Der Grosse Rat spricht die
Erwartung aus, dass das eidgenössische Post- und
Eisenbahndepartement auf die im Schreiben vom
1. Oktober 1942 enthaltenen Bedingungen
betreffend die Pensionskassen (Seiten 16, 20, 24
und 26 des Berichtes) verzichtet und der
Regierungsrat die Verhandlungen mit den
Bundesbehörden in dem Sinne weiterführt, dass die für
die Sanierung dieser Kassen in Aussicht gestellten

Beträge bestimmungsgemäss verwendet werden

und die Kassenleistungen an das versicherte
Personal keine Verschlechterung erfahren.

Der Grosse Rat spricht also diese Erwartung aus;
die Person unseres Eisenbahndirektors ist uns dabei
Garantie genug, dass von Seiten des Kantons aus
für das Personal getan wird, was getan werden
kann. Ich beantrage also Zustimmung zum Bericht
und zum gemeinsamen Antrag des Regierungsrates
und der Staatswirtschaftskommission, unter
Beifügung des neuen Antrages III nach Vorschlag des
Regierungsrates, und unter Ablehnung des Antrages
Bratschi.

Ich bin damit am Schluss meiner Ausführungen
angelangt, offenbar gerade zur rechten Zeit, da das
Divisionsspiel mit seinem Konzert einsetzt. Ich
möchte nicht unterlassen, dem Bunde für sein
Entgegenkommen in dieser schwierigen Frage zu danken.

Vor allem aber möchte ich namens der
Staatswirtschaftskommission, sicher aber auch im Namen
des Grossen Rates und des Bernervolkes idem
Regierungsrat, und speziell dem Eisenbahndirektor, Herrn
Regierungsrat Grimm, für die gewaltige ,und erfolgreiche

Arbeit, die hier geleistet worden ist, den
Dank und die Anerkennung aussprechen.

Die Sitzung wird hier bis 15.25 Uhr unterbrochen.

Präsident. Sie sind sicher mit mir einverstanden,

wenn ich namens des Grossen Rates dem
Leiter des Divisionsspieles, das uns diese prächtigen

Vorträge geboten [hat, herzlich danke. Ich habe
die Gelegeilheit wahrgenommen, dem Leiter des
Spiels ein Couvert in die Hand zu drücken, in
welchem ein Beitrag an die Kosten dieser
Veranstaltung enthalten war.

Im weitem muss ich Sie bitten, nicht mit einem
Sitzungsschluss um 17 Uhr zu rechnen, sondern
bis 18 Uhr auszuharren. Wir .sollten wenn immer
möglich dieses Geschäft zu Ende beraten.

Grimm, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Vorlage ist wohl ,eine der
wichtigsten in der Entwicklung der bernischen
Eisenbahnpolitik. Finanziell bedeutet sie für den
Staat bei dieser ersten Serie von (Sanierungsgeschäften

ein Abschreibungsopfer von 46,6 Millionen. Die
Vorlage ist deswegen ausführlich gehalten, weil wir
einen Gesamtüberblick über die bisherige Entwicklung

der Eisenbahnpolitik geben wollten, wobei wir
alles in einem Dokument zusammenzufassen suchten,

damit man später, wenn diese Zahlen wieder
eine Rolle spielen sollten, wieder auf sie
zurückgreifen kann. Gleichzeitig möchte ich mich
entschuldigen wegen des Tempos, das mit dieser Vorlage

eingeschlagen werden musste. Seit dem Jahre
1939 verhandelten wir mit dem Eidgenössischen
Amt für Verkehr und mit dem Eisenbahndepartement

über die Eisenbahnsanierung. Naturgemäss
sind dafür zeitraubende Vorarbeiten auf beiden
Seiten nötig gewesen. Die endgültigen Vorschläge
des Eisenbahndepartementes an den Bundesrat
bekamen wir erst mitschreiben vom 1. Oktober dieses
Jahres. Nach Fertigstellung unserer Vorlage und
nach Beschlussfassung durch den Regierungsrat
haben wir noch am 31. Oktober eine Mitteilung in
bezug auf die Pensionskassen bekommen. Auf der
andern Seite erlauben die Verhältnisse eine
Verschiebung auf die Februarsession oder auf eine
noch spätere Session nicht, da die Bilanz per
31. Dezember 1941 die Grundlage für die Sanierung

bildet. Wenn man diese Sache auf die Bilanz
vom 31. Dezember 1942 abstellen wollte, müsste
man eine vollständig neue Rechnung durchführen.

Aber abgesehen davon hätten wir, nach dem
Lauf der bisherigen Verhandlungen, nicht die
Ueberzeugung haben können, dass im Februar oder
im Mai 1943 nicht wiederum einige Punkte
ungeklärt geblieben wären. Deswegen legten wir auf
eine Behandlung dieses Geschäftes in der
gegenwärtigen Session Wert.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission

hat einige allgemeine Bemerkungen
gemacht, die ich nicht ergänzen möchte, sondern ich
möchte sofort auf die Sache- selbst eintreten.
Zunächst hatten wir uns die Frage vorzulegen:
Welcher Weg der Eisenbahnsanierung ist im Kanton
Bern möglich und gangbar? Es können dafür drei
Wege in Frage kommen: 1. Rückkauf, 2. Verpachtung,

und 3. Sanierung mit Bundes- und Staatshilfe.

Die Frage des Rückkaufes wurde selbstverständlich
auch im Schosse der Eisenbahndirektion und

des Regierungsrates ventiliert, man musste aber
erkennen, dass ein Rückkauf vor einer Sanierung
praktisch nicht in Frage kommen könne. Die Basis
des Rückkaufes bildet der kapitalisierte Reinertrag.
Unsere Bahnen haben Jahre der Krise durchgemacht,

sie litten unter der Autokonkurrenz, ihre
Rendite war zeitweise unter 1 o/0 gesunken, so dass
die Gefahr bestanden hätte, dass der kapitalisierte
Reinertrag eine Summe ergeben hätte, mit der sich
der Kanton Bern nie und nimmer hätte abfinden
können. Noch im Jahre 1940, als man mit dem
Amt für Verkehr verhandelte, haben die Bundesbahnen

eine Rückkaufssumme von 61 Millionen
angeboten, während in der Lötschbergbahn allein
190 Millionen stecken.
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Wir mussten deshalb von einem Rückkauf
abstrahieren, ganz abgesehen davon, dass sich mit
dem Rückkauf für die S. B. B. und damit für den
Bund noch eine andere Frage gestellt hätte, die
Frage der Bergzuschläge. Bekanntlich erhebt die
Lötschbergbahn konzessionsgemäss Bergzuschläge ;

wenn sie diese nicht erheben kann, ist eine Rendite
der Bahn überhaupt ausgeschlossen. Das haben die
Bundesbahnen schliesslich eingesehen. So sind sie
selbst zum Schluss gelangt, dass an einen Rückkauf
der Lötschbergbahn nicht zu denken ist.

Beim Rückkauf konnte es sich aber nie um die
Lötschbergbahn allein handeln ; wir hätten sofort
die Frage stellen müssen, was mit den mitbetriebenen

Linien und mit den andern Dekretsbahnen,
gehören sie nun zur Burgdorfer- oder zur Huttwiler-
oder zu einer andern Gruppe, zu geschehen habe.
Alle diese Fragen sind ungeklärt geblieben, und
deshalb scheiterte die Rückkaufsfrage an den
praktischen Verhältnissen und an finanziellen Ueber-
legungen.

Nun die Frage der Verpachtung. In den
Zwanzigerjahren haben die Bundesbahnen ein
Pachtangebot für die Lötschbergbahn gemacht, dieses
wurde aber von der Regierung abgelehnt, meines
Erachtens mit Recht. Der Pachtzins war derart
bemessen, dass man sich klarmachen musste, dass
dieses Angebot im Falle eines Rückkaufes eine
präjudizierliche Wirkung hätte ausüben müssen.
Das Resultat wäre also eine Verschlechterung der
Rückkaufsposition des Kantons Bern gewesen. Man
konnte aber auch diesmal auf die Verpachtung nicht
eintreten, obwohl davon ebenfalls die Rede war, aus
folgenden Gründen: Wenn man einen Pachtvertrag
mit den Bundesbahnen abgeschlossen hätte, hätte
sich zunächst einmal die Frage gestellt, ob sich
diese Verpachtung nur auf den Lötschberg, das
heisst auf unsere bernische Hauptbahn beziehe oder
auch auf die andern Bahnen, die als Dekretsbahnen
bezeichnet werden können. Sodann wäre die Frage
dazugekommen: Was geschieht nach Ablauf der
Pachtzeit? Wenn wir einmal verpachtet gehabt
hätten, hätten wir kein Personal mehr besessen, der
Betrieb wäre an die Bundesbahnen übergegangen,
oder wenn man sich am Ende der Pachtzeit nicht
hätte einigen können, hätte man den ganzen
Organisationsapparat neu aufstellen müssen, man hätte
ihn vielleicht personell anders besetzen müssen.
Deshalb musste man auf dieses Mittel verzichten.

So kam man dazu, sich zu sagen, die einzige
Möglichkeit, die heute gegeben ist, bestehe in einer
Kombination von Bundes- und Staatshilfe an die in
Frage kommenden Bahngesellschaften. Wir sind uns
dabei klar, dass gewisse zeitliche Schwierigkeiten
mitspielen. Man hätte von Seiten des Bundes darauf

hinweisen können, dass die Bahnen jetzt in
einer Konjunkturzeit leben, dass die Rentabilitätsverhältnisse,

wie Sie später sehen werden, wesentlich

andere sind als zur Vorkriegszeit. Wir haben
nicht ohne Grund befürchtet, dass unter Umständen
der Vollzug des Eisenbahnhilfsgesetzes vom 6. April
1939 an diesem Einwand scheitern könnte.

Glücklicherweise konnten die Verhandlungen
weitergeführt werden, und ein erstes Ergebnis dieser

Verhandlungen ist nun niedergelegt in diesem
blauen Bericht, der Ihnen ausgeteilt worden ist. Ich
glaube, wir haben uns hier nicht darüber zu
unterhalten, ob der bernische Anspruch an diese 125

Millionen, die im ersten Teil als Mittel für die
Privatbahnsanierung in Frage kommen, berechtigt
sei oder nicht — andere Kantone haben ihre
Eisenbahnlasten schon längst auf den Bund übergewälzt;
der Kanton Bern hat sie selbst getragen und er hat
das im Bewusstsein getan, dass ihm eigentlich
Unrecht geschieht, aber namentlich auch im Bewusstsein,

dass er mit der Erstellung des Alpendurchstichs
durch die Berner Alpenbahngesellschaft dem

Land volkswirtschaftlich, insbesondere aber militärisch

ungeheure Dienste geleistet habe. Wir haben
im Verlauf der Verhandlungen nicht versäumt, auf
diese Momente immer wieder aufmerksam zu
machen und zu zeigen, dass der Kanton Bern nicht
als Bettler zum Bund kommt, sondern als ein
Kanton, der historische, rechtliche und Billigkeitsansprüche

anzumelden hat, Ansprüche, welche der
Bund in weitgehendem Masse befriedigen muss.

Der erste Verstoss war bereits durch die
Eingabe vom 18. August 1933 gemacht worden, in
einem Zeitpunkt, als auch die Bundesbahnen
erklärten, sie seien nicht mehr in der Lage, ohne
wirksame Hilfe des Bundes ihr Unternehmen in
vernünftiger Weise weiterzuführen. Damals hat der
Kanton Bern ebenfalls in wohlbegründeter Eingabe
seine Ansprüche angemeldet. Man hat die
Verbindung mit den übrigen Privatbahnkantonen .auf¬

genommen; diese Kantone haben zusammen einen
Anspruch von 200 Millionen beim Bunde
angemeldet. i

Gestützt auf jene Aktion sind dann die
Vorarbeiten für das Privatbahnhilfegesetz
zustandegekommen. Ich will auf die Geschichte dieses
Gesetzes, auf dessen Verhältnis zur Bundesbahnsanierung,

auf den Inhalt des Gesetzes — der
übrigens im Vortrag selbst wiedergegeben ist —
nicht weiter eintreten, sondern verweise ganz
einfach darauf, um zu zeigen, welche Rechtsgrundlage
heute für die Privatbahnhilfe, die praktisch für uns
in Frage kommt, in Betracht fällt.

Wir haben auf der kantonalen Eisenbahndirektion
natürlich nicht gewartet, bis das Privatbahnhilfegesetz

die Beratungen im National- und im
Ständerat passiert hatte und bis die Referendumsfrist

abgelaufen war; wir haben ,irn Gegenteil schon
frühzeitig, schon im Jahre 1938, vorbereitende
Schritte unternommen, indem wir versuchten, uns
einmal Rechenschaft zu geben über die Aufwendungen,

die die sogenannte kantonal-bernische Oef-
fentlichkeit im Laufe der Jahrzehnte für die
Eisenbahnen gemacht hatte. Es ist uns bekannt, dass die
Leistungen der kantonalen Oeffentlichkeit in einem
gewissen Umfang auf die Bundeshilfe angerechnet
werden, mit andern Worten: während der Bund
gewisse Barleistungen an die einzelnen Bahngesellschaften

macht, kann der Kanton, wenn er früher
schon Verluste erlitten hat, früher schon finanzielle
Opfer gebracht hat, sich darauf berufen, dass er
seinerseits keine Barleistungen mehr zu machen
habe, sondern dass hier eine Verrechnung mit
früheren Leistungen einzutreten habe.

Sie haben in diesem Bericht einen kleinen
Niederschlag einer grossen Arbeit, die ,auf der
Eisenbahndirektion mühsam durchgeführt werden
musste: bis auf die Fünfzigerjahre zurück wurde
alles das, was der Staat Bern, was die Kantonalbank,

was Gemeinden oder Lokalbanken für die
Dekretsbahnen geopfert haben, zusammengetragen.
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So bekamen wir das eigentliche Rüstzeug, um in
die Verhandlungen einzutreten. Diese Berichte sind
ausserordentlich umfangreich, man war aber auf
Grund derselben in der Lage, in jedem Punkt der
Verhandlungen sofort sagen zu können: so und so
liegt die Sache, das und das haben wir zu belegen
und zu beanspruchen.

Endlich wurde von uns eine Expertenkommission
eingesetzt, die uns ein Bild über die

gegenwärtige Situation der bernischen Dekretsbahnen zu
geben hatte. Diese Kommission hatte die Aufgabe,
das ganze Problem einmal vom technischen,
finanziellen und kommerziellen Standpunkt aus zu
studieren. Der von ihr erstattete Bericht zerfällt in
32 Teilberichte, die wir auf der Eisenbahndirektion
bei der Geltendmachung der bernischen Interessen
gegenüber dem Bund verwerten konnten.

Nach diesen Vorbereitungen mussten wir uns
zunächst einmal Rechenschaft darüber geben, wie
denn die Struktur der bernischen Dekretsbahnen
überhaupt sei. Wir haben in der Schweiz bekanntlich

ein Normal- und Schmalspurbahnnetz von
5 200 km, davon entfallen rund 1000 km auf den
Kanton Bern, und von diesen ,1000 km sind rund
650 km Normalspurbahnen und 270 km
Schmalspurbahnen. Im Kanton Bern bestehen 30
Privatbahnen, an diesen ist der Staat im Mittel mit 40 o/0

des Aktienkapitals und mit 80 o/0 des Schuldkapitals
beteiligt. Sie sehen daraus, wie eminent wichtig es
ist, dass wir in der Eisenbahnsanierung mit Bundeshilfe

einen Schritt vorwärtsmachen können, welche
gewaltigen finanziellen und damit natürlich auch
steuerlichen Interessen auf dem Spiele stehen, und
wie notwendig es war, dass man mit Zähigkeit und
Energie dafür eintrat, dass das gutgemacht werde,
was dem Kanton Bern in dieser ganzen Entwicklung

an Unrecht eigentlich widerfahren ist im Lauf
der Jahre und Jahrzehnte.

Zunächst wurden die Bahngesellschaften ersucht,
ihre Begehren anzumelden. Ich will hier einschalten,
dass die Bundeshilfe nicht eine direkte Hilfe an den
Kanton ist, sondern dass sie an die Bahngesellschaften

geleistet wird ; der Kanton kann also von diesem
Gesetz vom 6. April 1939 nur indirekt profitieren.
Die Bahngesellschaften hatten ihre Forderungen
beim Bunde anzumelden. Wir hatten bei einem
Beteiligungsverhältnis von 40 o/o am Aktienkapital und
80 o/o am Schuldkapital alles Interesse, dafür zu
sorgen, dass die Eingaben der Bahngesellschaften
nach einheitlichen Gesichtspunkten orientiert waren,
wir behielten uns von vornherein, gemäss dem
Inhalt des Gesetzes, vor, selbständig Stellung zu
nehmen, ohne dass wir uns auf das verpflichten,
was die Bahnen selber an Forderungen zu erheben
haben.

Die Bahnen haben insgesamt einen Betrag von
83 Millionen angemeldet; wir wussten, dass das
wahrscheinlich zu hoch gegriffen ist, dass der Kanton

Bern bei einem Gesamtbetrag von 125 Millionen
nicht 83 Millionen aus der Bundeshilfe zur
Verfügung gestellt bekommen wird. Wir haben in
Eingaben an den Bund abgeklärt, iwelche Gesellschaftern
als der Hilfe würdig bezeichnet werden. Nicht alle
Bahnen werden durch das Gesetz erfasst; vor allem
fallen neben den Klein- und Bergbahnen ausser
Betracht: die Gürbetalbahn, die Bern-Schwarzenburg-
bahn und die Solothurn-Münsterbahn. Wir hätten
es begrüsst, wenn auch diese Bahnen unter die

Wirkungen des Hilfeleistungsgesetzes gefallen wären,
denn wenn das nicht der Fall ist, muss nachher der
Kanton entsprechend grössere Opfer bringen.
Darüber, dass auch diese Bahnen sanierungsbedürftig
sind, gibt es unter vernünftigen Leuten keinen
Zweifel.

Die Verhandlungen schritten nach und nach
vorwärts. Dabei stellten sich vor allem zwei Vorfragen.
Die erste ist die Frage der Erneuerungsfonds. Die
Bahnen hatten zu wenig Rücklagen in den
Erneuerungsfonds gemacht und das Amt für Verkehr hat
eine Erhöhung der Einlagen gefordert. Wenn aber
eine Bahn schon defizitär ist, ist es ausserordentlich

schwierig, ihr nachher diese Verpflichtung
aufzuerlegen. Woher soll sie die Mittel nehmen, um
nachher diese vermehrten jährlichen Einnahmen in
den Erneuerungsfonds zu leisten? Man hätte es
ohne weiteres begriffen, wenn das Amt für Verkehr
erklärt hätte: mit dem Inkrafttreten des neuen
Reglementes über die Erneuerungsfonds sind die
Einlagen zu erhöhen. Aber das Amt für Verkehr
und das Eisenbahndepartement haben weiter
zurückgegriffen und verlangt, dass von 1911 hinweg
diese zu geringen Einlagen erhöht werden müssen
und dass das nach und nach dem Erneuerungsfonds
zugutekommen müsse.

Wir haben uns mit den Bahngesellschaften
besprochen und uns gefragt, ob wir das akzeptieren
wollen oder können. Rechtlich ist ganz zweifellos
der Standpunkt des Departementes unhaltbar, denn
nachdem das Eisenbahndepartement seit 20 oder
gar 30 Jahren alljährlich die Rechnungen genehmigt

hatte, kann es nicht nach so langer Zeit
kommen und erklären, die Einlagen in die
Erneuerungsfonds seien zu gering gewesen, die Bahnen
müssen das nachleisten. Auf der andern Seite mussten

wir aber anerkennen, dass die Tendenz, für
verstärkte Einlagen in den Erneuerungsfonds zu
sorgen, durchaus vernünftig ist, dass es also
zweckmässig ist, mehr abzuschreiben, um ;mehr Mittel
zur Verfügung zu haben, wenn erneuert werden
muss. Aber die ganze Frage wird praktisch ihre
Lösung erst finden im Zusammenhang mit der
Sanierungsaktion selber.

Wir haben uns ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

schliesslich einverstanden erklärt, diese
Einlagen nach Möglichkeit zu leisten, soweit Barmittel
vorhanden sind, und die entsprechenden Zahlen in
die Bilanzen aufzunehmen, um sie nach und nach,
je nach dem Betriebsergebnis zum Verschwinden
zu bringen. Die Einlagen sollten also auf eine
längere Dauer erstreckt werden, als das ursprünglich

vorgesehen war. Dieser Punkt ist heute erledigt
und spielt keine Rolle mehr.

Der andere wichtige Punkt, der uns heute hier
beschäftigen wird, ist die Frage der
Personalversicherungskassen, der Pensionskassen. Hier handelt
es sich um eine grundsätzliche Differenz. Das Amt
für Verkehr stand von Anfang an auf dem Boden,
das Pensionskassendefizit müsse einbezogen werden
in die Sanierungsaktion; wir haben von der
Eisenbahndirektion einen andern Standpunkt vertreten,
einen Standpunkt, von dem ich glaube, es wäre
besser gewesen, wenn man ihn von Anfang an
geschützt hätte. Wir sind davon ausgegangen, dass
erstens gegenwärtig ganz andere Zinsverhältnisse
herrschen als früher, andere auch, als sie in
Zukunft sein können, wir sind auch davon aus-
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gegangen, dass man ja nicht wisse, wie der Verlauf
der Sterblichkeitskurve in den nächsten Jahren sei,
und endlich haben wir geltend gemacht, dass bei
einer Teuerung von 44 o/0 das Pensionsmaximum
von 70 o/o, das vom Amt für Verkehr bestritten
wird, ja nicht einmal einer Pension von 65 o/o zur
Friedenszeit entspricht, die nun als Maximalpension
hätte zur Anwendung kommen müssen.

Das Amt für Verkehr hat diesen Standpunkt
abgelehnt, es hat sich auf den Boden gestellt, auch
das Personal müsse an die Sanierung der Kassen
beitragen und diese Sanierung müsse in einem Zug
durchgeführt werden. Man hat sich darauf berufen,
und die Berufung stimmt in diesem einen Punkt,
dass nach dem Versicherungsgesetz von 1889 die
Bahnverwaltungen für die Pensionskassendefizite
haften, und zwar ergibt sich daraus für den
Liquidationsfall eine privilegierte Schuld, die zuerst zur
Auszahlung kommen müsste, erst dann kämen die
nichtprevilegierten Forderungen.

Dem ist unbestreitbar so, an dieser Rechtslage
gibt es nach unserer Meinung nichts zu rütteln.
Wenn nun eine andere Lösung gesucht werden
muss, so gibt es dafür nur zwei Wege: den Weg
der Verständigung oder den Weg der Revision des
Gesetzes von 1889; alles andere ist nicht haltbar.
Vor allen Dingen ginge das nicht, dass man
nun wohlerworbene Rechte, gesetzlich verankerte
Rechtsansprüche, einfach mit einem Federstrich bei
Gelegenheit dieser Eisenbahnsanierung auf die Seite
schieben kann.

In einem Punkt teile ich die in Personalkreisen
herrschende Auffassung nicht: darin, als ob die
Sanierungsaktion einer Liquidation gleichzustellen
wäre in der Wirkung auf diese privilegierte Schuld.
Wenn liquidiert wird, jawohl, dann ist diese Schuld
privilegiert; wenn aber eine Bahn saniert wird, so
wird sie nicht liquidiert, und insofern liegen die
Verhältnisse anders. Weil wir diese Auffassung
haben, haben wir auf der Forderimg bestanden, man
solle die beiden Sachen trennen: einerseits
Bahnsanierung und anderseits Pensionskassensanierung.
Wir hatten aber auch praktische Gründe, die uns
veranlassen mussten, Ihnen diesen Vorschlag zu
machen: weil ja die Frage der versicherungstechnischen

Defizite nicht nur bei den Bahnen, sondern
allgemein sehr umstritten ist. Dafür gebe ich nur
drei Zahlen: die Lötschbergbahn hat für ihre
Pensionskasse, die zugleich für die mitbetriebenen
Linien gilt, ein Defizit von etwa 4 Millionen
ausgerechnet. Das Amt für Verkehr erklärte, das Defizit

sei 8 Millionen; als man daran rütteln wollte,
kam von ihm die Antwort, Wenn man genau rechne,
seien es nicht 4 und nicht 8 Millionen, sondern 12.
Auf dieser unsichern Basis muss man sanieren.
Wenn sich morgen oder übermorgen wegen einer
Aenderung auf dem Kapitalmarkt der Zinsfuss
ändert, können den Pensionskassen ganz andere
Einnahmen zufHessen, wenn sich die Sterblichkeitskurve

ändert, können andere Verhältnisse eintreten.
Deswegen sind wir nach wie vor der Meinung, es
wäre von Anfang an richtig gewesen,'zu erklären:
Angesichts der Unsicherheit aller dieser Verhältnisse,

die auf die Pensionskassen ihren Einfluss
ausüben können, ist es vernünftiger, zu erklären,
damit warte man zu, bis man heller sieht;
einstweilen kann man diese Pensionen zahlen, die
Bahngesellschaften sind in der Lage, die Verpflichtungen

zu erfüllen, die ihnen in der gegenwärtigen Zeit
zukommen.

Beim Amt für Verkehr herrschte eine andere
Auffassung vor; von ihm aus wurde der Vorschlag
gemacht, die Pension müsse im Maximalanspruch
von 70 auf 65 o/0 herabgesetzt werden, die Skala
sei von 30 auf 35 Jahre auszudehnen, die Beiträge
des Personals und der Verwaltungen seien zu
erhöhen. Dazu kamen noch einige andere
Forderungen, die in diesem Zusammenhang keine
besondere Rolle spielen.

Es war nicht möglich, auf dem Verhandlungswege
den Standpunkt des Amtes für Verkehr zu

ändern. Es wurde die Konzession gemacht, dass
für bisherige Rentenbezüger die 70 o/o bleiben können,

während für die neuen die Kürzung hätte
eintreten sollen. Nachdem das Amt für Verkehr
erklärt hatte: c'est à prendre ou à laisser, haben wir
uns wiederholt bemüht, eine Lösung herbeizuführen.

Wir haben bei der Lötschbergbahn aus eigenen
und fremden Mitteln nicht nur bestimmte
Nachzahlungen an die Pensionskasse geleistet, sondern
erklärt, wir wollen sehen, dass wir die Differenz
aus dem Betrieb herauswirtschaften, um so wenigstens

eine Pension von 68 o/0 zu sichern. Man hat
keine Lösung gefunden, weil es im Grunde
genommen weniger um Zahlen als um eine grundsätzliche

Differenz in den Rechtsauffassungen geht.
Formell steht das Personal auf dem Boden —

und ich glaube, der Boden sei fest und unanfechtbar

—, solange nicht eine Aenderung des Gesetzes
von 1889 eingetreten sei, solange hafte die
Bahngesellschaft für die versicherungstechnischen Defizite,

und gestützt auf bundesgerichtliche Urteile
habe das Personal den Anspruch, dass diese
wohlerworbenen Rechte nicht geschmälert werden.

Als wir festgestellt hatten, dass. eine praktische
Lösung als unmöglich erscheine, sind wir erneut
beim Amt für Verkehr vorstellig geworden. Das
Ergebnis ist in diesem Bericht enthalten. Ich verweise
drauf. Es handelt sich um die Auseinandersetzungen
vom 16. Oktober 1942.

Am 31. Oktober 1.942 ist dann ein neues Schreiben

des Amtes für Verkehr eingetroffen, das im
Grunde genommen erklärt, man müsse ,sich mit dem
Personal verständigen, wenn man eine Aenderung
wolle; wenn auch nur ein einziges Mitglied der
Pensionskasse einer solchen Aenderung nicht
zustimme, falle eben die Verständigung dahin, dann
fehle der notwendige Rechtstitel. Und wenn nun
eine solche Verständigung nicht zustande komme,
dann werde folgendes gemacht: Man werde unter
Hinweis auf Art. 13 des Eisenbahnhilfsgesetzes
einerseits die Bahngesellschaften entlasten von
Verpflichtungen, für deren Entstehung sie keine Schuld
tragen, die sie nicht hervorgerufen haben, und auf
der andern Seite werde man eine Revision des
Hilfskassengesetzes vom Jahre 1889 durchführen. '

Das ist die Situation, die .sich heute nun
ergeben hat. Aber, und das ist nun wesentlich, das
Amt für Verkehr hat zugleich erklärt, dass, falls
keine Verständigung zustandekomme, es zwei Dinge
geben werde: einmal würden die Sanierung der
Bahnen und jene der Pensionskassen getrennt, also
nicht mehr verkoppelt, was eigentlich das ist, was
wir von Anfang an geltend gemacht haben, und es
würden zum zweiten die Beträge der Bundeshilfe,
die für die Deckung des versicherungstechnischen
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Defizits in Aussicht genommen worden sind, in
Reserve gestellt und erst dann ausbezahlt, wenn in
dieser Frage eine Lösung so oder so gefunden
worden sei. Das ist der letzte Entscheid des Amtes
für Verkehr.

Nun ist aber dieses Amt nicht entscheidende
Instanz. Das Departement hat Antrag zu stellen und
der Entscheid wird vom Bundesrat getroffen.

Wir haben aber auch jetzt noch einen Weg
gesucht, um eine Lösung zu finden und es dem
Personal zu ermöglichen, zuzustimmen. Sie haben eine
gedruckte neue Vorlage erhalten, worin unter Ziffer
III vorgesehen wird, dass der Regierungsrat
beauftragt werden soll, mit den zuständigen Instanzen
des Bundes Fühlung zu nehmen und dafür zu
sorgen, dass eine tragbare Lösung herbeigeführt
wird, ohne dass dabei die Ansprüche des Personals

verkürzt werden.
Gestützt auf die Fraktionsberatungen haben wir

heute morgen im Regierungsrat noch einmal über
diese Sache gesprochen und wir .sind dabei zum
Schlüsse gekommen, Ihnen eine neue Ziffer III mit
folgendem Wortlaut vorzuschlagen:

Neue Ziffer III. Der Grosse Rat spricht die
Erwartung aus, dass das eidgenössische Post- und
Eisenbahndepartement auf die im Schreiben vom
1. Oktober 1942 enthaltenen Bedingungen
betreffend die Pensionskassen (Seiten 16, 20, 24
und 26 des Berichtes) verzichtet und der
Regierungsrat die Verhandlungen mit den
Bundesbehörden in dem Sinne weiterführt, dass die für
die Sanierung dieser Kassen in Aussicht gestellten

Beträge bestimmungsgemäss verwendet werden

und die Kassenleistungen an das versicherte
Personal keine Verschlechterung erfahren.

Die Regierung ist durchaus bereit, in diesem
Sinne mit den Bundesbehörden zu verhandeln. Es
besteht nun aber eine Differenz über die Einreihung
dieses. Antrages im vorliegenden Beschluss, darüber,
ob er unter Ziffer I oder als besondere Ziffer III
in den Beschluss aufgenommen werden soll. Ich
will diesem Teil der Debatte nicht vorgreifen,
behalte mir aber vor, noch darauf zurückzukommen.
Aber das eine ist ganz klar, und das muss sehr
deutlich gesagt werden: So wie die Sachlage jetzt
ist, nachdem das Amt für Verkehr erklärt: «Die
Sanierung der Bahnen und der Pensionskassen sind
nicht miteinander zu verkoppeln, sondern
selbständig durchzuführen», können wir nicht einem
Vorschlag zustimmen, der praktisch die Sanierung
der Bahnen hinausschieben, der unter Umständen
den Sanierungserfolg in Frage stellen würde, wobei

die materiellen Interessen des Staates Bern in
entscheidender Weise beeinflusst werden müssten.

Ich komme nun zur Frage, welche Ergebnisse
denn sonst bei dieser Sanierungsaktion herauskommen.

Es handelt sich, wie gesagt, um eine erste
Serie. Saniert werden die Lötschberg-Bahn und die
Bern-Neuenburg-Bahn, fusioniert die beiden
Simmentalbahnen (Spiez-Erlenbacli-Bahn und Erlen-
bach-Zweisimmen-Bahn) und die Emmental-Bahn
sowie die Burgdorf-Thun-Bahn.

Wir haben uns zunächst gefragt, welches Ziel
eine Sanierung haben soll. Von einer Sanierung im
eigentlichen Sinne kann nur dann die Rede sein,
wenn eine Bahn so saniert wird, dass sie nach

menschlichem Ermessen sich nachher selber
erhalten kann. Wir denken aber dabei nicht etwa an
die Zahlung von Dividenden oder ähnliches; das
muss man aus dem Gedächtnis streichen, sondern
nur an die eigentlichen Schuldverpflichtungen einer
Bahn gegenüber Dritten. Das ist das Ziel, das uns
vorgeschwebt hat, schon in den Jahren 1939 und
1940, als wir mit dem Bund über eine Spezial-
sanierung der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn
verhandelt haben. Leider sind dann aber jene
Vorschläge im letzten Moment abgelehnt worden. Jene
Lösung wäre aber den Bund billiger zu stehen
gekommen, auch den Staat.

Wenn man nun soweit sanieren will, dass sich
die Bahnen unter allen Umständen ihre
Eigenwirtschaftlichkeit sichern können, dann müssten Bund
und Staat noch ganz andere Opfer bringen .als jene,
die heute verlangt werden. Diese 125 Millionen Franken

des Bundes, hätten nicht ausgereicht und unsere
Staatsfinanzen hätten es nicht ertragen, soweit her-
unterzusanieren, wie es vom Standpunkt einer
vernünftigen Bahnsanierung aus eigentlich verlangt
werden müsste. Deswegen werden bei der
vorgeschlagenen Lösung die festen Schulden zwar reduziert,

aber nicht soweit heruntergesetzt, dass die
Bahnen nur noch das zu bezahlen hätten, was sie
wirklich herausbringen. Die getroffene Lösung
besteht vielmehr darin, dass man beispielsweise bei
der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn eine erste und
eine zweite Hypothek hat, die erste zu einem
Schuldzins von 31/2 % fest — das wird man nach
menschlichem Ermessen herauswirtschaften können

—, und die zweite Hypothek zu 4 0/0, aber nicht
fest wie bei der ersten, sondern variabel, das heisst :

Wenn die Bahn diesen weitern Zins nicht
herauswirtschaften kann, muss sie ihn nicht bezahlen,
wenn sie aber in bessern Zeiten mehr herauswirtschaften

kann, muss sie die nicht mehr als 5 Jahre
zurückliegenden Schuldzinse dieser zweiten Hypothek

nachzahlen. Man versucht also auf diese Art
und Weise der Eigenwirtschaftlichkeit der Bahn
wenigstens, zum Teil Rechnung zu tragen. Und
wenn nicht eine volle Sanierung, wie sie an und;
für sich wünschenswert wäre, aber aus finanziellen
Gründen nicht möglich ist, hat erreicht werden
können, so haben wir doch erreicht, dass nun hier
diese Unterscheidung in der dargestellten Art
gemacht wird, so dass die Bahn nicht in Schwierigkeiten

gerät.
Ich will beifügen, dass sich die Sanierung dreier

weiterer Bahngruppen noch im Verhandlungsstadium
befindet. Es betrifft dies die Montreux-Oberland-
Rahn, die eine interkantonale Bahn ist, die Hutt-
wiler Bahn-Gruppe und die sechs Gesellschaften der
Jurassischen Bahnen, die ebenfalls interkantonalen
Charakter haben, denn sie befahren zum Teil das
Gebiet des Kantons Neuenburg. Man hat bei den
Verhandlungen vorsichtshalber so operiert, dass in
bezug auf diese Bahnen grundsätzlich die
Bereitwilligkeit zur Fusion von den Bahngesellschaften
selbst beschlossen wurde, während der Bund sich
bereit erklärte, die Mittel, die er für den Fall einer
Fusion vorsieht, in Reserve zu stellen und zu
verzinsen, um sie dann, wenn die technischen
Verbesserungen durchgeführt werden können, die bei
diesen drei Bahnen eigentlich nötig wären, für die
Realisierung der Sanierung zur Verfügung zu stellen.

Wir sind froh, dass wir in dieser Richtung
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bindende Zusicherungen haben und uns darauf
stützen können.

Wie verhält es sich nun mit den vier Bahnen,,
die heute zur Behandlung stehen? Der Bundesrat,
der die Entscheidung zu treffen hat, fasste noch
keinen Beschluss. Gestützt auf gewisse Erfahrungen
und Beobachtungen haben wir aber gewünscht, vorher

die Anträge des Eisenbahndepartementes kennen

zu lernen, um erst dann mit unsern Anträgen
an den Grossen Rat zu gelangen. Diese Anträge
liegen nun gedruckt vor Ihnen. Ich will sie im
Detail nicht erörtern, laber doch (auf eines hinweisen,
darauf, wie es nicht ganz leicht ist, hier den
richtigen Weg zu finden, wenn man an den Wechsel der
Ertragsfähigkeit der einzelnen Bahnen denkt. Wenn
man annimmt, dass ein Reinertrag von 3i/2 o/0 sollte
herausgewirtschaftet werden können und dass dieser

kapitalisiert wird, dann wird je nach der
Konjunktur, je nach den dementsprechenden
Betriebsergebnissen eine Bahn einen sehr hohen Ertragswert

aufweisen und ein anderes Mal einen sehr
geringen.

Folgende Zahlen, berechnet auf der Grundlage
eines Zinsfusses von 31/2 % zeigen Ihnen das:

Jahr

1920/39
1938
1940
1941

Ertragswert in Millionen Franken

BLS

61,0
48,9

238,5
264,3

BN

12,7
12,4

BT

5,1
3,8

EB

4,05
1,14

11,4 10,5

SE

3,9
3,0
6,8

10,6

EZ

2,0
1,64
7,0

12,0

Um für eine Sanierung einen bestimmten
Ausgangspunkt zu haben, musste man angesichts dieser
wechselnden Ertragswertzahlen von einer bestimmten

Grundlage ausgehen. Man konnte nicht auf das
schlechteste Betriebsergebnis abstellen, so wenig
man auf die Konjunkturjähre abstellen konnte, die
diese Kriegsjahre darstellen.

Wenn man die Auswirkungen der Vorschläge des
Eisenbahndepartementes auf die Bahngesellschaften
und den Staat, wie sie im vorliegenden Bericht
abgedruckt sind, prüft, so ergeben sich daraus
folgende Zahlen und Tatsachen:

Es betragen bei der BLS:

Das Baukonto

Vor der Sanierung
Mill. Fr.
191,2

Die zu tilgenden
Verwendungen

Vor der Sanierung
Mill. Fr.

4,7
(das ist in Wirklichkeit

ein non valeur,
trotzdem er auf der
Aktivseite figuriert)

Die Wert bestände
und Guthaben 22,2
Die Zinsgarantie 30,9

Dieser Posten kommt in Wegfall als Aufrechnung
der Schuldzinsen, die der Staat Bern, weil er als
Garant für das 42-Millionen-Anleihen vom Jahre 1912
erscheint, hat bezahlen müssen. Von dieser Last
wird nun die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn befreit
und der Kanton seinerseits muss 'die 31 Millionen
Franken abschreiben.

Das Aktienkapital
Die I. Hypotheken
Die II. Hypotheken

Vor der Sanierung
Mill. Fr.

59,7
62,0
57,2

Nach der Sanierung
Mill. Fr.

59,7
50,6
37,0

Sie sehen, dass der Bund nicht nur an den
Hypotheken im ersten, sondern auch an jenen im zweiten
Rang beteiligt ist. Es war ein Objekt des
Verhandlungsstreites, in welchem Verhältnis Bund und Kanton

sich da beteiligen sollten. — Die schwebenden
Schulden der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn gehen
von 20 auf 13 Millionen Franken zurück.

Also eine wesentliche Erleichterung. Und weil
die zweite Hypothek von 37 Millionen Franken mit
einem variablen kumulativen Zins ausgestattet ist,
darf man erwarten, das die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn

auch in schlechtem Jahren in der Lage sein
wird, wenigstens die erste Hypothek zu verzinsen,
während in bessern Jahren wieder eine Kompensation

des Ausfalles auf der zweiten Hypothek
eintreten kann. Die Obligationäre der
Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn sind in Zukunft der Kanton und
der Bund. Die andern Obligationen .werden abgelöst.

Die Sanierungsaktion ist zum Teil insofern
bereits durchgeführt worden, als der Bund der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn Mittel zum Rückkauf der
Obligationen vorgeschossen hat, also eine Aktion,
die nicht erst jetzt in Wirksamkeit tritt. Auch aus
diesem Grunde ist diese Vorlage, wenn irgendwie
möglich, noch in dieser Session zu verabschieden.

Bei der Bern-Neuenburg-Bahn ergeben sich
folgende Erleichterungen:

Es betragen :

Vor der Sanierung Nach der Sanierung

Nach der Sanierung
Mill. Fr.
158,7

(infolge von
Absehreibungen)

Die Tendenz des Bundes ging immer auf
Herabsetzung des Baukontos, um bei allfälligem Rückkauf
möglichst gut wegzukommen und anderseits sich
gewisse Gegenleistungen zu sichern in Form von
Obligationen oder Schuldverpflichtungen, um damit
den Einfluss auf die bernischen Bahnen ausdehnen
zu können.

Das Baukonto
Die zu tilgenden

Verwendungen
Die Wertbestände

und Guthaben
Das Aktienkapital

Feste Anleihen
Die Speziaireserven

Mill. Fr.

20,1

1,8

1,5
3,68

14,9

Mill. Fr.
13,8

Nach der Sanierung
Mtll. Fr.

1,8

18,9

1,8

7,68
(wegen Umwandlung
von Oblig. in Aktien)

2,4
0,638

Wir glauben, dass auch diese Bahn auf dieser
Basis ihr Gleichgewicht finden wird und ihren so
gestalteten Verpflichtungen wird nachkommen können.

Dabei möchte ich hier der Vollständigkeit
halber sagen, dass der Kanton Neuenburg an diese
Sanierung noch ein paar Nebenbedingungen
geknüpft hat in bezug auf die flüssigen Mittel, die
Fahrplangestaltung usw. Wir haben dem Amt für
Verkehr erklärt, und ich wiederhole das hier
ausdrücklich, dass wir aber nicht über das hinausgehen,

was in den Vorschlägen des Departementes
mit unserer Zustimmung aufgenommen worden ist.
Wir sind nicht in der Lage, hier weitere Konzessionen

zu machen, aus dem einfachen Grunde, weil
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schliesslich der Kanton Bern die Hauptlast dieser
Bahn trägt und weil wir glauben, das Opfer, das
der Kanton Bern bringen wird, sei gross und
weitreichend genug. Ein weiteres Markten wird deshalb
nicht mehr möglich sein.

Die beiden Simmentalbahnen werden zusammengelegt

werden. Es mussten hier gewisse Schwierigkeiten

überwunden werden, weil die finanzielle
Struktur der untern Bahn (Spiez-Erlenbach) ganz
anders ist als bei der Erlenbach-Zweisimmen-Bahn.
Doch man konnte sich finden. Die neue
Einheitsgesellschaft wird in Zukunft folgende Erleichterungen

aufweisen:
Es betragen :

Vor der Sanierung Nach der Sanierung
Mill. Fr. Mill. Fr.

Das Baukonto 13,6 11,1
Die zu tilgenden

Verwendungen 0,982 0,268
Die Wertbestände

und Guthaben 1,16 0,913
Das Aktienkapital 3,8 3,5
Die Hypotheken 6,8 3,8
Die schwebende Schuld 0,503 0,293
Die Speziaireserve — 0,086

Man wird also auch hier annehmen können, es
werde die Eigenwirtschaftlichkeit möglich sein.

Für die Emmentalbahnen, die ja ebenfalls fusioniert

werden (Burgdorf-Thun- und Burgdorf-Solo-
thurn-Bahn), ergeben sich folgende Erleichterungen:

Es betragen:
Vor der Sanierung Nach der Sanierung

Mill. Fr. Mill. Fr.
Das Baukonto 23,1 22,1
Die Wertbestände

und Guthaben 1,1 0,944
Die Baureserve — 3,0
Der Passivsaldo 2,1 —

Das sind also die Auswirkungen der Vorschläge
des Eisenbahndepartementes an den Bundesrat. Ich
habe schon angedeutet, dass damit allerdings das
wünschbare Ziel noch nicht erreicht wird. Aber
weder die Finanzkraft des Bundes poch jene des
Kantons Bern hätten es erlaubt, da noch weiter zu
gehen. Wir dürfen auch darauf hinweisen, dass ein
Betrag von 61,5 Millionen Franken von diesem
Kredit von 125 Millionen Franken ;auf die Sanierung

im Kanton Bern entfallen und ferner, dass
weitere 2 Millionen Franken der Bern-Lötschberg-
Simplon-Bahn zugute kommen, im Zusammenhang
mit dem Bückkauf von Obligationen; also ein Anteil

von 63,5 Millionen Franken. Man wird
begreifen, dass wir glauben, angesichts des Uim-
standes, dass auch noch andere Kantone da sind,
namentlich der Kanton Graubünden und die appen-
zellischen Kantone sowie die Kantone St. Gallen
und Thurgau, deren Bahnen auch saniert werden
sollen, sei das doch eine fHilfe — wenn es bei. diesen
63,5 Millionen Franken Barleistungen bleibt —, die
man durchaus anerkennen darf und die uns eine
wesentliche Entlastung bei den Aufwendungen für
das Eisenbahnwesen bringt.

Ende 1941 standen unsere Eisenbahnpapiere mit
Fr. 136,62 Millionen Franken zu Buch. Abgeschrieben

werden davon im Zuge der Ausführungen der
in Behandlung stehenden Vorlage 46,6 Millionen
Franken. Dann kommen noch die .andern Bahnen

hinzu. Es wäre wünschenswert, dass auch Bahnen,
die der jetzigen Sanierungsaktion nicht unterstehen,
die keine Bundeshilfe bekommen werden, wenigstens

auf Grund des zweiten Teils des Gesetzes,
Abschreibungen machen könnten. Wir rechnen auf
der Eisenbahndirektion mit einem Betrag von 70
bis 73 Millionen Franken, die im gesamten
abgeschrieben und verarbeitet werden müssen. Ob man
wird soweit gehen können, das werden dann die
Vorschläge der Finanzdirektion in bezug auf die
Bilanzbereinigung des Staates zeigen. Auf alle Fälle
handelt es sich also nicht nur um diese 46,6
Millionen Franken, sondern um noch weitere grössere
Beträge. An diese Abschreibungen wird der
Amortisationsfonds mit etwas über 35 Millionen Franken
beizutragen haben. Der Rest muss getilgt werden
durch jährliche Quoten, die man wird in die
Staatsrechnung einstellen müssen.

Zusammenfassend können wir von dieser Aktion
sagen, dass wir nun in bezug auf die Bern-Lötsch-
berg-Simplon-Bahn befreit sein werden von der
Last des 42-Millionen-Anleihens, respektive von
seiner Verzinsung, dass die Barleistung des Bundes,
die zuerst auf 1,4 Millionen Franken bemessen werden

wollte und die wir dann auf 12,4 Millionen
Franken hinaufgehandelt haben, sicher ist, dass eine
Erleichterung des Schuldenkontos der Bahn
eintritt, und dass man im Zuge dieser Sanierung zu
Fusionen kommt, die durchaus vernünftig und
berechtigt sind. Es ist ja (schon lange kritisiert worden,
es gebe im Kanton Bern zu viele Bahnen,
Verwaltungsräte, Eisenbahndirektoren usw. Vorerst
werden zwei Fusionen durchgeführt. Weitere werden

noch folgen, eventuell auch Betriebsgemeinschaften,

um das ganze Eisenbahngeschäft im Kanton

Bern zu vereinfachen und zu erleichtern.
Offen bleibt wie gesagt noch die Frage der

Pensionskassen. Hierfür wird nach dem erwähnten
Schreiben des Eisenbahndepartementes eine
Sonderregelung Platz zu greifen haben. Es soll eine
saubere Trennung der Bahnsanierung und der
Pensionskassensanierung vorgenommen werden. Unter
diesen Umständen sind wir einerseits der Meinung,
der Grosse Rat solle diesen Anträgen zustimmen,
so wie sie nun von der Regierung bereinigt worden
sind, wobei aber der Regierung der Auftrag erteilt
werden soll, mit den Bundesbehörden Fühlung zu
nehmen, damit die.wohlerworbenen Rechte des
Personals nicht beeinträchtigt und damit auch bezügliche

Aenderungen nur auf dem ordentlichen
Gesetzgebungswege vorgenommen werden. In diesem
Sinne bitte ich um Annahme der Anträge des Regie-
l'ungsrates.

Bratschi. Gestatten. Sie mir, zu dieser .ausser¬
ordentlich wichtigen Vorlage auch einige Ausführungen.

Ich habe die Ehre in einer Organisation zu
arbeiten, die sich seit langer Zeit sehr intensiv mit
den Fragen befasst hat, die hier dem Grossen Rat
zur Entscheidung vorgelegt werden. Der Schweizerische

Eisenbahner-Verband hat schon anfangs der
Zwanzigerjahre auf die Notwendigkeit der Sanierung
der schweizerischen Eisenbahnen hingewiesen. Wir
sind schon damals mit der Forderung vor die Oef-
fentlichkeit getreten, durch das Mittel der Fusionen
und Betriebsgemeinschaften von Privatbahnen eine
Vereinfachung des ganzen Apparates nicht nur bei
den Bahnen im Kanton Bern, sondern im ganzen
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Lande zu erreichen. Mitte der Zwanzigerjahre haben
wir auch das Begehren gestellt, dass die während
des letzten Weltkrieges 1914 /18 entstandenen
Lasten den Bahnen abgenommen werden sollten
durch eine Hilfe des Bundes. Der Sprechende hatte
dieses Begehren damals in seiner Eigenschaft als
Mitglied des Verwaltungsrates der Schweizerischen
Bundesbahnen gestellt. Der Eisenbahner-Verband
hat sich aber jederzeit auf den Standpunkt gestellt',
dass die Hilfe nicht nur für die Bundesbahnen
notwendig und gerechtfertigt sei, sondern dass sie in
gleicher Weise den sogenannten Privatbahnen
gewährt werden müsse. Ich spreche von « sogenannten
Privatbahnen», weil es sich in Wirklichkeit nicht
um Privatbahnen handelt, sondern zum grössten
Teil auch um Staatsbahnen, was insbesondere für
den Kanton Bern zutrifft, wenn man die Finanzie-
rungs- und Eigentumsverhältnisse in Betracht zieht.

Ich hatte auch Gelegenheit, bei der parlamentarischen

Beratung des Gesetzes mitzuwirken, das
jetzt hier Gegenstand der Ausführung ist, soweit der
Kanton Bern und die bernischen Privatbahnen in
Betracht kommen. Ich hatte die Ehre, dabei
mitzuwirken, als dieser Kredit für die Privatbahnsanierung,

der vom Ständerat auf 130 Millionen Franken
herabgesetzt wurde, wieder auf 140 Millionen Franken

erhöht wurde, nachdem der Bundesrat
ursprünglich einen Gesamtkredit von 150 Millionen
Franken vorgeschlagen hatte.

Ich muss nun allerdings feststellen, dass wir im
Anfang mit unsern Bestrebungen, die schweizerischen

Bahnen zu sanieren und Massnahmen zu
ergreifen, wie sie jetzt vorgesehen werden, wenig
Verständnis gefunden haben. Umso mehr freue ich
mich jetzt, dass wir nun doch so weit sind, einen
Beschluss betreffend die Sanierung bernischer
Privatbahnen zu behandeln. Und ich freue mich
besonders darüber, dass der Kanton (Bern der erste ist,
in dem ein dahingehender Entscheid fällt. Bei allen
andern Bahnen ist man damit, soweit ich darüber
orientiert bin, noch nicht so weit. Das, was wir
heute beschliessen, wird deshalb auch für die Sanierung

der Bahnen in andern Kantonen von Bedeutung
sein.

Ich habe indessen nicht die Absicht, mich über
die gesamte Frage der Privatbahn Sanierung
auszusprechen, so interessant das auch wäre. Ich will
mich vielmehr beschränken auf den Punkt, der
heute bestritten ist, und das ist die Frage der
Personalversicherung. Ich will versuchen, den Standpunkt

des Personals in dieser Sache so kurz als
möglich darzustellen, das heisst den Standpunkt
des Schweizerischen Eisenbahner-Verbandes, in dem
ich tätig bin. Diese Darstellung stimmt zum Teil
überein mit der Auffassung, wie sie von den Herren
Vorrednern vertreten worden ist; zum Teil aber
weicht sie davon ab. Es ist bereits hingewiesen
worden auf die Rechtsgrundlagen der Personalversicherung.

Die gesetzlichen Grundlagen sind
enthalten im sogenannten Hilfskassengesetz vom Jahre
1889. Für jede Kasse bestehen überdies Statuten,
in denen die Einzelheiten festgelegt sind. Das
Gesetz vom Jahre 1889 enthält zwei Bestimmungen,
die für die Beurteilung der Sachlage wichtig sind,
nämlich eine Bestimmung, in der vorgeschrieben
wird, dass die Pensionskassen auf dem
Kapitaldeckungsverfahren aufgebaut sein müssen (Art. 2)
und eine weitere wichtige Vorschrift, wonach die

Privatbahn-Gesellschaften für die versicherungstechnischen

Defizite ihrer Pensionskassen haften
(Art. 3). Wie diese Bestimmung aufzufassen ist,
darüber hat das Bundesgericht entschieden, und
zwar zu wiederholten Malen. Es besteht eine
konstante Praxis des Bundesgerichts. Dieses hatte sich
mit dieser Frage erstmals imiJahre 1905 beim Rückkauf

der Jura-Simplon-Bahn befasst. Diese Bahn
nahm damals den Standpunkt ein, das Defizit der
Pensionskasse sei keine Schuld der Bahn, während
der gleiche Bund, mit dem wir es auch heute zu
tun haben, den Standpunkt eingenommen hatte, ein
versicherungstechnisches Defizit der Pensionskasse
sei nach Massgabe des Gesetzes eine Schuld der
Bahngesellschaft. Das Bundesgericht hat dem Bund
Recht gegeben, so dass in der Folge das
versicherungstechnische Defizit von der Rückkaufssumme
abgezogen wurde, das heisst der (Wert (der Bahn
verringerte sich um den Betrag des versicherungstech-
fLischen Defizits. Diese Praxis ist seither bei allen
Bahnrückkäufen angewendet worden. Ueber diesen
Punkt kann also in keiner Weise Unklarheit
herrschen.

Und zwar ist das versicherungstechnische Defizit

der Privatbahnen nicht etwa eine gewöhnliche
Schuld der Bahngesollschaft, sondern es handelt
sich um privilegierte Guthaben der Pensionskassen.
Diese Schuld muss gedeckt werden, bevor eine Bahn
irgendwelchen andern Verpflichtungen nachkommen
darf. Auch mit dieser Sache hat sich das Bundesgericht

befasst und zwar im Jahre 1937, im
Zusammenhang mit der Sanierung der
Dampfschifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. Es
handelte sich dabei nicht etwa um eine Liquidation
dieser Gesellschaft, sondern um eine Sanierung,
was ich unterstreiche. Wenn man Isagt, diese Schuld
sei nur privilegiert im Falle der Liquidation, nicht
aber bei einer Sanierung, dann ist das ein Spiel
mit Worten. Herr Bundesrichter Jäger, der damals
die Verhandlungen führte, hat injdiesem 'Zusammenhang

auch vor dem Eisenbahndepartement sehr
deutlich gesprochen. Als langjähriger Präsident der
entsprechenden Kammer des Bundesgerichtes war er
sicher kompetent dazu. Er war sogar bereit, es auf
einen Kompetenzkonflikt mit dem Bundesrat
ankommen zu lassen, um die wohlerworbenen Rechte
der Versicherten unter allen Umständen zu schützen.
Es kam aber nicht so weit. Die Rechte blieben
gewahrt. Ueber diese Rechtslage besteht also, glaube
ich, absolute Klarheit; ebenso darüber, dass das Defizit

eine Schuld der BahnVerwaltung ist und zwar, dass
es sich um eine privilegierte Forderung der
Versicherten beziehungsweise der Kassen handelt. Was
folgt daraus? Dass die Sanierung der Pensionskasse
bei einer Sanierung einer Bahn einbezogen werden
muss. Gerade das musste bei der Sanierung der
Dampfschiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees
geschehen. Es musste dort zuerst mit dem Personal
eine Lösung gefunden werden. Es handelte sich also
rechtlich damals ebensosehr um eine Sanierung wie
jetzt, nur dass damals die Sanierung nicht unter
Mitwirkung des Bundes durchgeführt wurde, weil
das jetzt geltende Privatbähnsanierungsgesetz noch
nicht in Kraft war.

Es ist nicht das Personal, das von sich aus eine
Sanierung der Pensionskasse gleichzeitig mit der
Sanierung der Bahn verlangt, vielmehr ergibt sich
diese Notwendigkeit aus der bestehenden Rechts-
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läge. Das ist der Grund, weshalb das Departement
dazu kommt, zu sagen, die Pensionskassensanierung
müsse jetzt mit der Bahnsanierung durchgeführt
werden. Es handelt sich also nicht um irgendeine
Liebhaberei. Das Departement darf die Sanierung
der Kasse nicht einfach auf einen spätem Zeitpunkt
verschieben. Es ist daher in /dieser Beziehung gegenüber

dem Regierungsrat im Recht. Es hat nichts
anderes getan, als aus der heutigen Rechtslage die
Konsequenz gezogen. Das Personal hat in dieser
Beziehung nie irgendwelche Forderungen gestellt. Erst
jetzt, da das Eisenbahndepartement die Sanierung
dazu ausnützen will, um es gelinde auszudrücken,
um wohlerworbene Rechte des Personals streitig zu
machen, die sonst nicht streitig gemacht werden
könnten, setzt der Widerstand des Personals und
seiner Organisation ein.

Was hat es mit dem Versicherungsanspruch des
Personals auf sich? Es handelt sich um
wohlerworbene Privatrechte. Dass eine laufende Rente
nicht gekürzt werden kann, ist absolut kar. Es ist
durchaus keine Konzession des Eisenbahndepartements,

wenn es erklärt, es wolle die laufenden
Renten nicht kürzen. Es weiss ganz genau, dass die
Kürzung sofort aufgehoben würde, wenn ,auch nur
ein einziger Rentenbezüger klagen würde. Darüber
gibt es nichts zu diskutieren. Es liegt in der Natur
des wohlerworbenen Rechtes, dass man es nicht
aufheben kann. Und wenn man es im öffentlichen
Interesse aufheben muss, so muss der Geschädigte
vergütet werden. Neben dem Recht der
Rentenbezüger auf bereits laufende Renten, besteht das
Recht des Versicherten auf die anwartschaftliche
Rente. Beide Ansprüche sind rechtlich gleich zu
beurteilen. Auch darüber dürfte man im
Eisenbahndepartement völlig im klaren sein, jedenfalls ist
auch diese Frage gutachtlich abgelehnt. Man darf
ein wohlerworbenes Recht nur ändern, wenn der
Berechtigte, in diesem Falle also der Versicherte,
selber zustimmt, und zwar muss jeder Einzelne
zustimmen. Es genügt also nicht, wenn die Mehrheit

des Personals zustimmt. Wir könnten einer
solchen Aenderung dieser wohlerworbenen Rechte
nicht etwa im Namen des Personals als Personalvertreter

zustimmen.
Das Bundesgericht schützt die wohlerworbenen

Rechte. Das geschah erst wieder in jüngster Zeit,
wobei es sich nicht um Privatrecht handelte,
sondern sogar um öffentliches Recht. Der tessinische
Grosse Rat hatte versucht, die Renten ohne
Zustimmung der Versicherten herabzusetzen. Das
Bundesgericht hat das jedoch als unzulässig erklärt.
Wenn aber sogar im öffentlichen Recht wohlerworbene

Rechte nicht aufgehoben werden können, so
kann schon gar kein Zweifel darüber bestehen, dass
das noch viel weniger angeht, wenn es sich wie in
den vorliegenden Fällen, um wohlerworbene Privatrechte,

um wohlerworbene Vertragsrechte handelt.
Die Statuten haben denn auch die Konsequenz

aus dieser Rechtslage gezogen. Sie bestimmen in
Art. 14: «Gegenüber dem Personal, das im
Zeitpunkt einer Statutenrevision versichert ist, können
nur solche Aenderungen getroffen werden, die keine
Herabsetzung der Versicherungsleistungen zur Folge
haben. » Wenn die deutsche Sprache überhaupt
noch einen Sinn haben soll, brauchen wir über
diese Statutenbestimmung nicht mehr lange zu
diskutieren. Sofern der Versicherte nicht selber zu¬

stimmt, dürfen seine Rechte nicht gekürzt werden,
wenn nicht der Glaube ans Recht bei diesen
Versicherten in verhängnisvoller Weise erschüttert werden

soll. Abs. 2 des erwähnten Artikels befasst sich
mit den Beiträgen und sagt, dass auch diese ohne
Zustimmung der Versicherten nicht erhöht werden
können. Doch die Versicherten sind bereit, darüber
mit sich reden zu lassen. Ich werde darauf noch zu
sprechen kommen.

Wie gross ist nun das Defizit der Pensionskasse
der Lötschbergbahn? Der Herr Eisenbahndirektor
hat bereits die bezüglichen Zahlen angeführt. Es
gab eine Zeit, und sie liegt noch nicht weit zurück,
da galt die Versicherimgskasse der Lötschbergbahn
als sehr gut fundiert. Der versicherungstechnische
Fachmann der Lötschbergbahn hat nun ein Defizit
von 4 Millionen Franken ausgerechnet. Diese
Verschlechterung gegenüber dem früheren Zustand ist
eingetreten zum Teil wegen der Senkung des Zins-
fusses und zum Teil wegen der Verminderung der
Anstellungen. Nun ist der Experte der
Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn, der dieses versicherungstechnische

Defizit ausgerechnet hat, nicht ptwa der erstie
beste. Es ist der Verwalter der bis vor kurzer'Zeit
grössten Versicherungskasse der Schweiz, der
Pensions- und Hilfskasse der SBB., ,Herr Dr.
Hofstetten Das Eisenbahndepartement hat diese Bilanzen

der Versicherungskasse der Bern-Lötschberg-
Simplon-Bahn bis letztes Jahr immer gutgeheissen,
als es plötzlich erklärte, die Grundlagen der
Berechnungen würden nicht mehr anerkannt, das
versicherungstechnische Defizit betrage nicht 4,
sondern 8 Millionen Franken. Es Ihat ein Ausbau der
Grundlagen gefordert. Der Zinsfuss wurde auf 31/2
Prozent festgesetzt, ferner müssen aber die
Berechnungen der Sterblichkeitsziffer und die
Pensionierungsziffer des Bundes nach der SBB. zugrunde
gelegt werden. Die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn
hat die Richtigkeit der neuen Grundlagen bestritten,
weil sie zum Teil auf die Periode des forcierten
Personalabbaues bei den SBB., das heisst in den
Jahren 1922 bis 1935, basieren. In diesen Jahren
haben die SBB. ihr Personal um mehr als
zehntausend Personen abgebaut. Zahlen, die auf so
ausserordentlichen Verhältnissen beruhen, dürfen
nicht als Grundlage von Berechnungen bei den
Primatbahnen dienen. Als die Bern - Lötschberg -

Simplon-Bahn gegen diese Berechnung Rekurs
einreichte — ich bedaure es, dass sie den Rekurs
wieder zurückgezogen hat — drohte pian ihr
damit, dass man eine Rechnung mit einem Defizit von
12 Millionen Franken aufstellen werde! Der Rat
mag sich über ein solches Vorgehen den Kommentar
selber machen. Jedenfalls wird damit dem Ansehen
der Versicherungsmathematik kein guter Dienst
erwiesen.

Ich möchte indessen nicht missverstanden werden.

Für private Versicherungskassen halte ich
das Kapitaldeckungsverfahren für richtig, weil es
die beste Sicherheit bietet. Bei staatlichen
Versicherungskassen steht die Frage anders.

Die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn hat schliesslich

ein versicherungstechnisches Defizit von 8
Millionen Franken anerkannt. Das bedeutet nichts
anderes als die Anerkennung einer Schuld von
8 Millionen Franken gegenüber der Pensionskasse.
Die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn hat in der Folge,
wir anerkennen das gerne, in loyaler Weise An-
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strengungen gemacht, um dieser Situation zu
begegnen. Sie hat im Jahre 1940, als die Einnahmen
stark stiegen, eine erste Tranche von einer Million
Franken bezahlt. Auch die andern 'beteiligten
Gesellschaften haben gewisse Leistungen übernommen.
Das gleiche geschah im Jahre 1941. Aehnlich wird
es im Jahre 1942 sein. ,Das Personal hat durch
Zustimmung zu einer Revision der Statuten Konzessionen

im Werte von nicht ganz einer Million Franken

gemacht. Auf dieser Grundlage war eine
vollständige Einigung erzielt worden. Das Personal hat
sich freiwillig bereit erklärt, künftig einen Beitrag
von 6 statt 5 °/o zu bezahlen. Ferner war es damit
einverstanden, dass das Maximum der Pension erst
nach 35 statt nach 30 Jahren erreicht werde. Mit
noch andern Konzessionen zusammen ergibt das
den Betrag von annähernd einer Million Franken.

Nachdem diese Einigung zwischen der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn und dem Personal in
vollem Umfange zustande gekommen war, machte
das eidgenössische Amt für Verkehr (ernste
Schwierigkeiten. Durch die Leistungen der Bern-Lötschberg-
Simplon-Bahn und des Personals dürfte bis Ende 1942
das Defizit von 8 Millionen Franken auf etwa 31/2
Millionen Franken gesunken sein. Wenn [das Eisenbahn-
departement die von ihr selbst vorgeschlagenen
Sanierungsbeiträge von zusammen rund 3 [Millionen Franken

leistet, so ist die Pensionskasse auch bei den
verschärften Anforderungen des Departements in
Ordnung. Es geht aber nicht darum, diese Pensionskasse

zu sanieren, sondern es list etwas ganz anderes

im Spiel.
Bevor ich jedoch auf diese Hintergründe eintrete,

will ich noch sagen, weshalb die Bern-Lötschberg-
Simpl-on-Bahn in der Lage war, in den Jahren 1940
bis 1942 die erwähnten Leistungen an die Pensionskasse

aufzubringen. Sie wurde möglich, weil sich
ihre finanzielle Situation gegenüber den früheren
Jahren gebessert hat. Die Ursache ist der
ausserordentlich grosse Verkehr, den sie seit
Kriegsbeginn zu bewältigen hat. Die entsprechende
gewaltige Mehrarbeit aber ist vom Personal zu
leisten. Unter Zurückstellung (seiner Rechte in bezug
auf das Arbeitszeitgesetz, ohne Rücksicht darauf,
ob es früher oder später Feierabend gab, hat das
Personal die grosse Aufgabe bewältigt. Das Personal

darf für sich in Anspruch nehmen, die Summen,
die in die Pensionskasse einbezahlt worden sind,
durch seine Mehrarbeit herausgowirtschaftet zu
haben. Die Direktion hat diese Leistungen des
Personals auch wiederholt und rückhaltlos anerkannt.
Doch es geht leider, und das ist die Schwierigkeit,
gar nicht um Zahlen.

Wir verlangen ja vom Bund keinen Rappen mehr
als das Eisenbahndepartement selbst vorgesehen
hat. Wir verlangen nur, dass auf Nebenzwecke
verzichtet werde. Ob der Druck vom Eisenbahndepartement

selbst ausgeht, oder vom Finanzdepartement
ausgeübt wird, oder ob auch dieses einen Druck von
aussenher weiter gibt, weiss ich nicht.

Am 3. Dezember 1939 hat das Schweizervolk die
Sanierung der beiden Pensionskassen des Bundes
abgelehnt. Vor diesem Zeitpunkte bestanden die
Schwierigkeiten nicht. Sie können das Gesetz, die
Botschaft dazu und die Gesetzesmaterialien
nachlesen, alles was in den parlamentarischen Kommissionen

und in den beiden eidgenössischen Räten
gesprochen worden ist, es war mit keinem Wort von

Forderungen an das Personal die Rede, wie sie jetzt
geltend gemacht werden und in Form von
Bedingungen an die Durchführung der Sanierung der
Bahnen selbst geknüpft werden.

Der Bund hat nach jener Volksabstimmung seine
Pensionskassenstatuten unter Anwendung der
Vollmachten zu Ungunsten des Personals geändert. Der
weitere Schritt sind die Forderungen, (die heute an
die Privatbahnen gestellt werden. Täuschen Sie
sich aber nicht, es geht nicht nur um die
Privatbahnen, es geht um alle Pensionskassen, beim Bund,
bei den Kantonen, in den Städten und in der
Privatwirtschaft. Das Maximum der Pension von 70 o/0

soll überall beseitigt werden. Das ist das Ziel. Bei
den Privatbahnen geht der Weg über dieses Gesetz.

Das Amt für Verkehr beziehungsweise die
Sanierungskommission hat verschiedene Versuche
gemacht, um das Ziel zu lerreichen. Der erste Verstoss
erfolgte bei der Dampfschiffgesellschaft des Vier-
waldstättersees. Damals wurde eine Sanierung mit
weitgehenden Eingriffen in die Rechte des Personals

ohne dessen Zustimmung versucht. Das
Bundesgericht hat da die Sanierung aber erst genehmigt,

als das Personal zugestimmt hatte. Dafür, dass
das geschah, mussten wir sorgen, [nachdem das
Departement allerdings weitere Mittel flüssig
gemacht hatte, um diese Zustimmung zu ermöglichen.
Der erste Verstoss war missglückt.

Die zweite Phase begann im Herbst letzten Jahres,

als uns das Amt für Verkehr einen Entwurf
zu einem Bundesratsbeschluss unterbreitete, mit
dem das Hilfskassenges-etz vom Jahre 1889 in dessen

Gegenteil geändert werden sollte. Dafür sollten
die Vollmachten des Bundesrates in Anspruch
genommen werden. Diese Zumutung haben wir glatt
abgelehnt. Sicher waren Bundesrat und Parlament
auf diesen Weg nicht gefasst. [Wir haben über die-
den Beschlussesentwurf Gutachten von Bundesrichter

Jäger und von Prof. Blumenstein eingeholt. Die
Aeusserungen der beiden Gutachten waren ,so, dass
man im Bundeshaus vorzog, den Entwurf fallen zu
lassen. Prof. Blumenstein bezeichnete den Versuch
als eine Brutalisierung des Rechtes.

Dann kam eine dritte Phase. Man versuchte das
Ziel über die- Anstellungsverträge zu erreichen. Man
mutete der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn zu, dem
Personal bei der nächsten Vertragserneuerung ,zu
künden. Wir -erklärten, -ein solches Vorgehen als
Aussperrung zu betrachten; daim würde die Bahn
eben still stehen. Der Direktor des Amtes für
Verkehr soll darauf mit dem Kriegsbetrieb gedroht
haben, übrigens sei es auch nicht so schlimm, wenn
einmal einige Bahnen stillstünden, meinte pian.

Den neuesten Versuch haben wir vor uns. Der
Bund will erst dann bezahlen, wenn die Bahnen die
Pensionskassenstatuten entsprechend den gestellten
Bedingungen geändert haben. Diese Bedingung
verletzt in grober Weise das gestehende Recht. Die
Regierung scheint sich unterziehen zu Wollen. Der
Grosse Rat darf nicht folgen. Wird die Bedingung
nicht erfüllt, so wird mit -der Anwendung des Art.
13 des Privatbahnhilfegesetzes beziehungsweise mit
der Revision des Hilfskassenges-etzes gedroht. Der
erwähnte Art. 13 lautet wie folgt: «Der Bundesrat
kann dauernd notleidenden Unternehmungen auch
Erleichterungen von ihren konzessionsmässigen oder
gesetzlichen Verpflichtungen gewähren. » Wo das
geschehen kann, das ist glücklicherweise in der Bot-
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schalt des Bundesrates und in den parlamentarischen

Beratungen abgeklärt worden. Die Botschaft
des Bundesrates sagt nämlich ausdrücklich, dass
Art. 13 dann anzuwenden sei, wenn es nötig ist,
eine Anzahl Kleinbahnen zu fusionieren, wenn zwar
die einzelnen Betriebe keinen Anspruch auf Hilfe
erheben könnten, weil sie zu wenig wichtig sind,
wohl aber die zusammengelegten Betriebe. Diese
Frage ist im Parlament abgeklärt worden. Die
Anwendung dieses Art. 13 kommt zum Beispiel in
Frage im Kanton Appenzell. Nationalrat Broger hat
im Parlament angefragt, wie der Art. 13 zu
verstehen sei. Herr Bundesrat Pilet-Golaz und der
heutige Präsident der Berner Regierung, der damals
Kommissionspräsident war, Herr Dr. Gafner, haben
auf diese Anfrage hin erklärt, Art. 13 komme nur
für den Fall in Frage, (wie er in der 'Botschaft
umschrieben ist. i

Der Artikel kann aber auch [dem Wortlaut nach
nicht angewendet werden. Es ist von Gesellschaften
die Rede, die «dauernd notleidend» sind. Es wäre
wohl schwer nachzuweisen, dass zum Beispiel die
Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn dauernd notleidend
sei. Man werfe einen Blick auf die Betriebsergebnisse

dieser Bahn. Es wäre das auch bei der
Langenthal-Huttwil-Bahn kaum nachzuweisen, nachdem

diese Bahn bis vor kurzer Zeit Dividenden
auszahlen konnte. Aehnlich verhält es sich bei
andern Privatbahnen. Auch der Wortlaut von
Art. 13 allein schliesst dessen Anwendung bei
Bahnen aus, wie sie hier in Frage kommen.

Man droht im Schreiben vom 31. Oktober weiter
mit der Revision des Hülfskassengesetzes. Diese
kann man anstreben; dagegen ist nichts einzuwenden.

Doch wenn mit einer solchen Revision die
Bahngesellschaften von Verpflichtungen gegenüber
den Pensionskassen entlastet werden sollen, iso
kann das nur Lasten betreffen, die in der Zukunft
entstehen können. Darüber besteht sicher beim Chef
des Eisenbahndepartementes, Bundesrat Celio,
vollständige Klarheit. Erst recht können wohlerworbene
Rechte der Versicherten durch eine solche Gesetzesrevision

nicht aufgehoben werden. Man stelle sich
einmal die Konsequenzen vor, die entstehen müss-
ten, wenn wohlerworbene Privatrechte einfach durch
Gesetzesrevision aufgehoben würden!

Diese beiden Wege können also nicht zum Ziele
führen. Es sind Druckmittel, auf die sich der Kanton

Bern nicht einlassen darf. '(Schliesslich haben die
bernischen Privatbahnen einen Anspruch auf die
Bundeshilfe nach Massgabe des Gesetzes, wenn
bestimmte Voraussetzungen hiefür erfüllt sind, was
der Fall ist. Der Bund kann seine Leistungen nicht an
Bedingungen knüpfen, die nicht ausdrücklich im
Privatbahnhilfegesetz selbst genannt sind. Auch in
bezug auf den Weg ist er an dieses Gesetz
gebunden.

Ich habe mir erlaubt, nachdem ich den Bericht
der Regierung erhalten hatte, mich sofort mit Herrn
Bundesrat Celio in Verbindung zu setzen. Es folgte
eine längere Besprechung zwischen ihm und mir
und Herrn Direktor Cottier. Herr Bundesrat Celio
hat dabei anerkannt, dass das Personal juristisch
100-prozentig im Recht sei, doch handle es sich um
eine Frage politischer Natur. Ich bin nun aber der
Meinung, dass wir uns dieser politischen Forderung
nicht fügen sollten. Es werde eine Pression auf das
Bundeshaus gemacht, sagt man. Wir wissen schon,

woher dies© Pression kommt. Sie kommt nicht aus
dem Kanton Bern, sondern von ganz anderer Seite ;
es ist der Druck, der mit der Abstimmung vom
3. Dezember 1939 in Zusammenhang steht. Man
meint es sei klug, dem Druck Rechnung zu tragen
und nachzugeben. Ich bin jedoch der Auffassung,
dass man das nicht tun sollte. Dagegen erkläre ich
hier, dass das Personal weiterhin bereit ist, ich
habe das auch Herrn Bundesrat Celio gesagt, die
Frage zu prüfen, ob nicht in bezug auf die Beitragspflicht

noch weitere Konzessionen gemacht werden
könnten. Wir haben das auch (gegenüber der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn erklärt.

Ich hätte es ausserordentlich begrüsst, wenn in
dieser Sache eine Einigung zustande gekommen
wäre. Der gestern von mir eingereichte Antrag ist
Ihnen ausgeteilt worden. Ich habe geglaubt, auf der
Grundlage dieses Antrages könne gestützt auf die
Beratung in unserer Fraktion, die gestern
stattgefunden hat, ©ine Einigung erzielt werden. Gestern
glaubte ich, die Verständigung sei zustande
gekommen, als Herr Eisenbahndirektor Grimm mit der
von mir vorgeschlagenen Fassung einverstanden
war und sich in loyaler Weise einverstanden
erklärte, diese zu vertreten. Die Regierung hat aber,
wie es scheint, diesen Antrag mehrheitlich
abgelehnt. Ich verrate damit keine interne Angelegenheit

des Regierungsrates, denn ich kann diese
Tatsache aus der vorherigen Zustimmung von Herrn
Regierungsrat Grimm in der Fraktionssitzung und
dem nachherigen gegenteiligen Standpunkt des
Regierungsrates schliessen.

Welches ist der Unterschied der beiden
Standpunkte? In Ziffer III des regierungsrätlichen
Antrages wird gesagt, was die Regierung wünscht. Der
Text ist ziemlich genau der gleiche, wie der, den
ich vorher Herrn Regierungsrat Grimm unterbreitet
hatte. Also textlich besteht zwischen beiden
Anträgen kein materieller Unterschied, nur dass dieser
Text nach unserem Antrag in Ziffer I aufgenommen
wird, bei den Voraussetzungen, unter denen den
Plänen des Bundesrates zugestimmt wird, während
bei Aufnahme des Textes unter Ziffer III lediglich

ein Wunsch zum Ausdruck (gebracht wird.
Dieser Unterschied ist rechtlich von entscheidender
Bedeutung. Zu den Plänen, denen wir zustimmen
sollen, gehören auch die Bedingungen betreffend die
Versicherungskassen. Nun können wir doch nicht in
Ziffer I die Bedingungen annehmen und in Ziffer
III den Regierungsrat beauftragen, zu unterhandeln,
um die Bedingungen zu beseitigen. Der Grosse Rat
muss entscheiden darüber, ob wir die Bedingungen,
die gestellt werden, in dieser Form annehmen
können oder nicht. Und dieser Entscheid muss bei
Ziffer I fallen. Natürlich ist es uns recht und sind
wir dankbar dafür, wenn der Regierungsrat neuerdings

mit dem Bundesrat verhandelt und zugunsten
des Personals interveniert. Aber die nötige Plattform

hiezu ist eine Beschlussfassung des Grossen
Rates unter Ziffer I.

Was auf den ersten Blick ©ine blosse Formsache
zu sein scheint, bedeutet also in Wirklichkeit einen
grossen materiellen Unterschied. Die Regierung hat
ja in dieser Sache schon bis jetzt verhandelt,
jedoch erfolglos. Es braucht deshalb einen Beschluss
des Grossen Rates, damit die Regierung für ihre
weitern Verhandlungen die nötige Plattform (hat. Ich
weiss, dass im Bundeshaus den Verhandlungen des

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1942. 75



590 (11. November 1942.)

Grossen Rates in dieser Sache grosse Bedeutung
beigemessen wird. Man hat mich letzten Montag
vor acht Tagen im Eisenbahndepartement an den
Grossen Rat gewiesen. Ich bin .überzeugt, dass,
wenn sich der bernische Grosse Rat auf den klaren
Rechtsstandpunkt stellt und diese rechtswidrigem
Bedingungen ablehnt, der Bundesrat niemals idarauf

beharren wird. Ich schätze den Bundesrat so
hoch ein, dass er nicht Bedingungen stellt, die
rechtswidrig sind. Ich bitte Sie, Idem Recht zum
Durchbruch zu verhelfen und unserem Antrage
zuzustimmen.

Bickel. Im Namen unserer Fraktion möchte ich
kurz folgende Erklärung abgeben.

Wir danken der Regierung für alle Bemühungen
in bezug auf die Sanierung der bernischen Bahnen.
Dem Bericht des Regierungsrates sowie dem
vorliegenden Beschlussentwurf stimmen wir zu. Wir
sind der Auffassung, dass die in der neuen Ziffer III
vorgesehene Bestimmung genüge und dass — wie
es vom Sprecher der Staatswirtschaftskommission
und vom Vertreter des Regierungsrates dargetan
worden ist —, der Sanierungserfolg nicht in Frage
gestellt werden darf. Wir hoffen, es werde auch
weiterhin gelingen, dieses Sanierungswerk auf dem
eingeschlagenen Wege fortzusetzen und zu einem
guten Ende zu führen.

Dietrich. Gestatten Sie auch einem Angestellten
der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn einige Worte
zum Antrag Bratschi.

Vorerst möchte ich vorausschicken, dass das
nicht ein Antrag lediglich des Herrn Bratschi ist.
Hinter diesem Antrag steht vielmehr auch das
gesamte Personal der bernischen Dekretsbahnen. Was
die Pensionskassen für das Personal bedeuten,
wissen wir alle. Sie haben die pflichtgemässe
Aufgabe, alte, abgewirtschaftete, ausgearbeitete Leute
zu pensionieren, ihnen die Möglichkeit zu geben,
weiterz uexistieren, ohne armengenössig zu werden.
Ein sehr grosser Teil des Personals hat nicht diq
Möglichkeit, auch nur die kleinsten Ersparnisse für
die alten Tage auf die Seite zu legen. Pensions-
kassen gibt es übrigens nicht nur bei den
bernischen Dekretsbahnen. Auch der Bund, die Kantone

und die Gemeinden sowie sehr viele private
Unternehmungen haben Pensionskassen. Und auch
unsere Herren Regierungsräte hoffen ja, einmal in
den Genuss einer Pension zu kommen.

Die Pensionskasse der Bern-Lötschberg-Simplon-
Bahn ist von der frühern Thunerseebahn
übernommen worden. Die Pensionen sind übrigens nicht
ein Geschenk an das Personal. Es leistet ebenfalls
seine Beiträge. Zuerst betrugen die Beiträge 5 o/0

der Besoldung und vier Monatsbetreffnisse bei
Besoldungserhöhungen. Diese Pensionskasse der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn stand viele Jahre lang
sehr gut. Erst in letzter Zeit hat sich die Lage
verschlechtert, aber nicht etwa wegen dem Personal,
sondern infolge der Zeitumstände.

Bei einer ersten Revision der Kassenstatuten
erklärte sich das Personal ohne weiteres bereit,
erhöhte Beiträge zu bezahlen. Sie'wurden in der Folge
auf 51/2 % erhöht. Bei einer zweiten Revision wurden

die Beiträge nochmals um ein halbes Prozent
erhöht. Ferner wurden dabei die abzuliefernden

Monatsbetreffnisse bei Besoldungserhöhungen von
vier auf fünf erhöht.

Heute wird nun bei dieser Pensionskasse ein
neues Defizit errechnet. Herr Dr. Hofstetter kam
auf 4 Millionen Franken, während das Amt für
Verkehr 8 Millionen Franken errechnet.

Nun will das Amt für Verkehr gerade in dem
Moment, wo es sich darum handelt, die bernischen
Bahnen zu sanieren, das Personal um seine
wohlerworbenen Rechte bringen, und das ausgerechnet
in dieser Zeit der ausserordentlich gross gewordenen

Teuerung. Die Pensionen sind ja ohnedies bei
den jetzigen Preisen so klein, dass manche Pensionierte

armengenössig zu werden drohen. Seit dem
Kriege hat dabei der Verkehr ;auf der Bern-Lötsch-
berg - Simplon - Bahn in ganz ausserordentlichem
Masse zugenommen. Es herrscht durchgehender
Tag- und Nachtverkehr. Des Nachts werden heute
mehr Güterzüge geführt als während des Tages,
weil am Tage hiefür nicht .genügend Zeitzwischenräume

und Maschinen zur Verfügung stehen. Ich
kann Ihnen schon sagen, der Dienst auf der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn, bei dieser ausserordentlichen

Verkehrsintensität, besonders im Winter, bei
einer Kälte von oft 20 und mehr Graden, zum
Beispiel auf den Güterzügen in oft schlecht schliessen-
den Bremserhüttchen, ist ausserordentlich schwer.
Das ist eine sehr schwere Pflicht. Doch das Personal

hat all diese Mehrleistungen Imit Freude auf
sich genommen. Es hat sich gesagt, die
Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn erziele jetzt gute Einnahmen,
das sei erfreulich. Wir haben diese Mehrleistungen
ohne irgendwelche Forderungen für Ueberzeitarbeit
usw. übernommen. Manchmal dauert der Dienst 16
und noch mehr Stunden pro Tag. Und in diesem
Moment ausgerechnet kommt man und will das
Personal um wohlerworbene Pensionsansprüche
bringen. Das ist eine Ungerechtigkeit. Ich kann Sie
schon versichern: Heute richten sich sämtliche
Blicke des Personals der bernischen Dekretsbahnen
nach Bern, nach dem Ratssaal. Das Personal
erwartet und hofft, dass der Grosse Rat angesichts
dieser weitgehenden Pflichterfüllung ein Einsehen
haben und Recht Recht sein lassen, dass der Rat
dem Antrage Bratschi zustimmen werde. Das andere
wäre eine Ungerechtigkeit. Manche haben über 40
Jahre in die Pensionskasse einbezahlt. Diesen will
man nun die Rente auf 65 °/o herabsetzen, nachdem
sie so lange Jahre hindurch für eine Rente von
70 0/0 bezahlt haben. Diese Forderung ist eine
Schande für das Amt für Verkehr. Das geht darauf
hinaus, dass eben Herr Cottier !alle diese Pensionskassen

in dieser Art ändern und so die Pensionierten

schädigen will.
Ich möchte Sie also bitten, dem Antrag Bratschi

zuzustimmen. Das Personal aller Dekretsbahnen
wird Ihnen dafür sehr dankbar sein. Es zählt auf Sie.

Grädel. Vor uns liegt ein Bericht über das Pri-
vatbahnhilfegesetz des Bundes zur Sanierung 'folgender

bernischer Bahnen: Bern-Lötschberg-Simplon-
Bahn, Bern-Neuenburg-Bahn, Spiez-Erlenbach und
Erlenbach-Zweisimmen-Bahn, Emmental-Bahn und
Burgdorf-Thun-Bahn.

Dieser umfangreiche Bericht ist eine einlässliche,
verdienst- und wertvolle Arbeit des bernischen
Eisenbahndirektors, Robert Grimm. Die Annahme
dieser Vorlage trägt viel zur Entlastung der her-
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nischen Eisenbalmsorgen bei, isowohl beim Staat wie
speziell bei den beteiligten Eisenbahngesellschaften.
Durch unsere Annahme können wir die grosse
Arbeit des Eisenbahndirektors würdigen. Ich möchte
den Herren Räten die Annahme Ider Vorlage bestens
empfehlen. Leider vermisst der Sprechende in der
Vorlage die auch vom Bundesrat als sanierungswürdig

befundene Eisenbahngruppe von Huttwil,
bestehend aus der Langenthal-Huttwil-Bahn und der
Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn, welche durch eine
Betriebsgemeinschaft miteinander verbunden sind,
die nun zu einer rechtlichen ausgebaut werden
sollte. 1

Es ist heute nicht unsere Aufgabe, über die
vergangene bernische Eisenbahnpolitik zu richten,
sondern in die Zukunft zu blicken, die alten Fehler
auszubessern und neue Fehler zu verhüten, das
veranlasst mich zu folgendem:

Als Gemeindedelegierter des Verwaltungsrates
der Langenthal-Huttwil-Bahn habe ich letzter Tage
einen Sanierungsplan dieser Bahngruppe erhalten,
womit sich die Behörden unserer Talschaften nicht
zufrieden geben können; ich möchte nicht auf
Einzelheiten eintreten, dazu ist es dann an der Zeit,
wenn die Vorlage dem Rate Vorliegt. Doch einige
Punkte möchte ich erwähnen, in bezug auf welche
die bernische Eisenbahndirektion uns bei Verhandlungen

mit den Bundesbehörden helfen sollte.
Punkt 1: Die Betriebsdirektion unserer Bahn

wird seit Jahren von einem Direktor namens Bürgi
geleitet, der seiner Arbeit nicht gewachsen ist. Sein
Rücktritt wurde gefordert von der Bevölkerung und
den Gemeindebehörden, sogar von einer
Einwohnergemeindeversammlung ; selbst in verschiedenen Blättern

aller politischen Färbungen, aber leider ohne
Erfolg; die bernischen Staatsvertreter in den
Verwaltungsbehörden haben unsere Bestrebungen in
dieser Hinsicht bekämpft. Unter seiner Leitung sind
unsere Eisenbahnen verlottert und den heutigen
Ansprüchen des Verkehrs nicht mehr gewachsen, sind
Einrichtungen und Fahrzeiten die gleichen wie vor
50 Jahren, bei der Gründung Ider Langenthal-Huttwil-Bahn.

Wenn jemand hier im Saal das Gegenteil
behauptet, so möchte ich das jetzt schon als grosse
Unwahrheit bezeichnen. Die Zustände in der
Personalpolitik sind unhaltbar und sofort zu revidieren.
Darüber wird sicher die Gewerkschaftsvertretung im
Rate manches zu berichten wissen, und ich kann
das Personal versichern, dass die ganze Bevölkerung,

gleich welcher politischen Richtung sie
angehört, ihm volle Sympathie entgegenbringt. Auch
dem derzeitigen Eisenbahndirektor sind die Unfähigkeiten

dieses Herrn Direktors gut bekannt und wir
möchten dringend um die Mitarbeit in dieser Sache
bitten. Und ich möchte hier bestreiten, dass dieser
Betriebsdirektor in der Lage ist, diese drei Bahnen
unter einen Hut zu bringen.

Punkt 2 betrifft die Elektrifikation dieser Bahn.
Seit 10 Jahren kämpfen wir für die Elektrifikation,
doch leider ohne Erfolg. Ein im Jahre 1932 gefass-
ter Beschluss zur Elektrifizierung kam aus
vorerwähnten Gründen nie zur Ausführung und im
heutigen Sanierungsvorschlag an die Verwaltungsbehörden

heisst es : Man wird noch prüfen, ob nicht
noch eine andere als die elektrische Traktionsart
die richtige ist. Bei allen Bahnen wird heute als
einzig richtige die elektrische bezeichnet ; sogar
ausländische Bahnen, die eigene Oelquellen zur Ver¬

fügung haben, gehen vom Dieselbetrieb zur
Elektrifikation über. Einzig nur für unsere Huttwiler-
bahn soll alles andere geprüft werden.

Es ist ein Fehler, dass bei den unzähligen
Gutachten und Begehungen über unsere Bahn nicht
auch die Personalvertretung eingeladen wurde, ferner

auch die zuständigen Verwaltungsbehörden der
einzelnen Bahnen, die wie das Personal mit den
Wünschen und Nöten unserer Bahn bekannt sind.
Unter anderem wirkte auch als Experte mit ein
Herr Direktor Vogler der Mittelthurgau-Bahn, die
eigentlich ein deutsches Unternehmen ist, denn die
Aktienmehrheit dieser Bahn gehört einer deutschen
Kohlenzeche und zudem ist der Betrieb dieser Bahn
mit Dampf- und Dieselbetrieb ausgerüstet und
somit nicht kompetent.

Ich möchte über diesen Punkt zusammenfassend
sagen: Das Gutachten aus dem Bureau Cottier ist
sicher noch in manchen Teilen revisionsbedürftig
und ich bitte speziell hier um die fachmännische
Mitarbeit unseres Eisenbahndirektors.

Punkt 3: Die Vorlage sieht eine Betriebsfusion
mit der Emmental-Bahn vor, nicht etwa eine rechtliche

Fusion. Die Emmental-Bahn würde unsere
fusionierte Bahn von Burgdorf aus betreiben, aber
die eventuellen Betriebsdefizite würden natürlich
von Burgdorf nicht gemeinsam mit uns übernommen,

sondern müssten von unserer Bahn und ihren
Gemeinden getragen werden, ohne aber etwas zum
Betrieb sagen zu können. Der Fahrplan für unsere
Bahnen würde von Burgdorf aus redigiert werden,
ohne unsere Mitarbeit, und würde somit den
Begehren der Emmental-Bahn und nicht unserer
Bahngegend dienen. Wir erwarten aber nach einer Sanierung

der Traktionsart andere Fahrgelegenheiten, als
wie wir sie bis heute hatten. Man möchte mit dieser
Betriebsfusion die Verwaltung, die Werkstätte, und
das Depot von Huttwil wegnehmen, aus einem
Landstädtchen, das den Haupttribut an unsere Bahnen
bezahlt hat. Ich erinnere an die Gründung der
Langenthal-Huttwil-Bahn im Jahre 1889, wo damals
die Gemeinde des ganz kleinen Landstädtchen
allein an die Kosten von 1300 000 Franken
annähernd 250 000 Franken bezahlt hat. Das ganze
gewerbliche Leben unseres Städtchens hat sich
heute auf diese drei Bahnen eingestellt und nun
will man ihm seine Einrichtungen wieder nehmen
und diese heute blühende Ortschaft wieder um
fünfzig Jahre zurücksetzen, in einer Zeit, wo der
Staat grosse Summen zahlt gegen die Landflucht.
Es wird sicher auch nicht im Interesse des Staates
liegen, wenn eine der am besten steuerzahlenden
Talschaften des Kantons durch eine verfehlte
Eisenbahnpolitik wieder um viele Jahrzehnte
zurückversetzt wird, und die Bevölkerung der Aemter
Trachselwald und Aarwangen das Gefühl bekommt,
bei dieser Bahnheirat wieder als Stiefkind behandelt

zu werden, wie seinerzeit beim Strassenbau.
Mit der Betriebsfusion der Emmental-Bahn ist der
Beweis noch nicht erbracht, dass eine Verbilligung
eintritt. Es müsste trotzdem ein Depot in Huttwil
bleiben, die Züge müssten am Morgen in allen vier
Richtungen von Huttwil aus geführt werden, auch
Teile der Verwaltung müssten in Huttwil bleiben,
und das alles bringt eine Doppelspurigkeit mit sich,
die eher verteuernd als verbilligend wirkt. Ich
möchte zum Schluss folgende Forderungen
zusammenfassen :
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1. Baldmöglichste Aenderung beim Posten des
Betriebsdirektors;

2. Baldmöglichste Einführung der elektrischen
Traktion unter Mitarbeit der Behörden sowie
des Personals;

3. Belassung von Verwaltung, Werkstätten und
Depot in Huttwil.

In diesen drei Punkten bitten wir um die
tatkräftige Mit- und Zusammenarbeit des bernischen
Eisenbahndirektors, eine Zusammenarbeit, wie sie
Montags bei der Einweihungsfeier Herr Dr. Gafner
gewünscht hat. Ein neues Bathaus nützt uns nur,
wenn alle Räte gemeinsam einem Ziele
zustreben, dem Ziele zum Wohle unserer Heimat und
unserer Volkswirtschaft. Und ich möchte schliessen
mit dem Schlussatz von einem Zeitungsartikel, der
auf die heutige Bahnsanierungsdebatte in der Hutt-
wilerpresse geschrieben wurde:

«Helft mit, was in Euren Kräften liegt, dass,
sobald die Verhältnisse es erlauben, |die Elektrifika-
tion durchgeführt und die 4 Millionen Bundessubvention

für diesen Zweck der Langenthal-Huttwil-
Bahn, Huttwil-Wolhusen-Bahn und der Ramsei- Su-
miswald-Huttwil-Bahn gesichert bleiben. Wenn möglich,

sollte der Staat Bern 'noch ein mehreres zur
Finanzierung beitragen. Wir wollen hoffen, dass
diese Bitte nicht ungehört verhallen werde,
vielmehr setzen wir das volle Vertrauen in den Gesamt-
Regierungsrat, im Bewusstsein, dass damit des
nachfolgenden Wahrspruches eingedenk werde:

Einer trage des andern Last.»

Meister. Ich möchte im Namen der Gemeinden
und sicher auch im Namen der Verwaltung der
Emmental-Bahn und der Burgdorf-Thun-Bahn, der
Regierung, insbesondere dem Herrn Eisenbahndirektor,

danken für die Lösung, (die sie gefunden hat
und für die Beiträge, die diesen Bahnen zukommen
werden. Vor dem Kriege konnten wir den Unterbau

nicht verbessern, wie es notwendig gewesen
wäre. Auch das Wagenmaterial konnten wir nicht
verbessern. Nach dieser Sanierung wird das möglich

sein.

Nach dem Vorschlage des Regierungsrates soll
eine Einlage in die Pensionskasse im Betrage von
976 000 Franken gemacht werden. All das erfolgt
mit Opfern des Kantons und der Gemeinden sowie
der Privaten, die auf den Aktien grosse Verluste
erleiden.

Einen dunkeln Punkt bildet die Lösung der Frage
betreffend die Obligationäre. Bei der Burgdorf-Thun-
Bahn haben wir ein Obligationenkapital von 4
Millionen Franken zu 41)2 o/o. Es list richtig, hier den
Zinssatz auf 3 o/0 herabzusetzen. Nun wissen wir
aber, dass die Obligationäre sich (Zusammen tun,
um dieses Projekt in dieser Hinsicht zu sabotieren,
um eine solche Herabsetzung des Zinsfusses zu
verhindern. Das wäre wirklich nicht gerechtfertigt. Es
ist auch zu bedenken, dass nach den Berichten, die
wir von diesen beiden Bahnen bekommen haben,
die Einnahmen schon jetzt stark zurückgehen. Und
wenn die Entwicklung so weiter geht, wie es jetzt
der Fall zu sein scheint dn bezug auf den Verkehr
über Genua, dann müssen wir damit rechnen, dass
die Transporte auf der Bern-Lötschberg-Simplon-
Bahn stark abnehmen und dass (damit auch rasch

eine Verschlechterung der Verhältnisse bei der
Burgdorf-Thun-Bahn und bei der Emmental-Bahn
eintreten wird.

Nun zum Antrag Bratschi. Ich bin Herrn
Bratschi dankbar dafür, dass er ihn gestellt hat, des
Prinzips wegen. Aber ich frage mich doch, ob
damit das erreicht wird, was Herr Bratschi damit zu
erreichen glaubt. Im Interesse des Personals und
der Pensionskasse möchten wir wünschen, dass er
mit seinen Forderungen durchdringt. Doch was
bedingt der Antrag Bratschi? Dass neben den
Beiträgen, die der Bund nun zugesichert hat und die
es uns auch ermöglichen, fast eine Million Franken
in die Pensionskasse zu legen, auf alle Fälle weitere
Bundesmittel für diesen Zweck flüssig gemacht
werden müssen. Wenn uns die Garantie gegeben
werden kann, dass durch Annahme des Antrages
Bratschi diese Sache nicht gefährdet wird, dass
das, was uns bereits zugesichert wird (4 Millionen
Franken), nicht wieder dahinfällt, dann sind wir
sehr mit diesem Antrag einverstanden. Aber wir
möchten doch nicht Gefahr laufen, dass bei
Aufnahme der von Herrn Bratschi vorgeschlagenen
Bedingung der Bund den Spiess umdreht und erklärt:
Gut, wir trennen die Sanierung der Bahn und jene
der Pensionskasse vollständig, dann erhalten wir
für diesen Zweck anstatt 4 Millionen vielleicht nur
drei oder zwei Millionen Franken. Es ist doch ein
grosses Fragezeichen, ob das nicht passieren könnte.
Ich frage mich deshalb, ob es nicht besser wäre,
doch dem Antrage des Regierungsrates zuzustimmen.

Ich bin wirklich im Zweifel, ob ich dem
Antrage Bratschi zustimmen darf. Heute könnte ich
mich jedenfalls nicht entscheiden. Ich würde es
fast lieber sehen, wenn man diesen Antrag des
Regierungsrates annähme.

Studer. Ich danke dem Eisenbahndirektor für
die von ihm unterbreitete Vorlage. Ich will indessen
nicht näher darauf eintreten. Doch eines möchte ich
doch noch betonen. Es ist von verschiedenen Seiten

gesagt worden, es sei hier gutzumachen, was
wir in der frühern Eisenbahnpolitik gefehlt hätten.
Demgegenüber möchte ich doch der Meinung
Ausdruck geben, dass unsere Vorgänger sicherlich in
guten Treuen gehandelt haben, als sie die Bahnen
bauen liessen. Sie haben für unsere Wirtschaft
gewaltig viel Gutes geleistet. Und schliesslich wuss-
ten unsere Vorgänger noch nichts von der kommenden

Entwicklung von Automobilen. Wir wollen
schliesslich doch froh sein, dass wir heute diese
Bahnen haben, heute, da es an Benzin, Rohöl und
Gummireifen fehlt. Ich glaube also kaum, dass da
viel gutzumachen ist, wie viele meinen. Ich glaube
vielmehr, dass unsere Vorfahren auch in dieser
Beziehung vorsorglich waren.

Nun zur Frage betreffend Pensionskassen. Wir
haben gestern in unserer Fraktion dem Vorschlage
des Regierungsrates zugestimmt. Es lag gar kein
anderer vor. Der Antrag Bratschi ist ja erst heute
gestellt worden.

Es ist uns in der Staatswirtschaftskommission
gesagt worden, die Sanierung der Pensionskasse und
jene der Bahnen werde nun getrennt. Auch unser;
ehemaliger Ratskollege Ryter, mit dem ich letzthin
zufällig auf der Bahn zusammentraf, erklärte mir
ebenfalls, er wünsche nichts anderes als diese ge-
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trennte Behandlang. Ich glaube, wir sollten doch
der Lösung des Regierungsrates zustimmen. Herr
Bratschi hat ja gesagt, die Pensionierten seien im
Recht und wenn sie an das Bundesgericht gelangten,

würden sie recht bekommen. Die Pensionierten
können somit nichts riskieren, wenn sie der
getrennten Behandlung der Sanierung der Pensionskasse

zustimmen.
Auf der andern Seite hat der Herr Eisenbahndirektor

dargetan, dass bei Aufnahme der Ziffer III
unter Ziffer I unter Umständen die ganze Sanierung

der Bahnen, diese 63 Millionen Franken,
gefährdet wären. Darum aber geht es. Wir sollten
schon noch nähere Auskunft darüber erhalten, wie
es sich da verhält. '

Mit dem Text der Ziffer III ist auch Herr
Bratschi einverstanden, nur dass er ihn bei Ziffer I
unterbringen möchte, was von seiner Seite aus
gesehen durchaus verständlich ist. Wir sollten aber
trotzdem dem Antrage des Regierungsrates
zustimmen, der weiss, worum es da schliesslich geht
und sicher auch das Interesse unserer Eisenbahner
wahren wird, so gut es möglich ist. Etwas anderes)
kann übrigens jetzt kaum getan werden, weder im
Interesse des Kantons noch der Eisenbahner.

Steinmann. Es tut mir leid, dass ich mich dem
Standpunkt der Regierung nicht anschliessen kann.
Die Darlegungen von Herrn Bratschi scheinen mir
rechtlich unanfechtbar zu sein. Wir haben alle
Ursache, in der Antastung wohlerworbener Rechte
vorsichtig zu sein und dafür zu sorgen, dass sie ^sicher
und klar in unsern Beschlüssen geschützt werden.
Ein solcher Rechtsanspruch muss allen oportuni-
stischen Erwägungen über ein mutmassliches
Verhandlungsergebnis vorangehen. Ich stimme daher
für den Antrag Bratschi.

Schluss der Sitzung um 53/4 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.

Fünfte Sitzung.

« Donnerstag, den 12. November 1942,

vormittags 8*4 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Keller (Langnau).

Die Präsenzliste verzeigt 180 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 14 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Amstutz, Barben
(Spiez), Flückiger (Dürrenroth), Gfeller, Gygax,
Hachen, Juillard, Lang, Laubscher, Müller (Herzo-
genbuchsee), Schneiter, Schüpbach, Zing; ohne
Entschuldigung abwesend ist Herr Schlappach.

Tagesordnung:

Interpellation der Herren Grossräte Hästli und Mit-
nnterzeicliuer betreffend die Erstellung* von
Kläranlagen im Rahmen der Arbeitsbeschaffung.

(Siehe Seite 418 hiervor.)

Kästli. Es ist leider Tatsache, dass die Entwicklung
der schweizerischen Abwassertechnik von der

Gewässerverunreinigung in unserem Lande überholt

wurde. Diese Erkenntnis führte zur Schaffung
der Beratungsstelle für Abwasserreinigung und
Trinkwasserversorgung an der E. T. H. im März
1936 mit Prof. Dr. Meyer-Peter als Direktor. Heute
braucht die Gemeinde, die sich zur Klärung ihrer
Gewässer entsehliesst, nicht mehr zu befürchten,
das Versuchskaninchen zu sein. Wir haben Chemiker

und Biologen, die zusammen mit in diesem,
Spezialfach versierten Ingenieuren, in Verbindung
mit dem genannten Institut in Zürich, alle Gewähr
für restlose Erfüllung der gestellten Aufgaben bieten.
Unsere eigene Industrie ist im Stande, die nötigen
Maschinen in bester Qualität zu liefern.

Gesetzliche Grundlagen: Laut Art. 21 des eidg.
Fischereigesetzes vom 21. Dezember 1881 ist der
Gewässerschutz Sache der Kantone. In Ergänzung
dieser Bestimmungen erliess der Bundesrat am
17. April 1925 eine SpezialVerordnung, die der
seitherigen technischen Entwicklung Rechnung trägt
und den Kantonen die Möglichkeit bietet, den
Gewässerschutz besser auszubauen. Nach der Spezial-
verordnung werden nicht nur Fabrikgebäude,
sondern auch Rückstände und Abwasser anderer
Betriebe und Ortschaften in das Verbot eingezogen.

Abwasserverwertung: An dieZürcher-Kläranlage
im Werdhölzli sind rund 250,000 Abwasserabgeber
angeschlossen. Die täglich anfallende Abwasser-
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menge beträgt 125 000 m8. Daraus wird verwertet:
12 500 m8 stichfester Schlamm zum Preise von
Fr. 2.— per m8, also für Fr. 25 000.— per Jahr, als

Dünger heute ein ausserordentlich begehrter Artikel
für das Anbauwerk. Bei der Ausfaulung des
Frischschlammes in den Faulkammern der Kläranlagen
entsteht durch den Abbau der organischen
Substanzen das sogenannte Sumpf- oder Klärgas, das
zu ä/s aus Methangas und zu Vs aus Kohlensäure
sowie aus kleinen Mengen Stickstoff, Schwefelwasserstoff

und Kohlensäure besteht. Im Jahre 1941 betrug
die anfallende Gasmenge 1 400 000 m3; davon wurden

zirka 400 000 m3 zur Heizung der Faulkammern
und des Dienstgebäudes verwendet. Die restlichen
rund 1 000 000 m8 wurden dem städtischen Gaswerk
abgegeben, wo es dem Rohgas beigemischt wird.
Bs besitzt einen Heizwert von zirka 6 000
Wärmeeinheiten, steht also erheblich über dem Wert des

Kochgases.
Im Mai 1941 stimmten die Zürcher einem Projekt

für eine Klärgasaufbereitungsanlage im Gesamtbetrage

von Fr. 600 000 zu. Diese ist nun im Betrieb.
Sie hat die Aufgabe, aus dem Klärgas den
Schwefelwasserstoff und die Kohlensäure zu entfernen.

Das Resultat ist eine tägliche Einsparung von
1800 Liter Benzin. Das so gewonnene Gas wird
vorerst auf 350 Atmosphären komprimiert und endlich

in 40 Liter haltende Sauerstofflaschen mit einem
Betriebsdruck von 150 Atmosphären als Triebstoff
an die Vehikel abgegeben.

Die finanzielle Auswertung ergibt eine jährliche
Nettoeinnahme von Fr. 300000 bis 350000 für
Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals.

1,5 m8 Klärgas ergibt nach Entfernung des
Schwefelwasserstoffes und der Kohlensäure 1 m8
Methangas; das entspricht dem Werte nach 1,1 Liter
Benzin.

Fischerträge: Die Zeiten, da die hohe Berner-
Regierung ihren Gästen im Schwellenmätteli unten
gefangene Salme und Waadtländer servieren konnte,
sind längst vorbei. Professor Dr. W. Fehlmann in
Schaff hausen erklärte an der denkwürdigen Tagung
vom 28. Juni 1941 in Bern: « Wir können vielmehr
ohne Uebertreibung behaupten, dass unsere Seen
ein Vielfaches, ein mindestens Zehnfaches, wenn
nicht sogar Zwanzigfaches von dem abzuwerfen
vermöchten, was sie heute leisten. Schuld am
Fehlbetrag ist die Ueberdüngung der Seetiefe. »

Durch das dadurch bedingte Fehlen des nötigen
Sauerstoffes ist das junge, wertvolle Brutmaterial
beim Absinken auf den Seeboden zum grössten Teil
zum Tode verurteilt.

Wie gross sind die Fischerträge?
a. Im Sempachersee :

Nach zuverlässigen Aufzeichnungen soll der
Feichenertrag des Sempachersees von jährlich 80 kg
je Hektar vor einigen hundert Jahren, auf 8 kg im
Jahre 1914, bis auf 1 kg heute zurückgegangen sein.

Nach Professor Dr. Fehlmann sollte es möglich
sein, nach Klärung unserer Gewässer allein den
Fischertrag aus unseren Seen jährlich auf rund
13 000 000 kg Fischfleisch zu erhöhen, ein Betrag,
der nicht einmal die obere Grenze darstellen würde.

b. In der Aare:
Betrachten wir eine Strecke von 15 km oberhalb

und 15 km unterhalb Berns, also von 30 km. Laut
Fangstatistik der Fischereipachtvereinigung von
Bern pro 1938 ergab 1 km in der oberen Aare (nicht

so stark verseucht wie unten) 600 kg je km. Der
Preis je kg Fischfleisch beträgt nach Prof. Dr. Steinmann

(1 Edelfisch à Fr. 6.— auf 2 Ruchfische à

Fr. 2.—), durchschnittlich Fr. 3.30 je kg. Für 30 km
à 600 kg zu Fr. 3.30 macht Fr. 60 000 im Jahr aus.

Ueber die finanzielle Seite ergibt sich aus diesen
Darlegungen folgende Situation:
A. Die Einnahmen, die sich nach Erstellung der

Kläranlage ergeben, machen aus
1. in Zürich bei 250 000 Abwassergebern für

Klärgas Fr. 350 000
Dünger » 50 000

Total Fr. 400 000

2. in Bern mit voraussichtlich der Hälfte von
Abwassergebern (gegenüber Zürich, laut
Stadtingenieur Reber sollen es 130 000 sein)
für Klärgas und Dünger die Hälfte des

Ertrages von Zürich Fr. 200 000
als Mehrertrag des Fischfanges,

der nach Erstellung der
Kläranlage ein Mehrfaches
des heutigen Ertrages
ausmachen wird » 60 000

Total somit Fr. 260 000

B. Die Ausgaben für die Kläranlage in Bern würden
betragen Fr. 5 500 000

und für die Klärgasaufbereitungsanlage

» 500 000

Total somit Fr. 6 000 000

Die jährlich verlorenen Werte, also die
Mehreinnahmen, die sich aus der Erstellung der
Kläranlage ergeben (A), machen nach obiger Berechnung

4,32 % der voraussichtlichen Anlagekosten
(B) aus.

« Die Errichtung von Kläranlagen bieten keine
Gelegenheit zur Ausrichtung grosser Dividenden.
Zufolge ihrer grossen volkswirtschaftlichen und
volksgesundheitlichen Bedeutung liegen sie im
Interesse des ganzen Landes. » So sprach der
Vorsitzende der Tagung vom 28. Juni 1941. Und : « Wir
müssen uns auch in der Schweiz allmählich zu der
Erkenntnis emporarbeiten, dass ein Fabrikationsvorgang

nicht mit der Ablieferung des fertigen
Produktes beendet ist. Nein, die Zeit der
verantwortungslosen Rohstoffvergeudung muss auch bei
uns bald zu Ende gehen. Wollen wir das nicht
selbst erkennen, so werden uns die Verhältnisse dazu
zwingen », sagte Ingenieur Kropf von der
Beratungsstelle der Eidgenössischen Technischen
Hochschule für Abwasserreinigung und Trinkwasserversorgung

an der Abwasser- und Wasserbau-Tagung
vom 28. Juni 1941 in Bern.

Arbeitsbeschaffung: Zwei grosse Vorteile bietet
die Reinigung der Gewässer in bezug auf die
Arbeitsbeschaffung:

1. Einmal handelt es sich um Anlagen, die in der
Nähe von Städten oder Dörfern mit grösseren
industriellen Betrieben, also an besonders
krisenempfindlichen Orten ausgeführt werden ; also
eine vorzügliche Arbeitsgelegenheit für Arbeitslose

in der Nähe ihres Wohnortes. Beim Bau
von Kläranlagen kann deshalb, im Gegensatz
zu vielen anderen Arbeiten, die Arbeitsbeschaffung

in idealer Weise gelöst werden.
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2. Dazu können die Mehrzahl der Beschäftigten
ihrer gewohnten Arbeit obliegen. Dann werden
verschiedene Zweige der Industrie und des
Gewerbes beschäftigt. Die Zeiten der Versuche
sind vorbei. Wir haben die nötigen Firmen und
diese verfügen über die notwendigen Kenntnisse.

Der einzelne Abwasserabgeber betrachtet dieses
Problem nur von seinem eigenen Interesse aus. Er
findet keine Rendite, hat also kein Interesse.

Der Staat muss deshalb dieses Problem von einer
höheren Warte aus beurteilen. Untersucht er die
Vor- und Nachteile in ihrer Gesamtheit, so bin ich
der festen Ueberzeugung, dass er dazu kommen
wird, die seiner hier wartenden Aufgaben anzupacken.

Nur streckenweise Klärung der Gewässer hat
keinen Sinn. Ueberall da, wo sich die Verunreinigung

nachteilig auswirkt, müssen zentralisierte
Reinigungsanlagen projektiert werden. In grossen
Anlagen ist die Reinigung einfacher und wirtschaftlicher.

Die Ausführung der Kläranlagen, wenn sie
wirksam sein soll, muss möglichst überall erfolgen.
Daher die Frage in Punkt 4 der Interpellation.

Die Projekte müssen so vorbereitet sein, dass
im Moment der Arbeitslosigkeit sofort mit der
Ausführung begonnen werden kann.

Der Inhalt der Gewässer dürfte die Direktion
der Landwirtschaft betreffen, das Bauliche die
Direktion der Bauten und die Arbeitsbeschaffung die
Direktion des Innern.

Der Wortlaut meiner Interpellation führte zur
Direktion der Bauten.

Ich bitte den hohen Regierungsrat meine
Interpellation deswegen nicht — « dreizuteilen ».

Ausserordentlich imperative Klagen aus den
Kreisen der zirka 3500 Angler im Gebiete von Bern
und Umgebung veranlassten mich, in dieser Sache
zu interpellieren.

Die rund 10 000 Fischer im Kantonsgebiet
erwarten mit grossem Interesse die Antwort der
Regierung.

Grimm, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die zunehmende Verunreinigung und
Verschmutzung von Seen, Flüssen und Bächen durch
Einleitung von Kanalisationen und von Abwasser
aus Fabrikanlagen und industriellen Betrieben hat
wie in anderen Landesteilen, auch im Kanton Bern
bedrohliches Ausmass angenommen. Gefährdet werden

dadurch vor allem die Fischerei, und die
zuständigen kantonalen Behörden widmen denn auch
der Begegnung dieser Gefahr für die Volkswirtschaft
ihre weitgehende Aufmerksamkeit.

Gestützt auf die einschlägigen eidgenössischen
und kantonalen Gesetze werden in letzterer Zeit
an die Erteilung von Bewilligungen zur Einleitung
von Kanalisationen in öffentliche Gewässer oder in
Gewässer, die unter öffentlicher Aufsicht stehen,
auch strengere Bedingungen geknüpft und auch
hier vor allem im Interesse der Fischerei.

Zu den Gewässern im Kanton Bern, die unter
besonders starker Verunreinigung leiden, gehören
unter anderen die Aare unterhalb des Einlaufes des
Sulgenbachstollens, der Wohlensee, die Aare bei
Nidau, die gestaute Aare bei Wynau, die Worblen,
der Lötschenbach bei Ostermundigen, die Giessen
bei Münsingen, der Lyssbach, die Langeten, der

Brunnbach bei Langenthal, die Zihl, die Schüss,
die Birs usw.

Für Abwasserreinigungsanlagen sind bis heute
im Kanton Bern unter anderen von den Gemeinden
Bern, Köniz, Biel, St. Immer und Langenthal grössere
Projekte in Auftrag gegeben worden.

Projekte und Studien über Kanalisationen und
Abwasserreinigungsanlagen können auf Grund des
Rundschreibens der Direktion des Innern vom
11. August 1941 subventioniert werden, wenn diese
Projekte zum Zwecke der Arbeitsbeschaffung für
die Zeit grösserer Arbeitslosigkeit von Gemeinden,
gemeinnützigenKörperschaften und privatwirtschaftlichen

Betrieben in Auftrag gegeben werden. Die
Projekte sind gemäss § 7 der Verordnung über die
Förderung der Arbeitsbeschaffung im Hoch- und
Tiefbau vom 11. November 1938 der zuständigen
kantonalen Direktion, bei Kanalisationen und
Abwasserreinigungsanlagen der Baudirektion und der
Forstdirektion (Abteilung Fischerei) zur Begutachtung

zu überweisen.
Ebenso können Bundesbeiträge aus Krediten für

Arbeitsbeschaffung gestützt auf denBundesbeschluss
über Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung
vom 23. Dezember 1936 ausgewirkt werden, wenn
die Projekte zur Bereitstellung von Arbeitsgelegenheit

aufgestellt werden.
Gesetzliche Grundlagen, gestützt auf welche

Gemeinden oder Korporationen zur Aufstellung von
Projekten über Kanalisationen und Kläranlagen
verhalten werden können, bestehen im Kanton Bern
noch keine. Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen

enthalten lediglich Vorschriften zur Schonung
der Fischerei und zur Bekämpfung gesundheitsschädlicher

Einflüsse. Zu diesen Gesetzen gehören
unter anderem das Bundesgesetz betreffend die
Fischerei vom 21. Dezember 1888, die Spezialverord-
nung zu Art. 21 des vorgenannten Bundesgesetzes,
vom 17. April 1925, das kantonale Gesetz über die
Fischerei vom 14. Oktober 1934 und die Vollziehungsverordnung

hiezu und schliesslich auch § 12, Alinea 3
des Wasserbaugesetzes.

Von der Vorlage gesetzlicher Grundlagen, die
die Gemeinden zur Aufstellung von Projekten über
Kanalisationen und Abwasserreinigungen im Rahmen
der Arbeitsbeschaffungsmassnahmen verpflichten,
möchten wir Abstand nehmen. Die Regierung wird
der Bekämpfung der zunehmenden Verunreinigung
und Verschmutzung der Gewässer auch weiterhin
volle Aufmerksamkeit schenken. Mit einem
Kreisschreiben sollen die Gemeinden über die Gefahr der
Gewässerverunreinigung aufgeklärt und aufgefordert
werden, Studien und sogar baureife Projekte
ausarbeiten zu lassen, um bei Eintritt einer
Arbeitslosigkeit subventionsberechtigte Arbeiten im eigenen
Gemeindegebiet sofort in Angriff nehmen zu können.
In diesem Rundschreiben soll auch darauf
hingewiesen werden, dass an die Projektskosten Beiträge
von Bund und Kanton bewilligt werden können.

Kästli. Ich bin von der Antwort des Regierungsrates

befriedigt.
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Privafbaliiiiiilfe gemäss Buudesgesetz vom 6. April
1939 ; Sanierung der LötschberghaIi 11 und der Bern-
IVenenimrg-Balin, Sanierung und Fusion der Spiez-
Erlenhacli-Balui und der Erienbach-Zweisimmeu-
Bahu, sowie Sanierung und Fusion der Emmental-
Balm und der Burgdorf-Thun-Babu.

Fortsetzung der Beratung über die Eintretensfrage.

(Siehe Seite 576 hievor.)

Biihler. Die Ausführungen der Kollegen Bratschi
und Dietrich haben auf uns alle ohne Zweifel einen
grossen Eindruck gemacht. Auch wir bedauern es,
dass der Bund in bezug auf die Pensionskassen
derartige Bedingungen stellt. Nach meinem Dafürhalten
handelt es sich jedoch nicht darum, an diesen
Bedingungen Kritik zu üben und diese im Grossen
Rat zu diskutieren, sondern vielmehr um die Frage
des taktischen Vorgehens, wobei das Interesse des
Staates wegleitend und massgebend sein muss.

Wenn nun meine Fraktion dem Antrage des

Regierungsrates zustimmt, so richtet sich das nicht
gegen die wohlerworbenen Rechte des Personals,
die wir anerkennen, sondern es geht darum, jetzt
die Sanierung durchzubringen. Die Sanierung der
Privatbahnen liegt unbedingt im Interesse des Staates
und auch in jenem der Bahnen selbst. Das muss
wegleitend sein. Darum dürfen wir in unsern Beschluss
keine Bedingungen aufnehmen, die diese Sanierung
gefährden könnten. Die Sanierung der Bahnen und
jene der Pensionskassen dürfen deshalb nicht
miteinander verknüpft werden.

Wir anerkennen aber wie gesagt nichtsdestoweniger

die Ansprüche des Personals und wir sind
auch davon überzeugt, dass das Bundesgericht diese
wohlerworbenen Rechte schützen würde. Die Frage
der Sanierung der Pensionskassen soll im übrigen
der Gesetzgebung vorbehalten bleiben, wobei die
Möglichkeit besteht, die Begehren des Personals
vor den eidgenössischen Instanzen zu vertreten.

Vor welcher Situation stehen wir nun? Der
Antrag ßratschi ist imperativ und verlangt
kategorisch den Verzicht des Bundes auf die im
Schreiben vom 1. Oktober 1942 enthaltenen
Bedingungen betreffend die Pensionskasse, während
der Regierungsrat die Erwartung ausspricht, der
Bund werde auf diese Bedingungen verzichten, weshalb

der Grosse Rat dem Regierungsrat den Auftrag

erteilt, mit den Bundesbehörden die Verhandlungen

für das Personal weiterzuführen.
Nachdem nun die Frage der Sanierung der Bahnen

einerseits und jene der Sanierung der Pensionskasse
anderseits getrennt behandelt werden soll, ist der
Antrag des Regierungsrates vorzuziehen, namentlich
auch deshalb, weil die Sanierung nicht gefährdet
werden darf. Es handelt sich um eine schwerwiegende
Frage. Im Vordergrund müssen aber die Interessen
des Staates stehen. Nicht der Grosse Rat, sondern
die Bundesbehörden sind zuständig, Bedingungen
aufzustellen. Wenn der Bundesrat die gegebenenfalls

vom Grossen Rat aufgestellten Bedingungen
nicht annehmen würde, so hätte das zur Folge,
dass diese Vorlage wieder an den Grossen Rat
zurückkäme. Wir müssten sie noch einmal diskutieren.
Diese Situation wollen wir vermeiden.

Aus diesen Gründen stimmt unsere Fraktion für
den Antrag des Regierungsrates, damit die
vorgesehene Sanierung unserer Privatbahnen erfolgreich
durchgeführt werden kann.

Griinm, Eisenhahndirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich möchte zuerst Herrn Grossrat
Grädel antworten in bezug auf seine Bemerkungen
betreffend die Huttwiler Bahngruppe. Er hat heute
als Unterlage seiner Ausführungen einen Entwurf
des Amtes für Verkehr, der den beteiligten
Bahnverwaltungen und Kantonen (Bern und Luzern)
zugestellt worden ist, benutzt. Ich glaube nicht,
dass es angezeigt ist, diese Fragen im jetzigen
Moment schon zu diskutieren, weil es sich ja bloss um
vorläufige Anträge handelt. Wenn wir jedes Mal
hätten im Grossen Rat sprechen wollen, wenn uns
solche Vorschläge des Amtes für Verkehr zugekommen

sind, dann wären wir, glaube ich, noch nicht
so weit gekommen mit unsern Verhandlungen, wie
es jetzt der Fall ist. Zu diesen Vorschlägen müssen
jetzt einmal sowohl die beteiligten Bahnverwaltungen
wie die Kantone Bern und Luzern Stellung nehmen.
Wir haben unsere Stellungnahme fixiert. Es kann
für uns keine Rede davon sein, den Vorschlag des
Amtes für Verkehr tel quel anzunehmen, schon
deshalb nicht, weil dann der bernische Einfluss auf
diese Bahnen ganz wesentlich vermindert würde.

Morgen findet eine Besichtigung und Verhandlung

mit der eidgenössischen Expertenkommission
und dem Amt für Verkehr bei diesen Bahnen statt.
Wir werden dann etwa sehen, wie das gehen soll.
Vorläufig wird es unser Ziel sein müssen, eine
Lösung durchzusetzen, wie wir sie bei den jurassischen
Bahnen erreicht haben. Es sind vier Millionen Franken

als Beitrag des Bundes für die Huttwiler
Bahngruppe vorgesehen. Diese Summe kann erst flüssig
gemacht werden, wenn diese Bahnen fusioniert sind.
Das ist eine Bedingung, die gestellt wird. Wir glauben

übrigens, dass die Fusion durchaus gerechtfertigt

ist. Vor der Fusion müssen aber auch die
technischen Probleme abgeklärt werden. Wir nehmen

deshalb den Standpunkt ein, es solle die
Lösung des ganzen Problems hinausgeschoben werden,
bis die Verhältnisse es erlauben, auch die technische
Situation abzuklären. Heute kann ja davon keine
Rede sein, weder in bezug auf den Dieselbetrieb noch
in bezug auf die Elektrifikation, mit den technischen
Arbeiten zu beginnen. Die notwendigen Materialien
für eine solche technische Sanierung könnten jetzt
gar nicht beschafft werden.

Auf die übrigen Ausführungen von Herrn Grossrat

Grädel will ich nicht näher eingehen. Ich möchte
nur feststellen, dass zuerst jedenfalls bei dieser
Bahngruppe selbst die sich zeigenden eklatanten
Widersprüche und Gegensätze beseitigt werden müssen.
Man urteilt zum Beispiel im Kanton Luzern ganz
anders über dieses Problem als im Kanton Bern;
ja man urteilt darüber sogar in Langenthal anders
als in Huttwil. Man muss einmal darnach trachten,
diese Widersprüche und Gegensätze auszugleichen.
Es wird sich dann die Gelegenheit ergeben, mit
den beteiligten Bahnen und Landesgegenden sowie
mit der Regierung die Behandlung dieser Aufgabe
aufzunehmen, wenn die heute nicht vorhandenen
Aussichten für eine technische Sanierung wieder
besser sind.
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Ich komme nun zu dem in Diskussion stehenden

Vorschlag. Zunächst möchte ich feststellen,
dass ich in unserer Fraktion erklärt habe, ich wolle
mich bemühen, zu irgendeiner Einigung beizutragen
und ich werde dem Antrag Bratschi zustimmen,
der schon in der Fraktion gestellt worden ist. Dieser
Vorschlag ist aber dann von der Regierung als
untragbar bezeichnet worden. Darum habe ich hier
nicht meine persönliche Meinung, sondern den Standpunkt

der Regierung zu vertreten.
Wenn man nun diesen Streitpunkt abklären will,

muss man sich, glaube ich, nochmals die Frage
stellen: Worin besteht in Wirklichkeit die Differenz,
über die wir diskutieren? Man muss sich dabei den
Ausgangspunkt vor Augen halten, der noch nicht
allen klar zu sein scheint, nämlich den Brief des
Amtes für Verkehr vom 31. Oktober 1942 an die
Eisenbahndirektion des Kantons Bern. Ich will diesen
Brief wörtlich verlesen, damit er ins Protokoll kommt.
Er lautet:

«Unter Bezugnahme auf die Besprechung vom
16. Oktober 1942 betreffend die Ordnung der
Personalversicherung im Rahmen der Privatbahnhilfsaktion

beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass die
eidgenössische Expertenkommission für die
Privatbahnhilfe in ihrer Sitzung vom 24. Oktober 1942
zu banden des Bundesrates folgenden Beschluss ge-
fasst hat:

I. a) Bei den Eisenbahnverwaltungen, bei denen
nicht sämtliche Versicherten der neuen
Versicherungsordnung gemäss Vorschlag der Expertenkommission

zustimmen, ist die Sanierung der Pensionskasse

von derjenigen der Unternehmungen auf
Grund des Privatbahn-Hilfegesetzes zu trennen
und besonders zu behandeln.

b) Der Bund stellt die in den Plänen der
wiederaufzurichtenden Unternehmungen vorgesehenen
Bundesbeiträge für die Sanierung der Pensionskassen
erst dann zur Verfügung der Kassen, sobald die
zur Herstellung des Kassengleichgewichts erforderlichen

Massnahmen durch rechtsverbindliche Aen-
derung des Kassenreglements und dessen Anerkennung

durch sämtliche Versicherten vollzogen sind.

II. Sofern auf dieser Grundlage keine Verständigung

mit den Versicherten über die Sanierung
der Pensionskasse zu erreichen ist, sollen folgende
Massnahmen Platz finden :

c) Die auf Grund des Privatbahnhilfe-Gesetzes
wiederaufzurichtenden Unternehmungen werden
gestützt auf Art. 13 des Privatbahnenhilfe-Gesetzes
von der Defizitdeckungspflicht gegenüber den
Pensionskassen gemäss Art. 3 des Hilfskassengesetzes
insoweit entbunden, als die Fehlbeträge auf Ursachen
zurückzuführen sind, die ihrem Machtbereich
vollkommen entzogen sind und für die sie deshalb keine
Verantwortung trifft.

d) Es wird beantragt, ohne Verzug eine Revision
des Hilfskassengesetzes in dem Sinne vorzubereiten,
dass die Defizitdeckungspflicht der Gesellschaft
gegenüber den Pensionskassen in einem angemessenen
Rahmen gehalten wird, wobei auch das Verfahren
für die Wiederaufrichtung notleidender Kassen zu
ordnen sein wird.

Amt für Verkehr:
Der Direktor: sig. Cottier.»

Was ergibt sich aus diesem Brief? Folgende
Tatsache: Die eidgenössische Expertenkommission
und mit ihr das eidgenössische Eisenbahndepartement

halten an ihren Vorschlägen vom 24. Oktober
1942 fest. Diese Vorschläge sind in unserer Vorlage

enthalten. Um sie durchführen zu können,
ist es notwendig, dass sich der letzte Versicherte
mit dieser Regelung einverstanden erklärt. Wenn
auch nur ein einziger Versicherter erklärt, er sei
nicht damit einverstanden, dann können diese
Vorschläge nicht zur Anwendung gelangen. Und wenn
diese Verständigung nicht erfolgt, dann werden
die Beiträge, die zur Sanierung der Pensionskasse
in Aussicht genommen sind, vorläufig beim Bund
zurückbehalten und kommen erst zur Auszahlung,
wenn irgendwie in einem spätem Zeitpunkt eine
Lösung gefunden werden kann. Wenn aber keine
Lösung gefunden wird, dann werden vom Bund die
erwähnten Massnahmen in Aussicht genommen. Der
Bundesrat wird dann aber noch zu entscheiden haben,
ob diese Massnahmen wirklich angestrebt werden
sollen. Sie würden auf eine Revision des Hilfskassengesetzes

vom Jahre 1889 hinauslaufen. So ist also
die Situation.

Es erhebt sich nun die Frage: Wo besteht Ueber-
einstimmung zwischen dem Regierungsrat und dem
Antrag Bratschi und wo besteht eine Differenz?

Die Regierung nimmt den Antrag Bratschi in
materieller Hinsicht an. Eine Differenz besteht lediglich

in bezug auf das Vorgehen, ob die Erklärung,
dass die wohlerworbenen Rechte des Personals nicht
angetastet werden sollen, unter Ziffer III in Form
eines entsprechenden Auftrages an den Regierungsrat

oder in Ziffer I in Form einer Bedingung für
die Zustimmung des Grossen Rates aufgenommen
werden soll.

Ich gebe ohne weiteres zu, dass das nicht nur
eine Frage der Einreihung des Textes ist. Vielmehr
handelt es sich darum, ob dieser Text eine Bedingung

sein soll oder nicht. Die Regierung hat die
Unterbringung des Textes unter Ziffer I aus folgender

Erwägung abgelehnt. Man muss sich fragen:
Was geschieht dann, wenn diese Voraustetzung nicht
erfüllt wird? Wird dann nachher der Grosse Rat
diese Voraussetzung fallen lassen? Ist dann doch
noch eine Einigung möglich? Oder würde dann
diese Voraussetzung aufrechterhalten? Wenn sie
aufrechterhalten würde, dann wäre an eine Sanierung
nicht zu denken, dann fällt diese Bundeshilfe
dahin. Das ist nackt und bloss gesagt das Problem,
um das es sich hier handelt. Und weil die Regierung
der Meinung ist, man dürfe das Risiko nicht in
Kauf nehmen, dass der Bund erklärt, er akzeptiere
die von uns verlangte Bedingung nicht, es sei an
uns, zu entscheiden, ob wir auf die verlangte Bahnhilfe

noch Anspruch erheben oder nicht, weil also
die Regierung ein solches Risiko nicht eingehen
will, deshalb stellt sie den Antrag auf Ablehnung
des Vorschlages von Herrn Bratschi in bezug auf
die Einreihung des Textes, über den wir einig sind.
Der Grosse Rat muss nun entscheiden, ob er die
Verantwortung für dieses Risiko übernehmen will
oder nicht.

Nun hat Herr Bratschi gesagt, man habe beim
Amt für Verkehr erklärt, es handle sich da gar
nicht um eine Rechtsfrage, sondern um eine
politische Frage. Das wäre eine ausserordentlich bedauerliche

Erklärung, denn wenn man dieses Problem,
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das ein rechtliches Problem ist, politisch behandeln
muss, dann kommen wir allerdings in Verhältnisse
hinein, die ausserordentlich unangenehm sind. Es
sei auch gesagt worden, man solle einmal feststellen,

was der Grosse Rat dazu sage. Wenn nun der
Grosse Rat dem Antrag der Regierung zustimmt,
dann bringt er damit zum Ausdruck, dass es sich
da nicht um ein politisches, sondern um ein rechtliches

Problem handelt, dass der Grosse Rat der
Meinung ist, diese Frage sei einfach auf dem Boden
des Rechtes zu entscheiden.

Die Regierung hat nun diese Frage noch einmal,
inoffiziell, geprüft. Sie ist dabei neuerdings zum
Schlüsse gekommen, der fragliche Text sei unter
Ziffer III aufzunehmen, also nicht als Bedingung
zu gestalten, diese Frage sei vielmehr auf dem Rechtswege

zu lösen. Der Grosse Rat mag nun so oder
so entscheiden ; auf jeden Fall müssen wir verlangen,
dass diese Vorlage heute zum Abspruch kommt,
weil es untragbar ist, diese Sache von Monat zu
Monat weiterzuschleppen, noch ins nächste Jahr
hinein. Wir wissen ja ohnedies nicht, wie lange es
noch dauern wird, bis der Bundesrat auch seinerseits

entscheidet. Nachdem uns nun das
Eisenbahndepartement mit seinem Schreiben vom 31. Oktober
1942 erklärt, wenn eine Entscheidung nicht zustandekomme,

so sei die Sanierung der Bahn und der
Pensionskasse zu trennen, können wir heute wohl
ruhig den Entscheid treffen und damit dafür sorgen,
dass der Kanton Bern endlich der Eisenbahnhilfe
teilhaftig wird.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
Ziffer I.

Jakob. Ich bin in der Staatswirtschaftskommission
mit meinem Antrag in der Minderheit geblieben,
spreche also nicht im Namen der Mehrheit der
Staatswirtschaftskommission.

Ich möchte meinen Ausführungen das Wort
vorausschicken : « Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir
fehlt der Glaube », denn das, was die Eisenbahnerschaft

und im vorliegenden Fall speziell das
Privatbahnpersonal der bernischen Dekretsbahnen bereits
in Erfahrung gebracht hat in bezug auf das, was
man beim Amt für Verkehr mit ihm vorhat, lässt
uns alle befürchten, dass es im Falle der Ablehnung
des Antrages Bratschi zu schweren Kämpfen zwischen
dem Personal und der Verwaltung kommen wird.

Der Sprechende hat in der Staatswirtschaftskommission

folgenden Antrag gestellt:
« Lit. f). Die Ziffer I ist durch Beifügen einer

neuen lit. f wie folgt zu ergänzen : f) Die
rechtlichen nnd materiellen Interessen des versicherten
Personals im Rahmen neuer Konzessionen und
Statuten der Pensionskasse dürfen keine
Verschlechterungen erfahren.»

Ich stützte mich dabei auf die Bestimmung unter
lit. e, wonach eine gleiche Zusicherung zugunsten
der zu fusionierenden Eisenbahngesellschaften
gemacht wird. Der Bahngesellschaft gibt man eine

solche Zusicherung, dem Personal aber verweigert
man sie. Wir erblicken darin eine ungleiche
Behandlung. Das Personal hat es nicht verdient, dass
es anders behandelt wird als die Bahnverwaltungen.
Sie haben auch gehört, dass Herr Kollega Grädel
sich ob des Fehlens einer solchen Zusicherung in
bezug auf die ihn betreffende Bahnverwaltung
ebenfalls aufgehalten hat.

Worum geht es eigentlich? Wie Sie den
Ausführungen von Kollega Bratschi haben entnehmen
können, ist das Recht ohne Zweifel auf unserer Seite.
Man kann die Bestimmungen des Privatbahnenhilfs-
gesetzes gar nicht anders deuten. Art. 4 ist ganz
klar. Dort wird ganz deutlich gesagt, welche
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Hilfe des
Bundes gewährt werden kann und muss. Auch die
Bedeutung des Art. 13, mit dem gedrohlt wird, ist
klar. Ich verweise auf die bezüglichen Ausführungen
von Kollega Bratschi. Er hatte sich unter anderm
auch auf eine Erklärung des bernischen Regierungspräsidenten

berufen. Rechtlich ist es also ganz klar,
dass man die Schuld der Bahnverwaltungen gegenüber

den Pensionskassen nicht herausgreifen und
anders behandeln darf als andere Schulden. Wir
verstehen es deshalb nicht, weshalb nun hier eine
Abtrennung angestrebt wird. Gewiss, der von mir
gestellte Antrag ist dann in der Folge unter Ziffer III
berücksichtigt worden. Aber in dieser Form genügt
er uns eben nicht, deshalb nicht, weil wir aus
Erfahrung wissen, dass er dann für uns keineswegs
mehr die gleiche Bedeutung hat. Wir müssen aus
dem Vorgehen des Amtes für Verkehr schliessen,
dass man dort darauf ausgeht, zu teilen und zu
herrschen. Man gibt einmal den Verwaltungen einen
Beitrag an die Schulden, an denen das Personal
nicht interessiert ist, um dann getrennt die Schulden
gemäss Hilfskassengesetz vom Jahr 1889 zu
behandeln. Da sollen sich zuerst einmal die Verwaltungen

mit dem Personal auseinandersetzen. Das
möchten wir vermeiden, wir möchten nicht, dass der
Grundsatz «Teile und herrsche» angewendet wird,
sondern eine gesamthafte Behandlung, damit beide
Teile zu ihrem gesetzlichen Rechte kommen.

Es ist von keiner Seite bestritten worden, dass
das Personal einen Rechtsanspruch auf die vollen
Leistungen der Pensionskasse hat. Der in Aussicht
gestellten Revision des Hilfskassengesetzes blicken
wir mit aller Ruhe entgegen, denn wir glauben
nicht, dass man daran gehen wird, durch eine solche
Revision die wohlerworbenen Privatrechte des
Personals zu tangieren. Dazu wird sich wohl keine
eidgenössische Instanz hergeben. Bis jetzt haben
wir doch immerhin noch einen Rechtsstaat, in dem
noch nicht das Wort gilt: «Recht ist, was mir nützt».
Wir glauben vielmehr an unser Recht und an dessen
Bestand und glauben auch nicht, dass der Grosse
Rat sich auf einen andern Boden stellen will.

Wir sind überzeugt, dass die Annahme des
Antrages Bratschi die Sanierung keineswegs gefährden
würde. Sie haben dem letzten Votum des Herrn
Eisenbahndirektors entnehmen können, dass er in
der Fraktion dem Antrag Bratschi auch zugestimmt
und ihn offenbar im Regierungsrat verteidigt hat.
Und er ist es doch, welcher bis jetzt mit den
Instanzen des Bundes verhandelt hat. Er musste doch
wissen, ob dieser Weg, den er selber mit
vorgeschlagen hat, gangbar ist oder nicht, sonst hätte er
ihm in der Fraktion nicht zugestimmt. Bei Annahme
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des Antrages Bratschi werden wir eine saubere und
klare Lösung haben.

Im übrigen wissen wir ja schon, woher diese
Aktion gegen die Pensionskassen-Ansprüche des
Personals kommt. Bs ist das ein Angriff auf die
Sozialversicherung überhaupt. Solche Angriffe haben
an Boden gewonnen seit der Verwerfung des
Vorschlages einer Sanierung der beiden eidgenössischen
Pensionskassen im Herbst 1939. Das war der
Ausgangspunkt der Aktion gegen die Sozialversicherung
zugunsten der Privatversicherung. Gegen solche
Machenschaften müssen wir uns auflehnen, speziell
auch angesichts der allgemeinen Bestrebungen im
Schweizervolk zur Einführung einer Alters- und
Hinterbliebenenversicherung. Diese kann nicht auf
dem Wege der Privatversicherung geschaffen werden.

Diese muss eine Sozialversicherung sein. Doch
man versucht schon jetzt, mit derartigen Methoden
gegen die Sozialversicherung und damit vor allem
gegen die Altersversicherung Sturm zu laufen. Wir
kennen diese Fäden schon und wissen, wie sie laufen.
Es ist deshalb unsere Aufgabe und unsere Pflicht,
die Sozialversicherung bei jeder sich bietenden
Gelegenheit zu verteidigen. Das geschieht auch durch
Annahme dieses Antrages von Herrn Bratschi. Ich
bitte Sie deshalb, ihn anzunehmen. Er schafft für
beide Teile, für Verwaltung und Personal, für das
Kapital und die Arbeit, gleiches Recht. Das wäre
aber nicht der Fall, wenn wir den Antrag des
Regierungsrates annehmen würden.

Ich möchte noch etwas richtigstellen, Herr Kol-
lega Studer hat gesagt, Herr Ryter sei mit dem
Antrage des Regierungsrates eigentlich einverstanden,

er sei für eine Trennung der Sanierung der
Verwaltung und jener der Pensionskasse. Das muss
auf einem Missverständnis beruhen. Herr Ryter
stand zu allen Zeiten auf dem Boden, es müsse eine
Lösung getroffen werden, wie wir sie verlangen.
Er war es auch, der mit der Verwaltung der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn in dieser Sache im Namen
des Personals verhandelt hatte.

Schwarz. Es wurde heute gesagt, es stünden
in dieser Sache die Interessen des Staates auf dem
Spiel. Sie wurden auf rund 50 Millionen Franken
bewertet. Es erhebt sich für uns die Frage: Dürfen
wir diesen rund 50 Millionen Franken zuliebe die
Rechte des Personals verletzen? Und diese Rechte
würden verletzt, wenn der in Frage stehende Text
nicht als Bedingung unter Ziffer I der Vorlage
aufgenommen würde. Weil das unter allen Umständen
die Voraussetzung der Zustimmung zur Ueberein-
kunft sein muss, dass Recht Recht bleibe, müssen
wir dem Antrag Bratschi zustimmen. Der Antrag
des Regierungsrates ist lediglich eine Art Wunsch,
etwa dahingehend zu verstehen «man könnte auch
anders». Ein Wunsch oder ein Begehren ist nicht
das gleiche wie eine Bedingung.

Es ist gesagt worden, der Antrag Bratschi sei

imperativ. Jawohl! Aber er soll es sein. Das ist das
einzig Richtige in bezug auf Recht und Gerechtigkeit.

Das ist ein kategorischer Imperativ für uns.
Ich möchte da mit Kant sagen: «Wenn Recht und
Gerechtigkeit nicht mehr in der Welt sind, wer
möchte noch leben?» Wir brauchen auch keine
grossen Rechenkünste, denn wir wissen ohnedies,
dass uns auch die Zahlen letzten Endes doch Recht
geben werden, wenn wir uns auf den Boden der

Gerechtigkeit stellen. Was moralisch nicht ganz
einwandfrei, nicht ganz korrekt ist, wird sich auch
wirtschaftlich schliesslich immer als falsch herausstellen.

Und darum müssen wir uns ganz bestimmt
auf den Boden des imperativen Antrages Bratschi
stellen.

Ich habe in letzter Zeit viel über Recht und
Gerechtigkeit im Verhältnis zum Staat und über
die ganze jetzige Weltunordnung nachgedacht. Die
ganze heutige Weltunordnung rührt daher, dass man
immer wieder glaubt, mit Klügeleien, Listen und
Kniffen etwas erreichen zu können. Das ist falsch
und wird sich auf die Länge immer wieder als falsch
herausstellen. Die ältern Ratskollegen werden sich
vielleicht noch daran erinnern, wie ich hier seinerzeit

für den Abwertungsgewinn gekämpft habe.
Damals wollte man uns klar raachen, es handle sich
da bloss um einen sogenannten Buchgewinn usw.
Und wer hat dann schliesslich und letzten Endes
Recht bekommen? Wer ist jetzt, froh darob, dass
man nachträglich dem, was ich damals verlangt
habe, dann doch noch zugestimmt hat? Gerade
diejenigen, die meine Auffassung am meisten bekämpft
haben, die Auffassung nämlich, dass der Abwertungsgewinn

ein wirklicher Gewinn sei. Das ist nur eine
Kleinigkeit. Im Grossen aber ist es noch wichtiger,
dass Recht Recht bleiben muss.

Ich habe letzthin einen ausgezeichneten Aufsatz
von Prälat Mäder gelesen, in dem der Verfasser
darauf hinweist, dass die christliche Religion, die
doch schliesslich die Grundlage unseres Staates
und unseres Denkens bildet, oder wenigstens bilden
sollte, die Gerechtigkeit weit vor die Forderung
der Liebe stellt. Als Zahlenmensch habe ich mir
die Mühe genommen, einmal nachzukontrollieren,
ob das stimmt. Tatsächlich, fast 500 mal verlangt
die Bibel Recht und Gerechtigkeit, die Forderung
nach Liebe kommt mit rund 200 mal weit hinten-
nach. Man wird mir vielleicht entgegenhalten, das
sei doch eine reichlich quantitative Untersuchung.
Aber auch wenn man den Gedanken des Christentums

zu Ende denkt, muss man sich sagen: Wir
müssen dafür sorgen, dass das Recht waltet. Nur
dann stehen wir auf einem Boden, auf dem wir
wieder vorwärts kommen. Deswegen noch einmal:
Wir müssen dem Antrag Bratschi zustimmen, eben
gerade wegen seiner imperativen Forderung nach
Recht.

Bratsehl. Ich sehe mich doch veranlasst, noch
einmal das Wort zu ergreifen. Zunächst eine
Feststellung: Ich meine die Art und Weise, wie das
Personal bis jetzt Gelegenheit, beziehungsweise nicht
Gelegenheit gehabt hat, sich über diese Angelegenheit

zu äussern. Es handelt sich um die Rechte der
Versicherten, darum, ob wohlerworbene, verbriefte
Rechte aufgehoben werden sollen oder nicht. Man
sollte doch meinen, dass der Anspruchsberechtigte
dann, wenn über seine Rechte verhandelt wird und
es sich um deren Beseitigung handelt, im Rechtsstaate

Schweiz weitgehend Gelegenheit haben sollte,
sich dazu auszusprechen. Ich muss leider feststellen,
dass in diesem Falle eine solche Gelegenheit nicht
geboten worden ist. Das ist der Grund, weshalb
wir nun diese Sache in dieser Art im Grossen Rat
diskutieren müssen.

Ich habe mich am Montag vor acht Tagen beim
Post- und Eisenbahndepartement darüber beschwert,
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dass über das Personal wie über ein Objekt
gesprochen, dass uns nicht Gelegenheit geboten worden

sei, uns über die gestellte Bedingung beim
Amt für Verkehr auszusprechen, besonders auch,
nachdem man uns aus der Expertenkommission
ebenfalls ausgeschaltet hat, so dass wir auch dort
keine Gelegenheit haben, den Standpunkt des
Personals zur Geltung zu bringen, während sonst alle
möglichen andern Interessen vertreten sind, nur
nicht jene des Personals.

An jener Besprechung vom letzten Montag vor
acht Tagen sagte man mir, es sei Sache des Kantons
und der Verwaltungen, mit dem Personal zu
sprechen. Ich habe diesen Standpunkt nicht anerkannt.
Doch das Departement hat immerhin diesen Standpunkt

eingenommen, es wäre Sache des Kantons
Bern und der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn
gewesen, mit dem Personal über diese Sache zu
sprechen. Ich stelle immerhin fest, dass diese
Gelegenheit nicht geboten wurde, dass ich als Personalvertreter

diese Bedingungen erst im Bericht des
Grossen Rates kennen lernte. Wenn ich nicht selbst
Grossrat wäre, hätte ich sie durch die Vermittlung
eines Dritten erst erfahren können und ich hätte
unsern Standpunkt durch die Vermittlung eines
Ratsmitgliedes geltend machen müssen. Wir sind
also gezwungen, unsern Standpunkt hier im Grossen
Rat zu vertreten, weil uns dazu eine andere
Gelegenheit, das gründlich zu tun, nicht gegeben
worden ist.

Kollega Bühler verweist uns auf das eidgenössische

Parlament. Ich weise demgegenüber darauf
hin, dass uns Herr Bundesrat Celio letzten Montag
vor acht Tagen auf den bernischen Grossen Rat
verwiesen hat. Er sagte ausdrücklich, jetzt habe
der bernische Grosse Rat das Wort. Dieser müsse
sich jetzt über dieses Problem aussprechen, dort
hätten wir Gelegenheit, unsern Standpunkt zu
vertreten. Man wirft also denn Ball immer von einer
Seite auf die andere. Jedenfalls behandeln wir jetzt
diese Sache und ich muss mich darüber aussprechen,
ob wir dieser Bedingung des Amtes für Verkehr
zustimmen wollen oder nicht. Wir können aber
diesen Bedingungen nicht zustimmen.

Es ist gesagt worden, es gehe nicht an,
Bedingungen zu stellen. Doch, das können wir; wir
stellen ja eine ganze Reihe von Bedingungen,
soweit es die Verwaltungen oder das Kapital betrifft.
Da genieren wir uns keineswegs, Bedingungen zu
stellen. Wir bekommen erst Bedenken, wo es um
die Arbeit und das Personal geht. Wo es sich um
die elementarsten Rechte des Personals handelt, da
sollten wir keine Bedingungen stellen dürfen, weil
man befürchtet, in dieser Beziehung sei das
Eisenbahndepartement, das Amt für Verkehr oder die
Expertenkommission sehr hart.

Herr Jakob hat Ihnen schon gesagt, worum es
eigentlich geht. In persönlichen Gesprächen haben
mir verschiedene Kollegen gesagt: «Ihr habt ja
eigentlich recht und wenn wir wüssten, dass daran
die Sanierung nicht scheitern könnte, würden wir
ohne weiteres zustimmen. Doch wir können doch
die Sanierung nicht an dieser Bedingung scheitern
lassen.» Ich bin der letzte, der die Sanierung scheitern

lassen wollte. Ich habe gestern schon darauf
hingewiesen, dass ich derjenige war, der dank der
Stellung, die ich in meinem Beruf einnehme, schon
am längsten von Ihnen allen für die Sanierung

der Bahnen eintritt, nämlich seit ungefähr 20 Jahren,
zu einer Zeit noch, da andere Leute das nicht ernst
nehmen wollten und sich auf den Standpunkt
stellten, es gehe den Bund gar nichts an, wie die
Privatbahnen stünden. Heute nun hat der Bund in
dieser Beziehung seinen Standpunkt geändert. Es
ist für mich ausserordentlich unangenehm, dass ich
jetzt dieser Vorlage nicht ohne weiteres tel quel
zustimmen kann. Wenn das nicht möglich ist, so ist
das nicht der Fall wegen dessen, was im Gesetz steht,
sondern wegen dessen, was man diesem Gesetz
nachträglich in grober Rechtsverletzung anhängen will.

Das Gesetz ist am 6. April 1969 im eidgenössischen

Parlament angenommen worden und nachher

vom Bundesrat in Kraft gesetzt worden. Bis
zu diesem Zeitpunkt hatte kein Mensch auf so etwas
aufmerksam gemacht, worüber wir jetzt diskutieren,
mit keinem Wort. Ich habe schon gestern darauf
aufmerksam gemacht, dass weder im Gesetz noch
in der Botschaft des Bundesrates noch in den
Gesetzesmaterialien noch in den Beratungen ein Wort
davon gesagt wurde. Das ist erst nach der
Volksabstimmung vom 3. Dezember 1939 hinzugekommen.
Erst damals hatte sich das Blatt gewendet. Erst
seither versucht man, aus diesem Gesetz etwas zu
machen, was man nicht darf, wenn man überhaupt
noch einigermassen auf dem Boden des Rechts
bclbicen will.

Dass auch der Bundesrat als Behörde dem Kanton
Bern eine derartige Bedingung stellen würde, von
der er weiss, dass sie zu Recht und Gesetz in
Widerspruch steht, das mute ich unserer obersten
Landesbehörde gar nicht zu. Es wäre eine
Beleidigung des Bundesrates, ihm das zuzumuten. Und
würden die Berner so etwas nicht ohne weiteres
von der Hand weisen und sagen : eine solche
unmoralische Bedingung nehmen wir nicht an, weil sie
zu Recht und Gesetz in offensichtlichem Widerspruch
steht? Der eidgenössische Justizminister heisst
von Steiger. Ich glaube nicht, dass das eidgenössische

Justizdepartement dem zustimmen würde.
Ich bin überzeugt, dass der Bundesrat, wenn er zur
Sache Stellung nehmen wollte, sich sagen würde:
Solche Bedingungen dürfen wir nicht stellen ; wir
können lediglich sagen, dass wir wünschen, es möchte
das Personal auch Konzessionen machen. Und dazu
wird das Personal auch bereit sein. Es ist das übrigens

schon geschehen. Ich mache noch einmal darauf

aufmerksam, dass wir mit der Verwaltung keinen
Konflikt haben, wir mit ihr vielmehr vollständig
einig gehen, dass Herr Direktor Volmar seinen
Verwaltungsräten mitteilen konnte, die Einigung
zwischen Personal und Verwaltung sei perfekt, auch
das Personal leiste seinen Teil. Erst nachher, nach
der erwähnten Volksabstimmung, kam das Amt für
Verkehr und wollte die Sache ändern und die
Uneinigkeit nicht nur in die Bern-Lötschberg-Simplon-
Bahn, sondern überhaupt in alle Bahnverwaltungen
hineintragen. Wenn hier vom Amt für Verkehr
die beabsichtigte Bresche geschlagen werden kann,
dann ist ein Präjudiz geschaffen, dann wird das
Amt für Verkehr sich auch gegenüber dem Kanton
Graubünden und gegenüber andern Kantonen auf
den Entscheid des Kantons Bern berufen. Es geht
also hier um diesen ersten Einbruch ins Recht.

Die Frage geht dahin, ob der bernische Grosse
Rat diesen ersten Einbruch zulassen will oder nicht
oder ob er sagt: Nein, das tun wir denn doch nicht.






















































































































































































































































































